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EDITORIAL

Diskussion um die Investitionsförderung:
Umkehrung der Fronten?

Die indirekte, d. h. steuerliche Förderung von Investitionen
ist in Österreich seit ihrer Einführung durch das Ausfuhrför¬
derungsgesetz 1953 fast immer Gegenstand der politischen
Auseinandersetzung gewesen. Das fiskalisch gewichtigste
Instrument der indirekten Förderung, die vorzeitige
Abschreibung, war in den Zeiten der „großen Koalition"
Gegenstand verschiedenster politischer Junktims, und es gab
sogar ein Jahr (1956), in dem die vorzeitige Abschreibung
überhaupt ausgesetzt wurde. In der Zeit der ÖVP-Alleinregie-
rung (1966-1970) bildete der Ausbau der indirekten Förde¬
rung ein Kernstück der sogenannten „Wachstumsgesetze",
die u. a. die Einführung der Investitionsrücklage brachten.
Auf der Gegenseite wurde zwar die Notwendigkeit eines
gewissen Maßes an steuerlicher Förderung der Investitionen
anerkannt, die Tauglichkeit des Instruments der vorzeitigen
Abschreibung insbesondere mit strukturpolitischen Argu¬
menten prinzipiell verneint. Das Wirtschaftsprogramm 1968
der SPÖ sah eine Umschichtung von der indirekten zur
direkten Investitionsförderung vor.

Dessenungeachtet wurde in den ersten Jahren der SPÖ-
Alleinregierung die steuerliche Investitionsförderung weiter
ausgebaut. Neu geschaffen wurde der Investitionsfreibetrag,
und für die Jahre 1974 bis 1976 wurde eine zusätzliche
Sonderabschreibung von 25 Prozent eingeführt.

Damit scheint jedoch der Höhepunkt überschritten worden
zu sein, und seit Mitte der siebziger Jahre nahm die Kritik, die
sich vor allem auf die vorzeitige Abschreibung konzentrierte,
wieder zu. Besonders bemerkenswert an der jüngsten Dis¬
kussion über die indirekte Investitionsförderung ist, daß die
ursprünglich ziemlich festgefügten Fronten sich in zuneh¬
mendem Maße aufgelockert und sehr beträchtliche Positions¬
verschiebungen stattgefunden haben.

In dieser Hinsicht enthält das vor kurzem veröffentlichte
Wirtschaftsprogramm der ÖVP „So sichern wir die Arbeits¬
plätze" so manche Überraschung. Hatte die Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft in der Studie des Beirats für
Wirtschafts- und Sozialfragen „Vorschläge zur Industriepoli¬
tik II" (1978) noch absolut auf der Beibehaltung der vorzeiti¬
gen Abschreibung bestanden, so scheint diese vom ÖVP-
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Wirtschaftsprogramm völlig fallengelassen worden zu sein,
wenn dort die „Ausgestaltung der steuerlichen Investitions¬
förderung zu einer Kombination von Investitionsfreibetrag
und degressiver Abschreibung" vorgeschlagen wird. Weiter
heißt es: „Diese Umstellung stärkt die betriebliche Eigenkapi¬
talbildung und fördert den wirtschaftlichen Strukturwandel."
(S. 31) Daraus läßt sich implizit zumindest ablesen, daß die
gegenwärtige vorzeitige Abschreibung den Strukturwandel
nicht genügend fördert, etwa, indem die kapitalintensiven
Industriezweige allzusehr begünstigt werden. Generell wird
an der indirekten Investitionsförderung kritisiert, daß sie „bei
Neugründungen und Umstrukturierungen relativ schwach"
wirkt. (S. 30)

Im Gegenzug zur Beseitigung der vorzeitigen Abschrei¬
bung wird vom ÖVP-Wirtschaftsprogramm eine Erhöhung
des Investitionsfreibetrages - wenngleich in stark differenzie¬
render Form, worauf sogleich noch näher einzugehen ist -
vorgeschlagen. Dies dürfte etwa darauf hinauslaufen, daß je
nach Abschreibungsdauer eines Investitionsgutes im
Anschaffungsjahr statt derzeit 60 bis 70 Prozent nur noch
etwa 45 bis 55 Prozent des Anschaffungswertes gewinnmin¬
dernd abgesetzt werden könnten. Das SPÖ-Wjrtschaftspro-
gramm, das nunmehr eine „schrittweise" Reduktion der
vorzeitigen Abschreibung vorsieht, bewegt sich in sehr ähnli¬
chen Größenordnungen, was die steuerliche Förderung im
Anschaffungsjahr anlangt: der Finanzminister hat als ersten
Schritt eine Rücknahme der vorzeitigen Abschreibung für
bewegliche Anlagegüter von 50 auf 40 Prozent angekündigt.

Das Abrücken von der vorzeitigen Abschreibung seitens
der ÖVP war vielleicht für jene, die die innerparteiliche
Diskussion über dieses Thema kannten, keine große Sensa¬
tion. Für die Fachöffentlichkeit unerwartet kamen jedoch
jene Bestimmungen des ÖVP-Wirtschaftsprogramms, die bei
der indirekten Investitionsförderung zwischen verschiede¬
nen Unternehmenstypen differenzieren bzw. ihre Inan¬
spruchnahme von der Erfüllung von „Strukturkriterien"
abhängig machen.

Die Forderung, daß „zur Stärkung der Eigenkapitalbasis in
Klein- und Mittelbetrieben für Unternehmungen mit weniger
als 50 Beschäftigten eine Erhöhung des Investitionsfreibetra¬
ges vorzunehmen" sei (S. 31), beinhaltet eine höchst proble¬
matische Diskriminierung. Ein Handelsunternehmen, das
mit einer geringen Zahl von Beschäftigten hohe Umsätze
erzielt, würde von dieser Erhöhung profitieren, während ein
größerer Gewerbebetrieb (z. B. eine Tischlerei) mit mehr als
50 Beschäftigten, aber weit niedrigerem Umsatz, unter
Umständen nicht den erhöhten Investitionsfreibetrag in
Anspruch nehmen könnte. Ob eine derartige Diskriminie-
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rung des produzierenden Gewerbes strukturpolitisch zielfüh¬
rend ist, muß bezweifelt werden. Es drängt sich der Verdacht
auf, daß hier die Propaganda von Wirtschaftsbund und Bun¬
deswirtschaftskammer in einer Weise beim Wort genommen
wurde, die diesen Organisationen nun wohl selbst Unbeha¬
gen bereitet.

Kaum der vorbehaltlosen Zustimmung seitens der beiden
letztgenannten Organisationen dürfte sich folgender Vor¬
schlag des ÖVP-Wirtschaftsprogramms erfreuen: „Eine Erhö¬
hung des Investitionsfreibetrages ist auch dann vorzusehen,
wenn bestimmte Strukturkriterien erfüllt sind. Diskutiert
und geprüft werden sollen unter anderen die folgenden
Kriterien: Exportquote, Forschungsintensität, Energiesubsti¬
tution, die Höhe der Umweltschutzausgaben und das Qualifi¬
kationsniveau der Beschäftigten." (S. 31) Wie schon verschie¬
dentlich in der Öffentlichkeit vermerkt wurde, enthält das
ÖVP-Wirtschaftsprogramm in dieser Beziehung ein weit grö¬
ßeres Maß an „Dirigismus" als das Wirtschaftsprogramm der
SPÖ. Selbst für jemanden, dem „Dirigismus" kein negativ
besetztes Reizwort ist, sondern der sich zu einem aktiven
Interventionismus bekennt, ist diese Art der Differenzierung
im Rahmen der steuerlichen Förderung bedenklich: Solange
die genannten Kriterien Bestandteile von Richtlinien für die
Vergabe von Zinsenzuschüssen und Haftungen darstellen,
sind sie durchaus diskussionswürdig. Äußerst fragwürdig
wäre es jedoch, diese Kriterien zu rechtlichen Tatbeständen
zu machen und sie auf diese Weise mit Rechtswirkungen zu
verbinden. Abgesehen von den in der Praxis kaum überwind¬
baren Schwierigkeiten juristisch operationale und einwand¬
freie Definitionen - was heißt „Facharbeit"? - zu finden, diese
Indikatoren nicht nur für die Vergangenheit, sondern
womöglich auch noch für die Zukunft zu ermitteln bzw. sie
als Finanzbehörde zu kontrollieren, taucht ein grundlegendes
Problem auf, das bisher kaum erkannt wurde. Es ist nämlich
eine Sache, für Zwecke der Statistik bestimmte Merkmale zu
erheben, und eine ganz andere Sache, diese Merkmale als
rechtliche Tatbestände zu normieren. Solange Merkmale nur
zum Zweck der amtlichen Datenerstellung ermittelt werden,
beeinflußt dies nicht das Verhalten des Unternehmens. Das
Verhalten wird jedoch sehr wohl beeinflußt, wenn mit sol¬
chen Merkmalen plötzlich Rechtswirkungen verbunden wer¬
den. Und es sind kaum Definitionen der genannten Kriterien
vorstellbar, die Manipulationen in größerem Umfang aus¬
schließen, ja es sind sogar unerwünschte Verhaltensänderun¬
gen - zu dem Zweck, die Förderung zu erlangen - zu
erwarten, die den Intentionen der Kriterien gar nicht entspre¬
chen.

Die Vorschläge des SPÖ-Wirtschaftsprogramms zur Inve-
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stitionsförderung gehen von einer Kritik des bestehenden
Systems aus, die jener des ÖVP-Programms ähnlich ist: „Das
gegenwärtige System der steuerlichen Investitionsförderung
wirkt strukturkonservierend und verstärkt die konjunkturel¬
len Schwankungen. Daher ist die vorzeitige Abschreibung für
Anlagegüter in Abstimmung mit anderen indirekten Förde¬
rungsmaßnahmen schrittweise zu reduzieren." (S. 8) Obwohl
im Programm zahlreiche Aussagen zur direkten Förderung
enthalten sind, fehlt in der endgültigen Fassung eine Festle¬
gung, welcher der beiden Förderungsarten grundsätzlich der
Vorzug zu geben sei.

Auch die von der Bundeskammer der gewerblichen Wirt¬
schaft und von der Industriellenvereinigung kommenden
Signale sind in dieser Frage alles andere als eindeutig. Auf
der allgemein-programmatischen Ebene sprechen sich zwar
beide meist vehement für die indirekte Förderung aus und
kritisieren die direkte als Hintertür zur Planwirtschaft.
Grundsätze solcherart verpflichten aber anscheinend zu
nichts, da tagtäglich von den verschiedensten Teilorganisa¬
tionen der Arbeitgeberverbände immer neue Forderungen
nach Zinssubventionen und Haftungen durch die öffentliche
Hand erhoben werden. Eine bemerkenswerte Klarstellung in
dieser Hinsicht bringen die jüngst veröffentlichten „Vor¬
schläge zur Industrie- und Außenwirtschaftspolitik" der
Industriellenvereinigung. Sie enthalten im Abschnitt „Struk¬
turverbesserung in der Industrie" einen an Vollständigkeit
kaum noch zu übertreffenden Katalog von Maßnahmen der
direkten Investitionsförderung, der an Länge der Liste steu¬
erlicher Maßnahmen, die gewiß nicht kleinlich ausgefallen
ist, durchaus ebenbürtig ist.

Es klingt immer weniger überzeugend, wenn direkte und
indirekte Begünstigungen von Investitionen als einander
schroff gegenüberstehende Alternativen der Förderungspoli¬
tik dargestellt werden. In Wirklichkeit ergänzen beide For¬
men einander, wobei die steuerlichen Begünstigungen einen
Sockel der Förderung bilden, der prinzipiell jedem Investor
zugute kommen soll. Innerhalb dieser steuerlichen Förde¬
rung können aus praktischen Gründen Differenzierungen
nur in sehr globaler Form erfolgen. Zumindest die bisher
konkret zur Diskussion gestellten Formen einer ins Detail
gehenden Differenzierung überfordern das Instrumentarium
- das zeigen auch die diesbezüglichen Vorschläge des ÖVP-
Programms.

Eine differenzierte Vorgangsweise ist daher auf die Instru¬
mente der direkten Förderung angewiesen, da letzten Endes
für jedes einzelne Projekt gleichsam individuell entschieden
werden muß, ob die Selektionskriterien erfüllt sind oder
nicht.
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Investitionsumfang und Risiko erfordern oft ein hohes Maß
an Förderung. Die Knappheit der Mittel gestattet es nicht, ein
gleich hohes Maß an Förderung allen Projekten zu gewähren.
Die direkte Förderung ist so gesehen auch ein Mittel, die
„Mitnehmer-Effekte" zu begrenzen - auch wenn dies in der
Praxis nicht immer ausreichend gelingt. Die Effektivität, der
direkten Förderung hängt jedenfalls zu einem nicht geringen
Teil davon ab, wie selektiv die Instrumente tatsächlich
gehandhabt werden. Dies ist im wesentlichen nicht eine
Frage der Theorie, sondern der Praxis.

Was die steuerliche Investitionsförderung betrifft, so ist
durch die Veröffentlichung der Wirtschaftskonzepte dieser
Bereich der Wirtschaftspolitik in Bewegung geraten. So man¬
ches ist in den Programmen offengelassen worden. Zahlrei¬
che grundlegende Fragen sind in Österreich bisher kaum
diskutiert worden. Die in diesem Heft von Wirtschaft und
Gesellschaft veröffentlichten Artikel zu Problemen der steu¬
erlichen Investitionsförderung sind im Kontext dieser Pro¬
gramme zu sehen. Sie greifen einige grundlegende Fragen
auf, die für die angelaufene Reform der indirekten Investi¬
tionsförderung von großer Bedeutung sind.
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Steuerliche Investitionsförderung

- ein Mittel zur Strukturpolitik?

Brigitte Ederer/Wilhelmine Goldmann

Österreich verfügt heute über eines der am weitesten ausgebauten
Investitionsförderungssysteme. Wenn nun einerseits immer wieder die
wichtige Rolle, die der Wirtschaftsförderung im Rahmen der Wirt¬
schaftspolitik zukommt, betont wird, so sollte andererseits die laufende
Überprüfung der Notwendigkeit und Effizienz der einzelnen Instru¬
mente der Wirtschaftsförderung eine permanente Aufgabe sein. Die
zahlreichen Einrichtungen der Wirtschaftsförderung, dies gilt insbeson¬
dere für das Instrumentarium der steuerlichen Förderung von Unter¬
nehmen, stammen aus einer Periode, in der vorwiegend quantitative
Wachstumsziele angestrebt wurden. Es muß daher überprüft werden,
inwieweit die strukturversteinernde Wirkung des Instruments der
vorzeitigen Abschreibung in der heutigen Zeit nicht eine Fehlallokation
von Investitionsmitteln bewirkt.

I. Strukturwandel und steuerliche Investitionsförderung

Nach der Beiratsstudie zur Industriepolitik 1978 ist „die Verbesse¬
rung der Wettbewerbsfähigkeit und die Steigerung der Ertragskraft"
erklärtes Ziel der Industriepolitik1. Dies erfordert eine laufende Anpas¬
sung an den Markt und somit eine aktive Strukturpolitik.

Ging es in der strukturpolitischen Debatte der sechziger Jahre
vorwiegend darum, den Ursachen der Wachstumsschwäche der öster¬
reichischen Wirtschaft - insbesondere der Industrie - auf den Grund zu
gehen, so ist der Ausgangspunkt der aktuellen Diskussion um Struktur¬
probleme dagegen ein anderer: Der zu Beginn der siebziger Jahre
einsetzende Wachstumsschub hat den Abstand zwischen Österreich
und den hochentwickelten Staaten beträchtlich verringert. Es geht also
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heute nicht mehr in erster Linie um das Aufholen eines nennenswerten
quantitativen Rückstandes in der industriellen Entwicklung als solcher,
vielmehr um die Ungleichgewichtigkeit zwischen den verschiedenen
industriellen Produktionsbereichen und die qualitativen Strukturpro¬
bleme, die daraus entstehen. Lange Zeit genügte allein die Tatsache,
daß investiert wurde, weniger wichtig war, in welchen Bereichen. So
begrüßte etwa Streissler noch 1971: „Karnitz packte den Österreicher
bei seinem mächtigen Neidkomplex: welcher Österreicher investiert
sich nicht lieber krumm, bevor er dem Fiskus Einnahmen gönnt? ...
Zweitens wirkt die vorzeitige Abschreibung als Perpetuum mobile:
gerade weil eine vorzeitige Abschreibung in Anspruch genommen
wurde, ist der steuerpflichtige Gewinn nach etwa fünf Jahren um so
höher, sodaß erst recht wieder zur Steuervermeidung investiert werden
muß. Wer einmal begünstigt investierte, bleibt so - was ihm zu Anfang
vielleicht gar nicht bewußt wurde - für immer gefangen2."

Gefangen blieben Österreichs Unternehmer auch weiterhin, nur zum
Teil in den falschen Bereichen. Trotzdem kehrte Paschke noch 1977 den
psychologischen Vorteil der indirekten Förderung hervor, der darin
besteht, dem Fiskus Geld vorzuenthalten3.

Obwohl sich Österreichs produzierender Sektor einerseits seit Jahren
in einem ständigen Veränderungsprozeß befindet, und es zum Teil auch
gelungen ist, sich den härteren Wettbewerbsbedingungen auf den sich
rasch ändernden Weltmärkten anzupassen, so weist andererseits die
österreichische Produktionsstruktur nach wie vor gravierende Mängel
auf. Ein sehr deutliches und schmerzlich spürbares Indiz dafür ist das
beträchtliche und nach wie vor ungelöste Problem des Leistungsbilanz¬
defizits. Die jüngste Beiratsstudie zur Zahlungsbilanz führt aus, daß in
Österreich, „viele Rohstoffe und niedrig verarbeitete Fertigwaren, aber
zu wenige wachstumsträchtige, forschungsintensive Waren"4 produziert
werden. Es kam in den letzten Jahren zu einer zunehmenden Belastung
der Leistungsbilanz durch Importe von Energie aber speziell auch von
konsumnahen Fertigwaren (z. B. Möbel, Textilien). Das dadurch ent¬
standene Passivum konnte nicht annähernd durch Verbesserung bei
anderen Warengruppen ausgeglichen werden5. Bei einem Vergleich der
österreichischen Exportstruktur mit jener von Ländergruppierungen,
wie der EG, europäische Kleinstaaten, Japan, Osteuropa, sowie Ent¬
wicklungsländer, zeigt sich z. B. bei technischen Produkten eine Ähn¬
lichkeit der österreichischen Exportstruktur mit jener der Entwick¬
lungsländer. So hat Österreich eine relative Spezialisierung auf Eisen-
und Metallwaren, elektrische Ausrüstungsgegenstände und nichtmoto¬
rische Straßenfahrzeuge mit den Entwicklungsländern gemeinsam8.

Oskar Grünwald schrieb 1967, daß „erstens die stärksten Impulse der
industriellen Entwicklung aus bestimmten, in der Regel technologisch
rasch fortschreitenden Zweigen kommen und zweitens, daß gerade
diese Zweige, wie Elektronik, bestimmte Sparten der Chemie, des
Maschinenbaus und der Metallverarbeitung, in Österreich nur kümmer¬
lich vertreten sind7."

Seit diesem Artikel sind vierzehn Jahre vergangen, Jahre in denen
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Österreich viel daransetzte, den Abstand, den es im Lebensstandard zu
seinen westlichen Nachbarländern hatte, zu verringern und auch dies¬
bezüglich auf eine Erfolgsbilanz verweisen kann. So lag die gesamtwirt¬
schaftliche Investitionsquote Österreichs im Zeitraum 1970/1976 mit
29 Prozent höher als in fast allen europäischen Ländern8, sie betrug in
der BRD etwa 24 Prozent. Im Vergleich zur BRD lag auch die indu¬
strielle Investitionsquote höher. So machten im Zeitraum 1970-1975 die
Investitionen der Industrie in Österreich 16,8 Prozent der Wertschöp¬
fung aus, in der BRD hingegen nur 10 Prozent9.

Waren nun zwar die Investitionen in Österreich einerseits höher als in
vielen anderen Industrieländern, so zeigt sich andererseits, daß der
sektorale Strukturwandel innerhalb der Industrie, gemessen an der
Wertschöpfung, langsamer vor sich ging als beispielsweise in der BRD.
Dies erkennt man etwa an der geringen Zunahme der technischen
Verarbeitungsprodukte - 5,5 Prozent in Österreich gegenüber 9,25 in
der BRD - und der geringen Abnahme der traditionellen Konsumgüter¬
branchen - minus 6,25 Prozent in Österreich gegenüber minus 13,5 Pro¬
zent in der BRD, im Zeitraum zwischen 1956/57 und 1976/7710.

Die Erklärung für dieses Phänomen dürfte darin zu finden sein, daß
die Struktur der österreichischen Industriepolitik stärker als in anderen
Ländern auf zwei Bereiche ausgerichtet ist, bei denen sicher nicht der
komparative Vorteil hochentwickelter Industrieländer gegeben ist.
Dies ist einerseits ein höherer Anteil des kapitalintensiven Basissektors
- der wiederum einen Teil der geringen Kapitalproduktivität in Öster¬
reich erklärt, da je Outputeinheit eine höhere Investitionssumme not¬
wendig ist11 - andererseits Branchen, die lange Zeit im geschützten
Sektor operierten, wie die Nahrungsmittel- und holzverarbeitende
Industrie, bzw. solche, die den traditionellen Konsumgüterindustrien
zuzuordnen und jetzt von Billigpreisimporten bedroht sind, wie die
Textil-, Leder- und Bekleidungsindustrie. Wenn auch in Österreich die
erste Phase des Strukturwandels, wie Seidel12 schreibt, nämlich die
Verschiebung der Produktstruktur innerhalb der Branchen von den
Grundstoffindustrien zur Finalindustrie in den sechziger Jahren ausge¬
prägt war, so wurde dieser Strukturwandel in den siebziger Jahren
etwas gebremst, indem konjunkturell bedingte Grundstoffhaussen eine
besonders lebhafte Investitionstätigkeit in den Grundstoffbereichen
hervorriefen. Dies alles trug jedenfalls zur Festigung der Stellung des
Basissektors im Rahmen der österreichischen Industriestruktur bei.

Für den Bereich der Konsumgüterbranchen, die nach Seidel ent¬
scheidend zum negatigen Struktureffekt der österreichischen Industrie
beitrugen13, dürfte gelten, daß sich die zweite Phase des Strukturwan¬
dels, nämlich die Konzentration auf Produkte mit hohem technischen
oder modischen Niveau innerhalb der Fertigwaren, noch nicht vollzo¬
gen hat14.

Sowohl dem Umstand, daß der bedeutendste Teil des Strukturwan¬
dels in der Vergangenheit vor allem im Rahmen bestehender Unterneh¬
men vor sich gegangen ist - wobei hier auch die Institution der
Sozialpartnerschaft eine Rolle gespielt haben mag - als auch den hohen
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Investitionen im Grundstoffbereich kam und kommt das System der
steuerlichen Förderung sehr entgegen. Denn die steuerliche Förderung
forciert kapitalintensive Grundstoffbetriebe, da diese in Relation zu
ihren Umsätzen eine höhere Investitionsquote haben und somit stärker
gefördert werden. Andererseits erschwert die steuerliche Förderung die
Mobilität des Kapitals, da sie nur dort greift, wo Investitionen im selben
Unternehmen stattfinden. Weiters begünstigt die vorzeitige Abschrei¬
bung Unternehmen, die sich in der Wachstumsphase beziehungsweise
deren Produkte sich in der Reifephase des Produktzyklus befinden.

Ein kleines, entwickeltes Land wie Österreich hätte nun im interna¬
tionalen Wettbewerb die größten Chancen, wenn die Betriebe schwer¬
punktmäßig ihre Innovationsbemühungen verstärken würden15.

Allerdings wird diese Phase des Produktzyklus von der indirekten
Investitionsförderung am wenigsten gefördert, da in der Innovations¬
phase eines Produktes vor allem wissenschaftlich-technisches Personal
und weniger die Kapitalintensität entscheidend ist.

Nicht zuletzt sei noch auf einen in unseren Augen sehr entscheiden¬
den Mangel, an dem die österreichische Industrie leidet, hingewiesen:
den größten Nachholbedarf dürfte Österreich noch immer im Bereich
des Managements haben. Es ist nicht von ungefähr, daß in den
veröffentlichten Insolvenzenstatistiken der letzten Jahre an erster
Stelle das Versagen des Managements angeführt wird18.

II. Das steuerliche Instrumentarium der Investitionsförderung und
seine Wirkung

Angesichts dieser Strukturprobleme stellt sich die Frage, welche
Bedeutung die indirekte Investitionsförderung, die 1974 noch rund vier
Fünftel der gesamten Förderung ausmachte, bei dem Versuch, den
industriellen Strukturwandel zu bewältigen, hatte bzw. noch immer hat.

Unter den steuerlichen Finanzierungserleichterungen kommt der
Förderung der Innenfinanzierung der Unternehmen die größte Bedeu¬
tung zu. Durch vorzeitige Abschreibung, Investitionsrücklage und
Investitionsfreibetrag, die in dieser Reihenfolge (1955,1967,1972) einge¬
führt wurden, wird die Grundlage für die Besteuerung vermindert.
Auch das Strukturverbesserungsgesetz, das bei der Einbringung von
Unternehmen oder Unternehmensteilen nach Artikel III eine Aufwer¬
tung des Anlagevermögens erlaubt und damit die Abschreibungsbasis
der folgenden Jahre erhöht, wirkt in diesem Sinne17. Selbst eine als
Förderung der Außenfinanzierung gedachte Maßnahme, nämlich die
steuerliche Begünstigung von Dividendenausschüttungen von Kapital¬
gesellschaften in der Form des gespaltenen Körperschaftssteuersatzes,
wirkt letzten Endes in der Form des „Schütt-aus-Hol-zurück-Verfah¬
rens" als Förderung der Eigenkapitalbildung beim gewinnausschütten¬
den Unternehmen18.

Angesichts der neuerlich wieder angefachten Diskussion um den
Eigenkapitalmangel der österreichischen Unternehmen sei an dieser
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Stelle etwas ausführlicher auf die de facto stark eigenkapitalbildende
Investitionsförderung hingewiesen. Tatsächlich ist der Anteil des bilan¬
zierten Eigenkapitals (ohne Berücksichtigung der Stillen Reserven, der
Abfertigungsrücklage und ohne Rückstellungen) von 56,8 Prozent im
Jahre 1955 auf 22,9 Prozent im Jahre 1977 gefallen19. Doch der Einbezug
der Stillen Reserven mildert den Rückgang der Eigenkapitalquote
erheblich. Unter Stille Reserven ist hier die kumulierte Differenz
zwischen Buchwertabschreibungen und verbrauchsbedingten
Abschreibungen gemeint.

So sinkt das Eigenkapital im weiteren Sinne (inklusive Stille Reser¬
ven) von 56,8 Prozent (1955) auf 45,3 Prozent (1977)20.

Ein Vergleich mit der BRD zeigt, daß es dort weit weniger zur
Bildung Stiller Reserven kommt, da das Instrument der vorzeitigen
Abschreibung, das ja maßgeblich die Entscheidung von Stillen Reser¬
ven begünstigt, dort weit weniger ausgebaut ist.

Die steuerliche Investitionsförderung führt zu einer Konzentration
der Einkommen, denn sie begünstigt eine kurzfristige Gewinnmaximie-
rung und verschiebt die Primärverteilung der Einkommen zugunsten
der Unternehmererträge. Vermögenskonzentration wird dabei nicht
sichtbar, weil sie sich in der Regel in den Stillen Reserven nieder¬
schlägt, wodurch der Eigenkapitalanteil trotz erhöhter Selbstfinanzie¬
rungskraft drastisch sinkt.

In diesem Zusammenhang fehlt auch die Überlegung, daß Eigenkapi¬
talbildung nicht nur durch Selbstfinanzierung möglich ist, sondern es
auch noch andere Möglichkeiten gibt:

„Der sinkende Eigenmittelanteil verleitet gern zu der Schlußfolge¬
rung, daß Wettbewerb, Lohnforderungen und Steuerbelastung die
Gesellschaft an den Rand der Gewinnzone gebracht hätten und es ihnen
nicht mehr ermöglichen, Reserven zu bilden. Dabei wird übersehen,
daß auch das Grundkapital ein Teil der Eigenmittel ist und Grundkapi¬
talerhöhungen den Eigenmittelanteil ebenso steigen lassen wie Reser¬
venbildung21." Allerdings hemmt auch hier die steuerliche Investitions¬
förderung die Mobilität des Kapitals, da sie, wie bereits erwähnt, nur im
bestehenden Unternehmen greift22. Abgesehen von der Möglichkeit der
Erhöhung des Grundkapitals liegt bei der Diskussion um die schwin¬
dende Innenfinanzierung die Vermutung nahe, daß „viele Betriebe die
Höhe der Stillen Reserven nicht kennen und damit im Zweifel ihr
Eigenkapital für geringer halten als es tatsächlich ist23".

III. Einzelne Instrumente der steuerlichen Investitionsförderung und
deren Wirkungen

a) Vorzeitige Abschreibung

Von allen steuerlichen Förderungsinstrumenten wird diese weitaus
am stärksten in Anspruch genommen. Bewegliche und unbewegliche
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Wirtschaftsgüter können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung
zusätzlich zur Normalabschreibung abgeschrieben werden (vgl. Ta¬
belle 1). Derzeit ist sie für bewegliche Güter mit 50 Prozent, für Wirt¬
schaftsgüter des Anlagevermögens, soweit diese dem Umweltschutz
oder der Energiegewinnung dienen, mit 60 Prozent und für die Ent¬
wicklung und Verbesserung volkswirtschaftlich wertvoller Erfindun¬
gen mit 80 Prozent festgesetzt und kann zusätzlich zur Normalabschrei-

Tabelle 1

Maximale Prozentsätze der vorzeitigen Abschreibung, der
Investitionsrücklage und des Investitionsfreibetrages

1. Vorzeitige Abschreibung
Volkswirt- Arbeit-

Energiege- schaftlich neh-
beweg- begün- Um- winnung wertvolle mer-

unbewegli- liehe stigte weit- und -er- Erfin- woh-
Jahr che Güter Güter Gebiete schütz sparnis düngen nungen

1955 20 50 — — — — —
1956 - - - - - - -
1957/63 20 40 25 unbew. - — - —

60 bew.
1964/66 20 35 50 bew. — — — 5
1967 20 45 60 bew. - - - 20
1968/71 20 45 60 bew. 60 - — 20
1972 20 45 60 bew. 60 - - 50
1973 25 50 60 bew. 60 - — 50
1974 25 50 — 60 - - 50

+25 +25
1975 — 50 — 60 - — 50

+25 +25
1976 50 50 — 60 — - 50

+25 +25
1977 50 50 - 60 - — 50
1978 30 50 — 60 - - 50
1979 25 50 — 60 — — 50
1980 25 50 — 60 60 60 50
1981 25 50 — 60 60 80 50

2. Investitionsfreibetrag
ab 1972 unbewegliche Güter bewegliche Güter

20 20

3. Investitionsrücklage
1967/72 unbewegliche Güter bewegliche Güter

20 20
ab 1973 25 25
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bung vorgenommen werden. Eine regionale Differenzierung, die für
wirtschaftlich rückständige Gebiete höhere Abschreibungssätze für
bewegliche Anlagegüter vorsah, wurde 1974 aufgehoben. Fatalerweise
wurde zwischen 1974 und 1976 eine zusätzliche Sonderabschreibung
eingeführt, sodaß in diesen 3 Jahren für bewegliche Wirtschaftsgüter
eine vorzeitige Abschreibung von 75 Prozent geltend gemacht werden
konnte.

Fast als einziges der westlichen Industrieländer gewährt Österreich
auch eine vorzeitige Abschreibung für unbewegliche Güter, also bauli¬
che Investitionen. Der maximale Abschreibungssatz dafür betrug bis
1972 20 Prozent, 1973 und 1974 25 Prozent, wurde 1975 aufgrund der
überhitzten Baukonjunktur in der ersten Hälfte der siebziger Jahre
ausgesetzt und wurde 1976 wiedereingeführt - diesmal in der Höhe von
50 Prozent. 1978 wurde der Satz auf 30 Prozent reduziert, seit 1979
beträgt er wieder 25 Prozent. Daß die Versuche einer konjunkturpoliti¬
schen Steuerung durch starke Variierung der Sätze nicht die
gewünschte Wirkung hatten, kann als Beweis für die Untauglichkeit
des Instruments der vorzeitigen Abschreibung für eine konjunkturpoli¬
tische Steuerung angesehen werden24, da zwischen dem Zeitpunkt der
Entscheidung und der Wirksamwerdung ein bis zwei Jahre liegen.

b) Investitionsrücklage:

Die Investitionsrücklage ermöglicht es dem Unternehmen, für einen
Teil seiner Gewinne vor Steuern eine steuerfreie Rücklage zu bilden.
Die gebildete Rücklage ist jeweils in den folgenden vier Wirtschaftsjah¬
ren gegen den Betrag der vorzeitigen Abschreibung oder des Investi¬
tionsfreibetrages neuer Investitionen aufzulösen.

c) Investitionsfreibetrag:

Bei Anwendung dieser Förderung können 20 Prozent der Anschaf¬
fungskosten - sowohl für Ausrüstungs- als auch für Bauinvestitionen -
zusätzlich zur Normalabschreibung im Jahr der Investition gewinnmin¬
dernd geltend gemacht werden. In den Folgejahren können somit die
Normalabschreibungen von der vollen Abschreibungsbasis vorgenom¬
men werden, was wirtschaftlich gesehen einer 120prozentigen
Abschreibung gleichkommt.

Der Ii^vestition^freibetrag bedeutet eine „endgültige" Entlastung der
Gewinne von Ertragsteuern im Ausmaß von 20 Prozent der Investitio¬
nen, während die vorzeitige Abschreibung de jure, wenn auch nicht de
facto, einem zinsenlosen Steuerkredit entspricht.

Bevor die Auswirkungen dieses Systems der indirekten Investitions¬
förderung auf die österreichische Wirtschaftsstruktur analysiert wer¬
den, soll kurz auf die quantitative Bedeutung des jeweiligen Instru¬
ments, d. h. dessen Inanspruchnahme durch die investierenden Unter-
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nehmen, eingegangen werden. Tabelle 2 zeigt deutlich, welch überra¬
gende Bedeutung der vorzeitigen Abschreibung gegenüber den beiden
anderen Förderinstrumentarien zukommt. Bis zur Einführung des
Investitionsfreibetrages im Jahre 1972 entfielen 90 Prozent der Inan¬
spruchnahme der steuerlichen Investitionsförderung auf die vorzeitige
Abschreibung und rund 10 Prozent auf die Investitionsrücklage. Auch
nach Einführung des Investitionsfreibetrages im Jahre 1972 betrug der
Anteil der vorzeitigen Abschreibung an der Inanspruchnahme über 70
Prozent, allerdings sank er im Jahre 1973 auf 64 Prozent und 1975 auf
53,4 Prozent. Dieses Absinken im Jahr 1975 und die gleichzeitig starke
Zunahme der Anwendung des Investitionsfreibetrages dürfte aller¬
dings ziemlich eindeutig die Kompensierung des Verbotes der vorzeiti¬
gen Abschreibung bei unbeweglichen Gütern in diesem Jahr durch die
Inanspruchnahme des Investitionsfreibetrages widerspiegeln25. Im gro¬
ßen und ganzen läßt sich bei den Anlageinvestitionen kein Rückgang
der Ausnutzung der vorzeitigen Abschreibung feststellen26.

Tabelle 2

Inanspruchnahme der steuerlichen Investitionsförderung 1965-1975
(in Millionen Schilling)

vorzeitige Abschreibung Investitionsrücklage Investitionsfreibetrag
Jahr Summe % KöSt Eink.St. Summe % KöSt Eink.St Summe % KöSt Eink.St ges.=100%
1970 7.841 87,9 4.483 3.358 1.077 - 309 768 - - - - 8.918
1971 9.319 87,9 5.414 3.905 1.284 12,1 322 962 - - - - 10.603
1972 13.019 77,0 7.614 5.405 2.037 12,0 596 1.441 1.859 11,0 1.694 165 16.915
1973 10.219 64,0 6.288 3.931 3.143 19,7 967 2.176 2.608 16,3 2.406 202 15.970
1974 15.367 70,6 10.512 4.855 3.789 17,4 1.308 2.481 2.599 11,9 2.336 263 21.755
1975 10.336 53,4 6.457 3.879 4.350 22,4 1.335 3.015 4.682 24,2 4.033 649 19.368
1976 13.315 58,3 8.343 4.972 4.470 19,5 1.477 2.993 5.026 22,2 4.457 569 22.811
1977 12.513 57,3 8.199 4.314 5.452 25,0 2.299 3.153 3.842 17,7 3.403 439 21.807
Quelle: Körperschaftsteuer- und Einkommensteuerstatistik

Das gesamte Ausmaß der quantitativen Bedeutung des steuerlichen
Investitionsförderungsinstrumentariums wird erst sichtbar, setzt man
es in Relation zur direkten Investitionsförderung. Nach Tichy entfallen
vier Fünftel der gesamten Förderung auf indirekte, nur ein Fünftel auf
direkte Maßnahmen27.

Ein Vergleich der Steuerquote der Länder Schweden, Schweiz, BRD
und Österreich zeigt, daß Österreich einen Spitzenplatz günstiger
Unternehmensbesteuerung hielt, was bei der Höhe der Steuersätze
einzig auf die Aushöhlung der Steuerbasis durch Investitionsbegünsti¬
gungen zurückzuführen ist28.

„Das System der (steuerlichen) Investitionsförderung ermöglicht eine
so starke Steuerersparnis, daß die gezahlte Einkommen- und Körper¬
schaftsteuer trotz hoher Steuertarife geringer ist als in der BRD, in
Schweden und in der Schweiz29".

Welche Wirkungen können nun diesem System der indirekten Inve¬
stitionsförderung im Zusammenhang mit der österreichischen Wirt-
schaftsstruktur zugeschrieben werden?
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1. Die Gewinnabhängigkeit der indirekten Investitionsförderung
schafft Voraussetzungen dafür, daß es zu Zeiten hoher Gewinne zu
einem Investitionszwang und zu „Grenzinvestitionen" mit mitunter
geringem Produktivitätseffekt und damit zu einer Fehllenkung von
Ressourcen kommen kann. Diese „Investitionspeitsche'4 in Form der
vorzeitigen Abschreibung wird vor allem in Zeiten starken Wirtschafts¬
wachstums und hoher Gewinne spürbar, d. h. in Zeiten, in denen ein
solcher Investitionsanreiz gar nicht unbedingt erforderlich wäre. In der
Vergangenheit wurde dieser Investitionszwang mit der Bezeichnung
„Wachstumsmotor" gerne verharmlost und darauf hingewiesen, daß in
Zeiten stürmischen Wachstums selbst „Fehlinvestitionen" die entspre¬
chende Nachfrage nach sich ziehen30. Ebenso führte man an, daß ein
bestimmtes Ausmaß von „Überinvestitionen" für das Wachstumspoten¬
tial Österreichs sehr günstige Auswirkungen mit sich gebracht hätte
und sich auch „auf den ersten Blick unkluge und unüberlegte Investi¬
tionen ex post als gerechtfertigt erwiesen31".

Ein derartiger Investitionsfetischismus läßt die Struktur der Investi¬
tionen völlig unberücksichtigt und hat spätestens im Österreich der
späten siebziger und frühen achtziger Jahre jede Berechtigung verlo¬
ren. Sicherlich kam der vorzeitigen Abschreibung in der Vergangenheit
eine wichtige Funktion zu, indem sie durch die Begünstigung kapazi-
tätserweitender Investitionen den Wachstumsspielraum der österrei¬
chischen Wirtschaft auch auf den Exportmärkten vergrößert hat und
durch Rationalisierungsinvestitionen eine bessere Ausnutzung des
knappen Arbeitskräftepotentials ermöglichte, doch war es eben eine
historische Funktion. Dabei muß unseres Erachtens auch die Frage
nach der negativen Langzeitwirkung der vorzeitigen Abschreibung auf
die österreichische Wirtschaftsstruktur gestellt werden. Sind es z. B.
doch gerade die in den fünfziger und sechziger Jahren Wachstums- und
kapitalintensiven Branchen der Grundstoffgüterindustrie, an deren zu
hohem Anteil die österreichische Industriestruktur heute zum Teil
krankt. Ferner werden jetzt Überkapazitäten in stark konjunkturabhän¬
gigen Wirtschaftszweigen wie etwa der Bauwirtschaft, die durch Jahre
der Hochkonjunktur hindurch maschinelle und Fahrzeuginvestitionen
aus Steuerersparnisgründen getätigt hat, spürbar. Dies ist besonders
schmerzhaft spürbar, wirft man einen Blick auf die Insolvenzstatistiken
der letzten Jahre. Ganz zu schweigen von der - volkswirtschaftlich
gesehen - Fehlallokation der durch erhöhte Abschreibungen geförder¬
ten baulichen Investitionen im tertiären Bereich, z. B. im Banken- und
Versicherungswesen. Tichy stellt zu Recht fest, daß die österreichische
Wirtschaft „eher zuviel und zuwenig effizient investiert" hat32.

2. Wie bereits erwähnt, ist es neben der Gewinnabhängigkeit auch das
Argument der Kapitalintensität, das in der heutigen wirtschaftlichen
Situation gegen die steuerliche Investitionsbegünstigungen in ihrer
geltenden Form spricht. Die unternehmerische Investitionsentschei¬
dung wird durch die vorzeitige Abschreibung auf Investitionen in das
Sachanlagevermögen fixiert. Da die indirekte Investitionsförderung
eindeutig kapitalintensive Wirtschaftszweige begünstigt, verhindert sie
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tendenziell einen für Österreich wünschenswerten Strukturwandel von
der Grundstoffgüterindustrie hin zum Verarbeitungsbereich. Wenn
auch der empirische Beweis für ein aktives Verhindern einer derartigen
Entwicklung kaum erbracht werden kann, so dokumentiert doch die
geringere Kapitalproduktivität einerseits und das stärkere Wachstum
der Investitionen im Basissektor als im Verarbeitungsbereich33 anderer¬
seits, daß die indirekte Investitionsförderung diesen Strukturwandel
sicher nicht begünstigte. Dazu kommt, daß der Anteil der Investitions¬
kosten mit dem Reifegrad der Industrie deutlich sinkt; er beträgt in der
Feinmechanik weniger als ein Drittel der Werte im Bergbau, sodaß
letzterer von der Investitionsförderung wesentlich stärker begünstigt
wird34. Gerade jetzt aber wäre eine Förderung von arbeits- und for¬
schungsintensiven Bereichen35 nötiger denn je.

3. Die Situation bei neugegründeten Produktionsunternehmen ist
durch große Finanzierungserfordernisse für Erstinvestitionen, Arbeits¬
und Materialaufwand gekennzeichnet. Da neue Unternehmen in der
Regel mit ihren Produkten keine Monopol- oder Oligopolsituation
vorfinden, muß mit relativ geringen oder keinen Erträgen gerechnet
werden. Dies bedeutet, daß das steuerliche Förderungsinstrumenta¬
rium nur äußerst unzureichend wirkt. Wird bei Vorliegen dieser einzel-
wirtschaftlichen Zusammenhänge die vorzeitige Abschreibung oder
der Investitionsfreibetrag in Anspruch genommen, so erhöht dies den
Betriebsverlust vor Steuern. Dieser könnte wohl durch den Verlustvor¬
trag innerhalb der darauffolgenden 5 Jahre ausgeglichen werden, setzt
jedoch eine entsprechende Ertragslage im genannten Zeitraum voraus.

Darum ist für neue Unternehmen die indirekte Investitionsförderung
nur dann sinnvoll, wenn die Anlaufzeit kurz ist. Für ein neues Unter¬
nehmen, welches ein hohes technisches Risiko zu tragen hat, für seine
Produkte keinen geschützten Markt vorfindet und somit Gefahr läuft,
eine lange Verlustperiode zu haben, ist es meist nicht möglich, die
Verluste gegen Gewinne steuerlich auszugleichen. Die vorzeitige
Abschreibung etwa fördert eindeutig Unternehmen, die sich bereits
lange am Markt befinden und wenig neue Produkte entwickeln. Nach
Lehner36 profitieren alte Industrien mit fallendem Gewinnverlauf aus
der vorzeitigen Abschreibung am meisten, da sie nicht nur den zinsenlo¬
sen Steuerkredit erhalten, sondern auch die Differenz zwischen den
Grenzsteuersätzen auf die am Anfang hohen, später aber niedrigen
Gewinne lukrieren können.

Bei einem Unternehmen mit jungen Produkten fällt die steuerliche
Förderung - da es sich einem langsam steigenden Gewinnverlauf
gegenübersieht - wesentlich geringer aus. Je früher sich eine Firma im
Produktzyklus befindet, je förderungswürdiger sie aus strukturpoliti¬
schen Erwägungen wäre, desto geringer die Förderung durch die
vorzeitige Abschreibung37. Interessant ist, daß in diesem Fall der
Investitionsfreibetrag genau gegenteilig wirkt38, da hier in den Folgejah¬
ren die Normalabschreibung im vollen Umfang zum Tragen kommt. Bei
steigenden Gewinnen ist der Investitionsfreibetrag auch im Vergleich
zu der degressiven Abschreibung, der im Prinzip dasselbe strukturkon-
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servierende Element wie der vorzeitigen Abschreibung innewohnt,
wesentlich günstiger39.

Darüber hinaus wirken sowohl vorzeitige Abschreibung als auch
Investitionsfreibetrag noch dadurch strukturversteinernd, daß sie die
Mobilität des Kapitals stark einschränken. Der Unternehmer muß in
seinem eigenen inländischen Betrieb investieren, der Beteiligungser¬
werb ist nicht begünstigt. Durch die vorzeitige Abschreibung wird der
Besitzer eines derzeit noch gewinnbringenden - mittelfristig jedoch
nicht im Wettbewerb bestehen könnenden Unternehmens durch die
Steuerersparnis sogar besonders motiviert, weiter in seinem kaum
zukunftsträchtigen Betrieb zu investieren40. Dabei sollte nach Tichy -
die Investition im eigenen Betrieb nicht besser gestellt sein als die
Beteiligung an einer technologisch hochwertigen Branche41. Bedenkt
man weiters, daß in der Grundstoffindustrie Neugründungen von
Unternehmen verhältnismäßig selten sind, wenig junge Unternehmen
auftreten und eher bereits seit langem eingeführte Produkte den Markt
dominieren42, so erkennt man das strukturerhaltende Moment, das der
indirekten Investitionsförderung innewohnt.

4. Ein gewichtiges Argument gegen die Förderung von Investitionen
durch ein System von Sonderabschreibungen ist seine stabilitäts- und
konjunkturpolitische Auswirkung.

Vorzeitige Abschreibungen müssen im Jahr der Investition voll
verdient werden, wenn das Instrument zum Tragen kommen soll.
Dies bedeutet, daß vor allem Betriebe in geschützten Bereichen mit
ausreichendem Spielraum für die Preisfestsetzung bevorzugt werden,
was sich in einem entsprechend hohen Preiseffekt niederschlägt43.

Weiters schreibt Lacina:
„Neben dieser unerwünschten Auswirkung auf das Preisniveau ist es

der bereits erwähnte „Investitionszwang" in der Hochkunjunktur, der
destabilisierend auf die Entwicklung der Investitionsgüternachfrage
wirkt. In der Rezession, in der Unternehmensverluste oder zumindest
starke Gewinneinbrüche zu verzeichnen sind, fehlt dagegen nicht nur
der steuerliche Anreiz zu weiterer Investitionstätigkeit, bis zu einem
gewissen Grad kann auch darüber hinaus von einer „Bumerangwirkung
der vorzeitigen Abschreibung in Folgejahren mit verringerter Investi¬
tionstätigkeit" gesprochen werden, wie H. Knapp vermerkt44".

Da wie bereits erwähnt ein von Sonderabschreibungsvorschriften
ausgelöster Investitionsanreiz wohl zu erwarten ist, wenn das Unterneh¬
men entsprechend hohe Gewinne erwirtschaftet, so wirkt die vorzeitige
Abschreibung als Verstärker eines zyklischen Investitionsverhaltens45.
„Sobald jedoch eine private Unternehmung die Unbilden der Konjunk¬
tur zu spüren bekommt und nur mehr ausgeglichen oder gar unter¬
schüssig bilanziert, läßt die Investitionslust merklich nach. Diese dürfte
dann auch von großzügigen Sonderabschreibungsvorschriften kaum
gesteigert werden46."

5. Unumstritten scheint im Lichte einer partiellen Nachfragesättigung
bei langlebigen Konsumgütern und einer verschärften internationalen
Arbeitsteilung - d. h. zunehmender Konkurrenz der Entwicklungslän-
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der - die Notwendigkeit eines ständigen Innovationsprozesses in den
Industrieländern, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.

Nun greift aber, wie oben erwähnt, die indirekte Investitionsförde¬
rung vor allem bei kapitalintensiven Unternehmen und benachteiligt
somit indirekt arbeits- und forschungsintensive.

Da viele Unternehmer oft aus irrationalen Überlegungen heraus47
geneigt sind, (fast) jede Ausgabe zu tätigen, wenn sie dadurch etwas
Steuer sparen können, andererseits aber gerade Erträge von For¬
schungsausgaben besonders spät anfallen und besonders schwer zu
kalkulieren sind, so kann man die strukturverschlechternde und for¬
schungsfeindliche Wirkung des bestehenden steuerlichen Investitions-
förderungsinstrumentariums erkennen. Wir glauben, daß es überhaupt
wenig sinnvoll ist, Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen durch
eine steuerliche Förderung begünstigen zu wollen. Viel zweckmäßiger
wären hier direkte, projektbezogene Stützungsmaßnahmen.

6. Immer wieder wird für das System der indirekten Investitionsför¬
derung ins Treffen geführt, daß gerade dieses System durch das
beschleunigte Abschreibeverfahren zu einer Verringerung des Risikos
führe, was ein gewichtiges Argument bei der „Unsicherheit über die
technologische Entwicklung" ist48.

Nun besteht ein eindeutiger Schwerpunkt bei der Inanspruchnahme
der vorzeitigen Abschreibung im Vergleich zu den anderen beiden
Instrumenten (vorzeitige Abschreibung macht zwei Drittel der indirek¬
ten Investitionsförderung aus)49, führt doch die vorzeitige Abschreibung
zu einer deutlichen Verkürzung der „Pay off'-Periode, die von den
Unternehmen offenbar sehr hoch bewertet wird. Damit kommt die
vorzeitige Abschreibung dem Mangel an Risikofreudigkeit bei den
österreichischen Industrieunternehmen entgegen.

Sowohl Lehner als auch Streißler weisen auf das irrationale Investi¬
tionsverhalten der österreichischen Unternehmer hin. Die österrei¬
chischen Unternehmen stellen bei ihren Investitionsentscheidungen
wenig Rentabilitätserwägungen an, wenn es darum geht, Steuern zu
sparen.

Die eindeutige Bevorzugung der vorzeitigen Abschreibung ist sym¬
ptomatisch sowohl für die Struktur der Investitionen, die mit Hilfe der
vorzeitigen Abschreibungen getätigt wurden, mehr aber noch für das
Investitionsverhalten der österreichischen Unternehmerschaft, das
vielmehr durch irrational-psychologische Faktoren als durch rein ratio¬
nale Überlegungen bestimmt zu sein scheint. Lehner weist in seiner
vergleichenden Studie der steuerlichen Investitionsförderungssysteme
in Schweden, Österreich, der BRD und der Schweiz darauf hin, daß das
österreichische System bei voller Nutzung aller Wahlmöglichkeiten
(v. a. zwischen vorzeitiger Abschreibung und Investitionsfreibetrag)
insgesamt vorteilhafter für die Unternehmen wäre, als in der BRD und
in Schweden, daß aber in der Praxis diese Wahlmöglichkeiten keines¬
wegs voll genützt werden50. Mehr als die tatsächliche Steuerersparnis
gibt die Amortisationsdauer den Ausschlag bei Investitionsentschei¬
dungen österreichischer Unternehmen51. Zweifellos verkürzt die vorzei-
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tige Abschreibung die „Pay off'-Periode einer Investition und kommt
damit dem offensichtlich übergroßen Sicherheitsbedürfnis der österrei¬
chischen Unternehmer sehr entgegen. Die Steuerersparnis im ersten
Jahr wird höher eingeschätzt als darüber hinausgehende Steuerleistun¬
gen in späteren Jahren. Im Zusammenhang mit einer derartigen Menta¬
lität, die ein möglichst geringes Risiko einer größeren Steuerersparnis
in späteren Jahren vorzieht, ist bis zu einem gewissen Grad wohl auch
die relative Rückständigkeit der österreichischen Produktionsstruktur
zu sehen. Nicht zu Unrecht wird vom Österreicher gesagt „er blicke
stets vertrauensvoll in die Vergangenheit"52, dies trifft auch im groben
Ausmaß auf Österreichs Unternehmer zu.

7. Die fiskalischen Konsequenzen der steuerlichen Investitionsbe¬
günstigungen sind beträchtlich. Trotz einer starken Zunahme der
Kapitalgesellschaften in den letzten zehn Jahren sank der Anteil der
KÖST am Gesamtaufkommen der direkten Steuern53. Interessant ist,
daß die Zahl der steuerzahlenden Körperschaften zwischen 1965 und
1975 nur um etwas mehr als ein Drittel stieg (von 6.300 auf 8.900),
während die Zahl der „Nullfälle" sprunghaft (von 4.600 auf 13.500)
stieg54.

„1973 nahmen die Nullfälle 45 Prozent der vorzeitigen Abschreibung,
81 Prozent des Investitionsfreibetrages, 46 Prozent der Abfertigungs¬
rücklage und die Hälfte aller steuerlichen Möglichkeiten überhaupt in
Anspruch55."

Vom Bundesministerium für Finanzen wird der Steuerausfall, der
sich aus der Inanspruchnahme dieser Begünstigungen für 1980 ergibt,
auf etwa 16 Mrd. Schilling geschätzt, wovon 7, 5 Mrd. auf die Inan¬
spruchnahme der vorzeitigen Abschreibung entfielen56. Entgegen die¬
sen fiktiven Bruttokosten der steuerlichen Investitionsförderung ver¬
suchte Haas die Höhe der Förderung durch Ermittlung des Nettoeffekts
zu errechnen. Dabei handelt es sich - betreffend der restriktiven
Annahmen bezüglich Laufzeit und Abzinsungsfaktor - um das absolute
Mindestmaß der Kosten für Förderung.

Jahr
Vorzeitige

Abschreibung
Investitions¬

förderung
Investitions-

Rücklage

Tabelle 3

Summe

1970 1.454 — 154 1.608
1971 1.936 - 183 2.119
1972 2.534 1.048 290 3.872
1973 1.948 1.449 448 3.845
1974 2.757 1.533 541 4.831
1975- 1.016 2.857 620 4.493
Quelle: Erich Haas, Steuerliche Investitionsförderung .. . a. a. O., S. 80



III. Schlußfolgerungen

In den letzten Jahren sind eine Reihe von Überlegungen über das
österreichische System der steuerlichen Investitionsförderung und
seine Wirkungen gemacht worden.

Wir haben nun ebenfalls versucht, einen Beitrag zu dieser derzeit
äußerst aktuellen Diskussion zu leisten und den Zusammenhang zwi¬
schen den österreichischen Strukturproblemen und dem steuerlichen
Instrumentarium der Investitionsförderung aufzuzeigen. Wenngleich
sich dieser Zusammenhang mangels statistischer Daten nicht quantifi¬
zieren läßt, so kann man zumindest sagen, daß die steuerliche Investi¬
tionsförderung den notwendigen Strukturwandel jedenfalls nicht
unterstützt hat. Insbesondere das nunmehr jahrzehntealte Instrument
der vorzeitigen Abschreibung ist obsolet geworden, weil es den geän¬
derten wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht mehr entspricht.

Es ist nun durchaus nicht leicht, ein neues Patentrezept für die
optimale Gestaltung der indirekten Investitionsförderung zu finden.
Wenn man zu dem Schluß gekommen ist, daß die vorzeitige Abschrei¬
bung aus den verschiedensten Gründen nicht mehr im gewünschten
Sinn greift, so erscheint auch die Forderung nach der degressiven
Abschreibung nicht unbedingt als folgerichtig, weil sie zwar in gemil¬
derter Form, im Prinzip aber die gleichen Vor- und Nachteile der
vorzeitigen Abschreibung beinhaltet.

Der Investitionsfreibetrag kommt zwar expansiven, dynamischen
Unternehmen mit steigenden Gewinnerwartungen entgegen, würde
also einer Belohnung der „Guten", wie es etwa Aiginger57 im Auge hat,
entsprechen. Allerdings ist die Förderung wie bei allen anderen bisher
wirksamen Begünstigungen gewinnabhängig. Nun hat zwar das Argu¬
ment, daß es „keinen besseren Garanten für die Zukunft als den Erfolg
in der Vergangenheit"58 gibt, etwas für sich, doch ist es nicht nur legitim,
sondern sogar notwendig, die Frage zu stellen, wer oder was die
Zukunft garantiert, wenn - vorübergehend oder noch - keine Gewinne
erzielt werden. In Zeiten eines doch tiefgreifenden Strukturwandels wie
ihn heute die österreichischen Unternehmungen erleben, sollte zumin¬
dest für einen Teil des steuerlichen Investitionsförderungsinstrumenta-
riums die Gewinnabhängigkeit wegfallen. Nicht nur, weil derzeit viele
Unternehmen des industriell-gewerblichen Sektors eine schlechte
Ertragslage aufweisen, sondern vor allem, um jungen Unternehmen in
diesem Bereich, die sich in einer Aufbau- bzw. Umstellungsphase
befinden, das Investieren zu erleichtern. Angesichts der Tatsache, daß
sich Österreich als kleines Industrieland am besten durch hochspeziali¬
sierte, arbeitsintensive Produktionen im internationel Wettbewerb
bewähren kann, sollten in Zukunft durch die steuerliche Investitions¬
förderung weniger kapital- als „skilT-intensive Investitionen begünstigt
werden.

Zur Erreichung dieses Zieles wäre aus unserer Sicht folgende Umge¬
staltung des steuerlichen Förderungsinstrumentariums anzustreben:
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O Die vorzeitige Abschreibung sowohl für Bauten als auch für Anlagen
wäre zur Gänze abzuschaffen; ebenso die Investitionsrücklage.

O An ihre Stelle sollte ein Investitionsprämiensystem nur für Ausrü¬
stungsinvestitionen treten. Diese Investitionsprämie könnte etwa
6-8 Prozent für Ausrüstungsinvestitionen im industriell-gewerbli¬
chen Bereich betragen. Wenn für die baulichen Investitionen und
den tertiären Bereich ebenfalls eine Investitionsprämie eingeführt
werden sollte, so wäre diese aus strukturpolitischen Gründen
wesentlich geringer anzusetzen. Nicht zur Anwendung kommen
sollte unserer Meinung nach die Investitionsprämie bei Investitio¬
nen in der Energie- und Wasserversorgung.

O Alternierend zur Investitionsprämie kann der Investitionsfreibetrag
gewährt werden, allerdings nicht für bauliche Investitionen. Gleich¬
zeitig könnte eine Umgestaltung der Art der Inanspruchnahme des
Investitionsfreibetrages in der Weise vorgenommen werden, daß der
20prozentige Freibetrag nicht im ersten Jahr der Anschaffung voll
wirksam, sondern in der einen oder anderen Form über die Abschrei¬
bungsdauer verteilt wird. Dadurch würde sich der steuerliche Vor¬
teil für Unternehmen mit steigendem Gewinnverlauf gegenüber dem
jetzt geltenden System sogar noch erhöhen.

Der derzeitige Steuerausfall durch die vorzeitige Abschreibung
beträgt brutto 7,5 Mrd., netto dürfte er sich schätzungsweise auf etwa
3-4 Mrd. Schilling belaufen. Nach Beseitigung der vorzeitigen
Abschreibung würde ein Teil derjenigen Unternehmen, die diese
Begünstigung in Anspruch nehmen, auf den Investitionsfreibetrag, der
andere auf die Investitionsprämie umsteigen. Es ist schwierig, über die
Kosten unseres Vorschlages exakte Aussagen zu treffen, da eine sekto-
rielle Aufgliederung der Kosten der steuerlichen Investitionsbegünstig-
ten fehlt. Das Gesamtvolumen der Ausrüstungsinvestitionen des indu¬
striell-gewerblichen Sektors (ohne Energie) für die die Investitionsprä¬
mie in Betracht käme, beträgt nach einer Hochrechnung entsprechend
dem Investitionstest 1981 ca. 37 Mrd. Schilling.

Die durch die Systemänderung „eingesparten" Ausgaben des Bundes
sollten für die direkte Investitionsförderung verwendet werden, da wir
der Meinung sind, daß aktive Strukturpolitik noch immer besser im
Wege der direkten Projektförderung gemacht werden kann. In welcher
Form diese Mittel im Rahmen der direkten Förderungsmaßnahmen
verwendet werden sollen, bedarf einer genauen Prüfung und sollte
unserer Ansicht nach Hand in Hand mit einer grundlegenden Überprü¬
fung und Konzentration der direkt zu vergebenden Mittel gehen.

Zu diesem Zweck sollte das Begutachtungsverfahren vereinheitlicht
und ein kleiner, aber effizienter Apparat dafür geschaffen werden,
wobei zum Teil auf die personellen Ressourcen von Finanzierungsga¬
rantiegesellschaften und Investitionskredit AG zurückgegriffen werden
könnte. Auch die Kriterien für die direkte Investitionsförderung sollten
vereinheitlicht werden.

Einen größeren Stellenwert als bisher müßten im Rahmen der
direkten Förderung die Forschungsförderung und die Subvention von
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Fertigungsüberleitungsprojekten erhalten. Für die Unterstützung von
Projekten der Fertigungsüberleitung wurde im April 1981 ein konkreter
Vorschlag gemacht. Ungeachtet dessen müßten mehr öffentliche Mittel
für die Förderung von Forschungsprojekten des industriell-gewerbli¬
chen Sektors zur Verfügung stehen, da Forschung im Unternehmen
durch steuerliche Maßnahmen kaum gefördert werden kann.

Wir glauben nicht, daß die direkte Investitionsförderung das alleinige
Allheilmittel zur Bewältigung der anstehenden Strukturprobleme ist,
doch ist sie zur Beeinflussung des Strukturwandels in bestimmten
Bereichen zweifellos besser geeignet als eine steuerliche Förderung,
wie übrigens auch die Beispiele anderer Länder zeigen. Für große und
strukturpolitisch wichtige Investitionen ist nach wie vor die direkte
Förderung in der Form von Prämien das geeignete Instrument, insbe¬
sondere auch angesichts der derzeit enormen Zinskostenbelastung für
die Unternehmen.

Allerdings ist unserer Meinung nach dieses System der direkten
Investitionsförderung durch ein System der steuerlichen Förderung zu
ergänzen, das eine Automatik aufweist, unbürokratisch abgewickelt
wird und vor allem auch für die vielen kleinen und mittleren Betriebe in
Österreich die durch ein Antragsverfahren etwas überfordert wären,
eine wichtige Funktion hat.

Allerdings kann es sich Österreich unserer Meinung nach in der
derzeitigen strukturellen, aber auch budgetären Situation nicht mehr
leisten, ein mehr oder weniger undifferenziertes Gießkann-Förderungs-
system für jede Art von Investitionen aufrechtzuerhalten.
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Die degressive Abschreibung

Wirkungen und Probleme

Gerhard Lehner

Die degressive Abschreibung findet derzeit in Österreich, im Gegen¬
satz zu anderen Ländern, kaum Anwendung, obwohl sie grundsätzlich
zugelassen und steuerrechtlich anerkannt wird1. Die geringe Bedeutung
dieser Abschreibungsmethode läßt sich damit erklären, daß sie bei
einer Inanspruchnahme der vorzeitigen Abschreibung oder des Investi¬
tionsfreibetrages sowie bei einer Verwendung der Investitionsrücklage
nicht angewendet werden darf und damit für die Unternehmer im
allgemeinen nicht vorteilhaft ist.

Dennoch wird die degressive Abschreibung in jüngster Zeit wieder
stärker diskutiert. In diesem Beitrag wird versucht, verschiedene
Probleme und Auswirkungen dieser Abschreibungsmethode kurz dar¬
zustellen. In Österreich lassen sich allerdings die Einflüsse der degressi¬
ven Abschreibung auf gesamtwirtschaftliche Zielsetzungen aufgrund
der fehlenden Anwendung dieser Abschreibungsmethode empirisch
nicht untersuchen. Es werden daher zunächst einige Aspekte der
degressiven Abschreibung auf mikroökonomischer Ebene beschrieben
und dann an Hand einfacher Investitionskalküle ein Vergleich mit der
linearen Abschreibung einerseits und der vorzeitigen Abschreibung
andererseits durchgeführt und die Effekte einer Verknüpfung von
degressiver Abschreibung und Investitionsfreibetrag kurz skizziert.
Wenn man unterstellt, daß die Unternehmer rationale Investitionsent¬
scheidungen treffen und dabei die Ergebnisse solcher Kalküle mitbe¬
rücksichtigen, dann lassen sich aus diesen Vergleichen zumindest
grobe Anhaltspunkte gewinnen, wie die unterschiedlichen Abschrei¬
bungsmethoden und Abschreibungssätze die Investitionsneigung be¬
einflussen.

Es wird hier nur die geometrisch-degressive Abschreibung (Buch¬
wertabschreibung) untersucht, die allgemein angewendet wird. Bei

127



dieser Methode wird mit einem konstanten Abschreibungssatz vom
jeweiligen Restbuchwert abgeschrieben. Die jährlichen Abschreibungs¬
beträge sinken dadurch um eine konstante Quote. Die arithmetisch¬
degressive Abschreibung (digitale Abschreibung) bleibt unberücksich¬
tigt, weil sie kaum verwendet wird.

Abschreibungen als Instrument der Wirtschaftspolitik

Die Abschreibungen beeinflussen Finanzierung und Risken der Inve¬
stitionen und haben dadurch einen maßgeblichen Einfluß auf die
Investitionsneigung. Diese Effekte sind jedoch nicht nur unter betriebs¬
wirtschaftlichen Aspekten wichtig, sondern sie haben auch erhebliche
gesamtwirtschaftliche Auswirkungen. In den letzten Jahrzehnten wur¬
den die Abschreibungen daher zunehmend als Instrument der Wirt¬
schaftspolitik eingesetzt. Durch Änderungen der Abschreibungsmoda¬
litäten und Abschreibungssätze wird versucht, die Investitionsentschei¬
dungen der Unternehmer im Hinblick auf gesamtwirtschaftliche Ziel¬
setzungen zu beeinflussen (zu modifizieren), wobei die Wirkungen über
die Besteuerung spürbar werden.

In Österreich werden die Abschreibungen durch die Möglichkeit
einer vorzeitigen Abschreibung schon seit nahezu 30 Jahren für ver¬
schiedene wirtschaftspolitische Zielsetzungen eingesetzt. Die Wirksam¬
keit dieser beschleunigten Abschreibungen auf gesamtwirtschaftliche
Ziele läßt sich jedoch nur schwer abschätzen, weil die ursprünglichen
Zielsetzungen häufig von Nebenwirkungen und Mitnahmeeffekten
überlagert werden.

Die vorzeitige Abschreibung hat eine Reihe von Vorteilen gebracht.
Sie hat die Investitionstätigkeit stimuliert, das wirtschaftliche Wachs¬
tum gefördert, zur Modernisierung des Kapitalstocks beigetragen und
dadurch auch dem Ziel gedient, die Wettbewerbsfähigkeit der österrei¬
chischen Unternehmungen auf den Auslandsmärkten zu stärken. Die
vorzeitige Abschreibung war daher auch ursprünglich im Außenhan¬
delsförderungsgesetz verankert. Die Sonderabschreibung für bewegli¬
che Anlagegüter in den Jahren 1974 bis 1976 war ebenfalls aus außen¬
wirtschaftlichen Gründen, im Zusammenhang mit den EG-Verträgen,
gewährt worden.

Trotz der Vorteile der vorzeitigen Abschreibung dürfen jedoch ihre
Nachteile nicht übersehen werden. Sie begünstigt weder notwendige
strukturelle Änderungen in der Wirtschaft noch die Kapitalmobilität. Es
werden kapitalintensive Unternehmungen stärker gefördert als arbeits¬
intensive. In bestimmten Fällen wirkt die vorzeitige Abschreibung
zudem konjunkturverschärfend.

Neben den gesamtwirtschaftlichen Problemen kann die vorzeitige
Abschreibung auch auf betrieblicher Ebene zu Schwierigkeiten führen.
Wenn die Unternehmer den Steuerkredit, der sich aus dieser beschleu¬
nigten Abschreibung ergibt, nicht nur kurzfristig in Anspruch nehmen,
sondern langfristig prolongieren wollen, müssen sie ihre Fremdfinan-
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zierung erheblich ausweiten2. In Perioden schwacher Nachfrage und/
oder hoher Zinssätze können sich daraus für die Unternehmungen
erhebliche Probleme ergeben.

Wenngleich die Abschreibungen ein wichtiges Instrument der Wirt¬
schaftspolitik sind, darf nicht übersehen werden, daß ein Konflikt
zwischen den gesamtwirtschaftlichen Zielsetzungen und der betriebs¬
wirtschaftlichen Aufgabe der Abschreibungen, wonach sie dazu dienen,
eine periodengerechte Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungs¬
kosten von Investitionen herbeizuführen, um eine periodengerechte
Gewinnermittlung zu ermöglichen, entstehen kann. Der Einsatz der
Abschreibungen als Instrument der Wirtschaftspolitik bewirkt deshalb
häufig, daß die Gewinnermittlung verzerrt und das betriebliche Rech¬
nungswesen immer weniger aussagekräftig wird.

Die degressive Abschreibung als Normalabschreibung

Wenn man davon ausgeht, daß Abschreibungen nur insoweit als
Instrument der Wirtschaftspolitik eingesetzt werden (können) als sie
das betriebswirtschaftlich notwendige Ausmaß übersteigen3, dann läßt
sich daraus eine Untergrenze für den Einsatz der Abschreibungen im
Rahmen der gesamtwirtschaftlichen Zielsetzungen erkennen. Änderun¬
gen in den Abschreibungsregelungen dürfen demnach nicht dazu
führen, daß betriebswirtschaftlich notwendige Abschreibungen unter¬
bleiben.

In diesem Zusammenhang ist die Frage zu untersuchen, ob die
degressive Abschreibung (als Abschreibungsmethode) als betriebswirt¬
schaftlich notwendige Normalabschreibung oder als beschleunigte
Abschreibung und damit als Investitionsbegünstigung anzusehen ist.
Dazu empfiehlt es sich, die betriebswirtschaftlichen Begründungen für
die degressive und die lineare Abschreibung miteinander zu verglei¬
chen.

Zwei Aspekte sind dabei maßgebend. Erstens, welche Abschrei¬
bungsmethode spiegelt die Nutzungskurve der Anlagen genauer4. Zwei¬
tens, welche Abschreibungsmethode entspricht den Bilanzierungs- und
Bewertungsvorschriften sowie dem Vorsichtsmotiv besser.

Im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen Abschreibungsme¬
thode und Nutzungsverlauf der Anlagen bestehen in der Theorie zwei
unterschiedliche Meinungen. Nach der einen Auffassung, die etwa vom
Wissenschaftlichen Beirat beim deutschen Finanzministerium5 und von
Hax5 vertreten wird, entspricht nur die lineare Abschreibungsmethode
der betriebswirtschaftlichen Erfordernissen. Begründet wird diese
Ansicht damit, daß die Nutzungsintensität der Anlagen während der
Lebensdauer annähernd gleich bleibt und die Unternehmer die Nut¬
zungsdauer in der Regel ohnehin vorsichtig schätzen und die Restbuch¬
werte deshalb Ermessensreserven enthalten.

Die andere Auffassung6, die etwa von Albach, Wöhe und der deut¬
schen Steuerreformkommission vertreten wird, geht davon aus, daß die

129



Nutzungsintensität der Anlagen während der Nutzungsdauer rückläu¬
fig sei und sich schon daraus die degressive Abschreibung rechtfertigen
ließe. Ferner wird darauf hingewiesen, daß die degressive Abschrei¬
bung eine gleichmäßigere Verteilung des gesamten Aufwandes ermög¬
liche, weil die Instandhaltungskosten mit zunehmender Nutzungsdauer
steigen.

Deutlicher als der Zusammenhang von Abschreibungskurve und
Nutzungskurve dürften die Bewertungs- und Bilanzierungsvorschriften
sowie das Vorsichtsmotiv7 für die degressive Abschreibung als Normal¬
abschreibung sprechen. In vielen Fällen sinkt der Marktwert einer
Anlage stark ab, sobald sie in Gebrauch genommen worden ist. Die
Entwertung durch technischen Fortschritt und Nachfrageverschiebun¬
gen ist daher in den ersten Jahren der Nutzung besonders groß.

Das führt dazu, daß bei linearer Abschreibung die Anlagegüter in den
ersten Jahren häufig mit einem zu hohen Wert in der Bilanz ausgewie¬
sen werden, was den herrschenden Bilanzierungs- und Bewertungs¬
grundsätzen und dem Teilwert widerspricht. Die Bilanzen ergeben ein
zu günstiges Bild der Vermögensverhältnisse. Es bedeutet aber auch,
daß am Beginn der Nutzung die Gewinne zu hoch ausgewiesen werden
und dadurch zuviel Steuern gezahlt und möglicherweise überhöhte
Ausschüttungen getätigt werden. Sollte sich aufgrund technischer oder
wirtschaftlicher Entwertung die ursprüngliche Nutzungsdauer als
falsch (zu lang) eingeschätzt erwiesen haben, wären diese Gewinnver¬
wendungen endgültig verloren, könnten nicht mehr zurückgeholt wer¬
den. Es würde dadurch die Substanz geschmälert.

Die degressive Abschreibung verringert zumindest diese Probleme.
Sie vermeidet daher auch außerplanmäßige Abschreibungen (Teilwert¬
abschreibungen) in viel stärkerem Ausmaß und erhöht dadurch die
Aussagefähigkeit der Aufwandsrechnung8.

Diese Begründungen der degressiven Abschreibung berühren in
erheblichem Ausmaß auch den Risikoaspekt, der später noch näher
untersucht wird. Wenn man berücksichtigt, daß selbst Hax9 unter dem
Risikoaspekt die degressive Abschreibungsmethode betriebswirt¬
schaftlich für gerechtfertigt hält und wenn man davon ausgeht, daß sich
verbrauchsbedingte und risikobedingte Abschreibung nicht trennen
lassen10, wird die Basis der Zustimmung für die degressive Abschrei¬
bung noch breiter.

Insgesamt läßt sich somit erkennen, daß die degressive Abschreibung
weitgehend als Normalabschreibung und nicht als Begünstigung ange¬
sehen wird. Diese Auffassung gilt jedoch nur für bewegliche Anlagegü¬
ter. Für Bauten ist hingegen die degressive Abschreibung in den
meisten Ländern nicht zugelassen. Sie hätte bei Gebäuden zudem den
Nachteil, daß sie entweder zu sehr hohen Restwerten führen oder sehr
bald einen Übergang zur linearen Abschreibung erforderlich machen
würde. Es werden daher im folgenden nur die Wirkungen und Pro¬
bleme der degressiven Abschreibung auf bewegliche Anlagegüter un¬
tersucht.
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Höhe der Abschreibungssätze

Im Gegensatz zur linearen Abschreibung, bei der der Abschreibungs-
Satz durch den Abschreibungszeitraum festgelegt ist, besteht bei der
degressiven Abschreibung die Möglichkeit, die Höhe des Abschrei¬
bungssatzes zu wählen. Damit sind verschiedene Wirkungen der
degressiven Abschreibung vom Abschreibungssatz maßgeblich beein¬
flußt. Letzlich läßt sich auch die Frage, ob die degressive Abschreibung
nicht doch zu Vorverlagerungen von Aufwendungen führt, nur unter
Berücksichtigung der Abschreibungssätze beantworten. Die richtige
Wahl des Abschreibungssatzes ist deshalb ausschlaggebend, weil davon
abhängt, inwieweit gewisse Probleme der degressiven Abschreibung,
vor allem hohe Restwerte am Ende der Nutzungs-(Abschreibungs-)
Dauer und die Vorverlagerung von Aufwendungen tatsächlich ein¬
treten.

Die degressive Abschreibung hat im Vergleich zur linearen Abschrei¬
bung grundsätzlich den Nachteil, daß die Anschaffungs- und Herstel¬
lungskosten in der Nutzungsdauer nicht zur Gänze abgeschrieben
werden können, sondern ein Restwert verbleibt, der vom Abschrei¬
bungssatz abhängt.

An einem einfachen Beispiel läßt sich der Zusammenhang von
Abschreibungssatz und Restwert deutlich zeigen. Unterstellt man eine
Anlage mit lOjähriger Nutzungsdauer und einem Abschreibungssatz
von 20 Prozent, der in den meisten Ländern zulässig ist und der
sogenannten Doppelratenabschreibung (doppelter Satz der linearen
Abschreibung) entspricht, dann beträgt der Restwert am Ende der
10jährigen Nutzungsdauer rd. 11 Prozent der Anschaffungs- und Her¬
stellungskosten.

Dieser hohe Restwert kann durch zwei Maßnahmen vermieden
werden. Erstens kann während der Nutzungsdauer ein Übergang von
der degressiven zur linearen Abschreibung gestattet sein, wobei der im
Zeitpunkt der Änderung vorhandene Restwert auf die Restnutzungs¬
dauer zu verteilen ist. Diese Möglichkeit ist in der Bundesrepublik
Deutschland gegeben.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, höhere Abschreibungssätze zu
verwenden. Bei einem Abschreibungssatz von 30 Prozent beträgt der
Restwert nach 10 Jahren nur knapp 3 Prozent der Anschaffungs- und
Herstellungskosten. In diesem Fall ist die Verzerrung nicht mehr allzu
groß und der Restwert kann im letzten Jahr der Nutzungsdauer in der
Abschreibung mitberücksichtigt werden. Diese Möglichkeit wäre auf¬
grund der Einkommensteuerrichtlinien theoretisch in Österreich ge¬
geben.

Ein hoher Satz der degressiven Abschreibung löst somit zwar weitge¬
hend das Problem der Restwerte, doch entsteht dafür der Einwand, daß
die Abschreibung doch rascher erfolgt als es der Nutzung entspräche
und es zu einer Aufwandsvorverlagerung komme, wodurch die
Abschreibung über die verbrauchsbedingte hinausgehe. „Die geome¬
trisch degressive Abschreibungsmethode schwebt also zwischen der
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Scylla zu niedriger Abschreibungssätze und der Charybdis zu hoher
Abschreibungssätze"11.

Aus einer Untersuchung von Albach12 zeigt sich, daß der betriebswirt¬
schaftlich gerechtfertigte Satz der degressiven Abschreibung beim
Zwei- bis Zweieinhalbfachen des bei linearer Abschreibungsmethode
anzuwendenden Abschreibungssatz liegt.

In den folgenden Vergleichen werden für ein Anlagegut mit lOjähri-
ger Nutzungsdauer zwei verschiedene Abschreibungssätze in Höhe von
20 Prozent und 30 Prozent angenommen, um die Auswirkungen unter¬
schiedlicher Abschreibungssätze darzustellen. Der Satz von 20 Prozent
dürfte die betriebswirtschaftlich notwendige Untergrenze sein. Er ent¬
spricht der sogenannten Doppelratenabschreibung (ist das Doppelte
jenes Satzes, der bei linearer Abschreibung angewendet würde), die in
keinem Land unterschritten wird. Der Satz von 30 Prozent, der in
Österreich bei Wirtschaftsgütern mit lOjähriger Nutzungsdauer zulässig
ist, dürfte hingegen die Obergrenze bilden, wenn man Aufwandsvorver¬
lagerungen verhindern und vermeiden will, daß die degressive
Abschreibung aufgrund der Sätze als Begünstigung angesehen wird.

Preisbildung und degressive Abschreibung

Die Wirkungen der Abschreibungen auf Risiko und Finanzierung der
Investitionen hängen erheblich davon ab, ob die Abschreibungen auch
verdient werden. „Die radikalste geometrisch-degressive Abschreibung
nützt nichts, wenn die Erlöse nicht ausreichen, um die Abschreibungen
zu decken13." Die Effekte der Abschreibungen sind daher eng mit der
Preisgestaltung verknüpft.

Die Zusammenhänge von Preispolitik und Abschreibungen lassen
sich an Hand von zwei unterschiedlichen Preisstrategien darstellen. Es
wird dabei zwar zunächst unterstellt, daß die (abzuschreibende) Investi¬
tion dazu dient, neue Produkte zu erzeugen, doch können die Ergeb¬
nisse tendenziell auch auf die allgemeine Preisgestaltung eines Unter¬
nehmens übertragen werden.

In einem Fall wird angenommen, daß die Unternehmer eine „skim-
ming Strategie"14 anwenden, bei der der Markt zunächst durch höhere
Preise (teilweise) abgeschöpft wird und dann (allmählich) eine Preissen¬
kung erfolgt. In diesem Fall würde die Preisentwicklung dem zeitlichen
Verlauf der degressiven Abschreibungen entsprechen. Eine solche
Preispolitik könnte es ermöglichen, selbst bei anfangs geringerem
mengenmäßigen Absatz jene Erlöse zu erzielen, die ausreichen, die
Abschreibungen zu decken.

Für den Erfolg einer solchen Preisgestaltung sind jedoch eine Reihe
von Voraussetzungen notwendig. Es muß sich entweder um Unterneh¬
mungen im geschützten Sektor handeln, es darf nur geringe Konkur¬
renz herrschen oder der zeitliche Vorsprung vor den Konkurrenten
muß entsprechend groß sein. Die Produkte dürfen möglichst nicht
substituierbar sein und müssen eine geringe Preiselastizität aufweisen.
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Die hohen Anfangsgewinne dürften sich jedoch rasch verringern, weil
durch die hohen Preise und Gewinnchancen neue Konkurrenten ange¬
zogen werden. Diese PreisStrategie ist somit eine kurzfristige.

Die zweite Alternative der Preispolitik ist genau entgegegengesetzt.
Sie unterstellt eine vorsichtige Preisgestaltung, durch die versucht
wird, den Markt aufzubauen, Marktanteile zu gewinnen (Penetration
Strategie). Diese Strategie setzt eine hohe Preiselastizität der Produkte
voraus. Es wird versucht, durch die Preispolitik die Konkurrenten
möglichst lange vom Markt fern zu halten. Es handelt sich hier um eine
langfristige Strategie15. Allerdings deckt sich in diesem Fall die zeitliche
Entwicklung der Erlöse und Gewinne vielfach nicht mit dem Verlauf
der degressiven Abschreibung. Es ist möglich, daß bei dieser Preisge¬
staltung die höheren Abschreibungen am Beginn der Nutzung nicht
voll in den Erlösen hereingebracht werden können und es zunächst zu
einer Dämpfung der Gewinne kommt.

Wenn man die Auffassung akzeptiert, daß die Abschreibungen in den
Erlösen gedeckt werden müssen, dann ergibt sich folgendes Bild. Die
degressive Abschreibung fördert ebenso wie die beschleunigten
Abschreibungen eine kurzfristige Preispolitik und benachteiligt eine
langfristige Preisstrategie.

Auswirkungen auf Finanzierung und Risiko

Das investierte Kapital fließt über die in den Erlösen bzw. Preise
enthaltenen Abschreibungen wieder in die Unternehmungen zurück.
Die Abschreibungen sind daher eine wichtige Finanzierungsquelle der
(künftigen) Investitionen. Wenngleich globale Daten über Abschreibun¬
gen recht unzureichend sind, läßt sich dennoch an Hand der volkswirt¬
schaftlichen Gesamtrechnung grob erkennen, daß im privaten Bereich
der Anteil der Abschreibungen an den Investitionen knapp 50 Prozent
beträgt. Wenn man jedoch berücksichtigt, daß in der Gesamtrechnung
eine längere Nutzungsdauer der Anlagegüter unterstellt wird als im
betrieblichen Rechnungswesen üblich und im Steuerrecht zulässig ist,
dann dürften vermutlich knapp 60 Prozent der privaten Investitionen
durch Abschreibungen gedeckt sein.

Die Darstellung der Zusammenhänge von Abschreibung und Finan¬
zierung beschränkt sich hier zwar auf die mikroökonomische Ebene,
doch läßt sie gewisse Rückschlüsse auf die Gesamtentwicklung zu.
Zwei Fragestellungen werden kurz skizziert. Zunächst, in welchem
Ausmaß ermöglicht die degressive Abschreibung bei wachsenden
Investitionen eine Selbstfinanzierung und zweitens, inwieweit kann die
degressive Abschreibung bei Preissteigerungen substanzschmälernde
Scheingewinne vermeiden.

Die erste Frage kann unter zwei alternativen Annahmen beschrieben
werden. Zunächst unter den Voraussetzungen, die dem Lohmann-
Ruchti-Effekt zugrundeliegen. In diesem Fall kann durch eine degres-
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sive Abschreibung von 20 Prozent eine doppelt so große Kapazitätsaus¬
weitung finanziert werden als bei linearer Abschreibung.

Wird mit einem Satz von 30 Prozent degressiv abgeschrieben, vergrö¬
ßert sich der Kapazitätserweiterungseffekt auf das Dreifache im Ver¬
gleich zur linearen Abschreibung.

Dieser Finanzierungsprozeß kommt jedoch nach Ablauf der Nut¬
zungsdauer der zuerst angeschafften Anlagen (einmalige Kapitalzufüh¬
rung) zum Stillstand. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß der Loh-
mann-Ruchti-Effekt ein Stagnieren der jährlichen Investitionen unter¬
stellt. Es liegt eine stationäre Betrachtungsweise zugrunde.

Es wird daher in der zweiten Alternative angenommen, daß die
Investitionen jährlich mit einer gleichbleibenden Zuwachsrate steigen.
Dieser Zusammenhang von Abschreibungen und Investitionsfinanzie¬
rung ist in der Literatur von Domar und Eisner16 eingehend untersucht
worden. Es zeigt sich, daß die Abschreibungen nur einen Teil der
wachsenden (Brutto)-Investitionen decken können. Das Ausmaß hängt
von der Nutzungsdauer und der Zuwachsrate der Investitionen ab. Bei
Investitionen mit längerer Nutzungsdauer kann aus den Abschreibun¬
gen ein geringerer Teil der Investitionen finanziert werden als bei
kürzerer Lebensdauer.

Wichtiger scheint allerdings der Zusammenhang zwischen Abschrei¬
bungsmethode und Wachstumsrate. Mit steigender Wachstumsrate
nimmt der Anteil der Abschreibungen an den Investitionen ab. Unter
der Annahme, daß die Investitionen (bei konstanten Preisen) jährlich
real um 5 Prozent zunehmen, können bei linearer Abschreibung knapp
80 Prozent des Investitionsvolumens aus Abschreibungen finanziert
werden. Wenn jedoch eine degressive Abschreibung mit einem Satz von
20 Prozent zugelassen ist, erhöht sich der Anteil der Abschreibungen an
den Investitionen auf rund 82 Prozent, wenn eine degressive Abschrei¬
bung von 30 Prozent angewendet wird, auf rund 86 Prozent.

Wenn man jedoch eine Wachstumsrate der Investitionen von jährlich
10 Prozent unterstellt, dann geht der Anteil der Abschreibungen
deutlich zurück. Bei linearer Abschreibung können dann nur mehr
rund 60 Prozent des Investitionsvolumens aus Abschreibungen gedeckt
werden. Bei einer degressiven Abschreibung von 20 Prozent erhöht sich
der Anteil auf rund zwei Drittel und bei einem Satz von 30 Prozent auf
etwa drei Viertel des Investitionsvolumens.

Diese einfachen Beispiele zeigen, daß die degressive Abschreibung
die Selbstfinanzierung im Vergleich zur linearen Abschreibung nicht
unerheblich erleichtert. Allerdings nimmt bei allen Abschreibungsme¬
thoden mit steigender Zuwachsrate der Investitionen die Selbstfinan¬
zierung aus Abschreibungen deutlich ab. Wenn nicht andere Quellen
der Eigenfinanzierung erschlossen werden, führt eine steigende Wachs¬
tumsrate der Investitionen zu verstärkter Fremdfinanzierung.

Wenn die Preise für Investitionsgüter steigen, dann können die
Abschreibungen, die von den (niedrigeren) Anschaffungs- und Herstel¬
lungskosten ermittelt werden, nur mehr einen Teil der Investitionen
decken im Vergleich zu konstanten Preisen. Nimmt man Investitionen
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mit lOjähriger Nutzungsdauer zum Vergleich, dann können bei einer
jährlichen Preissteigerung von 3 Prozent und linearer Abschreibung
nur mehr rund 85 Prozent der höheren Wiederbeschaffungskosten
durch die Abschreibungen gedeckt werden (Tabelle 1). Bei einer
Preissteigerungsrate von 8 Prozent verringert sich der Anteil der
Abschreibungen auf 67 Prozent.

Tabelle 1

Gegenwartswerte der Abschreibungen

bei lOjähriger Nutzungsdauer
in Prozent der Anschaffungskosten

Zinssatz
lineare

Abschreibung

degressive
Abschreibung

20%

degressive
Abschreibung

30%

vorzeitige
Abschreibung

50%

3% 85,3 88,0 91,1 94,3
5% 77,2 81,3 85,9 90,1
8% 67,1 72,8 79,2 86,2

10% 61,4 67,4 75,3 83,4

Das Verhältnis bessert sich, wenn degressiv abgeschrieben wird. Bei
einem Abschreibungssatz von 20 Prozent decken die Abschreibungen
bei 3 Prozent Preissteigerung rund 88 Prozent der Wiederbeschaffungs¬
kosten, bei 8 Prozent rund 73 Prozent. Mit einer degressiven Abschrei¬
bung von 30 Prozent erhöht sich das Verhältnis auf rund 91 Prozent bei
3 Prozent Preiserhöhung und 79 Prozent bei einer jährlichen Zunahme
des Preisniveaus um 8 Prozent. Aus diesen Vergleichen läßt sich
erkennen, daß die degressive Abschreibung die Nachteile der Preisstei¬
gerungen zwar nicht ausschalten, aber doch mildern kann.

Die nachteiligen Effekte der Preissteigerungen und der damit ver¬
bundenen substanzschmälernden Wirkungen durch Scheingewinne
können durch wachsende Investitionen zumindest teilweise kompen¬
siert werden17. Diese verhältnismäßig komplexen Zusammenhänge sind
nicht nur von den Annahmen über die Preissteigerungen und die
Zuwachsrate der Investitionen, sondern auch von der Nutzungsdauer
und dem gewählten Abschreibungsverfahren bestimmt.

Bei Anlagen mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren und linearer
Abschreibung kann der Wachstumseffekt die Preissteigerungsrate
annähernd neutralisieren. Ein jährlicher Zuwachs der Investitionen von
5 Prozent kann die Scheingewinnachteile, die sich aus einer Inflations¬
rate von 5 Prozent ergeben, ausgleichen. Wird anstelle der linearen
Abschreibung eine degressive Abschreibung von 20 Prozent zugelas¬
sen, dann kann eine jährliche Zunahme der Investitionen um 5 Prozent
sogar einen Inflationseffekt von rund 8 Prozent ausgleichen, bei einem
Satz von 30 Prozent ist sogar eine Kompensation einer Preissteige¬
rungsrate von fast 12 Prozent möglich.
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In diesen Vergleichen ist allerdings zu berücksichtigen, daß unter
diesen Annahmen zwar die Auswirkungen der Scheingewinne neutrali¬
siert werden können, daß aber gleichzeitig die Möglichkeit durch die
Abschreibung Kapazitätsausweitungen, eine Zunahme der realen Inve¬
stitionen, aus den Abschreibungen zu finanzieren weitgehend verloren
geht. Insgesamt läßt sich erkennen, daß die degressive Abschreibung
gegenüber der linearen Abschreibung die Finanzierungsfunktion ver¬
bessert und auch das Scheingewinnproblem mildert.

Am Beispiel der österreichischen Industrieinvestitionen zeigt sich
jedoch, daß in den siebziger Jahren ihre (reale) durchschnittliche
Steigerungsrate von rund 2 Prozent auch bei einer degressiven
Abschreibung von 30 Prozent nicht ganz ausgereicht hätte, die Schein¬
gewinneffekte, die sich aus der durchschnittlichen Preissteigerungsrate
von 5 Prozent ergeben haben, zu kompensieren.

Neben der Finanzierung beeinflussen die Abschreibungen auch die
Risken der Investitionen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß nicht nur
die Rentabilität, sondern auch die Sicherheit ein wichtiges Kriterium
für die betriebliche Investitionsentscheidung ist.

Sieht man von Katastrophen und unvorhersehbaren (einmaligen)
Ereignissen (Brand, Explosion etc.) ab, sind es vor allem der technische
Fortschritt einerseits und Verschiebungen in der Nachfrage anderer¬
seits die das Risiko der Investitionen erhöhen und durch die risikobe¬
dingte Abschreibung berücksichtigt werden. Dazu kommt, daß mit
zunehmender Nutzungsdauer die Unsicherheit sowohl in bezug auf die
Entwicklung der Kosten als auch der Erlöse zunimmt.

In der Praxis trachten" die Unternehmer daher, die investierten
Beträge möglichst rasch wieder in liquide Beträge zurückzuverwan-
deln. Die (einfachen) Amortisationsrechnungen haben deshalb in der
Praxis eine erhebliche Bedeutung. Es geht vielfach darum „ein Maß für
die Geschwindigkeit (zu finden) mit der das investierte Kapital wieder
in liquide Form umgewandelt werden kann. In der Methode der kurzen
Liquidationsperiode kommt... das Streben der Unternehmer nach
Sicherheit zum Ausdruck18."

Die Amortisationszeit wird vom Abschreibungsverfahren entschei¬
dend beeinflußt. Angenommen, ein Zeitraum von 3 Jahren würde bei
einer Anlage mit lOjähriger Nutzungsdauer als Maß für eine solche
Sicherheitsgrenze gelten, so zeigt sich bei den einzelnen Abschrei¬
bungsverfahren folgendes Bild. Bei linearer Abschreibung wären nach
3 Jahren 30 Prozent des investierten Kapitals über die Abschreibung
wieder zurückgeflossen. Wenn hingegen eine degressive Abschreibung
von 20 Prozent zugelassen ist, dann erhöht sich dieser Rückfluß auf fast
50 Prozent und bei einem Satz von 30 Prozent auf rund 66 Prozent.

Dieses einfache Beispiel zeigt bereits, daß die degressive Abschrei¬
bung den Rückfluß des investierten Kapitals erheblich erhöht. Bei
einem Satz von 20 Prozent um rund zwei Drittel, bei einem solchen von
30 Prozent um mehr als das Doppelte. Unter Berücksichtigung der
Ertragsteuern ändern sich für Kapitalgesellschaften diese Relationen
kaum, für einkommensteuerpflichtige Unternehmungen werden die
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Vorteile der degressiven Abschreibung wegen der sich dadurch verrin¬
gernden Progressionswirkung sogar etwas größer.

Es zeigt sich jedenfalls, daß die degressive Abschreibung das Risiko
deutlich verringert, dem Sicherheitsstreben entgegenkommt und damit
auch die Investitonsneigung nicht unerheblich beeinflußt. Allerdings
wäre die vorzeitige Abschreibung im Hinblick auf den Risikoaspekt
noch immer günstiger als selbst eine degressive Abschreibung von
30 Prozent.

Vergleich der degressiven Abschreibung mit anderen
Abschreibungsmethoden

Wenn man davon ausgeht, daß die Unternehmer rationale Investi¬
tionsentscheidungen treffen und die Ergebnisse aus Investitionskalku-
len ihren Überlegungen zugrundelegen oder zumindest mitberücksich¬
tigen, dann lassen sich an Hand verhältnismäßig einfacher Modellrech¬
nungen, die auf der Kapitalwertmethode beruhen19, die unterschiedli¬

chen Wirkungen der degressiven Abschreibung mit der linearen
Abschreibung und der vorzeitigen Abschreibung vergleichen. Aus

diesen Gegenüberstellungen lassen sich gewisse Hinweise gewinnen,

wie eine Änderung der Abschreibungsmethode die (rechnerische) Vor-
teilhaftigkeit von Investitionen und damit vielleicht auch die Investi¬
tionsentscheidungen beeinflußt.

Es werden die Wirkungen unterschiedlicher Nutzungsdauern, ver¬
schieden hohe Kalkulationszinssätze und alternativer Periodenüber¬
schüsse (Gewinnverläufe) betrachtet. In den verschiedenen Zinssätzen
und Periodenüberschüssen spiegeln sich auch die Auswirkungen ver¬
schiedener Risikoannahmen und unterschiedlicher Preisstrategien
wider.

Es wird ein (einheitlicher) Steuersatz von 60 Prozent unterstellt. Das
entspricht etwa der Besteuerung der Kapitalgesellschaften (Körper¬
schaftsteuer und Gewerbeertragsteuer) bei einem Ertrag von mehr als
1,14 Mill. S. Die Ergebnisse werden in Form von Kapitalwertraten
(Verhältnis des Kapitalwertes eines Investitionsobjektes zu seinen
Anschaffungskosten) dargestellt. Der Einfluß der Abschreibungsme¬
thode wird in Differenzen der Kapitalwertraten ausgedrückt.

Die Vergleiche zeigen, daß die degressive Abschreibung der linearen
Abschreibungsmethode in fast allen Fällen deutlich überlegen ist. Die
Vorteile betragen bei einer Nutzungsdauer der Investition von zehn
Jahren zwischen rund zwei Prozent und sieben Prozent der Anschaf¬
fungskosten, wenn man eine degressive Abschreibung von 20 Prozent
den Vergleichen zugrundelegt und steigen bis auf etwa 13 Prozent unter
der Annahme eines Satzes der degressiven Abschreibung von 30 Pro¬
zent (Tabelle 2). Lediglich unter der seltenen Voraussetzung eines sehr
langsam steigenden Periodenüberschusses könnte die degressive
Abschreibung ihre Vorteile weitgehend verlieren.
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Tabelle 2

Differenzen der Kapitalwertraten
zwischen linearer und degressiver Abschreibung

in Prozent der Anschaffungskosten
bei lOjähriger Nutzungsdauer

degressive Abschreibung 20% zu linearer Abschreibung
Periodenüberschuß1)

stark stei- langsam stei¬
gend, dann gend, dann

Zinssatz leicht fallend stark fallend fallend fallend

10% 2,73 6,41 2,32 -1,14
15% 4,07 6,58 3,72 -0,08
20% 4,86 6,59 4,53 0,49

degressive Abschreibung 30% zu linearer Abschreibung

10% 9,57 13,00

oo

1,39
15% 10,85 13,20 9,55 1,90
20% 11,48 13,13 10,01 2,02

+ = degressive Abschreibung ist günstiger
- = lineare Abschreibung ist günstiger
') Der genaue Verlauf der verschiedenen Varianten des Periodenüberschusses ist entnom¬

men: G. LEHNER, Die steuerlichen Investitionsförderungssysteme und die Unterneh¬
mensbesteuerung in der Bundesrepublik Deutschland, in Schweden, in der Schweiz
und in Österreich, österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, Wien 1979, S. 88ff.

Die degressive Abschreibung wird mit zunehmender Nutzungsdauer
und höheren Kalkulationszinssätzen günstiger. Sie bietet ferner größere
Vorteile, wenn der Periodenüberschuß am Beginn der Nutzungsdauer
hoch ist und dann rasch fällt. Wenn man unterstellt, daß für risiko¬
reichere Investitionen ein höherer Kalkulationszinssatz zugrundegelegt
wird und man annehmen kann, daß der rasch fallende Periodenüber¬
schuß ebenfalls auf risikoreichere Märkte hindeutet20, dann läßt sich
erkennen, daß die degressiven Abschreibungen risikoreichere Investi¬
tionen stärker stimulieren. Es läßt sich jedoch auch zeigen, daß für die
degressive Abschreibung bei einer kurzfristigen Preispolitik (skimming
Strategie) die Vorteile größer sind. Die Unterschiede sind bei einem
Abschreibungssatz von 30 Prozent deutlicher als bei einem solchen von
20 Prozent.
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Während die Vorteile der degressiven Abschreibung im Vergleich zur
linearen zu erwarten waren, sind die Ergebnisse einer Gegenüberstel¬
lung von degressiver Abschreibung (mit einem Satz von 30 Prozent)
und der vorzeitigen Abschreibung nicht von vornherein klar abzuschät¬
zen. Es zeigt sich allerdings, daß die vorzeitige Abschreibung unter fast
allen Annahmen - mit Ausnahme des sehr langsam steigenden Perio¬
denüberschusses - gegenüber der degressiven Abschreibung vorteil¬
hafter ist. Bei Investitionen mit lOjähriger Nutzungsdauer betragen die
Vorteile der vorzeitigen Abschreibung, gemessen an den Kapitalwertra¬
ten, zwischen rund zwei Prozent und rund sechs Prozent der Anschaf¬
fungskosten (Tabelle 3).

Tabelle 3

Differenzen der Kapitalwertraten
zwischen vorzeitiger Abschreibung 50% und

degressiver Abschreibung 30%
in Prozent der Anschaffungskosten bei lOjähriger Nutzungsdauer

Periodenüberschüsse1)
stark stei- langsam stei¬

gend, dann gend, dann
Zinssatz leicht fallend stark fallend fallend fallend

10% -3,23 -4,93 -2,44 9,47
15% -3,86 -5,75 -2,82 7,01
20% -4,19 -6,25 -2,96 5,24

+ = degressive Abschreibung ist günstiger
- = vorzeitige Abschreibung ist günstiger
') siehe Tabelle 2

Es läßt sich auch in diesen Vergleichen erkennen, daß die vorzeitige
Abschreibung mit zunehmender Nutzungsdauer und steigenden Zins¬
sätzen vorteilhafter wird. Die Zinsempfindlichkeit (der Ausrüstungsin¬
vestitionen) ist zwar nicht ausgeprägt, doch hätte eine Änderung in den
Abschreibungsmethoden bei hohem Zinsniveau (steigenden Zinssät¬
zen) stärkere Auswirkungen auf die Investitonsentscheidungen als bei
niedrigeren Zinssätzen.

Die größeren Vorteile bei hohen Zinssätzen und rasch fallenden
Periodenüberschüssen deuten darauf hin, daß die vorzeitige Abschrei¬
bung für risikoreiche Investitionen günstiger ist als die degressive
Abschreibung. Allerdings stützt die vorzeitige Abschreibung anderer¬
seits eine längerfristige Preispolitik nicht, sondern begünstigt eine
kurzfristige auf Abschöpfung des Marktes gerichtete Preisgestaltung.
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Investitionsfreibetrag und degressive Abschreibung

Degressive Abschreibung und vorzeitige Abschreibung stellen bloß
unterschiedliche Abschreibungsmethoden dar, wodurch sich auch
begründen läßt, daß beide Abschreibungen nicht gleichzeitig angewen¬
det werden dürfen. Im Gegensatz dazu läßt sich der Investitionsfreibe¬
trag nicht mit Abschreibungsursachen begründen. Er ist im Grunde
eine teilweise Abgeltung für die Nichtberücksichtigung der Wiederbe¬
schaffungskosten in den Abschreibungen. Der Freibetrag kann auch als
Ansatz gesehen werden, die Substanzaushöhlung der Unternehmun¬
gen, die sich bei steigenden Preisen aufgrund des Nominalwertprinzips
ergibt, zu mildern. Jedenfalls hat der Investitionsfreibetrag andere
Zielsetzungen als die vorzeitige Abschreibung. Es ist daher durchaus
eine Kombination von degressiver Abschreibung und Investitionsfrei¬
betrag denkbar. Sie schließt sich theoretisch nicht aus und wird in
anderen Ländern (etwa in Schweden) auch angewendet.

Es scheint daher vertretbar, verschiedene Effekte einer Verbindung
von degressiver Abschreibung und Investitionsfreibetrag kurz zu skiz¬
zieren. Eine solche Verknüpfung würde durch die degressive Abschrei¬
bung auch zur Verringerung des Risikos beitragen, gleichzeitig aber
würde der Investitionsfreibetrag, im Vergleich zur vorzeitigen
Abschreibung, die Eigenkapitalbildung stärken.

Sie vermeidet zudem den Nachteil der vorzeitigen Abschreibung, die
zu einer starken Ausweitung der Fremdfinanzierung führt, wenn die
Unternehmer den Zinsvorteil aus der Steuerstundung aufrechterhalten
wollen, weil schon unter der Annahme verhältnismäßig geringer Brut¬
torenditen die Unternehmer mehr als ihren gesamten cash-flow inve¬
stieren müssen21, um den Steuerkredit zu prolongieren.

Eine Kombination von degressiver Abschreibung und Investitions¬
freibetrag würde, im Vergleich zur vorzeitigen Abschreibung, eine
vorsichtige Preisgestaltung erleichtern, die auf einen längerfristigen
Aufbau von Märkten abzielt und jene Unternehmungen begünstigen,
die entweder neu am Markt auftreten oder neue Produkte herstellen,
die am Beginn des Produktzyklus zunächst geringe Gewinne erbringen.

Die Höhe der Sätze der degressiven Abschreibung und des Investi¬
tionsfreibetrages hängen von verschiedenen Faktoren ab. Wenn man
davon ausgeht, daß die Kapitalwertraten bei einer solchen Verbindung
etwa jenen bei vorzeitiger Abschreibung entsprechen sollen, um die
Investitionsneigung nicht zu beeinträchtigen, dann hätte für eine Inve¬
stition mit zehnjähriger Nutzungsdauer eine degressive Abschreibung
von 30 Prozent und ein Investitionsfreibetrag von zehn Prozent, gemes¬
sen an den Kapitalwertraten, etwa die gleichen Effekte wie die vorzei¬
tige Abschreibung von 50 Prozent. Sollten jedoch andere Zielsetzungen
größere Bedeutung erlangen, wären andere Kombinationen der Sätze
der degressiven Abschreibung und des Investitionsfreibetrages zu
überlegen.

Welche Kombination von Sätzen der degressiven Abschreibung und
des Investitionsfreibetrages den Investoren vorteilhafter erschiene und
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die Investitionsneigung stärker beeinflussen würde, läßt sich schwer
abschätzen, weil die Kluft zwischen theoretischen Überlegungen und
praktischen Anwendungen in der Investitionsrechnung (noch immer)
sehr groß ist. Jedenfalls dürfte grundsätzlich die Verknüpfung von
degressiver Abschreibung und Investitionsfreibetrag Vorteile bringen
und verschiedene Nachteile der vorzeitigen Abschreibung vermeiden
helfen.
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Investitionsförderung:

Anmerkungen zur Diskussion

Fidelis Bauer

Vorbemerkung

Die Diskussion um Zweckmäßigkeit, Inhalt und Form der Investi¬
tionsförderung scheint derzeit die wirtschaftspolitischen Auseinander¬
setzungen zwischen den Parteien und auch zwischen den Interessen¬
vertretungen zu beherrschen. Die neue Dimension der Auseinanderset¬
zung liegt freilich nicht nur in der Intensität, sondern auch in der
Beteiligung der Medien, die ihre traditionelle Scheu vor der Sprödigkeit
dieses Themas immer mehr ablegen. Soll ein Beitrag zu dieser Diskus¬
sion geleistet werden, so muß man sich der besonderen Versuchung zu
plakativer bzw. vereinfachender Darstellung bewußt sein und Vorkeh¬
rungen dafür treffen, daß sich unvermindertes Engagement auf die
Frage konzentrieren kann, ob und wie alternative Formen der Investi¬
tionsförderung als wirtschaftspolitische Instrumente zur Lösung des¬
sen beitragen können, was etwas unscharf, aber sehr überzeugend als
„die Probleme der achtziger Jahre" bezeichnet wird. Dabei sollte jedoch
nicht übersehen werden, daß Investitionsförderung nur einen, wenn
auch sehr wichtigen, Bestandteil des nach wie vor ausreichend ausge¬
statteten wirtschaftspolitischen Instrumentenkastens darstellt: Opti¬
male Investitionsförderung wird ihre Wirkung eben nur dann entfalten
können, wenn andere wirtschaftspolitische Instrumente nicht die Vor¬
aussetzungen ihrer Wirksamkeit beeinträchtigen; diese Randbedingung
der Diskussion sollte insbesondere dann Beachtung finden, wenn es die
Zusammenhänge zwischen Wirtschaftsstruktur, Strukturwandel,
Strukturpolitik und Investitionsförderung auszuleuchten gilt.
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Das System der steuerlichen Investitionsförderung

Unter steuerlicher Investitionsförderung werden im wesentlichen
drei im Einkommensteuergesetz geregelte Instrumente verstanden: die
vorzeitige Abschreibung, der Investitionsfreibetrag und die Investi¬
tionsrücklage, die bei Vorliegen der im Gesetz näher definierten Vor¬
aussetzungen neben der linearen Normalabschreibung in Anspruch
genommen werden können; degressive Abschreibung ist hingegen nur
mit Zustimmung der Steuerbehörden zulässig und schließt die Inan¬
spruchnahme der drei genannten Instrumente aus. Die Wirkungsweise
dieser Instrumente wird ergänzt bzw. unterstützt durch die Übertrag¬
barkeit stiller Rücklagen1, die Regelung über sogenannte geringwertige
Wirtschaftsgüter2 sowie den Verlustvortrag3.

Die vorzeitige Abschreibung ermöglicht, im Jahr der Anschaffung
oder Herstellung bei beweglichen Anlagegütern bis zu 50 Prozent, bei
unbeweglichen Anlagegütern - befristet mit Ende 1981 - bis zu 25 Pro¬
zent der Kosten neben der linearen Normalabschreibungsrate zusätz¬
lich abzuschreiben. Sie verkürzt nach Wahl des Investors die Gesamtab-
schreibungsdauer im Vergleich zur betriebsgewöhnlichen Nutzungs¬
dauer und ist daher als Spezialfall beschleunigter Abschreibung zu
betrachten. Durch den Investitionsfreibetrag werden zwar die betriebs¬
gewöhnlichen Nutzungsdauern einer Investition nicht berührt, doch
werden 120 Prozent der Herstellungs- oder Anschaffungskosten abge¬
schrieben, indem im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 20 Prozent
dieser Kosten gewinnmindernd geltend gemacht werden können. Die
Investitionsrücklage, die unter Anrechnung der Beträge für vorzeitige
Abschreibung und Investitionsfreibetrag bis zu 25 Prozent des Jahres¬
gewinnes betragen kann, stellt eine Vorwegnahme der vorzeitigen
Abschreibung oder des Investitionsfreibetrages dar, da sie spätestens
nach vier Jahren gegen eines dieser beiden Instrumente aufgelöst
werden muß.

Der mit diesen Bestimmungen4 definierte Rahmen der Behandlung
von Investitionen im Steuerrecht muß vor dem Hintergrund der soge¬
nannten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern5 gesehen werden, die
seitens der Steuerbehörden nach Kategorien von Investitionsgütern
unterschiedlich lange Abschreibungsdauern und damit unterschiedli¬
che lineare jährliche Abschreibungssätze normieren. Der Gesetzgeber
bzw. der Verordnungsgeber6 ist sich bewußt, daß diese betriebsge¬
wöhnliche Nutzungsdauer, die vom Steuerpflichtigen nach dessen
Schätzung beantragt und von den Behörden anerkannt werden muß,
Konfliktpotential zwischen dem Grundsatz der Gleichmäßigkeit der
Bewertung und technischen bzw. wirtschaftlichen Nutzungs- und Ver¬
wendungsmöglichkeiten beinhaltet.

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die österreichische Rechts¬
ordnung bzw. Besteuerungstechnik mit diesen Bestimmungen eine der
vielen denkbaren Varianten der Behandlung von Investitionen im
Steuerrecht verwirklicht. Aus dem Gesamtzusammenhang der Bestim¬
mungen ist abzuleiten, daß sie schwerpunktmäßig eine mikroökonomi-
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sehe Orientierung aufweisen. Definiert man volkswirtschaftliche
Gesichtspunkte als solche, die in von betrieblichen Erfordernissen
abweichenden Normen zur Geltung kommen, so sind u. a. die ein¬
schränkenden Vorschriften bei Kraftfahrzeugen und bei der betriebli¬
chen Nutzung von PKW als volkswirtschaftlich inspiriert zu werten,
aber auch die Sondervorschriften über Energie- sowie Forschungs- und
Entwicklungsinvestitionen, die eindeutig wirtschaftspolitischen Zielen
dienen, oder auch die Vorschriften über Umweltschutzinvestitionen,
die die Auswirkung der Internalisierung externer Effekte mildern
sollen.

Für die Beurteilung des Systems sind daher vor allem zwei Fragen
relevant:
1. Inwiefern handelt es sich bei der gegebenen Steuertechnik im

Bereich der Investitionen überhaupt um Förderung im engeren
Wortsinn?

2. Ist die schwerpunktmäßig mikroökonomische Orientierung, also der
Ansatz bei den betrieblichen Verhältnissen des Steuerpflichtigen
bezüglich wirtschaftspolitischer Ziele nachteilig, vorteilhaft oder
neutral?

Inwiefern ist das System der steuerlichen Investitionsförderung
tatsächlich eine Förderung?

Bei historischer Betrachtung steht es so gut wie außer Zweifel, daß
eines der wesentlichen Motive für die Einführung der Investitionsbe¬
günstigungen - so die legistische Begriffstradition7 - die Absicht war,
mit der Investitionsförderung gleichsam zweckgebundene Steuervor¬
teile für Unternehmer einzuführen, insbesondere in den Jahren vor der
Schillingeröffnungsbilanz. Seither stehen diese Instrumente, also die
„Bewertungsfreiheit" als Ausdruck unternehmerischer Steuergestal¬
tungsmöglichkeit, im Verdacht eines gruppenspezifischen Steuervor¬
teils der Unternehmer, der grundsätzlich durch spezifische Steuervor¬
teile anderer sozioökonomischer Gruppen (z. B. Arbeitnehmerabsetzbe-
trag, Sonderbesteuerung des 13. und 14. Monatsbezuges bei Arbeitneh¬
mern) auszugleichen wäre. Schließt man sich dieser Tradition von
Einstellungen an, so verbleibt nur die Möglichkeit, entweder als Steuer¬
reformer Unmut über die gruppenspezifische Aushöhlung des Tarifs zu
äußern8, die jede „rationale" Reform zum Scheitern verurteilt, oder
penibel, mit mehr oder weniger plausiblen Methoden, eine gruppenspe¬
zifische Aufrechnung dieser tatsächlichen oder vermuteten Vorteile
durchzuführen, sei es als Erfolgsnachweis oder zur Untermauerung von
Forderungen nach „Privilegienabbau". Letzterem Standpunkt zeigt
sich zum Beispiel der Subventionsbericht des Bundes für 19789 ver¬
pflichtet, der die Investitionsbegünstigungen unter die Subventionen
einreiht und den Aufwand für 1978 mit 14 Mrd. S beziffert. Ausschlag¬
gebend für diese Zuordnung ist eine Definition, die als indirekte
Subventionen solche Einnahmenverzichte des Staates dekretiert, „die
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einem anderen Rechtsträger für eine im öffentlichen Interesse liegende
private Tätigkeit durch Ausnahmeregelungen von der allgemeinen
Steuernorm gewährt werden"10.

Für die Beurteilung des Subventionscharakters sind jedenfalls zwei
Fragen zu prüfen, nämlich ob es sich erstens um eine im öffentlichen
Interesse liegende private Tätigkeit handelt, und wie zweitens die
Wechselbeziehung Norm und Ausnahme ökonomisch zu interpretieren
ist.

Die erste Frage kann meines Erachtens nach Durchhauen des gordi¬
schen Knotens, den Bibliotheken von staatsphilosophischen und staats¬
rechtlichen Beiträgen zum „öffentlichen Interesse" geschürzt haben,
auf den ökonomischen Zusammenhang zwischen Einzelentscheidun¬
gen und deren volkswirtschaftlichen Konsequenzen reduziert werden,
auf die im folgenden Abschnitt eingegangen wird.

Was nun die zweite Frage nach der Wechselbeziehung zwischen Norm
und Ausnahme anbelangt, so hat es den Anschein, als habe der
Nationalrat mit der Kenntnisnahme dieses Berichts einem spezifisch
juristischen Norm- und Ausnahmeverständnis Raum gegeben.

Die Absetzung für Abnutzung, wie die Abschreibung von Investitio¬
nen legistisch genannt wird, wirft bei der Phasenbesteuerung des
Überschusses der Einnahmen über die Ausgaben, die für alle Ein¬
kunftsarten gilt, ein besonderes Problem auf: Eine annähernd exakte
Verteilung der Abschreibungsbeträge für ein Investitionsgut (Vertei¬
lung auf einzelne Jahre hinsichtlich Höhe, erforderlicher Gesamtab-
schreibungsbetrag für Wiederbeschaffung, Abschreibungsdauer)
könnte eigentlich erst bestimmt werden, wenn dieses Investitionsgut
aus der betrieblichen Nutzung ausscheidet. Das gilt nicht nur für die
betriebswirtschaftliche Bestimmung der kalkulatorischen Abschrei¬
bung: Bei Beginn und während der Nutzung ist die kalkulatorische
Abschreibung eine unternehmerische Risikoentscheidung. Es ist aber
ebenso unbekannt, genauer „unsicher", wie die als steuerlich relevante
„Betriebsausgabe" geltende Abnutzung tatsächlich zu bewerten ist. Es
liegt jedenfalls im Interesse des Fiskus, von fiktiven Durchschnittswer¬
ten, die sich an der Nutzungsdauer orientieren, auszugehen. Diese als
„betriebsgewöhnlich" bezeichneten Durchschnittswerte sind jedoch in
zweifacher Hinsicht realitätsfern, erstens allgemein dadurch, daß die
Verfestigung zu anerkannten Regeln immer der wirtschaftlichen Praxis
nachhinken muß, zweitens speziell dadurch, daß wirtschaftliche Ent¬
wertung und (mehr oder weniger) technische Abnutzung grundsätzlich
auseinanderfallen können.

Der ökonomische Zweck der Verkürzung der Abschreibungsdauer
mit Hilfe der vorzeitigen Abschreibung ist schwerpunktmäßig die
Herabsetzung des wirtschaftlichen Risikos von Investitionen, indem sie
steuerlich ebenso rasch abgeschrieben werden können, wie sie unter
Umständen kalkulatorisch abzuschreiben sind: der Investor kann cete-
ris paribus durch Verkürzung der pay-off-Periode" höhere Risken
übernehmen, wobei anzumerken ist, daß diese Verkürzung in Bezie¬
hung zu den erwähnten Durchschnittsnormen gesetzt werden muß. Der
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Investitionsfreibetrag enthält eine Komponente der steuerlichen
Berücksichtigung kalkulatorischer Abschreibung vom Wiederbeschaf¬
fungswert, wie sie betriebswirtschaftlich unbestritten notwendig ist,
und leistet damit einen gewissen Beitrag zur Milderung der sogenann¬
ten Scheingewinnproblematik.

Das System der steuerlichen Investitionsförderung soll bei ökonomi¬
scher Betrachtung daher gewährleisten, daß sich unternehmerische
Einschätzung des Abschreibungsbedarfes gegenüber starren, oft wirt¬
schaftsfernen Durchschnittsregeln durchsetzen kann; diese „Bewer¬
tungsfreiheit" ist allerdings in fiskalischem Interesse zwingend limi¬
tiert. So werden zum Beispiel selbst aus Anlaß der Wiederbeschaffung
ex post nachweisbare höhere Kosten steuerlich nicht anerkannt.

Das Verhältnis von Norm und Ausnahme und somit die Frage nach
dem Subventionscharakter lassen sich dahingehend beantworten, daß
das System der steuerlichen Investitionsförderung einen Kompromiß
zwischen betriebswirtschaftlich notwendigen Bewertungen und dem
fiskalischen Interesse an schematischer, einheitlicher „betriebsgewöhn¬
licher" Behandlung von Aufwendungen darstellt. Weil weder die Steu¬
erbehörden noch der Unternehmer im vorhinein wissen, wie hoch die
effektiven „Ausgaben" durch die Abnützung des Investitionsgutes in
jedem Jahr sind, kann man sagen, daß die limitierte Bewertungsfreiheit
Elemente einer Pauschalierung aufweist. Das System soll gewährlei¬
sten, daß die wegen der Gleichmäßigkeit der Besteuerung naturgemäß
starren fiskalischen Regeln in beschränktem Umfang flexibel an
betriebliche Erfordernisse angepaßt werden können. Im Gegensatz zu
sonstigen Fällen der Pauschalierungstechnik, die üblicherweise auf
Verwaltungsvereinfachung für den Besteuerten und die Steuerbehör¬
den abzielen, ist in diesem Fall ein zusätzliches Element der Pauschalie¬
rung von Unsicherheit im Sinne von Unentscheidbarkeit enthalten, da
beide Partner des Kompromisses zum Zeitpunkt der Konvention (d. h.
des Besteuerungszeitraumes während der Nutzung des Investitionsgu¬
tes) nicht wissen können, wie hoch der tatsächliche Kapitalverzehr
anzusetzen wäre. Die gegebenen Regeln können daher als ein Sonder¬
fall der Rechtstechnik bei unentscheidbaren - oder nur mit prohibitiv
hohen volkswirtschaftlichen Kosten entscheidbaren - Sachverhalten
betrachtet werden, analog etwa zu gesetzlichen Vermutungen, Regeln
der Beweislast und vergleichbaren Rechtsinstituten.

Subventionseffekte werden nur dann eintreten können, wenn sich ex
post herausstellt, daß - bei der Inanspruchnahme der vorzeitigen
Abschreibung - das Investitionsgut länger im Betrieb verbleibt, als
steuerlich abgeschrieben werden kann: der vielzitierte Steuerkredit
wird zurückgezahlt, die Zinslosigkeit dieses „Kredites" enthält eine
Subventionskomponente, die freilich gegen allfällige Scheingewinnbe¬
steuerung aufzurechnen ist. Beim Investitionsfreibetrag können Sub¬
ventionseffekte grosso modo nur dann entstehen, wenn die Differenz
zwischen Wiederbeschaffungskosten und Anschaffungskosten geringer
ist als der Investitionsfreibetrag. Bei der Investitionsrücklage entsteht
ex deflnitione ein Steuerkredit, dessen Verzinsung subventioniert wird.

147



Ebenso ist zu vermuten, daß bei den erwähnten Sonderabschreibungen
für Energie-, Umwelt- sowie Forschungs- und Entwicklungsinvestitio¬
nen Subventionierung ungewissen Umfanges vorliegt. Die Autoren des
Subventionsberichtes machen es sich jedenfalls zu leicht, wenn sie den
Gesamtumfang der „Ausnahme von der Norm" als Subvention einstu¬
fen, ohne zu berücksichtigen, daß die strikte Norm Elemente einer
Zusatzbesteuerung beinhaltet, die durch die sogenannten „Ausnah¬
men" lediglich auf das vom Steuergesetzgeber gewünschte und im
Steuertarif festgeschriebene Niveau reduziert werden kann.

Dazu kommt noch, daß selbst die Bestimmung der Norm mit dem
Rechtsbegriff „betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer" einem weiten,
wenn auch gebundenen Ermessen der Steuerbehörden unterliegt.

Was ist von einem Förderungsbegriff zu halten, wenn dessen konkre¬
ter Inhalt nicht von in der Realität anzutreffenden Sachverhalten
beeinflußt wird, sondern von der mehr oder minder willkürlichen
Abgrenzung von Tatbeständen? Dieser Willkür ist im Steuerrecht nur
dann eine Schranke gesetzt, wenn es sich um eindeutig feststellbare
Sachverhalte handelt, wie sich an den Erkenntnissen zur Sollvermö¬
gensbesteuerung von Kapitalgesellschaften belegen läßt. Einen Hin¬
weis auf die Gestaltungsmöglichkeiten der Besteuerung durch den
Fiskus, die bislang als verfassungskonform gelten, bietet umgekehrt die
steuerliche Behandlung der Abschreibungen von betrieblich genutzten
Kraftfahrzeugen: Die Normenkonkurrenz zwischen § 7 und § 20a EStG
macht deutlich, daß hier nicht einmal die betriebsgewöhnliche Nut¬
zungsdauer ausschlaggebend ist und der Gesetzgeber einer Lösung den
Vorzug gibt, die abweichend vom Prinzip der Besteuerung des Einnah¬
menüberschusses eindeutig Sollbesteuerungselemente aufweist.

Wenn die Norm - überspitzt ausgedrückt - gleichsam beliebig vom
normativ zu Erfassenden abweichen darf, dann ist der rechnerische
Ausweis des Umfanges von sogenannten Ausnahmen, die eigentlich
erst das normativ zu Erfassende berücksichtigen, ein fragwürdiges
Unterfangen. So gesehen steht die mehrfach anzutreffende Behaup¬
tung, Österreich verfüge bei der Behandlung von Investitionen im
Steuerrecht über eines der großzügigsten Systeme auf den sprichwört¬
lich tönernen Füßen. Es kann im Gegenteil gar nicht ausgeschlossen
werden, daß gerade im abgelaufenen Jahrzehnt bei deutlich höherem
Niveau der Inflationsraten aufgrund der Scheingewinnbesteuerung die
Mittelverwendung durch Investitionen steuerlich ungünstiger behan¬
delt wurde als alternative Mittelverwendungen.

Im übrigen zeigen gerade internationale Vergleiche12, wie „willkür¬
lich" jede Norm- und Ausnahmebeziehung auf gesetzlicher Ebene
gestaltet werden kann. Läßt man branchenbezogene, regionale oder
produktbezogene Sonderbehandlung von Investitionen in einzelnen
Ländern außer Betracht, so zeigen sich als „Norm" so verschiedene
Ansätze wie in Belgien, wo die Nutzungsdauer betriebsgewöhnlich oder
betriebsindividuell, die Abschreibung linear oder degressiv mit Doppel¬
rate (mit Übergangsmöglichkeit zur linearen) gewählt werden kann, in
Dänemark, wo der degressive Abschreibungssatz für bewegliche Anla-
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gegüter bis 30 Prozent frei wählbar ist, in Großbritannien, wo die
Vollabschreibungsmöglichkeit im ersten Jahr die Norm ist, oder in
Italien, wo nur linear nach betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauer abge¬
schrieben werden kann, und als korrespondierende „Ausnahmen" im
Falle Belgiens ein löprozentiger Investitionsfreibetrag für Zusatzinve-
stionen, im Falle Dänemarks eine 25prozentige Investitionsrücklage,
die erst nach 12 Jahren verwendet werden muß, und ein Abschrei¬
bungsvoraus von 30 Prozent bis zu vier Jahren vor der Investition, im
Falle Italiens eine vorzeitige Abschreibung von 3 x 15 Prozent, und
Großbritannien kommt - in Anbetracht der Norm - ohne Ausnahme
aus. Alle diese Ausnahmen beinhalten ohne jeden Zweifel Förderungs¬
elemente unbestimmbaren Umfangs: Merkwürdig ist nur, daß das, was
in anderen Ländern als wirtschaftsgerechte Norm gilt (vgl. Belgien),
nach österreichischen Begriffstraditionen ebenfalls „Subvention" oder
„Förderung" darstellt, nämlich die Wahl der betriebsindividuellen Nut¬
zungsdauer, während im Extremfall Großbritannien trotz der Vollab¬
schreibungsmöglichkeit im ersten Jahr von einer „Förderung" offenbar
nicht die Rede sein könnte.

Die Schlußfolgerungen, die man aus der Konfrontation mit solchen
Beispielen ziehen kann, lassen sich auf einen einfachen Nenner brin¬
gen: Nur wenn eine mit Akribie normierte Produktionstechnologie
besteht - etwa nach dem Muster vorindustrieller Zunftordnungen -
kann die steuerliche Norm bei Investitionen von ihrem Anspruch her
die wirtschaftliche Realität erfassen; in allen anderen Fällen - für die ich
ohne näheren Nachweis 99 Prozent der Möglichkeiten glaube angeben
zu können - scheitert die Normierungsintention bei der Behandlung
von Investitionen im Steuerrecht an der Unsicherheit, sowohl Höhe
und Dauer als auch Bemessungsgrundlage von Abschreibungen wäh¬
rend der Besteuerungsphase bestimmen zu können. Dieser Unsicher¬
heit durch Flexibilität nach Wahlrecht des Investors - allerdings mit
zwingenden Obergrenzen - Rechnung zu tragen, ist aus der Sicht
sowohl des Besteuerten als auch des Fiskus eine Technik, die die
Absicht erkennen läßt, daß der Gesetzgeber der Mittelverwendung
Investieren in einem diffusen Sinn „positiv" gegenübersteht, was sich
argumento e contrario aus der Strafbesteuerung der Investitionen in die
betriebliche Nutzung von PKW leicht erkennen läßt. Daß freilich dieses
„Positiv-Gegenüberstehen" semantisch als Subvention, als Förderung
gewertet wird, ist wohl nicht mit ökonomischem, sondern nur mit
politologischem Begriffsinstrumentarium aufklärbar. Wem der Unter¬
schied zwischen Nominal- und Realdefinition vertraut ist, für den
besteht jedenfalls keine Möglichkeit, so unterschiedliche ökonomische
Regeln, wie Familienbeihilfen, Mietzinsbeihilfen, Sonderausgaben für
Wohnraumbeschaffung und das System der steuerlichen Investitions-
„förderung", unter einen einheitlichen Subventionsbegriff zu zwingen.
Daß die Initiatoren des Systems mit den Begriffen „Förderung" oder
„Begünstigung" ökonomische und politische Signale für ein positives
Investitionsklima setzen wollten, mag als historische, als pragmatische
Erklärung genügen, kann aber heute nicht als Entschuldigung dafür
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dienen, die Äpfel der steuerlichen Investitionsförderung mit den Birnen
der Direktförderung von Investitionen zusammenzuzählen oder sie gar
- gegen allen ökonomischen „Geschmack" - politisch als substitutive
Güter zu werten.

Mikroökonomische Orientierung und wirtschaftspolitische Ziele

Die im vor kurzem beschlossenen Wirtschaftsprogramm der SPÖ
formulierte Kritik an den makroökonomischen Wirkungen des Systems
der steuerlichen Investitionsförderung faßt zusammen: „Das gegenwär¬
tige System der steuerlichen Investitionsförderung wirkt strukturkon¬
servierend und verstärkt die konjunkturellen Schwankungen13."

Im folgenden Abschnitt soll nur auf diese beiden wirtschaftspoliti¬
schen Kritikpunkte eingegangen werden. An anderer Stelle habe ich
mich mit der Kritik bezüglich sonstiger wirtschaftspolitischer Ziele
befaßt14.

Was die konjunkturellen Wirkungen betrifft, so wird mit der zitierten
Feststellung eine alte Kontroverse angesprochen, die in auf wissen¬
schaftlicher Ebene geführter Diskussion längst entschieden ist, aller¬
dings mit eher gegenteiligem Ergebnis. Mit der Vermutung, daß die
Gewinnabhängigkeit des Systems prozyklisch wirken könne, hat sich
vor allem auch der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen befaßt15; er
kam zu dem Schluß, daß das verfügbare Datenmaterial für diese These
keine Anhaltspunkte biete. Es liegen nunmehr empirische Arbeiten vor,
die bestätigen, daß das System in Phasen leichter Rezession
bzw. schwachen Wirtschaftswachstums sogar konjunkturstützend
wirke16. Die vorhin zitierte Untersuchung von Aiginger steht allerdings
auf dem Standpunkt, daß das System in schweren Rezessionen rezes-
sionsverschärfend wirke. Diese Aussage stützt sich im wesentlichen auf
die Entwicklung des Jahres 1975; in diesem Zusammenhang ist jedoch
zu beachten, daß sich die wirtschaftliche Situation der Jahre 1974 und
1975 durch zahlreiche Sonderfaktoren kennzeichnen läßt, die die Ablei¬
tung generalisierender Hypothesen erschwert, wenn nicht unmöglich
macht. Da ist nicht zuletzt der Einfluß der Wirtschaftspolitik zu nennen:
1974 wurde beschlossen, die vorzeitige Abschreibung für unbewegliche
Anlagegüter zu streichen, sie wurde aber bereits 1975 wieder mit
erhöhtem Satz ab 1976 eingeführt; daß bei Bauten 1975 also eine
gewisse Investitionslücke eintreten mußte, liegt auf der Hand. Bei allem
Verständnis für Psychologie und Irrationales in der Hierarchie der
individuellen Pläne17 wird man nicht annehmen können, daß die Höhe
bzw. die Veränderung der laufenden Gewinne vor Steuern die einzige
Determinante für Investitionsentscheidungen darstellt; Investitionsent¬
scheidungen werden wahrscheinlich doch auch von den Rentabilitäts¬
erwartungen unter der Nebenbedingung der Finanzierbarkeit beein¬
flußt werden.

Das Argument der Verschärfung konjunktureller Schwankungen
durch das System der steuerlichen Investitionsförderung dürfte also im
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Hinblick auf die Arbeiten des Beirats und Aigingers nicht zu halten
sein. Tichy18 meint eher beschwichtigend: „Sehr stark kann die prozy¬
klische Wirkung der Investitionsförderung allerdings nicht gewesen
sein, da die Investitionen in Österreich noch immer weniger schwanken
als in der BRD, wo es keine vorzeitige Abschreibung gibt."

Wesentlich schwieriger ist die Beurteilung der Frage, ob das gesamte
System strukturversteinernd wirke oder im Gegenteil besonders gün-

stige Voraussetzungen für Strukturwandel schaffe. Das mag zum einen
damit zusammenhängen, daß die Nationalökonomie wohl über gene¬
relle Theorien für Wachstum und Konjunktur verfügt, daß aber mit
Ausnahme der Thesen vom Produktzyklus, der Dreisektorenhypothese
und Annahmen über Stadien und Stufen der Entwicklung kaum
strukturtheoretische Ansätze bestehen19. Gleichzeitig wird zu Recht
betont, daß eine spezielle Strukturtheorie gar nicht erforderlich wäre,
da jede allgemeine Wirtschaftstheorie die Erklärung für Strukturverän¬
derungen leisten müsse.

In der österreichischen Diskussion scheint weitgehend Einverständ¬
nis darüber zu herrschen, daß die Struktur der Wirtschaft nur als
Randbedingung bzw. als Voraussetzung für Wirtschaftsordnung und
ablaufpolitische Ziele relevant ist. Gegenüber der Vorstellung, daß die
Wirtschaftsstruktur eine wesentliche Voraussetzung für die Erreichung
des Vollbeschäftigungszieles, die Reduzierung des Leistungsbilanzdefi-
zites, die Erhöhung des Wachstumspotentials darstellt, sind die gesell¬
schaftspolitisch motivierten Varianten der Strukturpolitik, etwa im
Sinne Meißners, weniger stark präsent: „Strukturpolitisch wird nicht
mehr nur eine Beschleunigung des produktivitätserhöhenden Wandels
angestrebt, sondern die Erstellung einer besseren, das heißt nicht
ausschließlich am Profitmotiv ausgerichteten Produktionsstruktur.
Hier kommt der selektiv-steuernde Charakter der Investitionslenkung
ins Spiel20."

Sicherlich findet sich in programmatischen Formulierungen der
derzeitigen Mehrheitspartei manches, was die systemüberwindende
Variante der Strukturpolitik bestätigt: „Die effiziente Bereitstellung
von erwünschten Gütern und Leistungen ist nur dann gewährleistet,
wenn der wirtschaftliche Prozeß durch die planende Gesellschaft
demokratisch bestimmt wird... Sozialisten gehen davon aus, daß-
... die Ziele Vollbeschäftigung, stetiges qualitatives Wachstum, außen¬

wirtschaftliches Gleichgewicht, gleichmäßigere Einkommensvertei¬
lung und Preisstabilität nur dann verwirklicht werden können, wenn
die Entscheidungsverhältnisse grundlegend verändert werden21." In der
Praxis schwanken produktionsstrukturrelevante Interventionen zwi¬
schen der Subventionierung eines Drittels der Investitionskosten für
ein Motorenwerk eines bedeutenden ausländischen Konzerns und
staatlicher Werbung gegen das Rauchen.

Trotzdem scheint es so, daß die Hauptstoßrichtung der eingangs
dieses Abschnittes zitierten Kritik weniger vor dem Hintergrund der
Abweichung von etwaigen „gesellschaftlichen Bedarfsrangskalen"
gesehen werden kann, als vor dem Hintergrund des Anspruches auf
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Überwindung von „Marktversagen" im engeren Sinn: „Produktions¬
und Unternehmensstrukturen müssen sich dem technischen und wirt¬
schaftlichen Wandel anpassen, was eine bessere Ausrichtung der Förde¬
rungsinstrumente auf die neuen wirtschaftspolitischen Anforderungen
notwendig macht"22 und „Strukturpolitik ist eine permanente Aufgabe,
die hohe Anforderungen an Anpassungsfähigkeit und Mobilität von
Arbeitern und Angestellten, Unternehmern und Managern stellt23".

Strukturversteinerung wird daher zunächst - als Rezeption zahlrei¬
cher Arbeiten auf diesem Gebiet24 - im Sinne von Hemmnis der
Anpassung an erkennbare langfristige Entwicklungen, von Mobilitäts¬
hemmnis, von Beeinträchtigungen der Wettbewerbsfähigkeit zu inter¬
pretieren sein.

Dazu zählen vor allem folgende Thesen:
- materielle Investitionen (und damit kapitalintensive Branchen) wer¬

den stärker begünstigt als immaterielle wie Markterschließung, For¬
schung und Entwicklung;

- der geschützte Sektor wird zu Lasten des exponierten begünstigt;
- „unüberlegte" Jahresendinvestitionen;
- Investitionen im eigenen Betrieb werden begünstigt, die Kapitalmo¬

bilität behindert; Nachteile für sogenannte Newcomer.
Dem Modell des Investorenverhaltens, mit dem diese makroökonomi-

sche Kritik mikroökonomisch fundiert werden soll, liegt meist implizit
die Einproduktunternehmung zugrunde, die - polemisch formuliert -
mit ihren Gewinnen die Kapazitäten solange erweitert, bis sie mit ihrem
Produkt in die Verlustzone gerät und von sich aus Umstellungspro¬
bleme nicht mehr bewältigen kann. Dieses Verhalten ist sicherlich in
der Realität vereinzelt anzutreffen, dürfte aber kaum die statistisch
gehäufte Wahrscheinlichkeit darstellen. Es sollte auch vorweg festge¬
halten werden, daß die Gewinnabhängigkeit keineswegs a priori die
Kapazitätserweiterung vor der Rationalisierung, Umstellung oder Inno¬
vation schlechthin fördert. Es ist auch anzumerken, daß die Untermaue¬
rung der genannten Thesen mit empirischen Befunden vor allem
deswegen auf erhebliche Schwierigkeiten stößt, weil meistens die
cetera nicht paria gehalten werden können, oder - anders gewendet -
andere Determinanten der Entwicklung nicht hinreichend isoliert
werden.

Was die Bevorzugung materieller Investitionen vor immateriellen
betrifft, so geht die Kritik vor allem deswegen ins Leere, weil es so gut
wie keine immateriellen Investitionen gibt, die nicht komplementärer
materieller Investitionen bedürften und umgekehrt: „Der technische
Fortschritt findet über neue Kapitalgüter in die Wirtschaft Eingang ...
So gesehen ist Karnitz' Investitionspolitik nicht nur eine Politik der
Investitionsförderung, sondern in ihrem Wesen auch eine Politik der
Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation25." Die steuerli¬
che Investitionsförderung als solche stellt auch keine Diskriminierung
anderer Produktionsfaktoren dar; bei den anderen Produktionsfakto¬
ren kennen sowohl Unternehmer als auch Steuerbehörden die tatsächli¬
chen Aufwendungen, sodaß bei rein steuerlicher Betrachtung keine
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spezielle Ungewißheitspauschalierung erforderlich ist. Schließlich
bedeutet Kapitalintensität an sich keinen Wettbewerbsnachteil in der
internationalen Arbeitsteilung. Daß die Entwicklung der österrei¬
chischen Industrie in den siebziger Jahren, die durch eine überdurch¬
schnittlich hohe Bedeutung der Grundstoff- und Basisindustrien
gekennzeichnet ist, im längerfristigen Trend der internationalen
Arbeitsteilung mit den sogenannten Schwellenländern ungünstige Vor¬
aussetzungen schaffe, wird wohl kaum mit dem System der steuerli¬
chen Investitionsförderung in Zusammenhang gebracht werden kön¬
nen: Offensichtlich haben diese Produktionszweige relativ günstigere
Produktions- und Absatzbedingungen vorgefunden; so kann vermutet
werden, daß die Politik einer raschen realen Aufwertung innerhalb des
exponierten Sektors jene Bereiche begünstigt, die hohe ausländische
Vorbezüge - vor allem in stark abgewerteten Währungen - und eine
vergleichsweise niedrigere inländische Wertschöpfung haben.

Es ist dem System der steuerlichen Investitionsförderung keineswegs
immanent, daß der geschützte Sektor bevorzugt und der exponierte
Sektor relativ benachteiligt wird. Daß derzeit im geschützten Sektor
höhere Gewinne erzielt werden als im exponierten, kann nur als Folge
einer speziellen wirtschaftspolitischen Konstellation erklärt werden.
Ursprünglich sorgten sich die Vertreter des Zweisektorenmodells näm¬
lich über die einkommenspolitischen und stabilitätspolitischen Konse¬
quenzen der Übertragung von Produktivitätsgewinnen aus dem expo¬
nierten in den geschützten Sektor. Es braucht nicht besonders betont zu
werden, daß starke reale Aufwertungen die generellen Wettbewerbsver¬
hältnisse zwischen den beiden Sektoren gestalten, indem die sogenann¬
ten internen terms of trade zugunsten des geschützten Sektors verän¬
dert werden28. Neben dieser Umverteilungswirkung der Wechselkurs¬
politik haben sichtlich auch die im internationalen Vergleich hohen
Produktionssteuern zur relativen Gewinnschwäche des exponierten
Sektors beigetragen. Es wird in der Diskussion meines Erachtens auch
vernachlässigt, daß die plakative Bezeichnung geschützter Sektor nur
„Schutz" vor internationalem Wettbewerb bedeutet, und zunächst
nichts über die interne Wettbewerbsintensität aussagen kann.

Innovationsfeindlichkeit und Behinderung des Strukturwandels
wird dem System vielfach auch deswegen zugeschrieben, weil Investi¬
tionen im eigenen Unternehmen forciert würden, Neugründungen
hingegen an der Liquiditätswirkung kaum partizipieren könnten. Die
Erfahrung zeigt allerdings, daß in Österreich der Strukturwandel durch
Innovation innerhalb des Unternehmens die Regel ist. Das System stellt
sogar für die fortschreitende Ablöse von Produktzyklen einen besonde¬
ren Anreiz dar: Die hohen Gewinne der mittleren Phase eines Produkt¬
zyklus können für die Entwicklungs- und Investitionskosten eines
neuen Produktes verwendet werden. Für diesen unternehmensinternen
Strukturwandel ist es auch von großer Bedeutung, daß die innerbe¬
triebliche Kapitalmobilität infolge der Übertragbarkeit stiller Reserven
gewährleistet ist. Es sollte auch nicht übersehen werden, daß das
System der steuerlichen Investitionsförderung eine der wenigen Mög-
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lichkeiten darstellt, die Barrieren der Diskriminierung von Eigenkapi¬
talaufbringung im Weg der Außenfinanzierung zu überwinden: Verlust¬
zuweisung und die Möglichkeit des Verlustausgleichs mit Einkünften
aus anderen Einkunftsarten haben schon bisher Risikokapital in nen¬
nenswertem Umfang mobilisiert. Diese Praxis beweist auch, daß die
vermeintliche Begünstigung der Innenfinanzierung keineswegs von
vornherein die Risikokapitalzufuhr in Form von Beteiligungskapital
behindern muß.

Bei den sogenannten Jahresendinvestitionen sind zwei Fälle zu
unterscheiden: Erstens der Fall, daß an und für sich beschlossene
Investitionsvorhaben vorgezogen werden; hier wird der Vorwurf der
unüberlegten Investition wohl kaum zum Tragen kommen. Die zweite
Fallgruppe betrifft jene kurzfristig disponiblen Investitionsgüter, zu
deren Ankauf die Unternehmungen knapp vor Ende des Wirtschaftsjah¬
res „verleitet" werden, um unerwartet hohe Gewinne „steuerlich" zu
neutralisieren. Sicherlich sind in Einzelfällen schlecht beratene Unter¬
nehmer für diesen Effekt anfällig; der Umfang ist jedoch zu vernachläs¬
sigen, wenn man zwei Einschränkungen bedenkt: Es ist nicht ausge¬
macht, daß es sich in diesen Fällen von vornherein um Fehlinvestitio¬
nen handelt, und schließlich sollte der mit Investitionen verbundene
Liquiditätsentzug ein mehr als ausreichendes Hindernis für „aus¬
schließlich steuerlich motivierte" Entscheidungen darstellen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die mit Strukturwirkun¬
gen begründeten Einwände gegen das System der steuerlichen Investi¬
tionsförderung bei manchen Kritikern den Blick für das Umfeld
sonstiger wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen verstellt haben,
die für die zum Teil durch - wenn auch im speziellen Fall weder gültige
noch zuverlässige - Indikatoren erschließbare Strukturentwicklung in
erster Linie verantwortlich sind. Schließlich entfaltet jede wirtschafts¬
politische Maßnahme, gleichgültig ob Rahmenbedingung oder Inter¬
vention, Strukturwirkungen. Es kann daher vermutet werden, daß auch
das System der steuerlichen Investitionsförderung Strukturwirkungen
entfaltet. Worin liegen nun strukturpolitisch relevante Wirkungen der
grundsätzlich mikroökonomisch orientierten steuerlichen Investitions¬
förderung?

Bei volkswirtschaftlicher Betrachtung hat die Gewinnabhängigkeit
wahrscheinlich die bedeutendste Strukturkonsequenz. Es werden
Unternehmungen relativ bevorzugt, die entweder Gewinne erwirtschaf¬
ten oder zumindest mittel- und längerfristige Gewinnchancen realisie¬
ren können. Das System unterstützt daher, branchen- und produktun¬
abhängig, den Zwang, sich als wettbewerbsfähiges Unternehmen am
Markt zu behaupten und wirkt damit gegen „Strukturversteinerung".
Der Gewinn kann als Indikator der Wettbewerbsfähigkeit allerdings
nur dann gewertet werden, wenn im exponierten Sektor die internatio¬
nale Wettbewerbsfähigkeit nicht durch andere Maßnahmen generell
beeinträchtigt und im sogenannten geschützten Sektor für ausreichen¬
den Wettbewerb gesorgt wird.

Die mit der vorzeitigen Abschreibung verwirklichte beschleunigte
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Abschreibungsmöglichkeit ist insofern Element einer aufWettbewerbs¬
fähigkeit im Strukturwandel abzielenden angebotsorientierten Wirt¬
schaftspolitik, als unter sonst gleichen Voraussetzungen die Verkür¬
zung der steuerlichen Abschreibungsdauer die Übernahme höherer
Risken erlaubt. Diese Übernahme höherer Risken, das dem Sicherheits¬
streben entgegenkommt27, impliziert keineswegs eine Verkürzung des
Planungshorizonts28: Die Amortisationsdauer ist ja nur eine der Risiko¬
determinanten einer Investition. Der Investitionsfreibetrag ist insofern
Element einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, als er einen
Beitrag zur Eigenkapitalerhaltung leisten kann. Die Bedeutung des
Wahlrechts zwischen den Instrumenten bei unterschiedlichen Erwar¬
tungen über den Gewinnverlauf kann nicht hoch genug eingeschätzt
werden. Beide Maßnahmen sind als Bestandteile einer Strukturord¬
nungspolitik zu verstehen, die nach dem Selektionskriterium Wettbe¬
werbsfähigkeit auf Verbesserung der Angebotsstruktur abzielt.

Es scheint sich, allerdings nur in der österreichischen Diskussion,
eine Tendenz abzuzeichnen, zwischen Wachstums- und Strukturpolitik
theoretische und praktische Gegensätze zu konstruieren. Wie anders
sollte erklärt werden, daß nahezu einhellig attestiert wird, das System
der steuerlichen Investitionsförderung hätte in der Vergangenheit
einen bedeutenden Beitrag zum Wirtschaftswachstum geleistet, sei aber
- wie manche meinen - gerade deswegen für die Bewältigung der
anstehenden Probleme nicht geeignet? Es muß sich da wohl um einen
sehr engen Wachtumsbegriff handeln. International ist es weitgehend
unbestritten, daß Wachstum und Strukturwandel einander bedingen.
So schreibt der Sachverständigenrat in der Bundesrepublik Deutsch¬
land unter der Rubrik „Wachstums- und Strukturpolitik": „Die Maß¬
nahmen, die wir im Rahmen der Wachstumsstrategie diskutieren,
laufen auf eine Verbesserung der Rahmenbedingungen hinaus, die das
private Investitionskalkül entlastet und den Strukturwandel mehr als
bisher fördert"29 oder unter „Wirtschaftspolitik für 1981 und danach":
„Wichtig ist, daß allenthalben nach Lösungen gesucht wird, die helfen,
die Produktionsstruktur zu modernisieren, den Lohnkostendruck zu
verringern, das Wachstum des Staatssektors zu begrenzen, die Investi-
tionsrisken zu vermindern, die Neuerungstätigkeit zu ermutigen und -
ganz allgemein - die Risikobereitschaft zu erhöhen. Das bedeutet eine
Besinnung auf Prinzipien, von denen das wirtschaftliche Wachstum
und die Beschäftigung auf Dauer abhängen30."

Alternativen oder qualitative Verbesserung des Systems?

Durch die im Entwurf des Wirtschaftsprogramms der SPÖ angespro¬
chene Umschichtung von der steuerlichen Investitionsförderung zur
Direktförderung wurde eine bereits länger zurückliegende wirtschafts¬
politische Kontroverse aktualisiert und möglicherweise polemisch
akzentuiert. Die eingangs dargelegte Wirkungsweise des Systems der
steuerlichen Investitionsförderung und die empirische Erfahrung mit

155



Direktförderungen von Investitionen sind zu unterschiedlich, um unter
dem gemeinsamen Titel „Einsatz öffentlicher Mittel" lediglich unter
Effizienzgesichtspunkten diskutiert zu werden. Auf diesen grundsätzli¬
chen Unterschied wies Seidel31 hin: „Man sollte jedoch nicht übersehen,
daß hinter den ökonomisch-technischen Fragen einer Neukonzeption
Grundsatzfragen stehen, wie die Sozialisierung des unternehmerischen
Risikos oder die Verlagerung der Entscheidungsmacht, die nur teil¬
weise einer sachlichen Diskussion zugänglich sind." Soweit es sich um
ökonomisch faßbare und bewertbare Tatbestände handelt, ist meines
Erachtens sachliche Diskussion nicht ausgeschlossen.

Nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen kann Direktförderung
(d. h. Subventionierung von Investitionen durch Haftungsübernahme,
Zinsenzuschüsse, Prämien) nur als subsidiäres Instrument Anwendung
finden und zwar dann, wenn externe Effekte nicht anders abgegolten
werden können, wenn insbesondere die Gewährleistung der Wettbe¬
werbsordnung nicht anders möglich ist, wenn - aus der Sicht einer
einzelnen Volkswirtschaft - durch internationale politische Entwick¬
lungen oder internationale Beeinträchtigungen des Wettbewerbes (Roh¬
stoffkartelle) Marktunvollkommenheiten herbeigeführt werden. Wenn
und solange diese Tatbestände vorliegen, ist Direktförderung, die mit
Rechtsanspruch durchgesetzt werden kann, vertretbar. Sie bewirkt in
der Regel eine Änderung der Faktorpreisrelationen, subventioniert also
ceteris paribus den Produktionsfaktor Kapital. Sie bedeutet schließlich
eine endgültige (bei Haftungsübernahmen eine mögliche) Erhöhung
der jeweiligen Budgetausgaben, die Umverteilungsinzidenz (einschließ¬
lich der Umverteilungswirkungen der Bedeckung der Ausgaben) kann
nicht ohne weiteres festgestellt werden.

Demgegenüberweist die Praxis in Österreich folgende Eigenheiten auf:
- Kein Rechtsanspruch des Unternehmers auf Förderung
- Kommissionsentscheidungen nach Ermessen, das durch relativ groß¬

zügige Richtlinien kaum gebunden wird
- eher strukturkonservierende Praxis der Förderungen32
- tendenzielle Begünstigung von größeren Betrieben, die das kompli¬

zierte Verfahren naturgemäß besser beherrschen und die Entschei¬
dungen eher beeinflussen können.
Gemessen an dieser Praxis würde eine Umschichtung zur Direktför¬

derung nichts anderes bedeuten als eine Einschränkung der unterneh¬
merischen Entscheidungsfreiheit bei Investitionen und damit einen
Schritt in Richtung Investitionslenkung; ferner eine weitere Sozialisie¬
rung des Risikos, damit verbunden eine weitere Förderung der Fremd¬
finanzierung und eine tendenzielle Schwächung der Eigenkapitalaus¬
stattung mit allen nachteiligen Folgen für die Krisenfestigkeit von
Unternehmungen; schließlich auch eine tendenzielle Steuerumvertei¬
lung von den gewinnträchtigen Unternehmen zu Betrieben in der
Verlustzone, da für erstere de facto Steuererhöhungen eintreten; die
Informations- und Durchsetzungschancen für kleinere Betriebe wür¬
den geringer, sie wären durch relativ höhere Durchsetzungskosten
diskriminiert.
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Eine Diskussion über diese Konsequenzen hielte ich für wünschens¬
wert, da sie unabhängig von der Beurteilung der Zweckmäßigkeit einer
Umschichtung zur Direktförderung abgeführt werden kann. Unabhän¬
gig von der politischen Bewertung der Freiheitsrechte des einzelnen,
auch des Unternehmers, wirft die Sozialisierung von Risken die für jede
Wirtschaftsordnung relevante Frage nach der Allokationsefflzienz und
damit nach den Wohlfahrtseffekten auf. So argumentiert Nutzinger33,
daß „für eine dezentrale Lösung der Investitionsentscheidungen jeden¬
falls die Tatsache spricht, daß es keine Akkumulation von Risken gibt,
wie sie im Falle zentraler Investitionslenkung auftreten können. Selbst
unter der Voraussetzung einer besseren Prognosefähigkeit einer zentra¬
len Investitionsstelle bliebe immer noch das Problem bestehen, daß
eine Fehlprognose, wenn sie doch einmal vorkommt, ungleich schwer¬
wiegendere Folgen hat als bei dezentralen Investitionsentscheidun¬
gen"; ähnlich das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim
Bundesministerium für Wirtschaft über „Staatliche Interventionen in
einer Marktwirtschaft"34, wo es heißt: „Wird die Investitionsfreiheit der
Privaten beschnitten, so müssen andere Träger der Disposition an ihre
Stelle treten, doch können diese nicht in gleicher Weise für ökonomi¬
sche Fehldispositionen in Pflicht genommen werden, wie das unter den
Regeln einer funktionierenden Marktwirtschaft bei adäquater Ausge¬
staltung der Haftungsregeln möglich ist. Wenn die Investitionsdisposi¬
tionen auf staatliche oder paritätisch besetzte Organe übergehen,
kommt als Haftungsträger nur noch die Gesellschaft als Ganzes, prak¬
tisch also der Steuerzahler in Frage." Es braucht nicht näher ausgeführt
zu werden, daß sich fakultative Direktförderung von zwangsweiser
Investitionslenkung nur methodisch, aber nicht grundsätzlich unter¬
scheidet: Die Verbilligung von Investitionen etwa durch Zinsenzu¬
schüsse stellt wettbewerblich einen hinreichenden Zwang dar.

Für das Innovationspotential einer Volkswirtschaft wäre es schließ¬
lich schädlich, wenn - gerade bei beschleunigtem Strukturwandel - die
Leistungen des Wettbewerbs als Entdeckungsverfahren beeinträchtigt
würden35.

Als Alternative wird in der Diskussion auch genannt, die Inanspruch¬
nahme der indirekten Förderung zumindest der Höhe nach von der
Erfüllung einzelner Strukturkriterien (z. B. Exportquote, Qualifikation
der Beschäftigten, Höhe der Forschungs- und Umweltschutzausgaben,
Wertschöpfung pro Beschäftigtem u. ä.) abhängig zu machen. Diese
Forderung beruht auf der Annahme, daß indirekte Investitionsförde¬
rung immer Subventionscharakter habe (als Förderung im engeren
Sinn) und sich nicht auf die Ermöglichung einer geeigneten steuerli¬
chen Behandlung von Investitionen nach betrieblichen Erfordernissen
beschränke, sowie auf der Vermutung, daß Unternehmen, die die
genannten Kriterien erfüllen, sich im Wettbewerb besser behaupten
und daher zur Erreichung wirtschaftspolitischer Ziele (Vollbeschäfti¬
gung, Leistungsbilanzverbesserung usw.) besser beitragen können als
jene, die sie nicht erfüllen. Gegen diese Auffassung gibt es zwei
Gruppen von Einwänden:
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Mit der Differenzierung nach Strukturkriterien ist ceteris paribus
eine Umverteilung der Steuerlasten innerhalb des Unternehmenssek¬
tors verbunden: Die Höhe der Steuerlast wird primär zur Angebotslen¬
kung und sekundär (via zumindest partieller Überwälzung der Steuerla¬
sten in die Preise) zur Konsumlenkung eingesetzt (vgl. dazu: die
Differenzierung indirekter Steuern - Mehrwertsteuersätze, spezielle
Verbrauchsteuern - wird primär zur Konsumlenkung und indirekt über
den Preiseffekt zur Angebotslenkung benützt); das Postulat nach
weitgehender Wettbewerbsneutralität der Besteuerung wird verletzt,
sie soll nicht strukturneutral sein. Ebenfalls ordnungstheoretischer
Natur ist ein zweiter Einwand, der sich auf die Tatsache stützt, daß
naturgemäß Unsicherheit über die mittel- und längerfristige Wirt¬
schaftsentwicklung herrschen muß, der Gesetzgeber aber eine
bestimmte mittel- und längerfristige Entwicklung dekretiert: er belastet
daher die gesamte Volkswirtschaft mit dem Risiko staatlicher Fehlent¬
scheidung. Von der herkömmlichen Investitionslenkung im Wege der
Direktförderung von Investitionen unterscheidet sich die Lenkung
über steuerlich relevante Strukturkriterien nicht prinzipiell, sondern
nur graduell.

Die zweite Gruppe von Einwänden ist weniger theoretischer, sondern
eher praktischer Natur. Die Befürworter des beschriebenen Modells
übersehen die grundsätzliche Schwierigkeit, ökonomische Tatbestände
und Wirkungszusammenhänge in legistisch einwandfreie Begriffe zu
fassen. Die juristische Gleichbehandlung ökonomisch äquivalenter
Tatbestände bedarf in der Regel einer extremen Kasuistik, wenn die
Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe weder zu einer Verunsiche¬
rung der Unternehmer noch zu erhöhter Auslastung der Höchstgerichte
führen soll. Kasuistik hat aber zwei Nachteile: sie diskriminiert eher
kleinere und mittlere Betriebe (geringere Informationschancen) und sie
bleibt zwangsläufig hinter der sich rasch ändernden wirtschaftlichen
Wirklichkeit zurück (ungewollte Wettbewerbsverzerrung durch Unvoll-
ständigkeit).

Eine mögliche Alternative, für die auch internationale Erfahrungen
vorliegen, wäre eine mit Rechtsanspruch durchsetzbare allgemeine
Investitionsprämie. Sie hat den grundlegenden Nachteil, daß sie ge¬
winninvariant ist; „die steuerliche Förderung hingegen hat dadurch,
daß sie beim Gewinn ansetzt, ein automatisches Selektionskriterium
zugunsten der effizienteren Betriebe36." Es gilt auch zu bedenken, daß
die zusätzlichen Budgetausgaben, wenn sie nicht bei anderen Ausga¬
benansätzen eingespart werden, zu einer Erhöhung der Steuerbela¬
stung führen.

Andererseits gibt es durchaus Möglichkeiten, im Rahmen des beste¬
henden Systems der steuerlichen Investitionsförderung qualitative
Verbesserungen durchzuführen, die die Wirksamkeit erhöhen. So
könnte - um das Problem der „gewinnlosen Umstrukturierungsphase"
zu erleichtern - ein gegen Freibetrag oder vorzeitige Abschreibung
auflösbarer Verlustrücktrag eingeführt werden. Ebenso sollte überlegt
werden, die degressive Abschreibung als Normalabschreibung zuzulas-
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sen und die Ausschlußbestimmung gegen Investitionsrücklage und
Investitionsfreibetrag aufzuheben.

Anmerkungen
1 § 12 EStG
2 § 13 leg. cit.
3 § 18 (1) Z. 4 leg. cit.
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wichtigsten zu nennen, kann hier nicht näher eingegangen werden.

5 § 7 (1) leg. cit.
6 vgl. Einkommensteuerrichtlinien, Abschnitte 50 und 50a
7 vgl. z. B. § 11 (3) leg. cit.
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„Freiwillige Disziplin"?

Preiskontrolle ohne autonome Sanktionspotenzen -
Österreichs Paritätische Kommission

Bernd Marin

Einleitung

Warum unterwerfen sich privatkapitalistische Unternehmen in einer
„freien Marktwirtschaft" politisch-institutionellen Preiskontrollen -
und das auch noch „freiwillig", ohne Androhung staatlicher Zwangs¬
mittel? Was bewirkt die eigentümliche kollektive Selbstbeschränkung
unternehmerischer Autonomie, Preisentscheidungen als Erhöhungsan¬
träge vor ein formloses politisches Gremium zu bringen, sich an dessen
Entscheidungen zu binden und seine Beschlüsse auch tatsächlich
einzuhalten?

Die unbestreitbar hohe „Preisdisziplin" österreichischer Unterneh¬
men ist an sich schon bemerkenswert und jedenfalls einmalig in einer
international vergleichenden Sicht. Wie aber ist die Befolgung gesamt¬
wirtschaftlich und politisch ausgerichteter Preisregelungen durch die
„Paritätische Kommission für Preis- und Lohnfragen" (PKPL) zu
erklären, wenn dieses Zentralorgan autonomer Verbändekooperation
über keinerlei selbständige Durchsetzungsmacht gegenüber „undiszi¬
plinierten" Unternehmen verfügt? Wie funktioniert die vielgepriesene
freiwillige Selbstkontrolle von Preisen und Löhnen" unter Bedingung

formeller Impotenz des obersten Kooperationsgremiums? Wie ist Preis¬
kontrolle ohne Sanktionen oder wie sind Sanktionen ohne eigene
Sanktionsmittel möglich?

Schließlich: welche „geborgten" Sanktionspotenzen kann die Paritä¬
tische Kommission aufbieten, um ihr eigenes, einseitiges Sanktionsde¬
fizit gegenüber kooperationsunwilligen Unternehmen auszugleichen
und eine der Gegenseite vergleichbare Disziplinierungsfähigkeit auch
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gegenüber dem Produktionsfaktor Kapital zu gewährleisten? Lassen
sich gesamtwirtschaftlich und politisch orientierte Unternehmensent¬
scheidungen ohne Ausschaltung, evtl. sogar unter Benutzung markt¬
wirtschaftlicher Organisationsprinzipien herbeiführen? Bedeutet die
Einschränkung unternehmerischer Marktmachtvorteile durch die
„paritätischen" Spielregeln der „Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft"
schon eine „soziale Symmetrie" oder „Gleichberechtigung" von Arbeit
und Kapital?

Diese Fragen leiten die folgenden Ausführungen, ohne daß sie schon
beantwortet werden könnten. Eher skizzieren sie jenen offenen Hori¬
zont von Überlegungen, aus dem heraus Antwortversuche ansetzen
könnten. Die eigenen Erörterungen sind dagegen viel begrenzter und
bescheidener. Sie beschreiben - am Beispiel der Sanktionsprobleme als
neuralgischem Punkt der neuralgischen Preiskontrollen der Paritäti¬
schen Kommission in Österreich - wie sich „freiwillige Selbstkontrolle"
in der Einkommenspolitik auch auf Unternehmerseite herstellen und
wie ein etwaiger Mangel an „freiwilliger Disziplin" durch kooperations¬
unwillige Firmen ohne ein ausgearbeitetes „dirigistisches" Instrumen¬
tarium staatlicher Zwangsmaßnahmen, durch ein weitverzweigtes und
weithin latentes System auch informeller Druckmittel gegebenenfalls
aufgehoben werden kann. An dieser Wirklichkeit eines „gemischten
Kapitalismus" zielen die Erklärungsmodelle marktgesteuerten Verhal¬
tens ebenso vorbei wie die Vorstellung bürokratisch-hierarchischer
Lenkungsmechanismen, ohne daß sich bereits tauglichere theoretische
Perspektiven abzeichnen würden1. Immerhin könnte ein unverstellter
Blick auf diese Realitäten das Festhalten an überkommenen Denksche¬
mata ein wenig erschweren.

Dabei könnte ein Verständnis der Sanktionsprobleme der Paritäti¬
schen Kommission - der „Schwachstelle" des österreichischen Systems
einer „freiwilligen Selbstkontrolle von Preisen und Löhnen" - ein Licht
auf verschiedene Aspekte wirtschaftspolitischer Selbstregulierung
durch kooperative Interessenverbände werfen. Bekanntlich ist diese
von den großen Wirtschaftsverbänden koordinierte Kombination von
Lohn- und Preispolitik nicht nur ein Kernstück der Verbändekoopera¬
tion, sondern auch eine Besonderheit des österreichischen Systems
einer „Einkommenspolitik" - obschon die Charakterisierung der PKPL
als einer Institution der Einkommenspolitik umstritten ist und jeden¬
falls von den Beteiligten selbst abgelehnt wird2. Angesichts der struktu¬
rellen Asymmetrie von Lohn- und Preiskontrollen lassen sich an den
Schwierigkeiten und Erfolgen institutioneller Preiskontrollen die
Chancen „sozialpartnerschaftlicher" Arrangements des Interessenaus¬
gleichs und der Konfliktregelung besser ablesen als in anderen Politik¬
feldern. Immerhin hat ja gerade die neuere Diskussion um den „Neo-
Korporatismus" deutlich gemacht, daß die Unterordnung von Einzel-
und Gruppeninteressen unter gesamtwirtschaftliche Funktionserfor¬
dernisse auf Unternehmerseite grundsätzlich noch schwieriger ist als
bei den Gewerkschaften, bei denen die Interessenvertretungen eher zu
Instanzen kollektiver Selbstkontrolle und Mitgliederdisziplinierung
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werden können als dies für Unternehmerorganisationen zutrifft3. Daher
sind die spezifischen Mechanismen erfolgreicher Einbindung von
Unternehmerinteressen und -entscheidungen in gesamtwirtschaftliche
Politikformierung von entscheidender Bedeutung gerade für jene Theo¬
rien, die an dem kooperativen System der Arbeitsbeziehungen - der
„Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft" - ein alternatives Modell hochor¬
ganisierter antagonistischer Konfliktregulierung zu entschlüsseln ver¬
suchen.

Auf die vielfältige wirtschaftswissenschaftliche Kritik an institutio¬
nellen und administrativen Preiskontrollen in einer Marktwirtschaft
wird auch dort nicht eingegangen, wo sie - rein ökonomisch - berech¬
tigt ist; verfehlt doch eine ökonomistische Betrachtung gerade jene
politische Austauschlogik, die noch die unwirksamste oder kontrapro¬
duktive Preispolitik als einen unverzichtbaren Bestandteil kooperativer
Arbeitsbeziehungen erkennen läßt. Die komplexen Interessenverflech¬
tungen und Transaktionsstrukturen dieses delikaten „historischen
Kompromiß" zwischen Staatsapparat, Geschäftswelt, Unternehmerver¬
bänden und Organisationen der Arbeiterbewegung, die entscheidende
Kompromißmöglichkeiten strukturieren und das gesamte System der
„Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft" zusammenhalten, können hier
ebensowenig analysiert werden wie die konkreten Zuständigkeiten,
Ablaufmuster und Funktionsprobleme „paritätischer" Preiskontrolle4 -
mit Ausnahme eben der prekären Sanktionsproblematik.

Sanktionsprobleme bei Mangel an „freiwilliger Disziplin"

Die Paritätische Kommission verfügt über keinerlei direkte Sank¬
tionsmittel. Sie kann niemandem etwas vorschreiben und nichts verbie¬
ten. Sie kann weitreichende Entscheidungen treffen, aber selbst nicht
durchsetzen. Sie kann - im Bereich der Wirtschafts-, Finanz- und
Sozialpolitik - alle maßgeblichen Maßnahmen (mit)bestimmen, aber
keinen einzigen Akt erzwingen. Das Zentralorgan autonomer Verbän¬
dekooperation kann vieles erwarten, doch nichts verlangen. Etwaigem
Widerstand gegenüber ist es als Institution völlig wehrlos - und auf die
Hilfestellung seiner Trägerverbände oder staatlicher Instanzen oder
einer launenhaften „öffentlichen Meinung" angewiesen. Angesichts der
realen Machtfülle der Paritätischen Kommission für Preis- und Lohn¬
fragen ist ihre formelle Impotenz fürwahr erstaunlich.

Die formelle Impotenz der PKPL wird freilich nur überraschen, wenn
man sie der besonderen Attraktivität und dem Ansehen, den vielfälti¬
gen faktischen Einflußnahmen, der tatsächlichen Wirksamkeit und
Durchsetzungsfähigkeit des Gremiums kontrastiert. Aus dieser Optik
gleicht sie einem aufgeblasenen „Koloß auf tönernen Beinen" und ruft
das Bild eines ängstlich lärmenden „Papiertigers" hervor. Nichts wäre
verfehlter als dieser Eindruck. Erkennt man nämlich das vollkommene
Fehlen eigener Sanktionsmöglichkeiten als Kehrseite der der PKPL
eigenen Informalität und Unbestimmtheit, so stellt es sich einfach als
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spezifischer Preis für die zahlreichen Vorteile einer rechtlich und
} organisatorisch unterdeterminierten Verfahrensstruktur dar5. Offen

bleibt allerdings die Frage, wie es der „freiwilligen Selbstkontrolle von
; Preisen und Löhnen" im Rahmen der Paritätischen Kommission
! gelingt, ihre Mitgliedsverbände und dann deren Mitglieder zu „freiwilli¬

ger Disziplin" zu verhalten und gegebenenfalls eben doch Sanktionen"
; aber ohne eigene Sanktionsmittel auszuüben.
| Diese Sanktionsprobleme der Paritätischen Kommission gründen in
j ihrer außerrechtlichen Stellung. Ihre Einrichtungen sind nicht gesetz¬

lich verankert. Ihre Tätigkeiten erfolgen freiwillig. Die Zusammenar¬
beit der Interessenverbände kann jederzeit und von jeder einzelnen
Trägerorganisation aufgekündigt werden. Sogar der Kompromißzwang
des Konkordanzprinzips ist ein freiwilliger und widerrufbarer Entschei¬
dungsgrundsatz. So viel Freiwilligkeit bis in die Existenzgrundlagen
der Verbändekooperation hinein wirkt freilich selbst schon als Zwang
zur Fortsetzung der Zusammenarbeit: Welche Interessenorganisation
könnte schon, wie immer kostspielig oder nicht ein Ausscheiden sonst
sein mag, die Auflösung eines nationalen Wahrzeichens verantworten?

< Kompromißbereitschaft und „freiwillige Disziplin" sind für die Mitar¬
beiter der Paritätischen Kommission kein Problem. Sie haben keine
Alternative zu dieser Institution und damit zu Kompromißbereitschaft
und „freiwilliger Disziplin" als den tragenden Grundsätzen der Zusam¬
menarbeit - und zwar mit der Dauer erfolgreicher Kooperation immer
weniger. Daher läuft ein Großteil vorgesehener Arrangements und
informeller Praktiken darauf hinaus, jene Einigungen möglichst zu
erleichtern, die schließlich ja doch erzielt werden müssen. Nicht zuletzt
der Aufbau eines ausgeklügelten Repertoires wechselseitiger Sank¬
tionsmöglichkeiten erlaubt den Teilnehmern der Paritätischen Kom¬
mission, sich innerhalb des beengenden Konsenszwangs erträglich
einzurichten, indem sie einander jede Versuchung zu Kompromiß- und
Disziplinlosigkeit vorweg gründlich verleiden. Gerade das gelingt ihnen
aber gegenüber den eigenen Mitgliedern nicht automatisch in gleicher

I Weise und schafft spezifische Kontrollprobleme.
Formal betrachtet wäre die umgekehrte Situation eher erwartbar:

während die Interessenvertreter aufgrund ihrer freiwilligen Teilnahme
an der Paritätischen Kommission einander auf keine Entscheidung
festlegen können, zu der sie sich nicht selbst verstehen, sind die von
ihnen vertretenen Verbandsmitglieder schon aus dem statutarisch
geregelten Innenverhältnis der Organisationen auf die Akzeptierung
von Beschlüssen ihrer Spitzenorgane verpflichtet. Formell können

I Repräsentanten der Interessenverbände einander gar nicht, die vertre¬
tenen Mitglieder aber sehr wohl sanktionieren; es gibt keinerlei schrift¬
lich verankerten Kooperationszwang für die Verbandsfunktionäre, aber
einen gesatzten Gehorsamszwang für die Verbandsmitglieder. Diese
Verpflichtung der Verbandsmitglieder auf autonome Beschlüsse ihrer
Repräsentanten kann gerade in Österreich umso stärker/schwächer
wirken, als eine Austritts-/Ausschlußmöglichkeit infolge der Zwangs¬
mitgliedschaft bei den Kammerorganisationen (und mit Ausnahme des
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Gewerkschaftsbundes) nicht besteht: Grundsätzlich könnten sowohl
Spitzengremien die Mitgliederstimmung als auch Mitgliedergruppen
Entscheidungen der Verbandsspitzen folgenloser ignorieren als unter
Bedingungen ausschließlich freier Verbandsbildung. Daß das nicht
geschieht, hängt mit weiteren Abweichungen der faktischen Einfluß-
Strukturen von den formellen Sanktionsmustern zusammen.

Ebenso wie die informellen Sanktionsmittel der InteressenVertreter
gegeneinander weit wirksamer sind als die formellen Zwangsmittel
gegen Verbandsmitglieder im Innenverhältnis, so ergeben sich Kon¬
trollmöglichkeiten „von unten" gegenüber den Teilnehmern der Paritä¬
tischen Kommission gerade dort nicht, wo sie vorgesehen sind und
genau dort, wo sie nicht vorgesehen sind. Den demokratischen Satzun¬
gen zufolge entspricht in allen mitwirkenden Verbänden - Kammeror¬

ganisationen und Gewerkschaftsbund - die Entscheidungsbefugnis
und Verpflichtungsfähigkeit der Funktionäre ihrer Kontrolle durch die

Mitglieder - schon durch den Mechanismen von Wahl und Abwahl.
Betriebsrats- und Kammerwahlen sichern einerseits den gewählten
Repräsentanten autonome Entscheidungsmacht und diffuse Pauschal¬
legitimation, andererseits unterwerfen sie Kandidaten und Funktionäre
immer wiederkehrenden Vertrauenstests. Uber diese formelle Kontroll¬
funktion kann aber die „Basis" ihre Einstellung zur Verbändezusam¬
menarbeit in der Paritätischen Kommission und deren spezifische
Ergebnisse aus mehreren Gründen nicht ausdrücken: Auch dort, wo
nicht durch Einheitslisten jede Konkurrenz um Wählerstimmen vorn¬
weg offen aufgehoben ist (wie häufig in der Handelskammerorganisa¬
tion) stehen überzeugende Alternativen zur „sozialpartnerschaftlichen"
Kooperation gar nicht zur Wahl; darüber hinaus unterliegen infolge des
vielfach gestuften und indirekten Rekrutierungssystems die Mitarbei¬
ter der Paritätischen Kommission und ihre Beschlüsse keiner auch nur
mittelbaren Rechenschaftspflicht den Verbandsmitgliedern gegenüber.
Der satzungsmäßig eingeräumte Kontrollmechanismus der Wahl wirkt
demnach weder als Abstimmung über die grundsätzlichen Optionen

mehr konfliktorischer oder kooperativer Verbandsstrategien, noch über
einzelne ihrer Resultate - unabhängig davon, daß solche Abstimmun¬
gen bislang ohnedies fast immer überwältigende Mehrheiten für die
„Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft" und ihre Entscheidungen
erbracht hätten6.

Dagegen unterliegen konkrete Einzelabmachungen der Kommis¬
sionsmitglieder einer nachträglichen und informellen Sanktionsmög¬
lichkeit durch die Verbändebasis. Die Interessenvertreter müssen näm¬
lich auch enttäuschende und „unpopuläre" Vereinbarungen nach innen
und unten durchsetzen können, um nach außen ihre Position als
„verantwortliche Gesprächspartner" den Kontrahenten gegenüber auf¬
rechterhalten zu können. Verbindliche Abkommen kann nur schließen,
wer ihre Einhaltung nötigenfalls auch erzwingen kann. Mit der Ver¬
pflichtungsfähigkeit der Verbände ihren Mitgliedern gegenüber steht
die Selbstverpflichtungsfähigkeit der PKPL-Mitarbeiter - und damit
die Verbändezusammenarbeit selbst - am Spiel. So ergibt sich, wie
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schon bei den Repräsentanten, eine Sanktionsmöglichkeit für die
Verbandsmitglieder gerade dort, wo sie formell nicht eingerichtet
wurde - hier in der Verweigerung der Folgebereitschaft gegenüber
einzelnen in der Paritätischen Kommission ausgehandelten Kompro¬
missen.

Damit entsteht eine für die Zusammenarbeit der Interessenorganisa¬
tionen in der Paritätischen Kommission prekäre Konstellation. Den
Verbandsfunktionären erwächst aus den informellen Sanktionspoten¬
zen gegeneinander im Rahmen ihrer Alltagsarbeit in der PKPL ein
faktischer Kooperationszwang, während es keinen Zwang zur Folgebe¬

reitschaft der Verbandsmitglieder gegenüber dem Zentralorgan autono¬
mer Verbändekooperation gibt. Darüber hinaus können auch die for¬

mellen Sanktionsmöglichkeiten im Innenverhältnis der Interessenver¬
bände tatsächlich nur begrenzt ausgeschöpft werden. So ist zwar die

Kompromißfähigkeit der einzelnen Interessenvertreter, nicht hingegen
ihre Verpflichtungsfähigkeit praktisch gewährleistet - dadurch aber
auch die Kooperationsfähigkeit des gesamten Gremiums gefährdet7.
Andererseits liegt in dem Drohpotential einer potentiellen Reduzierung
der Verpflichtungsfähigkeit ihrer Interessenvertreter die einzige
direkte Kontrollchance der Mitgliederbasis, nachdem weder die Grund¬
satzentscheidung für oder gegen kooperative Arbeitsbeziehungen, noch
die einzelnen derart getroffenen Kompromißvereinbarungen formell
(etwa in einer „Urwahl") abgestimmt werden.

Dabei entwickelt sich folgende Wechselwirkung: je stärker der Ko¬
operationszwang der Verbändevertreter innerhalb der Paritätischen
Kommission aufeinander wird und je weitreichender und „betriebsfer¬
ner" die vereinbarten Zugeständnisse, desto geringer kann die gleich¬
sam bedingungslose Folgebereitschaft der repräsentierten Mitglieder
werden. Aus diesem Grund treffen die Interessenorganisationen eine

Reihe von Vorkehrungen, um ihre Mitglieder bzw. Untereinheiten von
Anbeginn in die Kompromißbildung mit einzubinden: die Tarifautono¬
mie bleibt gewahrt, indem Kollektivvertragsverhandlungen zwischen

Fachgewerkschaften und Fachverbänden von Unternehmerorganisa¬
tionen geführt werden; Betriebsräte können mit Unternehmensleitun¬
gen betriebliche Zusatzvereinbarungen aushandeln; Vertreter der Bun¬
deswirtschaftskammer stimmen Preiserhöhungsbeschlüssen der Pari¬
tätischen Kommission grundsätzlich nur nach Übereinkunft mit den
antragstellenden Mitgliedsfirmen zu usw. Alle diese in die „sozialpart¬
nerschaftlichen" Arrangements eingebauten Flexibilitäten und Kon¬
sensvertiefungen dienen dazu, die mit dem hochkonzentrierten und
-zentralisierten Verhandlungssystem unvermeidlich entstehenden
Unzufriedenheiten und internen Konfliktpotentiale rechtzeitig abzufan¬
gen bzw. abzuschwächen. Verbandsinterner Spannungsausgleich und
Mitgliederkontrolle gelingt jedoch den Arbeitnehmervertretern in der
Paritätischen Kommission weit besser als den Funktionären der Unter¬
nehmerverbände.

Die überlegene interne Disziplinierungsfähigkeit der Arbeitnehmer¬
vertreter wurzelt in einer strukturellen Asymmetrie von Lohn- und
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Preiskontrolle, die hier nicht erörtert werden kann8. Jedenfalls führt sie
zu einem einseitigen Sanktionsdefizit der Paritätischen Kommission
und dementsprechend auch zu permanenten Spannungen zwischen
ihren Mitarbeitern. Während sich nämlich oppositionelle Motive bei den
abhängig Beschäftigten bisher fast nur als Reaktion auf andauernde
und deutlich fühlbare Belastungen ihres materiellen Lebensstandards
bildeten - am folgenschwersten im Generalstreik anläßlich des 4. Lohn-
Preis-Abkommens durch die Wirtschaftskommission im Jahre 19509
eine Verfolgung von Sonderinteressen im übrigen organisationsintern
weitestgehend blockiert wird, sind die Gelegenheiten zur Nichteinhal¬
tung „paritätischer" Vereinbarungen oder Verstöße gegen Preiskon¬
trollansprüche der PKPL eine chronische - und erfolgversprechende -
Versuchung für viele Unternehmen. Der Aufbau von Sanktionsmöglich¬
keiten gegen „undisziplinierte" Unternehmen wird auf diese Weise zu
einem strukturbedingten Dauerproblem der Paritätischen Kommission
für Preis- und Lohnfragen. Ihre autonomen Durchsetzungsschwierig¬
keiten werfen die Frage auf, wer welche Druckmittel zur etwaigen
Disziplinierung von Unternehmen zur Verfügung stellen kann, um die
prekären Sanktionsdefizite der PKPL auszugleichen.

Das Repertoire von Druckmitteln gegen „undisziplinierte"
Unternehmen

Empirisch zeigt sich eine bemerkenswerte „Preisdisziplin" der öster¬
reichischen Unternehmen. Die Einhaltung des Preisgenehmigungsver¬
fahrens vor der Paritätischen Kommission ist die Regel, seine Umge¬
hung die seltene Ausnahme10. Diese Tatsache wäre weniger erstaunlich,
könnte die institutionelle Preiskontrolle ihre Forderungen und
Beschlüsse nötigenfalls auch gegen den Willen der betroffenen Firmen
durchsetzen. Gerade solch ein selbständiges Durchsetzungsvermögen
fehlt der PKPL nun aber ganz und gar. Berücksichtigt man weiters die
besseren Gelegenheiten und offensichtlichen Vorteile entsprechender
„Disziplinlosigkeit" der Unternehmerseite, so wird ihre gleichwohl
überwiegende „freiwillige Disziplin" - und weniger das Vorkommen
vereinzelter Verstöße - zum erklärungsbedürftigen Faktum. Warum
also unterwerfen sich in Österreich privatkapitalistische Unternehmen
in einer „freien Marktwirtschaft" einer politisch-institutionellen Preis¬
kontrolle - und das auch noch „freiwillig"?

Eine Erklärung für diese eigentümliche kollektive Selbstbeschrän¬
kung unternehmerischer Autonomie kann erst einmal in zwei Richtun¬
gen gesucht werden. Ein Interpretationsansatz betont den
„Umstand ..., daß die überwältigende Mehrheit der österreichischen
Unternehmer das System der Wirtschaftspartnerschaft grundsätzlich
bejaht... Viele Unternehmer unterwerfen sich daher diesem Verfahren
aus Einsicht in gesamtwirtschaftspolitische Notwendigkeiten11." Der
Selbstbescheidung liegt demnach eine Art Kombination aus weitsichti-
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ger, aufgeklärter Vernünftigkeit und Verinnerlichung von Kontrollen
durch Hinnahme „gesamtwirtschaftspolitischer Notwendigkeiten"
zugrunde. Was aber sind diese vorweggenommenen Notwendigkeiten
anderes als Ausdruck bestehender Kräftekonstellationen, Machtver¬
hältnisse, politischer Zwänge? Tatsächlich führt jede genauere Fassung
der ersten Deutung in eine zweite, nur scheinbar gegenteilige, Interpre¬
tation: daß nämlich „Einsicht" und „Freiwilligkeit" selbst nur Kürzel
für ein dichtes, komplex vermitteltes und damit unmittelbar kaum
sichtbares Netzwerk von Abhängigkeiten und aktivierbaren Druckmit¬
teln gegen Unternehmen sind, sollte doch einmal „die Verletzung der
geforderten freiwilligen Disziplin festzustellen"12 sein. Die „geforderte
freiwillige Disziplin" wird so freiwillig gar nicht erbracht und vielmehr
durch ein System latenter Machtmittel unterbaut. Wie kann sich nun
aber die für sich selbst impotente Paritätische Kommission wessen
Sanktionspotentiale zunutze machen, um gegebenenfalls Vorstöße
gegen ihre Preiskontrolle ahnden zu können bzw. durch wirksame
Drohgesten Regelverletzungen womöglich gar nicht erst entstehen zu
lassen?

In allen Fällen ist die Paritätische Kommission auf die Unterstützung
sanktionsfähiger Institutionen in ihrer Umwelt angewiesen, deren
Kontrollkapazitäten - vor allem von den ihr zugehörigen Arbeitnehmer¬
vertretern - bei Bedarf in Anspruch genommen werden können: Die
Bundesregierung etwa muß bestimmte Preisgesetze erlassen bzw.
vorhandene gesetzliche Grundlagen durch einzelne Minister exekutie¬
ren lassen; andere „paritätische" Gremien, wie beispielsweise der
Paritätische Ausschuß für Kartellangelegenheiten, müssen durch
Bereitstellung zusätzlicher Sanktionsmittel eine Maßregelung „undiszi¬
plinierter" Unternehmen auch dann erlauben, wenn diese eine marktbe¬
herrschende und damit auch gegenüber den politischen Institutionen
machtvolle Stellung haben; die Unternehmerverbände wiederum müs¬
sen den auf sie selbst ausgeübten Druck zur Einhaltung getroffener
Vereinbarungen wirksam weitergeben können usf. Dabei kann sich die
Paritätische Kommission auf die Machtmittel vor allem der folgenden
Institutionen als auf verbündete Sanktionsträger stützen:
- Staatliche Instanzen: vor allem den Handelsminister (früher: Innen¬

minister) der Bundesregierung bzw. die durch Verordnung oder
Bescheid beauftragten Landeshauptleute, nachgeordnete Dienststel¬
len und staatliche Verwaltungsorgane (etwa Förderungsstellen).

- Öffentliche Wirtschaft („Gemeinwirtschaft"), d. h. staatseigene
Betriebe und verstaatlichte Industrieunternehmen.

- Weitere „paritätische" Gremien, Beiräte und Kommissionen im Rah¬
men der wirtschaftlichen Selbstverwaltung.

- „Öffentliche Meinung", Massenmedien und vor allem auch „Ver¬
bandsöffentlichkeiten".

- An der PKPL mitwirkende Interessenorganisationen, vor allem aber
die Unternehmerverbände und hier insbesondere die Handelskam¬
merorganisation.
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Preisgesetze als ,Rute im Fenster"

Von allen Sanktionsmitteln sind die gesetzlich verankerten Kontroll¬
möglichkeiten und von diesen wiederum die Preisgesetze13 die spekta¬
kulärsten und umstrittensten - unabhängig davon, wie wirksam sie
tatsächlich sind oder ob sie jemals verwendet werden. Dabei hängt die
Wirksamkeit keineswegs von ihrer tatsächlichen Verwendung ab: Die
bloße Androhung amtlicher Höchstpreisfestsetzung hat viele Firmen
vor den Preisausschuß der Paritätischen Kommission gebracht, ohne
daß ein solches Verfahren (nach § 3 des Preisregelungsgesetzes 1957)
jemals gegen sie eingesetzt worden wäre. Diese Technik der Sanktions¬
androhung ohne -einsatz liegt den meisten der gesetzlich formalisierten
Sanktionsformen zugrunde und wird auch im Alltagsverständnis der
Beteiligten und Betroffenen als ,Rute im Fenster"-Prinzip gewürdigt
bzw. gefürchtet.

Fortgesetzte Initiativen der Arbeitnehmervertreter um erweiterte
Sanktionsmittel der Paritätischen Kommission haben sich vor allem in
den jahrzehntelangen Konflikten um das Preisrecht und dessen bestän¬
dige Novellierungen manifestiert. In das ursprüngliche Preisregelungs¬
gesetz 1957, welches das amtliche Preisverfahren rechtlich festlegt,
wurde in der Folge von Abkommen zwischen den Interessenverbänden
(beginnend mit dem „Raab-Olah-Abkommen" 1962)14 eine Sonderbe¬
stimmung (§ 3a) eingebaut und immer wieder novelliert. Diese Rege¬
lung erlaubt dem für Preisangelegenheiten zuständigen Bundesmini¬
ster eine halbjährlich befristete „volkswirtschaftlich gerechtfertigte"
Preisfestsetzung für Waren und Dienstleistungen, deren Preiserhöhung
von den vier großen Interessenverbänden übereinstimmend dem Mini¬
sterium mitgeteilt wurde. Eine solche Preisbestimmung wiederum
sollte nur angewandt werden, wenn Unternehmen sich nicht an das
Preisgenehmigungsverfahren vor der Paritätischen Kommission hiel¬
ten und auch auf Aufforderung und Mahnung durch die Bundeswirt¬
schaftskammer weigerten, sich der Bewilligung zumindest nachträglich
zu unterwerfen. Die Unternehmerverbände verpflichteten sich, ihre
Mitgliedsfirmen zu einer „freiwilligen" Teilnahme an der administrati¬
ven Preiskontrolle zu verhalten bzw. im Falle fehlender Bereitschaft
einer Anwendung des § 3a durch Beitritt einer Meldung an das Ministe¬
rium zuzustimmen. Damit war eine wichtige Sanktionspotenz formell
bei dem zuständigen (erst Innen-, dann Handels-)Minister geschaffen,
die faktische Kontrollast hingegen zu den Interessenverbänden - und
praktisch vor allem zur HandelskammerOrganisation als bedeutendster
Unternehmervertretung verlagert. Diese beabsichtigte Extemalisie-
rung des Disziplinierungsproblems und entsprechender Konfliktpot¬
entiale durch die PKPL ist freilich mißlungen: Die Bundeswirtschafts¬
kammer sah sich fast immer außerstande, irgendeinen der zahlreichen
Anträge von Gewerkschaftsbund oder Arbeiterkammer nach § 3a gegen
„undisziplinierte" Mitgliedsfirmen mitzutragen und dadurch eine poli¬
tisch-administrative Preisfestsetzung als Sanktion überhaupt erst zu
ermöglichen. Damit wurde die ursprüngliche Kontroverse um gesetzli-
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che Sanktionen gegen „undisziplinierte" Unternehmen auf den Streit
um die Gesetzesanwendung verschoben, die Sanktionsproblematik per
Preisregelungsgesetz aus der Verantwortung des Unternehmerverban¬
des wiederum an die Paritätische Kommission rückverlagert.

Im Zuge der Auseinandersetzungen um das Preisregelungsgesetz und
seine Anwendung vermochten die Arbeitnehmerorganisationen weder
durch immer präzisere Spezifikation der Verpflichtungen der Bundes¬
wirtschaftskammer, noch durch sukzessive Erweiterung des Geltungsbe¬
reichs potentieller Preisfestsetzung (auch auf nicht marktbeherr¬
schende Unternehmen) die fehlende effektive Sanktionsbereitschaft der
Unternehmervertretung gegen nichtkooperative Unternehmen aufzuhe¬
ben. Die Bundeswirtschaftskammer konnte einige der Kontroversen
(um Schallplattenpreise, Leihwagentarife) durch Preisrückführung sei¬
tens der beanstandeten Unternehmen beenden; andere endeten unge¬
löst in einer vergeblichen Vermittlungstätigkeit der Handelskammeror¬
ganisation (Preiserhöhungen durch Installateure oder für inländisches
Schlachtgeflügel); wieder andere (Stundensätze für Kfz-Reparaturen)
Anträge blieben umkämpft, weil die Unternehmerorganisation die
Preiskompetenz der Paritätischen Kommission überhaupt bestritt; nur
in zwei Ausnahmefällen (Wasserpreise der Grazer Stadtwerke AG sowie
Preise für Superphosphat und Mehrnährstoffdünger) kam es zu einmü¬
tigen Anzeigen der Interessenverbände bei dem zuständigen Handels¬
ministerium. Trotz weitgehend fehlender Sanktionsbereitschaft der
Bundeswirtschaftskammer gegen „ihre" Mitgliedsunternehmen ver¬
fehlte die Gesetzesbestimmung jedoch nicht eine Wirkung auf koopera¬
tionsunwillige Unternehmen: „Der in der öffentlichen Diskussion viel¬
geschmähte § 3a ermöglichte erst jenes Maß an innerem Verbands¬
zwang, der die Arbeitgeberseite in die Lage versetzte, Unternehmen zur
Antragstellung zu verhalten bzw. Beschlüsse der Paritätischen Kom¬
mission auch durchzusetzen15." Die auch für Unternehmervertreter
„unbestrittene indirekte Wirkung dieser Bestimmung" liegt in der
Stärkung der innerverbandlichen Kontrolle in den UnternehmerOrgani¬
sationen.

Eine bedeutsame Änderung der preisgesetzlichen Sanktionsproble¬
matik bewirkte erst die zusätzliche Einführung eines § 3b durch die
Preisregelungsgesetznovelle 1974 - des nunmehrigen § 4 des Preisgeset¬
zes 1976. Dieselbe Sanktion einer befristeten amtlichen Höchstpreis¬
festsetzung kann nunmehr vom zuständigen Handelsminister selbstän¬
dig - ohne vorhergehende einvernehmliche Mitteilungen durch die
Interessenverbände - vorgenommen werden. Mit dem Erfordernis eines
einstimmigen Antrags aller Interessenvertretungen ist auch die einsei¬
tige Blockiermacht der Bundeswirtschaftskammer aufgehoben. Der
Nachweis einer betriebswirtschaftlich nicht gerechtfertigten Preiserhö¬
hung - die nicht zur Erhaltung des Betriebes und seiner Wettbewerbsfä¬
higkeit notwendig ist - obliegt jetzt dem Handelsministerium; während
die Feststellung eines Überschreitens „ortsüblicher" Preise zuvor von
den Verbänden einhellig getroffen werden mußte. Damit bestimmt
nicht mehr die Vetomacht einzelner Interessenorganisationen alle
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Handlungsmöglichkeiten des Bundesministers, sondern ein überein¬
stimmendes Veto aller Verbände beschränkt seinen Aktionsspielraum
allenfalls minimal: übereinstimmend genehmigte Preis- oder Entgelt¬
veränderungen sind Jedenfalls als betriebswirtschaftlich erforderlich
anzusehen". Damit kam es zu einer entscheidenden Macht- (und Kon-
flikt)verlagerung von den (Unternehmer)verbänden zum Handelsmini¬
sterium: dessen autonome Sanktionsfähigkeit kann die Sanktionsdefi¬
zite der Paritätischen Kommission nun auch unabhängig vom Konsens
ihrer Trägerverbände und gegen den Widerstand einzelner Interesse¬
norganisationen kompensieren.

Mit der verstärkten Position des Ministeriums gegenüber den Interes¬
senverbänden der PKPL hat sich - paradoxerweise - aber auch die
Stellung der Paritätischen Kommission gegenüber „undisziplinierten"
Unternehmen und ,^anktionsscheuen" Untemehmerorganisationen ver¬
bessert - zumindest grundsätzlich und unter Bedingungen einer den
Arbeitnehmervertretungen nahestehenden und kooperationsbereiten,
d. h. preispolitisch sanktionswilligen Bundesregierung. Die Organisa¬
tionen der Arbeiterbewegung können nunmehr der Paritätischen Kom¬
mission über Inanspruchnahme erweiterter Regierungsgewalt zu einer
gewissen Durchsetzungsfähigkeit - auch gegenüber eigenen Trägerver¬
bänden - verhelfen. Aber auch ohne den Umweg „geborgter" Sank¬
tionspotenz stärkt die neue Regelung des Preisgesetzes 1976 die Stel¬
lung der Arbeitnehmervertreter: die „Rute im Fenster" des § 4 „übt
starken Druck auf die Antragsteller in der Paritätischen Kommission
aus, möglichst umfassende Unterlagen vorzulegen. Die Arbeitnehmer¬
vertreter argumentieren nämlich, daß sie ohne entsprechende Unterla¬
gen keiner Preiserhöhung zustimmen würden und im Falle einer nach
Nichteinigung vorgenommenen Preiserhöhung in einem von ihnen
verlangten Verfahren nach § 4 Preisgesetz ... alle gewünschten Unter¬
lagen (Arbeiterkammertag als Mitglied der Preiskommission) erhalten
könnten18." Während also die Sanktionsdrohung des § 3 Preisgesetz
faktisch die Unternehmerverbände gegenüber Mitgliedsfirmen, Gegen¬
verbänden in der PKPL und externen Sanktionsinstanzen stärkt,
verbessert der § 4 vor allem die Position des Handelsministeriums, der
Paritätischen Kommission selbst und - über selbständige Koalitions¬
möglichkeiten sowie die allgemein ausführlichere Information aller
Ausschußmitglieder - der Arbeitnehmervertreter in der PKPL.

Freilich hat diese geringfügige Angleichung der Einflußmöglichkei¬
ten auf Sanktionen gegen „undisziplinierte" Unternehmen weder den
grundlegenden Machtvorteil der Kapitalseite, noch die Problematik
mangelnder Sanktionsfähigkeit der PKPL maßgeblich geändert. Statt
dessen ergibt sich die Chance zu konsequenterer Interessenverfolgung
für die antragstellenden Firmen und die Unternehmerverbände, die
vermittelnde und disziplinierende Tätigkeiten zugunsten mitglieder¬
stützender zurückstellen können: „Die Unternehmer können härter in
Richtung der angestrebten Preise verhandeln, wenn sie der Überzeu¬
gung sind, ein allfälliges Verfahren nach § 4 leicht durchzustehen. Die
Arbeitgeberseite ihrerseits braucht nicht wie früher unter Hinweis auf
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§ 3 als Preisgendarm dem Mitglied gegenüber aufzutreten, sondern
kann die Interessen des Antragstellers stärker unterstützen17." Auf diese
Weise wird eine kleine Einbuße an unternehmerischer Freiheit, die
„freiwillige" Mitarbeit an der Kontrolle der eigenen Preise durch die
Paritätische Kommission folgenlos zu verweigern, durch eine erhöhte
Integration und Solidarisierungsbereitschaft der Unternehmerver¬
bände gleichsam aufgewogen.

Darüber hinaus bietet das Preisgesetz noch andere Möglichkeiten
behördlicher Preiskontrolle: so können die für viele Waren und Leistun¬
gen eingeräumten, aber sistierten amtlichen Preisregelungen wieder
aufgenommen oder für bestimmte Importprodukte „volkswirtschaft¬
lich gerechtfertigte Kosten- und Gewinnaufschläge" festgesetzt werden
(§ 9). Insgesamt ist das ständig novellierte Preis(regelungs)gesetz wohl
die umstrittenste, aber keineswegs die einzige und wahrscheinlich nicht
einmal die wirksamste der „geborgten" Sanktionspotenzen der Paritäti¬
schen Kommission für Preis- und Lohnfragen.

Indirekte Abschreckungspotentiale

Umfassendere gesetzlich vorgesehene Sanktionsmittel gegen „undis¬
ziplinierte" Unternehmen enthält beispielsweise das Kartellgesetz 1972,
dessen Anwendung allerdings nicht der Bundesregierung, sondern
einem „Paritätischen Ausschuß für Kartellangelegenheiten" unter Mit¬
wirkung der Interessenvertretungen (Arbeiterkammertag, Bundeswirt¬
schaftskammer) obliegt; während die Bundesregierung selbst über
zahlreiche weitere, doch informelle Sanktionsmöglichkeiten verfügt.

So war schon bei Gründung der PKPL in einem Ministerratsbeschluß
die Entschlossenheit bekundet worden, „Gruppen, die sich in Wahrneh¬
mung von Sonderinteressen dem ... vorgeschlagenen Verfahren entzie¬
hen, keine Rücksichtnahme angedeihen zu lassen; dort wo die Verlet¬
zung der geforderten freiwilligen Disziplin festzustellen ist, wird die
Bundesregierung zoll-, Kandels- und wirtschaftspolitische Maßnahmen
zur Anwendung bringen18", um durch entsprechende Wettbewerbsver¬
schärfung Druck auf kooperationsunwillige Unternehmen auszuüben.
Während die Wirkung solcher marktregulierenden Maßnahmen auf
bestimmte Wirtschaftssektoren beschränkt bleibt und überdies mit
dem Ausmaß außenwirtschaftlicher Verflechtung abnimmt, scheint die
Nichtanerkennung nichtbewilligter Preiserhöhungen durch öffentliche
Auftraggeber auf ministeriellen Erlaß, Verordnung oder informelle
Aufforderung zu den allgemeiner und dauerhaft wirksamen Sanktions¬
chancen einer dazu bereiten Bundesregierung zu gehören.

Sie kann öffentliche Auftraggeber veranlassen, nichtgenehmigte Prei¬
serhöhungen der Paritätischen Kommission anzuzeigen und vor allem
entsprechende Rechnungen nicht abzugelten. Auch in Fällen einer
Nichteinigung in der PKPL, d. h. wohl beantragter, doch nicht einver¬
nehmlich stattgegebener Preiserhöhungen, bemühen sich die Arbeiter¬
kammer- und Gewerkschaftsvertreter bei öffentlichen Auftraggebern
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um eine Nichtanerkennung „paritätisch" nicht anerkannter Preiserhö¬
hungen durch die öffentliche Hand. Der zuständige Handelsminister
informiert dann beispielsweise die Landeshauptleute von der fehlenden
Zustimmung der PKPL zu bestimmten Preisanträgen - und kann auf
diese Weise, unabhängig von der politischen Einstellung der Landes¬
hauptleute und schon aus ihren materiellen Eigeninteressen, mit ihrer
Kooperation gegenüber Unternehmen mit „überhöhten" Preisforderun¬
gen rechnen. Die besondere Wirksamkeit dieser Maßnahme beruht
gerade auf der Anknüpfung an vorgegebene materielle Eigeninteressen
der informierten Stellen - ihrer Motivationskonformität19, sodaß sich
der ursprünglich gewählte Weg des offiziellen ministeriellen „Erlasses"
erübrigt und weitgehend durch formlosere „Mitteilungen" ersetzt wer¬
den kann.

Diese Anschlußmöglichkeit an gegebene Interessenlagen ermöglicht
darüber hinaus zwei Disziplinierungsverstärker. Erstens kommt es
durch die Übernahme dieser Praxis durch verstaatlichte Industrieun¬
ternehmen zu einer Art Sanktionsdiffusion, da viele Privatbetriebe zwar
nicht von öffentlichen Aufträgen abhängig sind, aber verstaatlichte
Unternehmen beliefern. Auch diese Privatunternehmen können nur
mehr die „paritätisch" bewilligten Preise verrechnen. Zusätzlich ent¬
steht aber auch ein „moralischer Multiplikatoreffekt' derart, daß sich
auch jene Unternehmen, die weder von Aufträgen der öffentlichen
Hand, noch der öffentlichen Wirtschaft abhängig sind, aus wohlverstan¬
denem Eigennutz an „paritätisch" genehmigten Preisen zu orientieren
lernen. Soweit sie nämlich selbst nicht nur Produzenten, sondern auch
Kunden anderer Erzeuger oder Handelsbetriebe sind, wissen sie die
Möglichkeit einer Überprüfung vorgelegter Preisforderungen zu schät¬
zen und zu nutzen: Selbst private Unternehmen erlauben nunmehr
anderen Privatbetrieben nicht marktmäßig erzielbare, sondern nur
mehr „paritätisch" bewilligte Preise zu verlangen. Paradoxerweise
wirkt demnach die Marktkonkurrenz selbst (soweit sie überhaupt
wirksam ist) auf eine wechselseitige Kontrolle auch privater Unterneh¬
men zur Annahme „paritätisch"-politischer statt rein marktgemäßer
Preise hin. Die Marktmechanik wird derart in den Dienst einer Durch¬
setzung politisch-institutioneller Preisvereinbarungen gestellt - also
nicht einfach politisch reguliert, sondern als Mittel politischer Kontrolle
im Sinne der PKPL verwendet20.

Auf diese Weise entwickelt sich eine Art „Offizialisierung paritätisch
genehmigter Preise": Erst ihre Anerkennung durch die Paritätische
Kommission verleiht Preiserhöhungen jene politische Legitimation, die
sie als naturwüchsiges Resultat von Marktgeschehnissen niemals errei¬
chen können - aber in anderen westlich-kapitalistischen Industriege¬
sellschaften auch nirgendwo zu erreichen brauchen. In Österreich
hingegen ist die Marktlogik zwar nicht als realer Preisbildungsmecha¬
nismus, wohl aber als kulturelles Legitimationsmuster stark einge¬
schränkt: was an Preisen nicht „paritätisch" bewilligt (oder amtlich
festgesetzt) wurde, kann nicht als „angemessen" angesehen - und als
Kostenfaktor in eigenen Kalkulationen geltend gemacht - werden;

173



umgekehrt gelten „paritätisch" genehmigte Preiserhöhungen gleich¬
sam automatisch als gerechtfertigt und mehr noch als staatlich verfügte
als „außer Streit gestellt" - selbst wenn die bewilligte Preissteigerung
nichts als eine nachträgliche politische Ratifikation marktförmiger
Preisbildung ist21.

Diese breite Konsensbeschaffung für kooperative Preiskontrolle und
Preispolitik ist schon durch die enge Verflechtung der Interessenver¬
bände mit politischen Parteien gewährleistet: so ist es etwa der großen
Oppositionspartei unmöglich, im Parlament oder sonst irgendwo jene
„Teuerungen" glaubhaft anzuprangern, denen ihr „nahestehende" Wirt¬
schaftsverbände jedenfalls zugestimmt haben müssen - gleichgültig,
welche der beiden Großparteien gerade die Regierung und welche die
Opposition stellt. Durch diese Einschränkung des parteipolitisch-parla¬
mentarischen Konkurrenzmechanismus erweitert sich die Konsens-
und Legitimationsbasis, damit aber auch die indirekte Sanktionspotenz
der Paritätischen Kommission. Sanktionsmöglichkeiten ergeben sich
also nicht nur aus der Unterstützung durch staatliche und andere
öffentliche Institutionen, wie die Gemeinwirtschaft, sondern wirken
gleichermaßen über den Umweg ihrer Autorität in der „öffentlichen
MeinungDie Einbeziehung aller gesellschaftlichen Großgruppen in
preispolitische Vereinbarungen macht die PKPL (oder jede sie unter¬
stützende Regierung) bei öffentlichen Auseinandersetzungen um Prei¬
serhöhungsanträge grundsätzlich zum Repräsentanten des „Gemein¬
wohls" gegenüber selbstsüchtigen Sonderinteressen einzelner Unter¬
nehmen oder Branchen. Diese Zuschreibung reflektiert die Stellung der
Paritätischen Kommission als ein autonomes Kooperationsorgan der
machtvollen Interessenverbände, ohne daß sich dadurch ihre autono¬
men Sanktionspotentiale erhöhten. Gleichzeitig wachsen aber der
PKPL im Ausmaß dieser Zuschreibung enorme „geborgte" Sanktions¬
möglichkeiten zu, sodaß auch marktbeherrschende Unternehmen im
Konfliktfall eher einlenken als eine negative Imagebildung durch
öffentliche Erörterung ihrer Preiserhöhungsansprüche zu riskieren.

Das hohe öffentliche Ansehen der Paritätischen Kommission für
Preis- und Lohnfragen wirkt freilich nicht nur über das von den
Massenmedien und der Öffentlichkeitsarbeit der Verbände erzeugte
Image einer „Gemeinwohl"-Instanz gegenüber einzelnen Gruppeninter¬
essen. Hinzu kommt eine zwar realitätswiderstreitende, aber im politi¬
schen Alltag außerordentlich wirksame Zuschreibung behördlicher
Autorität und hoheitlicher Gewalt - eine Art ,Jioheits-Fiktion". „Der
Kommission gehören Bundesminister und sogar der Bundeskanzler an;
daher sind sich Unternehmer, Fachverbände und Fachgewerkschaften
vielfach gar nicht recht bewußt, daß die Kommission keine öffentlich¬
rechtliche Institution ist und über keine gesetzlichen Zwangsmittel
verfügt22". Naturgemäß wird diese kontrafaktische Zuschreibung von
Hoheitsgewalt in den Betrieben noch stärker als bei den Unterorganisa¬
tionen der Wirtschaftsverbände selbst wirken und in der Auffassung
aller betroffenen Österreicher ganz allgemein stärker als im Bewußtsein
der in der PKPL jeweils vertretenenen Betriebsangehörigen - die
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Wirkung der „Hoheits-Fiktion" dürfte mit dem Abstand von den
Institutionen „wirtschaftspartnerschaftlicher" Interessenregelung eher
noch zunehmen. Andererseits ist diese „Hoheits-Fiktion", so wirksam
sie sein mag, nicht aktiv manipulierbar, sondern eher ein verstärkender
Hintergrundseffekt; sie bedarf ständiger und sorgfältiger Pflege in den
Selbstdarstellungsstrategien der PKPL, ohne doch jederzeit einsetzbar
zu sein.

Die „Hoheits-Fiktion" der Paritätischen Kommission wiederum
beruht wesentlich auf der parastaatlichen Autorität der in ihrer Mehr¬
heit öffentlich-rechtlichen Trägerverbände - im Falle der Unternehmer¬
seite vor allem der Handelskammerorganisation. So hat die Bundes¬
wirtschaftskammer ein weitreichendes Interessenvertretungsmonopol
und große Entscheidungsmacht gegenüber den eigenen Unterorganisa¬
tionen und Mitgliedsfirmen. Die Autorität des Unternehmerverbandes
gegenüber den Mitgliedsunternehmen reflektiert die reale Abhängig¬
keit vor allem privater Klein- und Mittelbetriebe in inländischem
Eigentum von „ihrer" Interessenvertretung. Ob diese tendenziell zu-
oder abnimmt läßt sich ohne weitere empirische Forschung derzeit
nicht beantworten. Mit Sicherheit läßt sich aber sagen, daß die österrei¬
chischen Unternehmen durchschnittlich von ihren Unternehmerver¬
bänden abhängiger sind als ausländische Firmen von ihren jeweiligen
Interessenorganisationen. Der Abhängigkeit von Behörden, verstaat¬
lichten Unternehmen als Auftraggebern und Kunden sowie der „öffent¬
lichen Meinung" kommt also noch die Abhängigkeit der Unternehmen
von der öffentlich-rechtlichen Unternehmervertretung hinzu. Diese
selbst wiederum besteht nicht ausschließlich infolge der tatsächlichen
Leistungen - Informations-, Beratungs- und anderer Dienstleistungen
sowie politischer Vermittlungstätigkeiten - der Bundeswirtschaftskam¬
mer für ihre Mitgliedsfirmen; ihre quasi hoheitliche Autorität gegen¬
über den Unternehmen wurzelt ebenso in ihrem ehrwürdigen Alter von
über hundertdreißig Jahren sowie in der seit über einem halben
Jahrhundert gemeinsam mit den Behörden wahrgenommenen Preisre¬
gelungsfunktion. Selbst große ausländische oder multinationale Unter¬
nehmen akzeptieren in ihren in Österreich niedergelassenen Betrieben
weitgehend diese hier vorherrschende Haltung, die eine wertvolle
indirekte Disziplinierungsressource auch der Paritätischen Kommis¬
sion darstellt.

Freilich fügen sich sogar marktbeherrschende Unternehmen dieser
Tradition nicht zuletzt, weil auch sie von dem dichten Netzwerk
vermittelter Sanktionsdrohungen bzw. vorenthaltbarer Vorteilsrege¬
lungen erfaßt werden. Selbst ein multinationaler Konzerngigant wie
General Motors, dessen Jahresumsatz ein Mehrfaches des österrei¬
chischen Bundeshaushaltes ausmacht, mag auf großzügige Subven¬
tionsmaßnahmen der Bundesregierung nur ungern verzichten. Darum
haben die Arbeitnehmervertreter mangelndes unternehmerisches
„Wohlverhalten" gegenüber der Paritätischen Kommission immer wie¬
der mit einem Ausschluß von staatlichen Förderungsmaßnahmen
geahndet sehen wollen. Obschon bislang keine Regierung dieser Forde-
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rung nachgekommen ist, beruht die Wirksamkeit dieser wie aller
Sanktionen eher auf ihrer glaubwürdigen Androhung als auf einer
tatsächlichen Ausführung. Die Glaubwürdigkeit der Sanktionsdrohung
wiederum basiert auf vielfältigen informellen Störpotenzen der Arbeit¬
nehmervertreter für unternehmerische Interessendurchsetzung: als
offizielle Teilnehmer in zahlreichen „paritätischen" Gremien könnten
Gewerkschafts- und Arbeiterkammervertreter subventionsansuchen-
den Unternehmen „Schwierigkeiten" bereiten; über informelle, politi¬
sche Beziehungen könnten selbst Betriebsräte auf die Kreditvergaben
verstaatlichter Banken oder behördliche Maßnahmen (etwa der Arbeits¬
marktverwaltung) Einfluß nehmen. Ob bzw. inwieweit sie dies tatsäch¬
lich können oder gar tun und ob bzw. inwieweit sie dies tatsächlich
täten, wenn sie könnten, ist dabei wenig belangvoll, solange die meisten
Unternehmer gerade davon überzeugt sind. Hier erweist sich die
ursprünglich wohl taktisch motivierte Überschätzung des politischen
Gegners und Kontrahenten in den Arbeitsbeziehungen durch die
Mehrzahl der Unternehmer als eine wertvolle Ressource im Drohpot¬
ential ihrer Gegenspieler.

Unternehmerverbände und Paritätische Kommission können an
diese Machtzuschreibung anschließen, sie für ihre Kontrollzwecke
nutzen, gegebenenfalls sogar an ihrer Aufrechterhaltung mitwirken.
Die Überzeugung der meisten Unternehmen von der vermeintlichen
Allmacht der Gewerkschaften und Arbeiterkammern ist - ironischer¬
weise - auch ein wichtiges internes Solidarisierungs- und Disziplinie-
rungsmittel von Bundeswirtschaftskammer und Industriellenvereini¬
gung. Gleichzeitig erhöhen sich damit aber die indirekten Sanktionspo¬
tenzen auch der Paritätischen Kommission. Infolge der weitverzweig¬
ten, vielfältig vermittelten, vor allem jedoch weitgehend „unsichtbaren"
Sanktionspotentiale besteht bei den Unternehmen beträchtliche Unsi¬
cherheit über deren tatsächliches Ausmaß und ihre Realisationswahr¬
scheinlichkeit. Die Schwierigkeiten einer zutreffenden Risikoabschät¬
zung verstärken aber allenfalls die vorherrschende Tendenz politischer
Risikovermeidung oder Risikominimierung. Den tatsächlich ausgeüb¬
ten oder formell gesetzlich verankerten Sanktionsdrohungen kommt in
diesem Zusammenhang vor allem die generelle Signalwirkung einer
Risiko- und Kostensteigerung zu - etwa „daß die Erhöhung von Kartell¬
preisen ohne Befassung der Paritätischen Kommission oder die Miß¬
achtung eines Beschlusses dieser Kommission für ein Kartell existenz¬
gefährdend ist bzw. sein kann23."

Die einzelnen Sanktionsmittel des Paritätischen Ausschusses für
Kartellangelegenheiten im Rahmen des Kartellgesetzes hingegen haben
gegenüber dieser allgemeinen Abschreckungswirkung nur untergeord¬
nete Bedeutung. So könnte etwa gegen marktbeherrschende Unterneh¬
men im Zuge der gesetzlichen Mißbrauchsaufsicht ein Mißbrauchsver¬
fahren angestrengt werden; und zwar von allen in der PKPL vertrete¬
nen Interessenverbänden (mit Ausnahme des Gewerkschaftsbundes)
und der Finanzprokuratur. Weniger dramatische Möglichkeiten liegen
beispielsweise in Überprüfungsanträgen von Arbeitnehmervertretern
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auf volkswirtschaftliche Rechtfertigung von Verbandsempfehlungen
durch Fachorganisationen der Bundeswirtschaftskammer oder anderer
Unternehmerverbände oder in der informellen Vorenthaltung üblicher
Zeitgewinne durch Einhaltung vorgesehener Abwicklungsfristen -
gleichsam durch ein „paritätisches Verfahren nach VorschriftEnt¬

scheidend ist aber wieder die begründete allgemeine Befürchtung der
Unternehmen, daß die Interessenvertretungen ihre Parteienstellung im

Kartellverfahren benutzen könnten, vermeidbare Schwierigkeiten zu
bereiten.

Durch die überlappende personelle Besetzung von Preisunteraus-
schuß der PKPL und Paritätischem Ausschuß für Kartellangelegenhei¬
ten kann die Vorlage kartellierter Preise oder Preisempfehlungen bei
der Paritätischen Kommission bzw. die Einhaltung ihrer Beschlüsse
leicht und rasch überprüft werden24 - und damit eine effektive Erweite¬
rung ihrer Sanktionspotenzen erzielt werden. Die wenigen und im
allgemeinen geringfügigen Kontroversen im Rahmen des Kartellverfah-
rens bezüglich einzelner Entscheidungen der Paritätischen Kommis¬
sion sind ein deutlicher Beleg für die generalpräventive Wirkung
vermittelter Sanktionspotentiale. Es ist gerade die Vielfalt recht vager
und vielfach übertriebener Befürchtungen der Unternehmen hinsicht¬
lich möglicher Nachteile in Kombination mit einigen wenigen sehr
konkreten, schlagkräftigen und teilweise gesetzlich unterbauten Sank¬
tionsmitteln, worauf die Abschreckungswirkung der von der Paritäti¬
schen Kommission „geborgten" Sanktionsmöglichkeiten beruht.

Sanktionsketten

Schließlich gibt es noch einige Sanktionsformen, die sich gar nicht
direkt gegen „undisziplinierte" Unternehmen richten lassen, ohne doch
unwirksam zu sein. So können Arbeitnehmervertreter in der Paritäti¬
schen Kommission für Preis- und Lohnfragen oder in anderen „paritäti¬
schen" Gremien Druck auf UnternehmerVertreter ausüben, dessen
Weitergabe sie zuverlässig erwarten können. Die Möglichkeit einer
solchen Sanktionskette25 ist bereits mit der erwähnten machtvollen
Stellung der Unternehmerverbände gegenüber ihrer Mitgliedsfirmen
gegeben. Die Wahrscheinlichkeit ihres Zustandekommens und ihre
Wirkung hängen jedoch davon ab, wie sehr eine Disziplinierung von
Unternehmen im Eigeninteresse des Unternehmerverbandes selbst ist
oder wie kostspielig eine konsequente unternehmerische Interessen¬
vertretung i. S. einer Nicht-Weitergabe von politischem Druck auf
kooperationsunwillige Firmen für die Unternehmerorganisation - und
andere ihrer Mitglieder - gemacht wird.

So kann etwa eine informelle Strategie der Konfliktdiffusion außeror¬
dentlich wirksam sein: Arbeitnehmervertreter paralysieren im Falle
einer Nichteinigung in der PKPL durch fortgesetzte Streitgespräche die
Arbeit in anderen „paritätischen" Gremien. Beginnt nun diese Konflikt¬
verlagerung und -ausweitung notwendige Entscheidungen zu blockie-
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ren, so werden die Repräsentanten der Unternehmer den auf sie
ausgeübten Druck an die „undisziplinierten" Firmen selbst weitergeben
bzw. weitergeben müssen. Die Unternehmervertretungen können es
sich nämlich allenfalls sehr kurzfristig und punktuell leisten, wirt-

schaftspolitische Vereinbarungen - womöglich im Interesse derselben,
wahrscheinlich aber einer größeren Anzahl anderer Mitglieder - zu

gefährden. Die Kompromißzwänge des weitverzweigten und dichtver-
flochtenen Systems der „Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft" bringen
es mit sich, daß die Unternehmerorganisationen mit ihren Gegenspie¬
lern aus Arbeiterkammer und Gewerkschaft eher noch besser zurecht
kommen müssen als den eigenen Mitgliedern25.

Die „unsachliche" Verschleppung ungelöster Streitfragen aus der
Paritätischen Kommission in andere „wirtschaftspartnerschaftliche"
Gremien mag dabei zu einer zeitweiligen „Klima"-Verschlechterung
zwischen den Interessenvertretungen von Arbeit und Kapital führen.
Sie muß dennoch als durchaus annehmbare Übertretung oder Umdefi-
nition der Spielregeln zugelassen werden, solange die vorausgegangene
Nichteinigung in der PKPL angesichts des strikten Einstimmigkeits¬
prinzips selbst schon als Regelwidrigkeit oder zumindest als Überstra-
pazierung akzeptabler Dissenstaktiken gedeutet werden mußte - wer
gestern die notwendige Zustimmung verweigerte darf heute keine
klaglose Zusammenarbeit erwarten.

Die Konfliktausweitung im Rahmen des zwischenverbandlichen Ver¬
handlungssystems führt über dessen vorübergehende Störung hinaus
auch zu einer Verlängerung der Sanktionsketten bis in die Unterneh¬
merschaft hinein. Die wechselseitige Abhängigkeit der Interessenver¬
tretungen voneinander sowie der Einfluß der Unternehmerorganisation
auf die Mitgliedsfirmen stiftet nämlich auch einen vorerst gewiß
unbeabsichtigten, doch außerordentlich systemfunktionalen Solidari-
sierungseffekt: die überwiegende Mehrheit der kooperationsbereiten
österreichischen Unternehmer hat nur wenig Verständnis für jene
„Außenseiter" unter ihnen, die aus einer klassenkämpferischen Grund¬
haltung oder Disziplinlosigkeit heraus den vielbeschworenen „sozialen
Frieden" gefährden, „die Wirtschaft" insgesamt in Mißkredit bringen -
und vor allem die Kosten beeinträchtigter Arbeitsbeziehungen auf die
meist schwächeren und schon darum kompromißwilligeren Klassen-
und Standesgenossen überwälzen. Klassenbewußte und klassenkäm¬
pferische Kapitalvertreter haben im österreichischen System der „Wirt¬
schafts- und Sozialpartnerschaft" eine Stellung, die auf der Gegenseite
mit der von Streikbrechern inmitten eines Arbeitskampfes vergleichbar
wäre - und dementsprechend sanktioniert wird.

Natürlich kann dieser Mechanismus der Konflikterweiterung gestei¬
gert werden bis hin zur Austritts-Drohung von Teilnehmern der Paritä¬
tischen Kommission - wenn einmal die Verletzung der gemeinsamen
Spielregeln als nicht mehr hinnehmbar erlebt wird. Eine solche Eskala¬
tion von Drohgesten, die eine durchgehende „Krise der Sozialpartner¬
schaft" bedeutet, wird allerdings kaum wegen einzelner Verstöße oder
„undisziplinierter" Unternehmen und nur im Falle grundlegenderer
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Auseinandersetzungen riskiert werden27. Sie wäre auch im Einzelfall
fast nicht anwendbar und verbrauchte sich rasch bei häufigerem
Einsatz, vor allem wenn dessen Kosten in keinem verständlichen
Verhältnis zu den damit vermeintlich abgewendeten Kosten der Regel¬
verletzung stünden und als „Überreaktion" gesehen würden. Eine
Aufkündigung der Kooperationsbereitschaft durch die Arbeiterkam¬
mer- und Gewerkschaftsvertreter in der Paritätischen Kommission
wäre im Zusammenhang mit einer Disziplinierung von Unternehmen
wohl nur denkbar, wenn die Bundeswirtschaftskammer die Kontrolle
über die Mitgliedsfirmen ganzer Wirtschaftszweige verloren hätte und
daher keine verbindlichen Abmachungen mehr treffen könnte.

Im Gegensatz zu diesen Grenzfällen eskalierter Sanktionierung gibt
es in der Alltagsroutine der PKPL wirksamere indirekte Formen der
Druckausübung. So können die Verfahrenszwänge einhelliger Eini¬
gung selbst strategisch genutzt werden. Ebenso wie die letztlich doch
fehlenden direkten Sanktionsmittel einen Kompromißzwang für die
Arbeitnehmervertreter schaffen - sie riskieren im Falle mißlungener
Einigung einseitige, ungenehmigte und höhere Preiserhöhungen durch
die antragstellenden Firmen - so konstituiert das vorrangige Interesse
der Unternehmen an einer raschen und „lautlosen" Abwicklung ihrer
Preisanträge eine Sanktionsressource für die Teilnehmer der Paritäti¬
schen Kommission. Die Unternehmen dürfen nämlich für die Dauer der
Verhandlungen ihrer Anträge in der PKPL die verlangten Preiserhö¬
hungen nicht vornehmen, sodaß die von den Arbeitnehmervertretern
bewirkbare Verzögerung die Antragsteller teuer zu stehen kommen
kann - und zwar ganz wörtlich. Diese Blockierung notwendiger Ent¬
scheidungen ist ein funktionales Sanktionsäquivalent zu der von den
Unternehmen ebenfalls gefürchteten „Verlautbarung" und öffentlichen
Erörterung von Preiserhöhungsansprüchen. Sie riskieren in beiden
Fällen beachtliche Gewinnentgänge, einmal durch negative Imagebil¬
dung bei den Konsumenten, ein andermal durch eine auf längere Zeit
hinausgeschobene Hinaufsetzung der Preise. Daher werden die Unter¬
nehmen - nicht zuletzt aus einem rein ökonomischen Kalkül - eher auf
eine etwas geringere, aber rasch beschlossene Preiserhöhung hinarbei¬
ten, anstatt auf eine nur gegen den massiven Widerstand der Arbeiter¬
kammer- und Gewerkschaftsfunktionäre einseitig durchzusetzende
Preissteigerung monatelang warten zu müssen. Die Arbeitnehmerver¬
treter wiederum werden als politische Repräsentanten der Konsu¬
menteninteressen eher einer „mäßigen" Preiserhöhung unmittelbar
zustimmen, als eine zwar hinausgezögerte, doch höhere und unbewil-
ligte Preissteigerung zuzulassen. Sie würden nämlich durch die sicht¬
bar angehobenen Preise eine doppelte Gefahr laufen: einerseits würde
durch „überhöhte" Preissprünge ihre selbstgewählte Rolle als Konsu¬
mentenvertreter unglaubwürdig, andererseits würden an den sank¬
tionslos hinzunehmenden Preissteigerungen die wahren Grenzen ihrer
Macht allzu offenkundig - und diese damit weiter und wirksamer
beschränkt als zuvor.

An dieser Sanktionsschranke werden zwei zentrale Konstruktions-
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prinzipien der Sanktionsmechanismen der Paritätischen Kommission
für Preis- und Lohnfragen deutlich. Erstens sind die Sanktionsmittel so
gebaut, daß jeder - aus der Sicht des Kontrahenten - unverhältnismä¬
ßige Einsatz unmittelbar auf den Akteur selbst zurückfällt. Weder
Unternehmer- noch Arbeitnehmervertreter und noch weniger ihr
gemeinsames Gremium der PKPL oder die Regierung können ihre
jeweiligen Gegenspieler in irgendeiner Hinsicht einseitig sanktionieren
oder aus der rigorosen Anwendung von Sanktionsmitteln Machtvorteile
ziehen. Der als „Kompromißzwang" erfahrene eingebaute Bumerang-
Effekt überzogener Sanktionsausübung verweist zweitens auf den fun¬
damentalen Grundsatz der Machtkonformität und -Verteilungskon¬
stanz: unabhängig von längerfristigen, latenten Kräfteverschiebungen
zwischen den gesellschaftlichen Klassen und den Machtblöcken der
Wirtschaftsverbände sind die politischen Institutionen der Zusammen¬
arbeit und Konfliktaustragung von Arbeit und Kapital so angelegt, daß
sie systembedingten und marktgegebenen Machtkonstellationen ent¬
sprechen. Dadurch werden strukturelle Vorteile der Unternehmerseite
auch dort noch verfestigt, wo sie zurückgedrängt werden. An der
Sanktionsproblematik der Paritätischen Kommission zeigt sich exem¬
plarisch, daß die „paritätischen" Spielregeln der „Wirtschafts- und
Sozialpartnerschaft" den Marktmachtvorteil der Unternehmen gegen¬
über anderen kapitalistischen Ökonomien zwar erheblich einschrän¬
ken, ohne ihn doch im Sinne einer „sozialen Symmetrie" zwischen
Arbeit und Kapital tatsächlich ausgleichen zu können. So viel ihnen in
Österreich auch dreingeredet wird: das letzte Wort und die maßgebli¬
chen Entscheidungen verbleiben bei den Unternehmen - wie immer sie
sich verhalten.
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Übersicht: „Geborgte" Sanktionspotenzen der Paritätischen Kommission gegen „undisziplinierte" Unternehmen

CO

Sanktions¬träger Sanktionsmittel Wirkungsweise Wirkungsbereich Sanktionsbasis, Sanktions-
form/potentieller Wirkungsgrad/Realisationswahrscheinlich¬keit

Anwendungsprobleme Funktionen, Folgeprobleme

Bundesregie¬rung/Handels-minister(+ ÖGB, AKT,BWK undPKdLWK)

Preisgesetz 1976 5 3(vorher Preisrege¬lungsgesetz 1957 13a)

amtliche Festsetzung„volkswirtschaftlichgerechtfertigterHöchstpreise für 6 Mo¬nate"

seit (Preisregelungsgesetzno-velle) 1971 auch für nichtmarktbeherrschende Unter¬nehmen

gesetzliche Grundlage, for¬mell, spezifisch/hoch/weiterhin minimal

setzt einstimmigen Antrag al¬ler 4 teilnehmenden Interes¬senvertretungen voraus, demUnternehmerverbände kaumbeitreten - Kontrollast über¬fordert Unternehmervertreter,daher bloße Verschiebung derSanktionsproblematik und ih¬rer Konfliktpotentiale

stärkt Unternehmerverbändegegenüber Gegenverbändenund vor allem gegenüber Mit¬gliedsfirmen, d. h. erhöht in-
nerverbandliche Kontrolle inUnternehmerorganisationennach „Rute im Fenster"-Prinzip

Bundesregie¬rung/Handels¬minister
Preisgesetz 1976 J4(vorher Preisrege¬lungsgesetz 1957 S 3b)

seit (Preisregelungsgesetzno¬velle) 1974 bei Preiserhöhun¬gen für alle nicht kartelliertenWaren oder Leistungen, dieder Befriedigung eines lebens¬wichtigen Bedürfnisses die¬nen und als betriebswirt¬schaftlich nicht gerechtfertigterwiesen wurden; seit 1976auch für (durch Rohstoffpreis¬senkungen möglich geworde¬ne) unterlassene Preissen¬kungen

gesetzliche Grundlage, for¬mell, spezifisch/höher als 5-3b-Verfahren/derzeit gering, aber höher als8-3-Verfahren

kaum, da eigenständige Ent¬scheidungsmacht des Han¬delsministers (Ermessens¬spielraum durch Verbändenur negativ eingegrenzt); setztaber arbeitnehmerfreundlicheRegierung bzw. sanktionswil¬ligen Handelsminister voraus

preispolitische Macht- undKonfliktverlagerung von Un¬ternehmerverbänden zu Han¬delsministerium; stärkt Stel¬lung der Arbeitnehmervertre¬ter und der PKPL insgesamt;intensiviert Interessenvertre¬tung durch Untemehmerorga-nisationen

Bundesregie¬rung/Handels-minister
Preisgesetz 1976 ! 9 amtliche Festsetzung„volkswirtschaftlichgerechtfertigter Ko¬sten- und Gewinnauf¬schläge"

bestimmte Importprodukte(Obst, Gemüse, Kartoffel, Kaf¬fee, Kakao, Düngemittel undFuttermittel)

gesetzliche Grundlage, for¬mell, spezifisch/hoch/niedrig

Bundesregie¬rung/Handels-minister
Preisgesetz 1976Reaktivierung amtli¬cher Preisregelung

Wiederaufnahme si-stierter amtlicherHöchstpreisfestset¬zung bei Nicht-Eini¬gung in PKPL

nur filr Waren und Leistungen,die im Anhang des Preisgeset¬zes enthalten sind
gesetzliche Grundlage, for¬mell, spezifisch/hoch/mittel

setzt arbeitnehmerfreundlicheRegierung voraus
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Übersicht: „Geborgte" Sanktionspotenzen der Paritätischen Kommission gegen „undisziplinierte" Unternehmen (Forts.)

Sanktions¬träger Sanktionsmittel Wirkungsweise Wirkungsbereich Sanktionsbasis, Sanktions-form/potentieller Wirkungsgrad/Realisationswahrscheinlich¬keit

Anwendungsprobleme Funktionen, Folgeprobleme

ParitätischerAusschuß für
Kartellangele¬genheiten(AKT, BWK)

Kartellgesetz 1972 Schwierigkeiten imRahmen des kartell-verfahrens durch In¬teressenvertretungenmit Parteienstellung

Preise, die Gegenstand einesKartells sind
gesetzliche Grundlage, for¬mell, difflis/sehr hoch/sehr niedrig

Kartellgesetz 19725 36(3) Vorenthaltungen übli¬cher Zeitgewinnedurch Einhaltung dervorgesehenen 3-Wo-chen-Frist; und Ober¬prüfungsanträge aufvolkswirtschaftlicheRechtfertigung vonVerbandsempfehlun¬
gen durch Interessen¬vertretungen mit Par¬teienstellung

bei Empfehlungen von Prei¬sen, Preisgrenzen. Kalkula-tionsrichtlinien durch Unter¬nehmerfachverbände

gesetzliche Grundlage, for¬mell, spezifisch/
mittel/sehr niedrig

ParitätischerAusschuß fürKartellangele¬genheiten(AKT, BWK.Finanzproku¬ratur, z. T.PKdLWK)

Kartellgesetz 1972 5 46 Einleitung eines Miß-brauchsverfahrens imRahmen der gesetzli¬chen Mißbrauchsauf¬sicht

nur marktbeherrschende Un¬ternehmen gesetzliche Grundlage, for¬mell, spezifisch/hoch/niedrig

ParitätischerAusschuß fürKartellangele¬genheiten(AKT, BWK)

Kartellgesetz 1972} 100
Anträge auf Erlassungvon Nettopreisverord¬nungen

gesetzliche Grundlage, for¬mell, spezifisch/hoch/mittel

Bundesregie¬rung/Handels-minister
Maßnahmen der Han¬dels- und Zollpolitik Wettbewerbsverschär¬fung durch gezielteZollsenkungen, Imp¬ortliberalisierung usw.

insbesondere einfuhrbedrohteUnternehmen/Branchen Ministerratsbeschluß 19S7,eher formell/punktuell hoch/niedrig, abnehmend

mit wachsender außenwirt¬schaftlicher Integration immerunwirksamer



Übersicht: „Geborgte" Sanktionspotenzen der Paritätischen Kommission gegen „undisziplinierte" Unternehmen (Forts.)

Sanktions¬träger Sanktionsmittel Wirkungsweise Wirkungsbereich Sanktionsbasis, Sanktions¬form/potentieller Wirkungsgrad/Realisationswahrscheinlich¬keit

Anwendungsprobleme Funktionen, Folgeprobleme

Öffentliche In¬stanzen aufAnforderung(Erlaß) eines
Bundesmini¬sters

Nichtanerkennungnichtbewilligter Preis¬erhöhungen durch öf¬fentliche Auftraggeber

Nichtabgeltung geleg¬ter Rechnungen, An¬zeige der nichtgeneh-migten Preiserhöhungbei PKPL

insbesondere von öffentlichenAufträgen abhängige Unter¬nehmen/Branchen
ministerieller Erlaß, Verord¬nung, aber auch eher infor¬mell, spezifisch/hoch/mittel, zunehmend

setzt arbeitnehmerfreundlicheRegierung voraus

„SanktionsdiffUsion" „morali¬scher Multiplikator-Effekt";andererseits: „Offizialisie-rung" bewilligter Preiserhö¬hungenVerstaatlichteIndustrieun¬ternehmen
Nichtanerkennungnichtbewilligter Prei¬serhöhungen durchUnternehmen der ver¬staatlichten Industrie

Nichtabgeltung geleg¬ter Rechnungen
insbesondere verstaatlichteIndustrieunternehmen belie¬fernde Unternehmen/Bran¬chen

große Bedeutung des öffentli¬chen Sektors bzw. der ver¬staatlichten Industrie; infor¬mell, spezifisch/hoch/hoch

Staatliche För¬derungsstellen(OGB-, AKT-Vertreter)

Ausschluß von Förde¬rungsmaßnahmen Nicht-Prämiierungmangelnder unterneh¬merischen „Wohlver¬haltens" gegenüberPKPL

nach Maßgabe der Kredit- undSubventionsabhängigkeit vonUnternehmen/Branchen
schwache Eigenkapitalbasisder meisten Betriebe, infor¬mell, diffus/mittel/niedrig

Zustimmung der Regierungerforderlich, aber bislangnicht erreicht; eher general¬präventive Wirkung

InteressenVer¬treter in „pari¬tätischen" Gre¬
mien (ÖGB-,AKT-Ver-treter)

Konfliktdifftision Konfliktverlagerungund -ausweitung beiNicht-Einigung inPKPL paralysiert an¬dere „paritätische"Gremien; Bildung vonSanktionsketten

Unternehmer Vertreter Kooperationszwang der Inter¬essenvertreter. informell,diffus/sehr niedrig bis hoch (je nachWeitergabe)/hoch

nur indirekte Druckmittel,wirkt nicht auf „undiszipli¬nierte" Unternehmen selbst,sondern nur ihre politischenRepräsentanten

„Klima"-Verschlechterungzwischen Interessenvertretemohne Wirkungsgarantie

„ÖffentlicheMeinung",Massenmedien(OGB, AKT)

Preispolitische Dis¬kussion (einzelnerPreiserhöhungsanträ¬ge) in den Massenme¬
dien, auf Initiative derArbeitnehmervertreter

Negative Imagebil¬dung einzelner Unter-nehmen(stypen)/Bran-chen durch öffentlicheErörterung von Prei¬serhöhungsansprü¬chen

generell, aber wirksamer beimarktbeherrschenden oder
ohnedies beargwöhnten Un-temehmen(sgruppen) („Zuk-kerbarone", „Erdölmultis",„Großbanken" usw.)

informell/sehr hoch/sehr niedrig
wirkt nur bei wohldosiertem,seltenem Einsatz „Emotionalisierung"



Übersicht: „Geborgte" Sanktionspotenzen der Paritätischen Kommission gegen „undisziplinierte" Unternehmen (Forts.)

Sanktions¬träger Sanktionsmittel Wirkungsweise Wirkungsbereich Sanktionsbasis. Sanktions¬form/potentieller Wirkungsgrad/Realisationswahrscheinlich¬keit

Anwendungsprobleme Funktionen. Folgeprobleme

Untemehmer-verbände (ins¬besondereBWK)

Abhängigkeit der Un¬ternehmen von Bun¬deswirtschaftskam¬
mer; und parastaatli¬che Autorität der öf¬fentlich-rechtlichenHandelskammerorga¬nisation

Weitreichendes Inter¬essenvertretungsmo¬nopol, Entscheidungs¬macht und Autoritätvor allem der Handels¬kammerorganisationgegenüber Gliedver¬bänden und Mitglieds¬firmen

generell, aber wirksamer beiprivaten inländischen Klein-
und Mittelbetrieben

informell, difftis/hoch/mittel
„kammerstaatliche" Ver¬bandsfunktionen. „Verbände¬wirtschaft"

ParitätischeKommissionfür Preis- undLohnfragen

öffentliches Ansehen,„Hoheits-Fiktion" Kontrafaktische Zu-schreibung behördli¬cher Autorität und ho¬heitlicher Gewaltdurch Öffentlichkeitund Unternehmen;Ansehen einer „Ge-meinwohT'-Instanz ge¬
gen Gruppeninteres¬sen

generell informell, diffus/hoch/niedrig
kaum aktiv einsetzbar, eherverstärkender Hintergrunds¬effekt

ParitätischeKommission
für Preis- undLohnfragen

Verfahrenszwange Kompromißzwang,
z. B. aus kostspieligerVerzögerung notwen¬diger Entscheidungenoder „Verlautbarung"anstehender Anträge

wirkt nur bei bereits antrag¬stellenden, d. h. verhandlungs¬willigen, aber zu wenig kom¬promißbereiten Unternehmen

informell, difftis/hoch/
mittel

gerade gegen nicht verhand¬lungswillige, „undisziplinier¬te" Unternehmen gar nichteinsetzbar

(PKPL-Teil-
nehmer, Inter¬essenver¬
bände)

Austritts-Drohung Aufkündigung derKooperationsbereit¬schaft bei Verletzungder Spielregeln schafft„Einsicht in gesamt-wirtschaftspolitischeNotwendigkeiten" undstärkt Normbe¬wußtsein

Unternehmer v e r t r e t e r informell, total/sehr hoch/extrem niedrig
im Einzelfall kaum anwend¬bar, verbraucht sich bei häufi¬gem Einsatz, wirkt nicht auf„undisziplinierte" Unterneh¬men selbst, sondern nur ihrepolitischen Repräsentanten

bedeutet „Krisen" des gesam¬ten „Wirtschafts- und Sozial-
partnerschafts"-Systems



Nachtrag: „Preisdisziplin" aus aufgeklärtem Eigennutz?

Die bisherigen Ausführungen beruhten auf der Annahme, daß die
„geforderte freiwillige Disziplin" der österreichischen Unternehmun¬
gen gegenüber der institutionellen Preisregelung der Paritätischen
Kommission unternehmerischen Interessen grundsätzlich entgegen¬
steht und daher gegen sie durchgesetzt werden muß - wenn auch
mangels eigener Durchsetzungsmöglichkeiten der PKPL durch
anderswo „geborgte", vermittelte und indirekte Sanktionsmittel. Diese
prekäre Kontrollproblematik paritätischer Preispolitik wäre freilich in
dem Maße entschärft, wie es den Unternehmen gelingt, die Entschei¬
dungen des Gremiums bei formeller Konformität mit seinen Beschlüs¬
sen zu unterlaufen; sie wäre überhaupt hinfällig, soweit die geforderte
Preisdisziplin tatsächlich auch „freiwillig" erbracht würde, weil sie im
wohlkalkulierten Eigeninteresse der betreffenden Firmen liegt.

Beide Hypothesen werden immer wieder vorgebracht und beide
Behauptungen lassen sich durch entsprechende empirische Beobach¬
tungen unterstützen. Auf die vielfältigen Ausweichstrategien und
Umgehungsmöglichkeiten paritätischer Preiskontrolle haben selbst
unternehmernahe Sozialwissenschaftler schon seit langem verwiesen,
vor allem, um die Wirkungslosigkeit von Preisregelungsinstitutionen zu
belegen: „Die Möglichkeit, sich der Preiskontrolle durch die Kommis¬
sion zu entziehen, sind nun aber beträchtlich. Denn die Zahl der
Unternehmer und Märkte ist groß; die Unternehmer sind nicht so straff
organisiert wie die Gewerkschaftsmitglieder und sehr viel weniger von
ihrer Interessenvertretung abhängig als die Gewerkschaftsfunktionäre.
Aber auch dort, wo sich die Unternehmer formal an die Beschlüsse der
Kommission halten, können die Absichten der Kommission durch¬
kreuzt werden. So kann die Tätigkeit der Kommission auf längere Sicht
gesehen dadurch teilweise wirkungslos bleiben, daß Unternehmer
vorzeitig Anträge auf Genehmigung von Preiserhöhungen einbringen;
sie rechnen damit, daß die Anträge von der Kommission zuerst nicht
genehmigt, sondern zurückgestellt werden, dafür dann aber umso
sicherer die Hürde nehmen, wenn sie ein zweites oder drittes Mal
behandelt werden. Eine andere Taktik besteht darin, von vornherein
eine größere als die gewünschte Preiserhöhung zu beantragen, d. h. den
Abstrich einzukalkulieren, den die Kommission erwartungsgemäß
machen wird. Möglich, aber wahrscheinlich selten, ist schließlich auch,
daß Unternehmer die Qualität ihres Produkts verschlechtern oder von
möglichen Qualitätsverbesserungen absehen, wenn ihnen die Kommis¬
sion gewünschte Preiserhöhungen nicht bewilligt hat oder wenn sie es
gar nicht darauf ankommen lassen wollen, daß ihr Antrag auf Preiserhö¬
hung zurückgewiesen wird".28 Gleichgültig, ob diese Ausweichstrate¬
gien tatsächlich so oder in modifizierter, verfeinerter Form verwendet
werden, so verweisen sie doch auf die Möglichkeit, „Preisdisziplin" im
Interesse der Unternehmungen und gegen die Kontrollziele der Paritä¬
tischen Kommission zu entwickeln.

Die „freiwillige Disziplin" der österreichischen Unternehmen wäre
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nur insoweit wirklich freiwillig, als sie nicht auf latenten Druckmitteln,
angedrohten oder befürchteten Sanktionen oder einer widerstrebenden
Fügung in „gesamtwirtschaftspolitische Notwendigkeiten", sondern
auf der Einsicht in (ideologisch sozusagen unattraktiv verpackte) mate¬
rielle Vorteile der Unternehmen beruhte - und dementsprechend
wiederum kaum besondere „Disziplin" erforderte. „Preisdisziplin" wäre
freiwillig, soweit sie nichts kostet, es sei denn die Mitarbeit an einem
gesellschaftspolitisch unverzichtbaren Ritual. Tatsächlich spricht eine
Reihe empirischer Indizien dafür, daß die überwiegende Mehrzahl der
Unternehmen von der Preiskontrolle der Paritätischen Kommission
nicht nur nichts zu befürchten hat, sondern sogar erhebliche Vorteile
erwarten darf: „paritätisch" genehmigte Preiserhöhungen werden häu¬
fig unterschritten, der Rabattwettbewerb steigt im Ausmaß der Orien¬
tierung von Unternehmen an der Paritätischen Kommission29, die
Ertragslage der Unternehmen läßt keine Gewinnkompression vermu¬
ten30, die inflationsdämpfende Wirkung der Preiskontrolle ist gesamt¬
wirtschaftlich zumindest umstritten, die bei Branchenanträgen vorherr¬
schende Orientierung an der Kalkulation der jeweils schwächsten
Grenzproduzenten sowie die unvermeidlichen Kartelleffekte31 sichern
vielen Betrieben teilweise hohe Differentialrenten, vor allem in den von
der Weltmarktkonkurrenz geschützten Sektoren. Nicht zuletzt spricht
auch die seit Beginn der sechziger Jahre erfolgte allmähliche Umorien-
tierung der Unternehmerseite von heftiger Ablehnung zu vorsichtiger
Akzeptierung bis hin zu eifriger ideologischer Überhöhung und Fest¬
schreibung der erreichten „Sozialpartnerschaft" für einen langsamen
Wandel der Kosten/Nutzen-Bilanz der Paritätischen Kommission ein¬
schließlich ihrer Preiskontrolle für Unternehmerinteressen - oder
wenigstens für die Organisationsinteressen der Handelskammer als
wichtigstem Unternehmerverband. Dennoch läßt sich bislang empi¬
risch nicht eindeutig entscheiden, inwieweit sich Unternehmen in
Österreich der Preiskontrolle aus wohlkalkuliertem Eigennutz unterzie¬
hen bzw. in wessen Eigeninteresse eine solche Preisregelung tatsäch¬
lich liegt.

Selbst wenn nämlich die paritätische Preiskontrolle seit Ende der
sechziger Jahre gegenüber der Frühzeit der PKPL Unternehmerinteres¬
sen stärker entgegenkäme, wie vielfach vermutet wird, so müßten die
Unternehmer sie darüber hinaus auch als für sie vorteilhaft erkennen
und schätzen gelernt haben, damit ihre „freiwillige Disziplin" problem¬
los würde. Soweit sie Kooperationsbereitschaft bei der Preisregelung
nur widerstrebend und unter verhaltenem Protest aufbringen, mag dies
daher einem Mangel an Durchblick und aufgeklärtem Eigeninteresse
entspringen, oder aber einem unvermeidlichen verbalen Tribut an das
verratene Ordnungsmodell einer idealen Marktwirtschaft darstellen -
welcher Unternehmer möchte etwa seine Monopolrente offensichtlich
den politischen Beschlüssen von Arbeiterkammer- und Gewerkschafts¬
funktionären verdanken?

Hinzu kommt weiters, daß die institutionelle Preisregelung vielleicht
im aufgeklärten Eigeninteresse der überwiegenden und maßgeblichen
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Teile der Unternehmerschaft liegt, aber damit noch nicht jederzeit im
Eigeninteresse jeder einzelnen Unternehmung. Solange und soweit sich
„freiwillige Disziplin" aber nicht ausschließlich über eine Realisierung
unternehmerischen Eigennutzes herstellt - was allein schon die Gegen¬
verbände nicht zulassen dürften - solange bleibt das Disziplinierungs¬
und Sanktionsproblem eine neuralgische Schwachstelle der Paritäti¬
schen Kommission; wie immer das konkrete Mischungsverhältnis von
bereitwilliger Vorteilswahrnehmung und widerstrebender Nötigung
durch angedrohte Druckmittel im einzelnen aussieht. Diese prekäre
Kontrollproblematik stand daher im Mittelpunkt der vorgelegten Ana¬
lyse. Sie bleibt ein zentrales Funktionsproblem der Paritätischen Kom¬
mission, unabhängig davon, wieweit sie empirisch vordringlich oder
vielleicht nur in letzter Instanz virulent wird. Hinter dieser Blickrich¬
tung steht die elementare sozialwissenschaftliche Einsicht, daß ohne
ein Verständnis von Grenzsituationen und signifikanten Sonderfällen,
gleichgültig wie selten sie vorkommen, die spannungsfreie Alltagsrou¬
tine in einen unbegreiflichen, bedeutungslosen Ereignisstrom ver¬
schwimmt. Hingegen lassen sich an der heiklen Sanktionsproblematik
der Paritätischen Kommission Chancen und Schranken autonomer
Verbändekooperation und kollektiver (Selbst)Kontrolle von Unterneh¬
merinteressen unter Bedingungen fortgeschrittener „sozialpartner¬
schaftlicher" Arbeitsbeziehungen exemplarisch ablesen.

Anhang 2: Zunahme der Preisanträge, Abnahme der Preiskontrolle
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(Industrie)
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Preiskontrolle (Schätzungen)
Quelle: Sitzungsprotokolle des Preisunterausschusses32

187



Anhang 1: Verfahren im Preisunterausschuß der PKPL
Mitteilung beab»ichtiftcr Preis-

Beurteilung der PreisamrafleBeratung der AmramrllrrHille bei Antr.gsjb-.iklun*(Terminplanung. Kontaktauf-nahmen usw.) durch ZUSTANDIGE /Vorladung und/..Vorwarnung" i'von „undiszi- /plinierten" /Jnternehmen /„undisziplinierte"ETNZELFIRMEN durch I3WKMitteilung beabsichtigterPreiserhöhungsantragevon BRANCHEN durch ZU¬STÄNDIGE FACHORGANISATIONEN DER BWK

3
' LANDES-PREISBEHORD BMGHI�"Anzeige wegen Prcis^X/Erhöhungen ohne Befas-[sung der PKPLoder unterVMißachtung ihrer Be- .\schlüsse durch ...

/...KONSUMENFTEN (VERTRE¬TER:AKT. ÖGBli/
>2?otÜ.

Ä2cW/Zusammenfassung der/Ergebnisse in Presse-—Taussendung des BKA j/nach Zustimmung der //PKPL-Mitglieder / r

Veröffentlichungder paritätischbewilligten Preiserhöhungen Einstimmige Einigung

Zurück!BeibrinBender
L

Zustimmung durclANTRAGSTELLE
/Mitteilung der/Beschlüsse der/PKPL an Antrag/steller durch BWK

Zurkcnntnisnahme derbeantragten oder aus¬gehandelten Preis-erhöhung

Legende:
Informations- und Eni-scheidungsfluß
informelle Praktikformell vorgesehenes, aber/ • nicht praktiziertes Kom¬munikationsmuster_ mögliches Kommuni¬kationsmuster

automatische Erledii
Anhang 3 Auswirkung staatlicher und „paritätischer" Preiskontrolle auf den Verbrau¬

cherpreisindex (1960-62)
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Quelle: WIFO-Monatsberichte 37 (1964)/5
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L
/Zusammenstellung von/Detailunterlagen durch/INTERESSENORGANI.FSATIONEN - AKT ,OGB. BWK, PKdLWK /
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Anhang 4: Einzel- und Branchenanträge im Preisunterausschuß
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Anhang 6: Rate problemloser Preiserhöhungsbewilligungen in erster Instanz
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Anhang 5: Zur Kontroverse um gesetzliche Sanktionen gegen „Preis- und Lohnsünder"
zwischen den Verbandsvertretern

Arbeitnehmervertreter Unternehmervertreter

Befürwortung 80% 7%

Ablehnung 10% 93%

100%*) 100%

Quelle: Bichlbauer/Pelinka 1974, p 30 (N = 35)
*) 10% sonstige Antworten)

Anmerkungen

* Dieser Artikel entstand im Umkreis des vom Internationalen Institut für Management
und Verwaltung des Wissenschaftszentrum Berlin koordinierten vergleichenden For¬
schungsprojekts 'The Organization of Business Interests' und wurde zuerst in den dort
erscheinenden discussion papers (IIM/LMP 81-4) zirkuliert. Für Kommentare und
Hinweise danke ich meinen Kollegen am Wissenschaftszentrum Philippe Schmitter,
Wolfgang Streeck und Manfred Groser sowie Günther Chaloupek, Alfred Klose, Dalia
Marin, Egon Matzner, Rainer Münz, Ewald Nowotny, Anton Pelinka, Robert Schediwy,
Franz Traxler, Michael Wagner und Georg Winckler. Für finanzielle Unterstützung der
empirischen Forschungsarbeit ist dem Jubiläumsfonds der österreichischen National¬
bank und der Stiftung Volkswagenwerk zu danken.

1 So auch Hjern, B., Hull, C., Co-ordination and Control in the Mixed Economy:
Implementation Structures as a Way of Getting at What's Going on Out There,
International Institute of Management, discussion paper IIM/dp 80-49, Berlin June
1980

2 Der Selbstauffassung ihrer Träger zufolge ebenso wie nach den Maßstäben der OECD
ist die Paritätische Kommission kein Verfahren der Einkommenspolitik; andererseits
reicht ihre Paxis institutioneller Lohn-/Preiskontrollen zeitlich weit hinter einkom¬
menspolitische Empfehlungen der OECD zurück und sachlich weit über einkommens¬
politische Experimente anderer Länder hinaus - nicht zuletzt in ihrem Erfolg. Die
tatsächliche Wahrnehmung einkommenspolitischer Funktionen scheint geradezu auf
den Abweichungen von anderen einkommenspolitischen Modellen zu beruhen: dem
Umstand, daß sie nicht einmal Einkommenspolitik und zugleich nicht bloß Einkom¬
menspolitik macht. Das Dementi ihrer Trägerverbände und Mitarbeiter, „Einkom¬
menspolitik" zu betreiben, ist darum nicht einfach wohlkalkulierter Eitkettenschwin-
del - wohl aber eine wirksame Konfliktvermeidungsstrategie.

3 Diese Annahme teilen fast alle Theorieansätze, gleichgültig ob sie (wie etwa Offe oder
Panitch) einen unbedingten strukturellen Machtvorteil der Kapitalseite hervorheben
oder (wie Schmitter oder auch Streeck) auf die schwierigere verbandliche Organisier-
barkeit von Unternehmerinteressen hinweisen. Nur Lehmbruch stellt vor allem die
Integrationsprobleme von Gewerkschaften in „neo-korporatistische" Arrangements
heraus, angesichts der zögernden oder grundsätzlich ablehnenden Haltung vieler
Gewerkschaftsbewegungen gewiß nicht zu Unrecht. Allerdings erlaubt erst eine
kooperationsfähige Arbeiterbewegung, die Kooperationsfähigkeit und den Koopera¬
tionswillen der Unternehmerseite bzw. ihre Grenzen - auch strukturellen Schranken -
zuverlässig auszutesten.

4 Dazu Marin, B., Die Paritätische Kommission. Aufgeklärter Technokorporatismus in
Österreich, ersch. Wien-Frankfurt-New York 1982

5 Zur institutionellen Widersprüchlichkeit als zentraler Legitimationsbedingung
vgl. Marin, B., Legitimation durch Erfolgsaneignung. Zur Logik „sozialpartnerschaftli¬
cher" Vertrauensbeschaffung am Beispiel der Paritätischen Kommission, unveröf-
fentl. Manuskripte, Wien 1980

6 Die Zustimmung geht so weit, daß das in Österreich bestehende Wirtschaftssystem von
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der Bevölkerung überwiegend als „sozialpartnerschaftlich" erlebt und etikettiert wird,
und zwar nach Maßgabe der Zufriedenheit damit; siehe zuletzt IMAS, Signalworte für
unser Wirtschaftssystem, Linz, Juli 1980 bzw. SWS-Meinungsprofile in: Journal für
Sozialforschung 21 (1981), Heft 3

7 Zu Kompromiß- und Verpflichtungsfahigkeit als Funktionsbedingung der Tarifauto¬
nomie siehe Weitbrecht, H., Effektivität und Legitimität der Tarifautonomie, Berlin
1969, insbes. p 42 ff. Die Konzeptualisierung eignet sich zur Analyse nicht nur des
Kollektivvertragswesens, sondern aller Formen autonomer Verbändekooperation.

8 Dazu etwa Rothschild, K. W., Einkommenspolitik oder Wirtschaftspolitik? in: Schnei¬
der, E. (Hrsg.), Probleme der Einkommenspolitik, Tübingen 1965

9 Gruber, R., Hörzinger, M., „... bis der Preistreiberpakt fällt". Der Massenstreik der
österreichischen Arbeiter im September/Oktober 1950, Wien 1975

10 Die österreichischen Unternehmer bringen nicht nur ihre Preiserhöhungsanträge vor
die Paritätische Kommission, sie halten sich auch fast ausnahmslos an ihre Preisrege¬
lungsbeschlüsse. Für empirische Evidenz durch Preisbeobachtungen ausgewählter
Produkte siehe zuletzt Walther, H., Die Wirkung von Preisänderungsaktionen im
Rahmen der Preisregelung durch die Paritätische Kommission, in: Nowotny, E. et al.,
Studien zur Wettbewerbsintensität in der österreichischen Wirtschaft, Wien 1978,
insbes. pp 360-363

11 So Lachs, T., Wirtschaftspartnerschaft in Österreich, Wien 1976, pp 61, 62
12 So die Formulierung im Ministerratsbeschluß vom 12. März 1957, siehe Wiener

Zeitung vom 13. März 1957
13 Dazu Farnleitner, J., Straberger, V. A., österreichisches Preis- und Marktordnungs¬

recht, 2. Aufl., Eisenstadt 1977
14 Siehe Institut für angewandte Sozial- und Wirtschaftsforschung (Hrsg.), Zur Paritäti¬

schen Kommission für Preis- und Lohnfragen, in: Materialien zur Sozial- und
Wirtschaftspolitik, Heft 2, Wien 1966, pp 174-178

15 Farnleitner, J., Die Paritätische Kommission. Institution und Verfahren, 2. veränd.
Aufl., Eisenstadt 1977, p 45

16 a. a. O., p 46
17 ebda.
18 Institut für angewandte Sozial- und Wirtschaftsforschung, a. a. O., p 156
19 Zur Motivationskonformität als Voraussetzung wirksamer Allokationsmechanismen

siehe Hurwicz, L., The Design of Mechanisms für Ressource Allocation, in: American
Economic Review 63 (1973), pp 1-30. Das Konzept ist hier auf Kontrollmechanismen
übertragen.

20 Dies drückt auch eine überwiegend pragmatische Einstellung zu marktwirtschaftli¬
chen Prinzipien in allen Interessenverbänden aus; selbst in Unternehmerorganisatio¬
nen wird die Marktwirtschaft nur solange hochgehalten, wie sie unmittelbaren eigenen
Interessen nützt. Die in der BRD gepflegte ideologische Überhöhung der „freien
Marktwirtschaft" existiert in Österreich bis heute nicht.

21 An solchen Phänomenen und ihren Folgeerscheinungen entzündet sich vielfache
ökonomische Kritik an institutionellen Preiskontrollen, die bestenfalls als wirkungs¬
los, darüber hinaus auch als kontraproduktiv und problematisch (Kartellierungsef-
fekte, Verhinderung marktgemäßer Preissenkungen usw.) gesehen werden. Doch
selbst Autoren wie Braun, W., Die Paritätische Kommission. Einkommenspolitik in
Österreich, in: Beiträge des deutschen Industrieinstituts 8 (1970), Heft 4/5, die den
„obsoleten Preiskontrollen" eine „einkommenspolitische Fragwürdigkeit" und
„marktwirtschaftliche Absurdität" (p 42) bescheinigen, können nicht umhin, sie als
integrales Element einer Institution von „überragender gesellschaftspolitischer
Bedeutung" (p 46) zu begreifen - und damit die Fragwürdigkeit einer rein ökonomisti¬
schen Betrachtung zuzugestehen.

22 Neuhauser, G., Die verbandsmäßige Organisation der österreichischen Wirtschaft.
Systematische Gesamtdarstellung, in: Pütz, T (Hrsg.), Verbände und Wirtschaftspoli¬
tik in Österreich, Berün 1966, p 100

23 Farnleitner, a. a. O., p 47
24 Anfang 1980 haben immerhin 25 Prozent der im Paritätischen Ausschuß für Kartell¬

angelegenheiten tätigen Interessenvertreter zugleich auch im Preisunterausschuß der
Paritätischen Kommission mitgewirkt.
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25 Der Begriff der Sanktionskette wird hier in Analogie zu den Handlungsketten der
systemfunktionalistischen Machttheorie verstanden, die selbst wiederum dem Kon¬
zept der Transaktionsketten als Generalisierungsstufe in wirtschaftlichen Tauschpro¬
zessen nachgebildet sind. Vgl. Luhmann, N., Macht, Stuttgart 1975, insbes. p 38 ff. oder
Menger, C., Geld, in: Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 3. Aufl. 1909, pp
555-610

26 Im Modell von Hirschmann, A. O., Exit, Voice, and Loyalty, Cambridge Mass. 1970
formuliert, müssen die VerbandsFunktionäre ihren Mitgliedern gegenüber die 'voice'-
Option ergreifen, da ihnen zur bestandsnotwendigen Wahrnehmung eben dieser
Mitgliederinteressen die 'exit'-Option aus kooperativen Gremien weitgehend versperrt
ist. „Undisziplinierte" Mitgliedsfirmen müssen im Interesse „disziplinierter" Unter¬
nehmen vor allem durch die Handelskammerorganisationen kontrolliert werden,
wozu Attacken und Kooperationsentzug seitens der Gegenverbände wichtige, organi¬
sationsintern konvertierbare Disziplinierungsressourcen darstellen. Diese formlose
und „stille" Koalition der Verbandsspitzen von Unternehmerverbänden und Gewerk¬
schaften gegen rebellische Einzelinteressen von Mitgliedern gehört zu den entschei¬
denden Merkmalen einer stabilen „Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft".

27 Münz, R., Von Sozialpartnerschaft reden. Ein qualitative Inhaltsanalyse, unveröffentl.
Forschungsbericht Institut für Konfliktforschung, Wien 1980, pp 107-122 zeigt bei¬
spielsweise, daß solch eine taktisch eingesetzte Konflikteskalation fast ausschließlich
in politischen bzw. bedeutenden personalpolitischen Streitfällen, nicht hingegen im
Zusammenhang mit Problemen der Preiskontrollen eingesetzt wurde.

28 Neuhauser a. a. O., p 119
29 Nowotny, E., Walther, H., Zur Wettbewerbsintensität in Österreich: Ergebnisse von

Befragungen und Interviews, in: Nowotny, E. et al. a. a. O., insbes. p 110 ff. bzw. Tab. 19
(p 218) zeigen, daß jene Unternehmen, deren Preise von der Paritätischen Kommission
kontrolliert werden, sich stärker im Rabattwettbewerb engagieren als andere Unter¬
nehmungen. Preispolitik durch Rabattgewährung erscheint demnach als Ersatz für
andere Formen des Preiswettbewerbs, welche durch gewisse Kartelleffekte und
„überhöhte" Preisniveaufixierung der Paritätischen Kommission selbst behindert
werden.

30 Dazu Streissler, E., Sozialpartnerschaft und Gewinne, in: Wirtschaftspolitische Blätter,
23 (1976), 4, pp 40-50 bzw. der kritische Kommentar von Festa, Ch., ebda, pp 120-121

31 Eine „sozialpartnerschaftliche" Besetzung der Kartellgerichte und -ausschüsse würde
dann nicht, wie vorgesehen, ein weiteres Sanktionsmittel, sondern gerade umgekehrt
die Neutralisierung des neben Zoll- und Handelspolitik wichtigsten Wettbewerbsin¬
struments bedeuten, das durch die Einspruchsmöglichkeiten der Unternehmervertre¬
ter seiner Sanktionspotenz entschärft werden kann.

32 Die angeführten Zahlen für Preisanträge sind nur Näherungswerte. So lassen sich
Einzelanträge häufig nicht eindeutig einem Industrieunternehmen oder einem Han¬
dels- und Gewerbebetrieb zuordnen. Ebenso unklar ist, ob eine mehrmalige Behand¬
lung und Modifikation von Preiserhöhungsanträgen als Tagesordnungspunkte mehre¬
rer Unterausschußsitzungen oder Vollversammlungen als ein Preisantrag oder meh¬
rere gezählt werden soll. Daher weist beispielsweise Farnleiter 1977 durchschnittlich
etwa nur 75 bis 80 Prozent der in den jährlichen Tätigkeitsberichten des ÖGB
angeführten Anzahl von Preisanträgen aus. Ich folge daher, soweit möglich, sicher¬
heitshalber den konservativeren Berechnungen bzw. den Klassifikationen des öster¬
reichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. Bei den Werten für das Ausmaß
„paritätischer" Preiskontrolle handelt es sich größtenteils um Expertenschätzungen.

33 Die vorliegenden Daten erlauben nur sehr grobe und indirekte Schätzungen des
Anteils der bei erster Vorlage oder mit Verzögerungen genehmigten Preiserhöhungs¬
anträge. Ein quantifizierbarer Index unmittelbarer Antragserledigungen wurde fol¬
gendermaßen konstruiert: die Verhältniszahl aus der Zahl der Tagesordnungspunkte
(TOP) und der Antragshäufigkeit von Preisanträgen (PA) pro Sitzungsperiode wurde
um 1 vermindert, um den Nettoüberhang von Tagesordnungspunkten im Preisunter¬
ausschuß zu errechnen; das Komplement dieses Nettoüberschusses multipliziert mit
hundert ergibt dann eine Schätzung des Prozentanteils jener Preisanträge, die im
ersten Anlauf in erster Instanz bewilligt wurden. Bei diesem Index wird vorausgesetzt,
daß Differenzen zwischen Antragsfrequenz und Zahl der Tagesordnungspunkte im
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Preisunterausschuß allein (oder doch überwiegend) auf wiederholte Behandlung
derselben Preisanträge und nicht etwa auf andere Agenden des Unterausschusses
zurückzuführen sind. Der Index unmittelbarer Antragserledigungen lautet daher:

[1_(PA^] X 100
Bei der Anwendung des Index auf das zuhandene empirische Datenmaterial konnte
für den Zeitraum 1957 bis 1962 mangels vollständiger Zeitreihen nur ein Durch¬
schnittswert errechnet werden; in den Jahren 1966 und 1969 wurden, mechanisch
gesehen, nur 95 Prozent bzw. 94 Prozent der Preisanträge in eigenen Tagesordnungs¬
punkten behandelt, sodaß über die Rate verzögerter Antragserledigung nichts ausge¬
sagt werden kann.
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BERICHTE UND DOKUMENTE

Die Krise des

amerikanischen

Kapitalismus41

EDUARD MÄRZ

Unter dem Titel „Kann der Kapita¬
lismus überleben?" hielt Tibor Sci-
tovsky die Richard T. Ely-Lecture vor
der Konferenz der amerikanischen
nationalökonomischen Vereinigung
19791 und knüpfte dabei an einen Auf¬
satz von Schumpeter an, der eine Ge¬
neration zurückhegt. Ein knappes
Jahr nach Scitovskys Rede, am Tag
nach dem Wahlsieg des neuen Präsi¬
denten Ronald Reagan, stellte die
New York Times die gleiche bange
Frage: „Die Wähler verstehen, wie wir
glauben, nur allzu gut, daß keiner der
beiden Männer wirklich weiß, was mit
der Wirtschaft zu geschehen hat, - mit
den entkräftenden Zyklen der ständig
zunehmenden Inflation und der Sta¬
gnation. Indes ist gerade dies die Fra¬
ge, mit der die neue Administration
konfrontiert wird. Ohne eine stabile
Wirtschaft kann es keinen echten so¬
zialen Fortschritt und keine wirksame
Verteidigung und Außenpolitik ge¬
ben. Und nur eine konsequente und
hervorragende politische Führung
wird uns eine stabile Wirtschaft garan¬
tieren. Eine ganze Generation von
Führern ist der Nation die Antwort auf

* Leicht gekürzter Text eines Vortrags bei
der diesjährigen volkswirtschaftlichen Ta¬
gung der österreichischen Nationalbank in
Baden (22. April 1980)

eine Reihe von fundamentalen Proble¬
men schuldig gebheben. Nachdem
das Konfetti und die Siegesgirlanden
aus dem Wege geräumt sind, sollte das
tiefe Unbehagen der Nation ob dieser
Versäumnisse das Bewußtsein der
neuen Führer in den nächsten Jahren
peinigen.2"

Ich möchte zu Beginn meiner Aus¬
führungen eine diesem Referat zu¬
grundeliegende Annahme explizit ma¬
chen, nämlich die, daß das Schicksal
des amerikanischen Kapitalismus
weitgehend konform ist mit dem des
Kapitalismus schlechthin. Die Zeiten,
da eine Verkühlung der amerikani¬
schen Wirtschaft gleichbedeutend war
mit einer Lungenentzündung der üb¬
rigen westlichen Welt, sind natürlich
längst vorbei. Aber eine Lungenent¬
zündung Amerikas stellt auch heute,
wie ich glaube, eine akute Infektions¬
gefahr für das gesamte kapitalistische
Wirtschaftssystem dar.

Die schwere Erkrankung des ameri¬
kanischen Kapitalismus, die insbeson¬
dere im letzten Jahrzehnt manifest
geworden ist, ist als „Stagflation" -
d. h. Inflation bei gleichzeitiger Ver¬
langsamung bzw. Stillstand der wirt¬
schaftlichen Auftriebskräfte - be¬
zeichnet worden. Aber die Stagflation
ist natürlich nicht das einzige Übel,
von dem die amerikanische Gesell¬
schaft und Wirtschaft in der Nach¬
kriegszeit heimgesucht wurde. Um
nur einige der bekanntesten dieser
Übel aufzuzählen: Die Armut als Mas¬
senphänomen und als kompromittie¬
render Begleiter der reichsten unter
den westlichen Nationen; der physi¬
sche und soziale Verfall der amerika¬
nischen Großstädte mit den dafür cha¬
rakteristischen sozialen Krankheitser¬
scheinungen wie das rapide Anwach¬
sen der Gewaltverbrechen, des Dro¬
genmißbrauchs und anderer patholo¬
gischer Symptome: die ausgeprägten
und, wie es den Anschein hat, kaum
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korrigierbaren Disparitäten zwischen
den Einkommen der weißen und
schwarzen Bürger Amerikas; das
Siechtum der amerikanischen Schlüs¬
selindustrien, wie Stahl, Automobile,
Gummi, Glas usw., auf denen der
Reichtum der nordöstlichen Landes¬
teile beruht, die im letzten Jahrzehnt
gegenüber den südlichen sowie west¬
lichen Staaten immer mehr ins Hinter¬
treffen gerieten3.

Dies sind nur einige der bekannte¬
sten der heute bestehenden sozialen
Übel, aber da sie, wie unschwer ge¬
zeigt werden kann, mit der chroni¬
schen Erkrankung der Stagflation zu¬
sammenhängen, möchte ich mich im
folgenden hauptsächlich auf die Dia¬
gnose des letzteren Phänomens kon¬
zentrieren. Es wird dabei notwendig
sein, die Krankheitsgeschichte des
amerikanischen Kapitalismus durch
ein knappes halbes Jahrhundert zu
verfolgen.

Die Prosperität der zwanziger Jahre,
die sich bekanntlich auf bedeutende
Teile der Welt erstreckte, ist von der
tiefsten und bedrohlichsten Krise des
kapitalistischen Systems abgelöst
worden. Amerika hat in dieser Zeit,
unter den Auspizien des New Deal,
einige überfällige Reformen nachge¬
holt: Der bis dahin prekäre Status der
Gewerkschaften wurde gesetzlich un¬
termauert, die Arbeitslosenversiche¬
rung sowie andere Formen der Sozial¬
versicherung wurden eingeführt, die
Preise landwirtschaftlicher Produkte
wurden staatlich gestützt u. a. m. Der
New Deal hat jedoch nicht, wie
manchmal irrtümlich angenommen
wird, die Keynessche Krisentherapie
systematisch zu verwirklichen ver¬
sucht. Roosevelt dürfte sich erst gegen
Ende seiner zweiten Legislaturperio¬
de, also knapp vor Eintritt Amerikas
in den Zweiten Weltkrieg, von dem
Schibboleth einer konservativen Bud¬
getpolitik gänzlich zu befreien ver¬
mocht haben. Die Arbeitslosenrate,
die im Tiefpunkt der Krise ein Viertel
der arbeitswilligen Bevölkerung be¬
tragen hatte, sank im Laufe der kon¬

junkturellen Erholungsphase auf etwa
14 Prozent, schnellte aber dann im Re¬
zessionsjahr 1938 auf 19 Prozent hin¬
auf. Erst der Zweite Weltkrieg führte
auch in Amerika zu einer vollen Ausla¬
stung aller vorhandenen personellen
und materiellen Ressourcen.

Das Vierteljahrhundert, das sich an
den Zweiten Weltkrieg anschloß, war
eine ökonomische Schönwetterperio¬
de, die in ihrer Intensität und zeitli¬
chen Dimension an die belle 6poque
um die Wende vom 19. zum 20. Jahr¬
hundert erinnert. Auch die amerikani¬
sche Volkswirtschaft stand im Zei¬
chen starker expansiver Kräfte, die
von einer Reihe von Faktoren getra¬
gen waren, von denen ich die folgen¬
den hervorheben möchte: Der liquide
Zustand der amerikanischen Unter¬
nehmen, die während des Krieges an¬
gehäuften Guthaben amerikanischer
Bürger, die Einführung neuer Produk¬
tionsprozesse, neuer Rohstoffe und
neuer Industriezweige wie elektroni¬
sche Datenverarbeitung, Transistor¬
technik, Atomkraft und der auf dem
Düsenmotor basierte Flugzeugbau.
Wichtiger noch für die nun anhebende
Aufstiegsperiode sollten sich zwei
weitere Umstände erweisen, die Ab¬
satz- und Investitionsmöglichkeiten
auf den sich ständig erweiternden
überseeischen Märkten und die quali¬
tativ neue Rolle des Staates in der
amerikanischen Wirtschaft.

Auch in dem Vierteljahrhundert
nach dem Zweiten Weltkrieg bleibt
das bekannte zyklische Entwicklungs¬
muster für die wirtschaftliche Ent¬
wicklung bestimmend: In dieser Zeit
haben die Vereinigten Staaten vier
kurzlebige Rezessionen erlebt, die re¬
lativ geringe Produktionsverluste und
ein zeitlich sowie zahlenmäßig be¬
grenztes Ansteigen der Arbeitslosig¬
keit nach sich zogen. Ein weiteres
Kennzeichen dieser Nachkriegsrezes¬
sionen war, daß sie keine namhaften
Einkommenseinbußen zur Folge hat¬
ten, in zwei Fällen sogar durch ein
leichtes Ansteigen der persönlichen
Einkommen charakterisiert waren5.
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Der Grund für diese ungewöhnliche
Entwicklung muß vor allem in zwei
Erscheinungen gesucht werden, in der
stetigen Zunahme der Angestellten im
Verhältnis zu den Arbeitern und in der
wachsenden Bedeutung der Transfer¬
zahlungen der öffentlichen Hand. Die
sogenannten „built-in-stabilizers" hat¬
ten unter den günstigen Bedingungen .
der fünfziger und sechziger Jahre ihre
Bewährungsprobe bestanden.

Dennoch machte sich unter den pro¬
fessionellen Beobachtern der ameri¬
kanischen Szene in dieser Zeit ein
steigendes Unbehagen bemerkbar.
Dies mag zum Teil mit einem Phäno¬
men zusammenhängen, welches das
„poisoned privilege" Amerikas getauft
worden ist. Unter den durch das Bret-
ton-Woods-Abkommen geschaffenen
Bedingungen vermochten die Verei¬
nigten Staaten jahraus jahrein Zah¬
lungsbilanzdefizite durch die Heraus¬
gabe ungedeckter Banknoten zu fi¬
nanzieren, die als eine Form von
„Weltgeld" zur wachsenden Liquidität
des internationalen Währungssystems
beitrugen. Als dann, um die Mitte der
sechziger Jahre, die amerikanische
Regierung immer offener in Vietnam
intervenierte und damit die Passivie¬
rung ihrer Zahlungsbilanz noch weiter
forcierte, wurde die Position des ame¬
rikanischen Dollar als Weltwährung
zunehmend kritischer. Im August
1971 mußte Präsident Nixon das Ende
des gegen Kriegsende entstandenen
Bretton-Woods-Systems offiziell pro¬
klamieren.

Die Schwäche des US-Dollars, die
im Laufe der sechziger Jahre immer
klarer in Erscheinung trat, war nur ein
Symptom einer tiefer sitzenden
Krankheit. Amerika, das zu Ende des
Zweiten Weltkrieges 7 Prozent der
Weltbevölkerung und über 40 Prozent
der Weltproduktion auf sich vereinigt
hatte, verlor während der Jahre der
Nachkriegsprosperität immer mehr
seine erdrückende Vormachtstellung
in der westlichen Welt. Das wirtschaft¬
liche Fundament für die pax america-
na wurde zusehends schütterer. Die

Gründe für diese - zu Ende dieses
Krieges kaum voraussehbare Ent¬
wicklung - sind heute unschwer zu
verstehen.

In einem gewissen Sinne haben die
Vereinigten Staaten den Anstoß zu
dieser Entwicklung selbst gegeben: In
der Zeit zwischen 1946 und 1960 be¬
trug der Gesamtbetrag der verschiede¬
nen internationalen Hilfsprogramme
rund 80 Milliarden Dollar, wovon
48,6 Milliarden, also rund 60 Prozent,
auf Wirtschaftshilfe, 26,5 Milliarden,
nämlich 33 Prozent, auf Rüstungsbei¬
träge und der Rest auf internationale
Organisationen entfielen6. Wichtiger
noch als dieser massive Transfer von
Ressourcen - und nicht unabhängig
von diesem - war die Übertragung des
in Amerika akkumulierten wissen¬
schaftlichen, technischen und mana-
geriellen Erfahrungsschatzes auf die
übrige Welt. Diese von den Vereinig¬
ten Staaten ausgehende weltweite Dif¬
fusion materieller und ideeller Hilfs¬
mittel ist in ihrer ökonomischen Ef¬
fektivität kaum abschätzbar. Aber sie
mag in ihrer Bedeutung von dem Um¬
stand übertroffen worden sein, daß
Europa und Japan insbesondere nach
Überwindung der anfänglichen Nach¬
kriegsprobleme einen Investitions¬
und Wachstumsschub erlebten, für
den es in der Geschichte des Indu¬
striekapitalismus kaum eine Parallele
gibt. Ich möchte dies an Hand einiger
weniger Daten erläutern.

Während zu Anfang der fünfziger
Jahre die Investitionsquote der Verei¬
nigten Staaten sich in der gleichen
Größenordnung bewegte wie die der
meisten übrigen OECD-Länder, än¬
derten sich diese Relationen im Ver¬
laufe der ersten Nachkriegsdekade.
(Die Investitionsquote ist als Prozent¬
satz des Bruttoinlandsprodukts be¬
rechnet.) In den sechziger Jahren la¬
gen die Investitionsraten Japans, der
Bundesrepublik und Österreichs - um
nur einige der rasch wachsenden
OECD-Länder hervorzuheben be¬
deutend höher als die der Vereinigten
Staaten und wahrten diesen Abstand
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bis in die jüngste Zeit. Bloß die Bun¬
desrepublik hat seit der Rezession des
Jahres 1975 etwas von ihrem Vor¬
sprung gegenüber Amerika einge¬
büßt.

Stand eingependelt hat. Der Tag
scheint nicht fern, an dem viele der
großen - und vielleicht auch manche
der kleineren - Industrienationen
auch im Hinblick auf das Produk-

Nachkriegsentwicklung der Investitionsquote
(real)

Kanada USA Japan ' Österreich BRD

1950
1955
1960
1965
1970
1975
1978

21,1
22,5
22.5
23.6
21.7
24,0
21.8

19,5
18,9
18,2
20,2
18.4
16,3
17.5

15,1 (1952)
15,5
23.1
27.8
34.9
32.2
32,4

16,9
20,3
23,0
25,7
25.6
26.7
25,9

21,1
24,5
24,0
25.0
24.1
20,7
21,5

Quelle: Die obigen Daten sind entnommen den National Accounts of OECD-countries,
1950-1978. Bd. 1, Paris 1980.

Die unterschiedliche Investitonstä-
tigkeit in den verschiedenen Teilen
der westlichen Welt ist natürlich nicht
ohne Einfluß auf die langfristige
Wachstumsbilanz geblieben. Ver¬
gleicht man die durchschnittliche
jährliche Zuwachsrate der Vereinig¬
ten Staaten mit der aller OECD-Län-
der während des Zeitraums 1950-1978,
ergibt sich ein Zurückbleiben Ameri¬
kas um 0,8 Prozentpunkte. Die Unter¬
schiede sind wesentlich gravierender
bei einem Vergleich mit den drei oben
genannten OECD-Ländern. Während
die USA langfristig durchschnittlich
um 3,5 Prozent pro anno wuchsen, be¬
trugen die Zuwachsraten für Japan
8,4 Prozent, für die Bundesrepublik
5,2 Prozent und für Österreich 4,9 Pro¬
zent.

Man könnte einwenden, daß die ver¬
gleichsweise geringe Investitionstätig¬
keit der Vereinigten Staaten mit dem
hohen Produktivitätsniveau zusam¬
menhängt, das selbst heute - nach
vielen Jahren eines kontinuierlichen
Aufholprozesses der übrigen westli¬
chen Welt - für die Position Amerikas
weitgehend Geltung besitzt. Aber es
muß auffallen, daß die Investitions¬
quote Amerikas, sieht man von ge¬
ringfügigen konjunkturellen Schwan¬
kungen ab, sich in den letzten Jahr¬
zehnten auf einem relativ niedrigen

tionsvolumen pro Beschäftigten den
Vergleich mit den Vereinigten Staaten
nicht mehr zu scheuen brauchen
werden.

Dies bringt uns zu dem heute viel
diskutierten Thema der Arbeitspro¬
duktivität in Amerika, von der be¬
hauptet wird, daß sie in den siebziger
Jahren einer mysteriösen Abnahme
verfallen war und daß ihr auch in den
achtziger Jahren kein besseres
Schicksal bevorsteht. Es ist hier un¬
möglich, auf die Einzelheiten dieses
mit großem Engagement geführten
Meinungsstreits einzugehen7. Im fol¬
genden werde ich mich hauptsächlich
auf die Berechnungen und Analysen
des Amerikaners Edward F. Denison
stützen.

Denison legt seinen Berechnungen
die Wertschöpfung des gesamten pri¬
vaten Sektors, also auch der privaten
Dienstleistungen zugrunde. Die Pro¬
duktivität ergibt sich aus der einfa¬
chen Division von Wertschöpfung zu
konstanten Preisen gebrochen durch
die Zahl der Erwerbstätigen oder der
von ihnen geleisteten Arbeitsstunden.
Für den Zeitraum 1948-1973 errechnet
Denison eine jährliche durchschnittli¬
che Zuwachsrate der Produktivität
von 2,4 Prozent; für die darauffolgen¬
den Jahre 1973-1976 gab es keinen
positiven Zuwachs, möglicherweise
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sogar einen geringen jährlichen Ver¬
lust an Produktivität. Fazit aus dieser
Analyse ist, daß die Arbeitsprodukti¬
vität in der amerikanischen Privat¬
wirtschaft seit 1973 so gut wie sta¬
gniert.

Denison glaubt, daß eine ganze Rei¬
he von Erscheinungen für diese ver¬
blüffende und beunruhigende Ent¬
wicklung maßgebend waren, aber er
führt sie in der Hauptsache auf einen
Rückgang im technischen Fortschritt,
in den Ausgaben für Forschung und
Entwicklung und - ganz allgemein -
auf ein Dahinschwinden des den Ame¬
rikanern zugeschriebenen Erfin¬
dungsgeistes zurück. Ganz ähnlich ar¬
gumentiert auch sein Kollege Michael
Boretsky. Ich werde auf dieses Argu¬
ment in einem anderen Zusammen¬
hang näher eingehen.

Es darf nicht unerwähnt bleiben,
daß die Denison-Boretsky-Schule, der
auch andere amerikanische Autoren
angehören, keinen ungeteilten Beifall
gefunden hat. Es wurde von einer Rei¬
he von Autoren darauf hingewiesen -
namentlich von Paul Sweezy und Har¬
ry Magdoff daß Denison und Genos¬
sen die in den sechziger und siebziger
Jahren eingetretenen Strukturver¬
schiebungen in der Zusammenset¬
zung des Arbeitskräfteangebotes völ¬
lig außer acht gelassen hätten. Wäh¬
rend im Jahre 1950 etwa 64 Prozent
der in dem privaten Sektor beschäftig¬
ten Arbeitskräfte in der Industrie und
nur 36 Prozent in den persönlichen
Dienstleistungen tätig waren, hat sich
dieses Verhältnis zu Ende der siebzi¬
ger Jahre drastisch verschoben. Heute
ist weniger als die Hälfte der Arbeits¬
kräfte in der Industrie und etwa
55 Prozent in den privaten Dienstlei¬
stungen tätig. Die Tendenzumkehr
wäre noch deutlicher, würde man
auch die öffentlichen Dienstleistun¬
gen berücksichtigen8.

Betrachtet man die Dekade
1967-1977, so hat sich in dieser Zeit
der industrielle Ausstoß um 37 Pro¬
zent erhöht, während die geleisteten
Arbeitsstunden praktisch konstant ge¬

blieben sind. Allerdings kommt es
während dieser Zehnjahresperiode zu
konjunkturbedingten Schwankungen
in der Produktivität. Dies gilt insbe¬
sondere für das Rezessionsjahr 1975,
in dem die Produktivität pro Arbeits¬
stunde geringfügig abnimmt9. Die
Produktivität in der amerikanischen
Industrie ist demnach auch in den
ominösen wachstumsschwachen sieb¬
ziger Jahren nicht unbeträchtlich ge¬
wachsen.

Eine gesonderte Betrachtung der
Produktivitätsentwicklung im Dienst¬
leistungssektor erscheint mir dagegen
sehr problematisch. Es ist natürlich
richtig, daß in gewissen Dienstlei¬
stungsbereichen erhebliche Produkti¬
vitätsfortschritte während der letzten
Jahrzehnte gemacht werden konnten,
insbesondere im Bank- und Versiche¬
rungswesen und in den Verkehrsun¬
ternehmen, soferne man diese dem
Dienstleistungssektor zurechnen will.
Auf anderen Gebieten, in den Gast-
und Hotelbetrieben, im Detailhandel,
im Gesundheitswesen und anderen
kommerziellen Dienstleistungen wa¬
ren hingegen kaum nennenswerte
Produktivitätsfortschritte zu verzeich¬
nen. Aber wie Emma Rothschild vor
kurzem festgestellt hat, waren es gera¬
de die am wenigsten produktivitätso-
rientierten Dienstleistungsbereiche,
die während der siebziger Jahre am
schnellsten expandierten.

Drei Sektoren, so schreibt Emma
Rothschild wörtlich, nämlich Gast¬
stätten, Detailhandelsbetriebe und
Gesundheitspflege sowie andere kom¬
merzielle Dienstleistungen „vereinig¬
ten auf sich mehr als 40 Prozent aller
neuen privaten Arbeitsplätze, die zwi¬
schen 1973 und 1980 entstanden sind.
In dieser Zeit hat sich die Beschäfti¬
gung in diesen Bereichen verdreifacht
- in dem gleichen Ausmaß, wie die
Beschäftigung in allen privaten Be¬
reichen, und sechzehnmal so rasch
wie die Beschäftigung in dem Waren
produzierenden oder industriellen
Sektor der Wirtschaft... Die Zunah¬
me der Beschäftigung in den Gaststät-
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ten seit 1973 ist größer als die Gesamt¬
beschäftigung in der Automobil- und
Stahlindustrie zusammen10."

Es scheint mir, daß die hypertrophe
Zunahme der von Emma Rothschild
genannten Dienstleistungsbereiche,
die einen stark kompetitiven Charak¬
ter besitzen und zumeist durch niedri¬
ge Löhne und Gewinnmargen gekenn¬
zeichnet sind, nicht ohne Einfluß auf
die allgemeine Produktivitätsentwick¬
lung im privaten Sektor geblieben ist.
Aber welches Gewicht man den Pro-
und Kontraargumenten in der ameri¬
kanischen Produktivitätsdebatte ge¬
ben mag, sicher ist, daß sich das wirt¬
schaftliche Klima in diesem Land seit
etwa Mitte der sechziger Jahre zuse¬
hends verschlechtert hat und daß die
Auftriebskräfte deutlich schwächer
geworden sind. Bevor ich auf die mut¬
maßlichen Ursachen dieser Entwick¬
lung eingehe, wende ich mich einer
anderen pathologischen Erscheinung
zu, die m. E. nicht ohne Einfluß auf
die Erfolgsbilanz der ominösen siebzi¬
ger Jahre gewesen ist. Ich meine na¬
türlich die Inflation, die zweite Kom¬
ponente des Stagflations-Syndroms.

Man begegnet zuweilen der Ansicht,
daß die inflationäre Erkrankung Ame¬
rikas durch den Vietnamkrieg bewirkt
wurde. In der Tat, ist die Inflationsrate
von ungefähr 1 Prozent im Jahre 1960
auf 12 Prozent im vergangenen Jahr
angestiegen, wobei während der sieb¬
ziger Jahre zuweilen auch höhere In¬
flationsraten beobachtet werden
konnten. Ein Blick auf die Preisstati¬
stik der letzten 80 Jahre zeigt jedoch
deutlich, daß Amerika sowie andere
führende Industrieländer in diesem
Jahrhundert an einem chronischen
Preisauftrieb laboriert haben, soferne
man von der Wirtschaftskrise der drei¬
ßiger Jahre absieht. Allerdings er¬
scheint mir die folgende ergänzende
Feststellung notwendig: Während in
den ersten sieben Dekaden dieses
Jahrhunderts der Index der Großhan¬
delspreise in den Vereinigten Staaten
um etwa 300 Prozent anstieg, wuchs er
später in einem einzigen Jahrzehnt -
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nämlich in den siebziger Jahren - um
volle 100 Prozent! Es scheint nicht un¬
angebracht von einer Art „Quanten-
Sprung" der Inflation zu Beginn der
vergangenen Dekade zu sprechen.

Die Ursachen dieser verschärften
Gangart der Inflation sind unschwer
diagnostizierbar. Der Wertverfall des
Dollar nach 1971 (dem Zeitpunkt der
Aufkündigung von Bretton-Woods)
hat zweifellos zur Anheizung der
preispolitischen Atmosphäre beigetra¬
gen. Dazu kam die abrupte Verteue¬
rung des Erdöls nach dem Jom-Kip-
pur-Krieg im Jahre 1973. Wichtiger
jedoch mag der Umstand gewesen
sein, daß Regierung und Bankensy¬
stem auf die seit dem Ende der sechzi¬
ger Jahre immer deutlicher in Erschei¬
nung tretenden rezessiven Tendenzen
mit einer Lockerung der Geld- und
Kreditpolitik zu reagieren versuchten.
Die Folge war, daß Haushalte und
Unternehmen sich in wachsendem
Maße bei den Banken verschuldeten'1.

Durchschnittlicher jährlicher
Schuldenzuwachs in Preisen des

Jahres 1972
(Milliarden Dollar)

1952-1967 65,5
1968-1973 133,5
1974-1979 193,3

In den Jahren 1968-1973 betrug die
Zunahme des Schuldenberges
104 Prozent. In der folgenden Fünf-
Jahres-Spanne kam es zu einem weite¬
ren Sprung von 45 Prozent. Das lawi¬
nenartige Anschwellen der Bank¬
schulden und die damit zusammen¬
hängende, kontinuierliche Aufwärts¬
bewegung des Preisniveaus haben
demnach schon wesentlich früher ih¬
ren Anfang gemacht als die so häufig
denunzierte inflationsfördernde Kar¬
tellpolitik der OPEC.

Der Zusammenhang der zwischen
der während der siebziger Jahre rapi¬
de gewachsenen Geldmenge und dem
rasch eskalierenden Preisniveau darf
nicht im Sinne der naiven Quantitäts¬
theorie, die neuerdings wieder in Mo¬
de gekommen ist, gedeutet werden.



Im Gegensatz zum 19. Jahrhundert,
das durch starke deflationäre Tenden¬
zen gekennzeichnet war, steht, wie
bereits erwähnt, das gegenwärtige
Jahrhundert im Zeichen einer konti¬
nuierlichen und sich, in jüngster Zeit,
deutlich beschleunigenden inflationä¬
ren Entwicklung. Die fühlbare Verän¬
derung des Preisklimas ist, wie viele
Wirtschaftstheoretiker annehmen,
durch Erscheinungen bedingt, die von
der Ablösung des Kapitalismus der
freien Konkurrenz durch eine von Mo¬
nopolen und Verbänden beherrschte
Wirtschaft ausgegangen sind. Der Ka¬
pitalismus ist, wie Scitovsky in dem
eingangs zitierten Referat ausführt, ri¬
gide und unelastisch geworden. Das
soll natürlich nicht heißen, daß Bewe¬

gungen des Preisniveaus immer aus
der oligopolistischen Preispolitik der
großen Konzerne abgeleitet werden
können. So mag ein plötzliches Em¬
porschnellen der Preise durch eine
mehr liberale Handhabung der Geld¬
politik ausgelöst werden: die tiefere
Ursache dafür, daß vermehrte Kauf¬
kraft sich eher in Preis- als in Mengen¬
änderungen niederschlägt, muß je¬
doch in der monopolistischen Struk¬
tur der Wirtschaft gesucht werden. Es
darf so nicht wundernehmen, daß in
der zweiten Hälfte dieses Jahrhun¬
derts das Preisniveau auch während
der rezessiven Konjunkturphasen
dauernd gestiegen ist, wie aus der
folgenden Tabelle ersichtlich ist12.

Preise und Löhne in Rezessionsphasen
(Prozentuelle Änderung auf Jahresbasis berechnet)

Lohnsätze
Oberer Unterer Großhandels- Konsumenten- in der In¬
Wendepunkt Wendepunkt Preisindex Preisindex dustrie

Jänner 1920 Juli 1921 -29,4 - 5,8 - 1,9
Mai 1923 Juli 1924 - 5,2 0,6 0,8
Oktober 1926 November 1927 - 2,9 - 1,4 0,0
August 1929 März 1933 -12,3 - 8,5 - 2,3
Mai 1937 Juni 1938 - 9,7 - 1,7 - 0,7
Februar 1945 Oktober 1945 1,1 2,4 - 8,0
November 1948 Oktober 1948 - 7,1 - 2,3 - 0,8
Juli 1953 Mai 1954 0,0 0,7 2,1
August 1957 April 1958 1,1 3,6 2,2
April 1960 Februar 1961 0,0 1,2 1,6
Dezember 1969 November 1970 2,3 5,4 4,0
November 1973 März 1975 16,4 11,1 9,7
Jänner 1980 Juli 1980 12,0 11,7 11,0
Durchschnitte der Rezessionsphasen
7 Rezessionen 1920-1949 - 9,4 - 2,4 - 1,8
6 Rezessionen 1953-1980 5,3 5,6 5,1

Welchen Einfluß hat die Lohnpoli¬
tik auf die Beschleunigung der Infla¬
tion in den siebziger Jahren gehabt?
Bekanntlich haben militant ausgetra¬
gene Verteilungskämpfe zwischen
Unternehmerverbänden und Gewerk¬
schaften in einigen der führenden
westeuropäischen Länder nicht unwe¬
sentlich zur Erhitzung des Preiskli¬
mas während der vergangenen Jahr¬
zehnte beigetragen. Dies scheint nicht

für die vergangene Dekade in den
Vereinigten Staaten zu gelten. In der
Zeit zwischen 1967 und 1973 haben die
Reallöhne in der Industrie auffallend
langsame Fortschritte gemacht, um et¬
wa 1,2 Prozent pro Jahr, und sind da¬
mit hinter dem Produktivitätsfort¬
schritt zurückgebheben. In den Jah¬
ren 1973-1979, also in der Zeit der
stärksten Preisbewegung, kommt es
dann zu deutlichen Reallohnverlu-
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sten, die sich in der Größenordnung
von 2 bis 5 Prozent bewegen.

Wochenverdienste von
Industriearbeitern

(zu Dollars von 1967)
Brutto- Netto¬

verdienste Verdienste

1967 101,84 90,86
1968 103,39 91,44
1973 109,26 95,73
1974 104,57 90,97
1975 101,67 90,53
1976 103,40 91,79
1977 103,93 93,48
1978 104,25 92,50
1979 (erste Hälfte) 102,15 90,72
Quelle: Survey of Current Business

Nettoverdienste: Bruttoeinkom¬
men eines Arbeiters mit drei Fami¬
lienangehörigen nach Abzug der
Steuern und Sozialabgaben.

Wie ist diese vom westeuropäischen
Beispiel so deutlich abweichende
amerikanische Lohnbewegung zu er¬
klären? Die „Zurückhaltung" der ame¬
rikanischen Arbeiter muß im Licht
der Arbeitslosenstatistik gesehen wer¬
den, die in den siebziger Jahren einen
deutlichen Anstieg der Arbeitslosen¬
rate gegenüber den früheren Dekaden
verzeichnet. Es ist offensichtlich, daß
die sehr langsam wachsende, zeitwei¬
se sogar stagnierende amerikanische
Wirtschaft das kräftig zunehmende
Arbeitskräfteangebot nur schwer zu
absorbieren vermochte.

ben, der Gegenseite ernsthafte Kon¬
zessionen zu machen - angesichts ei¬
ner sich im Laufe der siebziger Jahre
stetig verschlechternden Gewinnlage.
Die Rendite oder Netto-Profitrate
dürfte von etwa 8 Prozent in den sech¬
ziger Jahren um ein bis zwei Prozent¬
punkte in der folgenden Dekade gefal¬
len sein13. Ungünstige Arbeitsverhält¬
nisse, die sich daraus ergebende ina¬
däquate Auslastung der Kapazitäten,
und nicht zuletzt regionale Abgaben
zu Zwecken des Umweltschutzes be¬
einträchtigten die Erfolgsbilanzen ins¬
besondere der Schlüsselindustrien
des Landes.

*
Es kann kaum überraschen, daß der

fortgesetzte, wenn auch langsame Ver¬
fall der wirtschaftlichen Vormacht¬
stellung der Vereinigten Staaten, der
von starken inflationären Erscheinun¬
gen begleitet war, Gegenstand einer
fast unübersehbar langen Reihe von
mehr oder minder qualifizierten Un¬
tersuchungen geworden ist. Auch die
Zahl der vertretenen Meinungen ist
verwirrend: Der Bogen spannt sich
von jenen, die in dem Phänomen der
Stagflation den deutlichen Ausdruck
eines irreparablen Systemschadens
sehen bis hin zu jenen, die in dem
gegenwärtigen Ausmaß der staatli¬
chen Intervention eines der Grundü¬
bel erblicken und sich vom Abbau der
obrigkeitlichen Eingriffe die rasche
Genesung der amerikanischen Volks¬
wirtschaft versprechen, wie dies in der

Die Entwicklung der Arbeitslosenrate während der letzten Jahrzehnte
1950-1959 1960-1969 1970-1979

Durchschnittliche Arbeitslosigkeit
aller Beschäftigten
Durchschnittliche Arbeitslosigkeit
weißer männlicher Arbeiter
Quelle: Report of the President, Washingtc

Die geringe Militanz der Arbeitneh¬
mer war vielleicht nicht der einzige
Faktor, der sich auf die Entwicklung
der Reallöhne negativ auswirkte.
Auch auf Seite der Unternehmer dürf¬
te nur wenig Neigung bestanden ha-

4,5% 4,8% 6,2%

3,9% 3,8% 5,0%
i, 1980.

Antrittsrede des amerikanischen Prä¬
sidenten Ronald Reagan, zum Aus¬
druck gekommen ist. Ich kann hier
nur auf einige wenige, mir aber cha¬
rakteristisch erscheinende Meinungen
eingehen.
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Ich möchte mit einer Gruppe von
Ökonomen beginnen, die man häufig
- und, wie ich glaube, nicht ganz zu¬
recht - der Öffentlichkeit unter dem
Markennamen „Linkskeynesianer"
vorgestellt hat. Von Josef Steindl und
Joan Robinson, wird die These vertre¬
ten, daß der Spätkapitalismus zur Bil¬
dung von Überkapazitäten, zu Wachs-
tumsverlangsamung und Stagnation
neigt. Ohne Steindls Theorie unge¬
bührlich vergröbern zu wollen, kann
sie m. E. auf die folgende grundlegen¬
de These komprimiert werden: Unter
den Bedingungen der freien Konkur¬
renz können Kapazitätsknappheiten
und -Überschüsse durch das Spiel des
Marktmechanismus verhältnismäßig
leicht beseitigt werden. Das Ausmaß
der realisierten Profite wird immer
zureichend sein, um die für die ange¬
strebten Investitionen notwendigen
Ersparnisse hervorzubringen. Nicht
so im Monopolkapitalismus. Da die
Preiskonkurrenz hier weitgehend auf¬
gehoben ist, entwickelt sich eine Ten¬
denz zu Überkapazitäten und übermä¬
ßigen Profiten.

Steindls „Maturity and Stagnation
in American Capitalism" ist Anfang
der fünfziger Jahre erschienen14. Die
spätere Entwicklung des amerikani¬
schen Kapitalismus mußte als über¬
zeugende, nämlich durch harte Tatsa¬
chen untermauerte, Widerlegung der
Steindlschen These erscheinen. Dies
erklärt vielleicht auch, warum
Steindls Buch zunächst ohne nen¬
nenswerte Resonanz geblieben ist.
Steindl hat in späteren Arbeiten einge¬
räumt, daß von bedeutenden techni¬
schen Neuerungen ein starker Investi¬
tionsanreiz - und damit ein Anstoß zu
mehr oder minder langen Wachstums¬
schüben - ausgehen kann. Damit ist
eine gewisse Brücke zur Schumpeter-
schen Theorie der wirtschaftlichen
Entwicklung hergestellt worden, die
in dem bündelweisen Auftreten be¬
deutender technologischer Innovatio¬
nen den eigentlichen Motor des wirt¬
schaftlichen Fortschritts sieht15.

Wenn der dem Monopolkapitalis¬

mus innewohnende Hang zur Stagna¬
tion durch die Einführung bahnbre¬
chender Innovationen zeitweise über¬
wunden werden kann, dann ist die
Dauer der heutigen Rezession (oder
Depression) weitgehend durch das
Nicht-Vorhandensein wachstums¬
trächtiger Neuerungen bedingt. Mi¬
chael Boretsky hat eine Liste der revo¬
lutionären technischen Neuerungen,
die von amerikanischen Erfindern
stammen, für die letzten 100 Jahre
zusammengestellt und auch eine vor¬
sichtige Vorschau auf die Entwick¬
lung der kommenden zwei Jahrzehnte
der Öffentlichkeit präsentiert. „Seit
1876", so meint Boretsky, „hat der
amerikanische Genius bahnbrechen¬
de („pivotal") Erfindungen, und damit
die Voraussetzung für neue Indu¬
strien, alle fünf Jahre in die Welt ge¬
setzt. Seit 1958 hat es jedoch nur deren
zwei gegeben ..Boretsky kommt
dann zum folgenden Schluß: „Meine
Ausführungen laufen darauf hinaus,
daß die Vereinigten Staaten seit 1967
keine einzige Neuerung hervorge¬
bracht haben, die dazu befähigt ist, zur
Gründung einer Industrie sekundären
Charakters zu führen. Und seit 1947
hat es an einer Innovation gefehlt,
welche imstande gewesen wäre, den
Aufbau einer größeren Industrie zu
ermöglichen. Für die achtziger Jahre
können wir nur mit der Elektronik
und mit der Computer-Industrie rech¬
nen ... Abschließend ist zu sagen, daß
es in den achtziger Jahren an der
Produktivitätsfront schlechter, mög¬
licherweise erheblich schlechter ge¬
hen wird, bevor es zu einer Besserung
kommen wird18."

Es ist natürlich darüber gerätselt
worden, warum es zu dieser auffallen¬
den Erschlaffung des amerikanischen
Erfindergeistes in der jüngsten Ver¬
gangenheit gekommen ist. Dies wird
gewöhnlich nicht so sehr mit einem
Versagen der amerikanischen Wissen¬
schaftler, als mit einer zunehmenden
Rigidität der Riesenkonzerne in Ver¬
bindung gebracht, wie dies auch bei
Scitovsky zum Ausdruck gekommen
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ist. Auch der Umstand, daß die Auf¬
wendungen der öffentlichen Hand für
Wissenschaft und Forschung im letz¬
ten Jahrzehnt erheblich abgenommen
haben, wird in diesem Zusammen¬
hang häufig hervorgehoben17.

Der der Schule des Links-Keynesia-
nismus nahestehende John Kenneth
Galbraith hat vor kurzem in einem viel
beachteten Artikel eine interessante
Erklärung für die, wie er es nennt,
„Senilität" der altrenommierten Fir¬
men gegeben. Er erinnert daran, daß
die mächtigen Konzerne mit den Na¬
men von Pionieren wie Rockefeller,
Sloan, Firestone, Watson, Swell
Avery, Julius Rosenwald und Amadeo
Peter Giannini verbunden sind. Aber
diese Männer aus der amerikanischen
Gründerzeit haben die Führung über
die von ihnen kreierten, labyrinthi¬
schen Organisationen großen Stäben
(oder „Technostrukturen") anvertraut,
denen der Mythos der Unfehlbarkeit
anhaften mag, die aber in Wahrheit
Entscheidungen treffen, die mehr auf
Sicherheit und Kontinuität bedacht
sind als auf Erneuerung und raschen
Fortschritt. Dies, so meint Galbraith,
scheint besonders charakteristisch zu
sein für die älteren Industrien, „wo die
verwirrenden Effekte von technischen
Neuerungen oder von Änderungen in
den Gewohnheiten der Konsumenten
die Konzernbürokraten nicht zu unbe¬
quemen Denkanstrengungen anspor¬
nen." Galbraith beschließt den Artikel
mit einem Plädaoyer für eine engere
und verständnisvollere Zusammenar¬
beit zwischen privaten und staatlichen
Bürokratien18.

Galbraith hatte in seiner präsiden-
tiellen Ansprache vor der American
Economic Association im Jahre 1972
nicht sosehr die zunehmende Verstei¬
nerung der großen Konzerne betont,
sondern ihren Drang zur Expansion
und zur Manipulation der Konsu¬
menteninteressen. Und er hatte seinen
Fachkollegen vorgeworfen, daß sie die
Frage der „Macht", die von den priva¬
ten Bürokratien ausgeübt wird, aus
ihren Analysen so gut wie völlig aus-
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klammern und damit einer „Text¬
buch-Mythologie" Vorschub leisten,
die die unpersönlichen Kräfte des
Marktes als die oberste Kontrollin¬
stanz der Wirtschaft etabliert. Aber die
Interessen der „Technostruktur", so
meinte Galbraith, divergieren von je¬
nen der Allgemeinheit. Namentlich in
der Frage des Umweltschutzes kolli¬
diert der Geltungs- und Expansions¬
drang der Konzerne mit dem Schutz¬
bedürfnis der breiten Öffentlichkeit.

Galbraith mag bereits im Jahre 1972
an eine Neuauflage des „New Deal"
gedacht haben, um ein höheres Maß
von Harmonie zwischen privaten und
öffentlichen Interessen zu gewährlei¬
sten. Wenige Jahre später, in einer
Zeit der sich stetig vertiefenden Krise,
hat Paul Sweezy die Möglichkeiten
und Perspektiven einer solchen Neuo¬
rientierung des amerikanischen Kapi¬
talismus klarer herausgearbeitet.
Sweezy geht von der Kalecki-Steindl-
Hypothese einer von Wachstumsver-
langsamung und Stagnation bedroh¬
ten Wirtschaft aus. Präsident Roose-
velt versuchte dieser Gefahr durch
Einführung vieler überfälliger Refor¬
men zu begegnen, wobei ihm die Un¬
terstützung eines Teils der herrschen¬
den bürgerlichen Schicht zuteil
wurde.

„Es ist tatsächlich so", meint Swee¬
zy, „daß die heutige Krise des ameri¬
kanischen Kapitalismus einfach eine
Fortführung jener Tendenzen ist, die
durch den Zweiten Weltkrieg unter¬
brochen und aufgeschoben wurde.
Die Quintessenz der damaligen Situa¬
tion war Stagnation; heute haben wir
Stagnation verbunden mit Inflation
und einer enorm komplizierten inter¬
nationalen Währungs- und Finanzkri¬
se. Die vom New Deal eingeführten
Reformen erwiesen sich schon damals
als inadäquat - im Hinblick auf die
Lösung der Probleme ihrer Zeit. Heu¬
te sind sie irrelevant und längst in die
Funktionsweise des Systems inte¬
griert ..

Sweezy führt dann aus, daß jeder
Versuch, dem Phänomen der Stagfla-



tion durch eine Sekunde des Lebens¬
standards der schwächeren Einkom¬
mensbezieher beikommen zu wollen,
zum Scheitern verurteilt sei, und nur
dazu führen könne, eine kritische Si¬
tuation noch kritischer zu machen.
„Was not tut, ist eine gerade entgegen¬
gesetzte Strategie, nämlich eine sub¬
stantielle Verbesserung der Lage der
unteren Volksschichten, wenn auch
nicht notwendigerweise in der Form
von höheren individuellen Einkom¬
men. Wichtiger auf dieser Stufe der
kapitalistischen Entwicklung ist eine
fühlbare Hebung des kollektiven Kon¬
sums und der Qualität des Lebens."
Und Sweezy beschließt seine Ausfüh¬
rungen: „Es folgt, daß heute eine ob¬
jektive Basis für eine Allianz besteht,
die quer durch die Klassen geht, und
die die von der Krise am ärgsten Be¬
troffenen mit den mehr weitblicken¬
den Schichten der herrschenden Klas¬
se verbindet. Dies ist eine Situation,
die eine gewisse Ähnlichkeit mit der
von 1933 besitzt, und die damals zur
Entstehung des New Deal führte."19

Soweit Paul Sweezy und die (im
amerikanischen Sinne) „liberale"
Schule der amerikanischen Ökono¬
mie. Ihr Ruf nach einer Neuauflage
des New Deal ist bisher ohne hörbaren
Widerhall gebheben.

In den letzten Jahren hat auch die
bekannte Kondratieff-Theorie der

„langen Wellen" neue und unerwartet
große Popularität erlangt, nach der die
etwa 200 Jahre lange Periode des In¬
dustriekapitalismus sich aus vier, un¬
gefähr 50 Jahre umfassenden Zyklen
zusammensetzt.

Schumpeter hat Kondratieffs Theo¬
rie aufgegriffen, in seiner Interpreta¬
tion sind es große technische Neue¬
rungen, die die Lebensdauerjedes die¬
ser langen Zyklen bestimmen20. In der
neueren Literatur ist der monokausale
Ansatz Schumpeters vielfach aufgege¬
ben worden. So meint der Amerikaner
David Gordon, daß jede lange Welle
von einer neuen institutionellen Basis
des Kapitalismus ausgeht21. Die Ära
des liberalen Kapitalismus war durch
den Kleinbetrieb, die freie Konkur¬
renz und den Nachtwächterstaat ge¬
prägt. In der Depression der 1870er
Jahre formte sich der Großbetrieb, die
freie Konkurrenz wurde durch oligo-
polistische Absprachen ersetzt und an
die Stelle des Nachtwächterstaates
trat der imperialistische Raubstaat ä la
Wilhelm II. und Theodore Roosevelt.
Neue ökonomische Strukturen ent¬
standen schließlich in den dreißiger
Jahren, als der Staat mit einem stetig
zunehmenden Anteil am Sozialpro¬
dukt einen neuen, „keynesianischen"
Stellenwert in der Volkswirtschaft
einzunehmen begann.

Gesamte Staatsausgaben in den USA*)
Staatl. Ausgaben Staatl. Ausgaben in

Jahr BNP in Mrd. $ in Mrd. $ % des BNP

1929
1933
1939
1980

103,4
55.8
90.9

2.627,4

10,3
10,7
17,6

869,0

10 %
19 %
19,4%
33,1%

*) Staatliche Ausgaben umfassen Bundes-, Länder- und Gemeindeausgaben.
Quelle: Economic Report of the President, Washington 1980.

Bahnen sich auch heute, da die Aus¬
wirkungen der Zweiten Industriellen
Revolution deutlich schwächer zu
werden beginnen, Strukturwandlun¬
gen im Gefüge des amerikanischen
Kapitalismus an? Man ist eher ver¬
sucht, von einer entschiedenen Ab¬

kehr von den Traditionen des New
Deal und von einer Beschwörung der
Schibboleths aus der Zeit des libera¬
len Kapitalismus zu sprechen. Aber
vergessen wir nicht, daß Präsident Ni¬
xon, ein sozusagen „gestandener" Re¬
publikaner, zeitweise mit der von
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John K. Galbraith propagierten Insti¬
tution der Einkommenspolitik experi¬
mentiert hat.

Ich komme so zu einer dritten und
letzten Variante der Stagnations-Dia¬
gnose und Therapie, die ich die „kon¬
servative" nennen möchte, - und de¬
ren geistiger Vater unzweifelhaft der
in Chikago beheimatete Ökonom Mil-
ton Friedman ist. Friedman - man ist
versucht, ihn den intellektuellen Zwil¬
lingsbruder von Friedrich Hayek zu
nennen - sieht in dem neuen Levia-
than, dem modernen Staat, die Wurzel
aller wirtschaftlichen Krankheitser¬
scheinungen. Hohe staatliche Ausga¬
ben, insbesondere solche, die für die
Wohlfahrt der Massen bestimmt sind,
bedingen hohe Steuern - und diese
zehren an dem Lebensnerv der kapita¬
listischen Wirtschaftsordnung, näm¬
lich dem Unternehmergewinn. Das
konservative Rezept für höheres
Wachstum, lange bevor der Begriff
„Supply-Side-Economics" (also ange¬
botsorientierte Wirtschaftspolitik) ge¬
prägt wurde, kann man in die Kurzfor¬
mel komprimieren: Weniger Staat und
weniger Steuern. Im Herbst 1974, also
fünf Jahre vor der Wahl Reagans, hat
die amerikanische Zeitschrift „Busi¬
ness Week" diese Philosophie mit bei¬
spielhafter Klarheit artikuliert:

„Es ist unvermeidlich, daß die ame¬
rikanische Wirtschaft langsamer
wachsen wird als in der Vergangen¬
heit ... Manche Leute werden offen¬
sichtlich mit weniger auskommen
müssen als bisher ... In der Tat, Städ¬
te und Länder, die kleinen Geschäfts¬
leute, die Konsumenten werden alle
weniger bekommen, als sie es wün¬
schen, weil der Gesundheitszustand
der Vereinigten Staaten zu guter Letzt
auf dem Gesundheitszustand der gro¬
ßen Konzerne und Banken begründet
ist, der größten Debitoren und der
größten Geldverleiher ... Einfach aus¬
gedrückt, solange die Konzerne ge¬
sund bleiben, können sie Steuern zah¬
len und Arbeitsplätze beschaffen ...
Aber wenn die Konzerne krank wer¬
den, verlieren die Leute ihre Arbeits-
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plätze und fallen als Konsumenten
aus ... Es wird nichtsdestoweniger ei¬
ne bittere Pille für viele Amerikaner
sein, die Idee zu akzeptieren, daß sie
mit weniger auskommen müssen, da¬
mit Big Business mehr bekommen
kann. Es wird insbesondere deshalb
so schwer akzeptabel sein, weil es für
jedermann klar ist, daß die großen
Konzerne und die großen Banken
nicht nur die am meisten sichtbaren
Opfer unserer kranken Schuldenwirt¬
schaft sind, sondern in vieler Hinsicht
ihre Ursache ... Nichts, das diese Na¬
tion oder irgendeine andere Nation in
der neueren Geschichte getan haben,
kann man hinsichtlich des Grads der
Schwierigkeit mit dem Propagan¬
daaufwand vergleichen, der notwen¬
dig sein wird, um den Menschen diese
neue Realität plausibel zu machen22."

♦
Es hat den Anschein, daß es Präsident
Reagan gelungen ist, die konservative
Variante der Stagnationsbekämpfung,
daß es vor allem daraufankomme, Big
Business größere Anreize zu geben, der
amerikanischen Öffentlichkeit plausi¬
bel zu machen. Weniger sicher ist, daß
dieses einfache Rezept auf längere
Sicht die von ihm erwartete Wirkung
zeitigen wird. Ohne auf die Besonder¬
heiten des von Reagan und seinem
Team erarbeiteten Konzepts der „an¬
gebotsorientierten" Ökonomie einge¬
hen zu wollen, läßt sich jedenfalls sa¬
gen, daß diesem sowie allen früheren
von Milton Friedman und seinen
Schülern inspirierten Reformkonzep¬
ten die simple Annahme zugrunde¬
liegt, daß der freien Martkwirtschaft
Mechanismen der Selbstregelung
und, wenn man so will, der Selbsthei¬
lung innewohnen, woraus natürlich
folgt, daß man den Einfluß des Staates
auf die Wirtschaft auf ein - durch
gewisse soziale Ein- und Rücksichten
bestimmtes - Minimum beschränken
soll. Hinter der Vorstellung vom
Markt als ein geschlossenes, sich-
selbst-regulierendes (oder wie man
heute sagen würde „kybernetisches")
System verbirgt sich das alte Say'sche



Gesetz, daß ein zusätzliches Angebot
an Waren und Dienstleistungen
gleichsam automatisch die diesem
adäquate Nachfrage nach sich ziehe.
In die Sprache der konservativen
Wirtschaftspolitik übertragen: Wenn
es gelingt - hauptsächlich durch kräf¬
tige Steuernachlässe und sonstige Be¬
günstigungen ein Wirtschaftsklima
herzustellen, in dem die großen Kon¬
zerne prosperieren und investieren,
muß man sich um den Absatz des so
entstandenen, zusätzlichen Warenan¬
gebots keine allzu großen Sorgen ma¬
chen.

Nach dem Erscheinen der „Allge¬
meinen Theorie der Beschäftigung"
von John M. Keynes im Jahre 1936
schien es, als ob das Say'sche Gesetz
von den Absatzwegen seine akademi¬
sche Respektabilität für immer verlo¬
ren hätte. Aber die Respektabilität
von ökonomischen Gesetzen scheint
weniger von ihrer theoretischen Fun¬
diertheit als von der Gunst bzw. Un¬
gunst der Zeitumstände abhängig zu
sein. Als es im Laufe des letzten Jahr¬
zehnts unter den Auspizien zweier
konservativer Administrationen (näm¬
lich derer von Nixon und Ford) immer
offensichtlicher wurde, daß wieder¬
holte und kräftige Injektionen zusätz¬
licher Kaufkraft nicht so sehr eine
Belebung der Investitionen als eine
Anheizung der Preise bewirkten, ver¬
lor der Keynessche Therapie des „De-
mand-Management" ihre bisherige
Anziehungskraft. Und mit der Abkehr
von den wirtschaftspolitischen Rezep¬
ten ä la Keynes ging Hand in Hand die
Abwendung von dem von ihm inspi¬
rierten Gedankengebäude und die Zu¬
wendung zu älteren, und wie man im
Augenblick glaubt, zu Unrecht aufge¬
gebenen Theorien.

Sollte es unter der Reagan-Admini¬
stration tatsächlich zu einer von der
Angebotsseite ausgelösten, kräftigen
konjunkturellen Aufschwungsphase
kommen - eine Perspektive, die ich
für eher unwahrscheinlich halte
würde sie, dies kann man mit Sicher¬
heit vorhersagen, von einer neuerli¬

chen starken Erwärmung des Preiskli¬
mas begleitet sein. Die Erfahrung
lehrt, daß wir dann mit einer abrupten
konjunkturellen „Stopphase" zu rech¬
nen hätten, die mit den Mitteln der
Geldpolitik eingeleitet werden würde.

Aber ich glaube nicht, daß wir es in
den kommenden Jahren einfach mit
einer Neuauflage der sattsam bekann¬
ten Stop-Go-Politik zu tun haben wer¬
den. Mr. Reagan erscheint mir im Ge¬
gensatz zu Carter oder Ford ein Politi¬
ker von großer Adaptions- und Wand¬
lungsfähigkeit zu sein. Es ist deshalb
wahrscheinlich, daß er der Stop-Go-
Politik sehr bald den Rücken kehren
und, ähnlich wie sein Vorgänger Ni¬
xon, mit einer neuen Version der Ein¬
kommenspolitik experimentieren
wird, auch wenn dies den Professoren
Friedman und Laffer „systemwidrig"
und verdammenswert erscheinen
sollte.

Abschließend möchte ich noch sa¬
gen, daß auch eine modifizierte Form
einer konservativen, d. h. hauptsäch¬
lich auf Investitionsanreizen aufbau¬
enden Wirtschaftspolitik mir keine
Gewähr für eine dauernde Überwin¬
dung der gegenwärtigen Erkrankung
der amerikanischen Wirtschaft, d. h.
der Stagflation, zu bieten scheint. Die
New York Times, die ich eingangs
zitiert habe, dürfte zu Recht ihrer
Skepsis gegenüber dem scheidenden
und dem neuen Präsidenten Aus¬
druck gegeben haben: Keiner der bei¬
den Männer dürfte wirklich wissen,
„was mit den entkräftenden Zyklen
der zunehmenden Inflation und der
Stagnation zu geschehen hat." Demge¬
genüber möchte ich an die Vision eini¬
ger Ökonomen erinnern, die aus der
Schule des Keynesianismus kom¬
mend, sich bemüht haben, diesen den
neuen Zeitumständen entsprechend
zu adaptieren. Ihre Plattform umfaßt
drei hauptsächliche Punkte: Indikati-
ve Planung und Strukturpolitik (Was-
sily Leontief und Felix Rohatyn), hö¬
here und kontra-zyklisch variierte In¬
frastruktur* und Forschungsausgaben
des Staates (Galbraith, Heilbroner.
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Sweezy u. a.) und schließlich Einkom¬
menspolitik (Galbraith)23.

Ein solcher neuer „New Deal" wür¬
de dem reichsten Land der Welt die
materiellen und institutionellen Vor¬
aussetzungen dafür bieten, seine ar¬
beitslose Bevölkerung in den Arbeits¬
prozeß einzugliedern, dem Verfall sei¬
ner Städte Einhalt zu tun, die Verwü¬
stung seiner Umwelt wirksam zu be¬
kämpfen, die Erziehung und Bildung
aller Bevölkerungsschichten, unbe¬
schadet ihrer Hautfarbe, auf ein höhe¬
res Niveau zu heben, seine alten Men¬
schen gegen die Unbilden des Alters
besser zu schützen u. dgl. m.

Von Reagan und seinen konservati¬
ven Beratern ist eine grundlegende
Neuorientierung der Wirtschafts- und
Sozialpolitik nicht zu erwarten. Aber
Amerika, das heute in gesellschaftspo¬
litischer Hinsicht zu den eher rück¬
ständigen Ländern der westlichen Ge¬
meinschaft zählt, wird auf Dauer sei¬
nen Führungsanspruch kaum glaub¬
haft geltend machen können, falls es
diesen primär mit dem Umfang seiner
atomaren Rüstung zu legitimieren ver¬
sucht. Es liegt in der Logik dieser
Situation, daß es früher oder später zu
einer Besinnung auf die Traditionen
eines Franklin Delano Roosevelt wird
kommen müssen.
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KOMMENTAR

Mitbestimmungs¬

diskussion zwischen

Harmonismus und

Systemängsten

Anmerkungen zurjüngeren
Mitbestimmungsdebatte in

wirtschaftswissenschaftlichen
Fachzeitschriften.

ALFRED ZAUNER

I

Die Welle wissenschaftlicher Publi¬
kationen zum Thema Mitbestimmung
scheint ebenso abgeflaut zu sein wie
die praktisch-politische Diskussion
rund um die Einführung der soge¬
nannten qualifizierten Mitbestim¬
mung in der BRD und die Mitbestim¬
mung nach den Arbeitsverfassungsge¬
setz in Österreich. Die Entsendung
von Arbeitnehmervertretern in die
Aufsichtsorgane größerer Kapitalge¬
sellschaften und Genossenschaften
konnte von diesen - wie es scheint -
ohne nennenswerte Einschränkung
ihrer unternehmerischen Handlungs¬
freiheit verkraftet werden. Man sollte
das Thema dennoch nicht gänzlich
aus den Augen verlieren: Zum einen
wurde der gegenwärtige Stand der
rechtlich verfaßten Mitbestimmungs¬
regelung von seiten der Gewerkschaf¬
ten schon immer als eine erste Etappe
verstanden. Zum anderen aber zeigen
verschiedene Arbeitskämpfe in west¬
europäischen Ländern (so etwa der
Druckereiarbeiterstreik in der BRD
im März 1978) eine zunehmende Verla¬

gerung der Streikziele von ausschließ¬
lich quantitativ-monetären Forderun¬
gen hin zu qualitativen Fragen der
Arbeitsorganisation.

Zu offenen Fragen von Mitbestim¬
mung hier in einem umfassenden
Sinn Stellung nehmen zu wollen, wäre
ebenso aussichtslos wie vermessen.
Das Erscheinen des „management-fo-
rum", einer neuen wissenschaftlichen
Zeitschrift, die sich bisher schwer¬
punktmäßig mit Mitbestimmung und
Organisationsentwicklung befaßte,
sowie das Aufgreifen des Mitbestim¬
mungs-Themas in einer der jüngsten
Nummern der von der Bundeswirt¬
schaftskammer herausgegebenen
„Wirtschaftspolitischen Blätter" ge¬
ben aber Anlaß, wenigstens einige
Fragen zum Thema gleichsam im An¬
schluß an die Kritik der dortigen Dis¬
kussion neu aufzugreifen bzw. in Erin¬
nerung zu rufen.

Bevor ich auf die einzelnen Beiträge
im „management-forum" und den
„Wirtschaftspolitischen Blättern" ein¬
gehe1, möchte ich einige Hinweise zur
begrifflichen Abklärung von „Mitbe¬
stimmung" geben, die zugleich die in
der wissenschaftlichen Diskussion
wichtigsten und im wesentlichen auch
anerkannten Differenzierungen des
breiten Rahmens „Mitbestimmung" in
Erinnerung rufen sollen. Diese kurze
begriffliche Aufbereitung dient so¬
wohl als Bezugsrahmen für den weni¬
ger mit der Materie befaßten Leser als
auch dem besseren Verständnis der
nachfolgenden kritischen Anmer¬
kungen.

II

Im engeren wissenschaftlichen
Sprachgebrauch meint Mitbestim¬
mung in aller Regel die rechtlich ver¬
faßte Form der Mitwirkung von Ar¬
beitnehmern an wirtschaftlichen und
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betrieblichen Entscheidungen. Inner¬
halb dieses Rahmens haben sich wei¬
tere Differenzierungen in der wissen¬
schaftlichen Diskussion durchgesetzt.
Wir können demnach, entsprechend
dem Grad zunehmender Allgemein¬
heit, folgende Unterscheidungen vor¬
nehmen:
- nach der Ebene, auf der diese Mitbe¬

stimmung einsetzt
- nach der Handlungsrichtung

bzw. Funktion im Entscheidungs-
prozeß

- nach den Motiven, die zur Begrün¬
dung ihrer Einführung herangezo¬
gen werden (Ebene der Legitima¬
tion)

- nach dem ideologischen Grund¬
motiv.
Entsprechend den Ebenen, auf de¬

nen die Mitwirkung der Arbeitnehmer
bzw. deren Repräsentanten stattfin¬
den soll, wird allgemein differenziert
in
- Mitbestimmung am Arbeitsplatz,

als unmittelbare Einflußnahme auf
die Gestaltung der eigenen Arbeits¬
bedingungen

- betriebliche Mitbestimmung, als
Regelung des internen Verhältnis¬
ses zwischen Geschäftsleitung und
Belegschaft, z. B. in der Form der
Mitwirkungsrechte des Betriebsrats

- Mitbestimmung auf Unternehmens¬
ebene, als Mitwirkung in Angele¬
genheiten der Unternehmenspoli¬
tik, etwa in Form der anteiligen Ver¬
tretung in den Kontrollorganen ei¬
nes Unternehmens

- überbetriebliche Mitbestimmung,
als Mitwirkung in den über das Ein¬
zelunternehmen hinausgehenden
wirtschaftlichen Steuerungsinstitu¬
tionen.
Nach der Handlungsrichtung kann

eine Unterscheidung in eine „aktive"
Richtung, im Sinne der unmittelbaren
Mitgestaltung betrieblicher und unter¬
nehmerischer Entscheidungen (parti-
zipative Konzeption) sowie in eine pri¬
mär auf Kontrolle des grundsätzlich
nicht angetasteten Entscheidungs¬
rechts (hier auch: der Entscheidungs¬

pflicht) der Vertreter der Eigentümer¬
seite („defensive" Konzeption) vorge¬
nommen werden (siehe dazu insb.
Muszynski 1975, S. 306 ff.).

Unter den Motiven, die als legitima-
torische Basis für eine Mitbestim¬
mung der Arbeitnehmer angeführt
werden, kann eine grobe Differenzie¬
rung vorgenommen werden in:
- Reduzierung von Entfremdungser¬

scheinungen industrieller Arbeit
- Einbindung der Mitentscheidenden

in die Mitverantwortung für getrof¬
fene Entscheidungen; daraus soll er¬
höhte Identifikation mit dem Unter¬
nehmen und letztlich eine Steige¬
rung der Leistungsbereitschaft er¬
folgen

- Demokratisierung als Ausweitung
einer grundlegenden politischen
Maxime auf alle Lebensbereiche,
oder umgekehrt formuliert: Verrin¬
gerung von Fremdbestimmung in
einem wesentlichen Lebensbereich
(s. auch Graetz 1974).

Nach dem Grundmuster ihrer Argu¬
mentation schließlich sind zwei letzt¬
lich über das jeweilige Gesellschafts¬
bild vermittelte Denk- und Interpre¬
tationsrichtungen zu unterscheiden
(vgl. dazu insb. J. Galtung 1965,
R. Dahrendorf 1972 und B. Muszynski
1975):
- Harmoniekonzeptionen: Sie gehen

aus vom Bild einer einander ergän¬
zenden Partnerschaft von Kapital
und Arbeit. Auftretende Widersprü¬
che haben folglich ihre Ursache in
mangelnder Einsicht der Partner in
das Wesen ihrer wechselseitigen Be-
zogenheit aufeinander.

- Konfliktkonzeptionen: Ausgangs¬
punkt ist hier die Annahme eines in
der privatwirtschaftlich organisier¬
ten Wirtschaft grundsätzlichen,
strukturellen Widerspruchs von Ka¬
pital und Arbeit. Mitbestimmung
wird als eine rechtlich verfaßte
Form der Konfliktregelung gese¬
hen. Folglich werden Konflikte
nicht primär persönlicher Unzu¬
länglichkeit, mangelnder Einsicht
zugeschrieben, sondern als Aus-
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druck des in der Wirtschaftsstruktur
angelegten Spannungsfeldes wahr¬
genommen.
Nach der Rekapitulation unter¬

schiedlicher Mitbestimmungsebenen
und konzeptioneller Ansätze muß
nicht weiter betont werden, daß es
zwischen den einzelnen Subkatego-
rien eine Fülle von theoretisch bereits
diskutierten Querverbindungen aber
auch von offenen Fragen gibt, die wei¬
terer theoretischer Erörterung und
insbesondere auch empirischer Über¬
prüfung harren. An dieser Stelle kann
nur auf die umfangreiche Literatur
zum Thema verwiesen werden2.

III

Seit Herbst 1978 erscheint die „Zeit¬
schrift für Wirtschafts- und Verwal¬
tungsführung": „management-forum"
(in der Folge: m-f). Herausgeber ist
Michael Hofmann. Die Zeitschrift ist
als Stätte der Begegnung zwischen
praxisorientierter Managementtheorie
und dem Management in Wirtschaft
und Verwaltung angekündigt und will
- so die gemeinsame Erklärung von
Herausgeber und Verleger - „den Le¬
sern den letzten internationalen Stand
der Erkenntnis auf dem Gebiete der
angewandten Managementtheorie
und Beratungserfahrung vermitteln"
(m-f 1/1, S. 1). Das zweite Heft des er¬
sten Bandes behandelt Fragen der
Mitbestimmung. Die einzelnen Beiträ¬
ge kommen - dem Charakter eines
Forums durchaus entsprechend - aus
verschiedenen Richtungen und argu¬
mentieren auf unterschiedlichen Ebe¬
nen: Es finden sich offiziöse Beiträge
von Unternehmerseite wie von Seiten
der Gewerkschaftsbewegung; politi¬
sche Statements wechseln mit empiri¬
schen Untersuchungen ab.

*
Der einleitende Artikel stammt von

Arthur Mussil, damals Generalsekre¬
tär der Bundeswirtschaftskammer.
Dabei handelt es sich im wesentlichen
um eine Zusammenfassung bekannter

politischer Argumente gegen eine
Ausweitung der Mitbestimmung auf
Unternehmensebene; als solche sind
sie einer wissenschaftlichen Kritik im
engeren Sinne nicht zugänglich. Den¬
noch sei eine kurze Anmerkung ge¬
stattet:

„Das für eine paritätische Mitbe¬
stimmung oft ins Treffen geführte Ar¬
gument der Demokratisierung der Be¬
triebe übersieht", so führt Mussil aus,
„daß für die Führung eines Betriebes
ganz andere Maßstäbe gelten müssen
als für die Leitung politischer Gre¬
mien" (S. 5).

Dieser auf der Ebene sogenannter
„Sachgesetzlichkeit" angesiedelte
Hinweis erweist sich in einem weite¬
ren historischen Kontext als ein politi¬
sches Argument und wird als solches
auch im Hinblick auf das hinter ihm
stehende Interesse diskutierbar. Es
soll daran erinnert werden, daß mit
derselben Argumentationsfigur - dem
Effizienzargument also - vor gut hun¬
dert Jahren die aristokratisch-dynasti¬
schen Kräfte gegen die Forderungen
der Bürgerlich-Liberalen nach politi¬
scher Demokratie gekämpft hatten.

*
Einen wichtigen Beitrag stellt die

Veröffentlichung der Ergebnisse einer
empirischen Arbeit unter dem Titel
„Arbeitnehmermitbestimmung im
Aufsichtsrat. Ineffektive Mitwirkung
in einem real nicht allzu mächtigen
Gremium?" von Alois Kehrer dar. Da¬
bei handelt es sich um die Auswer¬
tung von Kehrers Dissertation, die
den aktuellen Stand der Arbeitneh¬
mermitbestimmung in den Aufsichts¬
räten nicht verstaatlichter österreichi¬
scher Aktiengesellschaften unter¬
suchte.

Kehrer kommt (m-f 1/2, S. 34) zum
Ergebnis:

„Wir sehen in der drittelparitäti¬
schen Mitbestimmung von Arbeitneh¬
mervertretern - so wie sie heute in den
Aufsichtsräten der nicht verstaatlich¬
ten österreichischen Aktiengesell¬
schaften praktiziert wird - eine Form
der Mitbestimmung, die von durch
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Informationsunterversorgung, Ver¬
haltensunsicherheiten und Wissens¬
problemen in ihrem Wirken beein¬
trächtigten Betriebsräten in einem
Gremium ausgeübt wird, das auf
Grund der realen Macht- und Organi¬
sationsstrukturen in den Unterneh¬
mern in seiner Gesamtheit häufig
ebenfalls als ineffizient angesprochen
werden muß. Der Arbeitnehmerschaft
wurde somit durch das Arbeitsverfas¬
sungsgesetz das Recht zugesprochen,
ehrenamtlich und unzureichend aus¬
gestattet in einem Gremium mitzube¬
stimmen, in dem es real nicht allzu
viel zu bestimmen gibt."

Diese Schlußfolgerung weist, bezo¬
gen auf den gegenwärtig rechtlich ver¬
faßten Stand der Mitbestimmung, vie¬
le Ängste der Arbeitgeberseite vor ei¬
ner Einschränkung des unternehmeri¬
schen Entscheidungsspielraums als
unbegründet und wohl auch manche
gewerkschaftliche Hoffnung auf wirk¬
same Kontrolle der Unternehmerpoli¬
tik als falsch aus.

Wo Kehrer aus der empirischen Un¬
tersuchung Handlungsempfehlungen
ableitet - etwa beim Vorschlag einer
Beschränkung der von einer Person
annehmbaren Aufsichtsratposten,
bleibt seine Argumentation im „perso-
nalistischen" Rahmen und greift zu
kurz. Im erwähnten Beispiel wäre es
fruchtbarer, die wichtige empirische
Bestandsaufnahme mit einer ökono¬
mischen Untersuchung auf der Ebene
der Kapitalverflechtungen bzw. der
Struktur-Analyse innerbetrieblicher
Machtkonzentrationen fortzusetzen.

*
Den wohl interessantesten Beitrag

liefert H. D. Küller. Küller, Sekretär
im DGB-Bundesvorstand, Abt. Gesell¬
schaftspolitik, gibt die Grundlinien
gewerkschaftlicher Mitbestimmungs¬
politik in der BRD wieder. Diese nach¬
zuzeichnen lohnt - insbesondere
dann, wenn man in kritischer Absicht
versucht, gegen den Strich zu lesen.
Küller trifft zu Beginn seiner Ausfüh¬
rungen eine Klarstellung, die in ihrer
Tendenz in allen folgenden Überle-
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gungen durchscheint: Primäre Funk¬
tion der Mitbestimmung sei der
Schutz der Arbeitnehmer; einer Ge¬
staltungsfunktion wird nur sekundäre
Bedeutung zugemessen - etwa wenn
Unternehmer zu einer veränderten In¬
formationspolitik gegenüber Arbeit¬
nehmern und Gewerkschaften veran¬
laßt werden sollen (S. 38). Die Eindeu¬
tigkeit dieses Verständnisses von Mit¬
bestimmung läßt die hier vertretene
Mitbestimmungskonzeption sowohl
defensiv wie tendenziell protektioni-
stisch erscheinen.

Zum ersten: Wenn Mitbestimmung
vom Begriff her unausweichlich
meint, daß eine sozial gestaltbare Si¬
tuation gemeinsam mit anderen mit¬
bestimmt wird, so ist hier eine Gestal¬
tungsfunktion, eine Mit-gestaltungs-
funktion angesprochen. Soll also Mit¬
bestimmung nicht von Anfang an für
etwas stehen, worauf sie begrifflich
nicht reduzierbar ist, so müßte sie
mehr sein als bloß defensive „Eingren¬
zung der Gefährdung von Arbeitneh¬
merinteressen durch unternehmens¬
politische Entscheidungen."

Protektionistisch erscheint diese
Mitbestimmungskonzeption insofern,
als hier ohne unmittelbare Gestal¬
tungsmöglichkeit der eigenen Arbeits¬
situation den Arbeitnehmern in der
Sphäre des Aufsichtsrats gleichsam
eine Schutzmacht, allerdings eine un¬
ter den gegebenen rechtlichen wie in¬
formationellen Rahmenbedingungen
als praktisch nicht allzu wirksam aus¬
gewiesene Schutzmacht angeboten
wird. (Daß Gewerkschaften außerhalb
des Aufsichtsrates insbesondere auf
der überbetrieblichen Ebene gleich¬
zeitig durchaus mächtig sein können,
steht dazu nicht im Widerspruch.)

Küller kann nicht vorgeworfen wer¬
den, daß er die Probleme der von ihm
genannten Mitbestimmungsfunktio¬
nen nicht sieht: er weist einerseits
sehr deutlich auf unternehmerische
Strategien der Personalisierung der
Mitbestimmung und der Einbindung
der Mitbestimmungsträger hin. Ande¬
rerseits deuten Formulierungen, wie



jene von einer wirksamen Rückkop-
pelung der Betriebsratspolitik mit den
Arbeitnehmern darauf hin, daß die
Probleme der Oligarchisierung bzw.
des Auseinanderrückens von Basis-
und Aufsichtsratsrepräsentanten von
ihm gesehen werden3.

Insgesamt - und dies liegt auf der
Linie des Zurücksetzens der Gestal¬
tungsfunktion der Mitbestimmung -
kann man in Küllers Ausführungen
eine eindeutige Entkoppelung der
Mitbestimmung vom Gedanken der
Demokratisierung feststellen. Daß der
Gedanke der Demokratisierung deut¬
lich als politisch motivierendes Prin¬
zip hinter gewerkschaftlichen Mitbe¬
stimmungsforderungen stand, konnte
dabei bislang als relativ gesichert an¬
genommen werden. So argumentiert
etwa der ÖGB, daß „gerade eine Er¬
weiterung der Mitbestimmung in den
Betrieben ein entscheidender Ansatz
für den notwendigen Ausbau der de¬
mokratischen Gesamtordnung sei".4
Spricht auch M. Hofmann im Editorial
(erste „Grundthese") von der demo¬
kratischen Ableitung der Mitbestim¬
mung, so beeilt sich Küller mehrmals
zu betonen, daß Forderungen nach
Demokratisierung der Unternehmens¬
organisation den Gewerkschaften
nicht unterstellt werden können
(S. 43/44). „Begründet ist dies in der
politischen Problematik, die in der
Frage der Demokratisierung von Un¬
ternehmen steckt." (S. 43) Daß auch
bei praktizierter Mitbestimmung Fra¬
gen der „Enthierarchisierung"
bzw. Versuche zur Demokratisierung
nicht aktuell würden, liege darin, daß
solche Forderungen in den Kernbe¬
reich des politischen Systems des
BRD hineingriffen.

Jenseits der Tatsache, daß Küller
den Bestand einer innerhalb hier¬
archisch gegliederter Organisationen
uneingeschränkten Anordnungs¬
macht wie ein Grundrecht handhabt,
bleibt doch erstaunlich, daß ein maß¬
geblicher Gewerkschaftsvertreter die
Forderung nach Basisdemokratisie¬
rung von Organisationen unter dem

Hinweis auf deren erhebliche politi¬
sche Implikationen zurückweist. Mit¬
bestimmung in der hier angesproche¬
nen Beschränkung degradiert zur
rechtlichen Regelung des Aufeinan-
dertreffens zweier Machteliten.

*
Der vom Herausgeber als aufge¬

schlossener Unternehmer angekün¬
digte Lutz Irgel tritt mit seinem Bei¬
trag unter dem anspruchsvollen Titel
„Politik, Praxis und Perspektiven der
Mitbestimmung" an.

Irgels Beitrag macht die Problema¬
tik so mancher „Praktikerbeiträge"
zur Mitbestimmungsdiskussion deut¬
lich. Oft oberflächlich und naiv-ver-
kürzend werden eigene Erfahrungen
nicht klar darstellend berichtet, eige¬
ne Wertvorstellungen nicht einbe¬
kannt, sondern beides miteinander
unscharf vermischt. Dabei könnte ein
redlich bemühter Praktiker gerade
wegen der unmittelbaren Anschauung
der Wirklichkeit wichtige Beiträge
und Hinweise liefern, auch ohne daß
ihm ein hochgestochenes wissen¬
schaftliches Instrumentarium zur Ver¬
fügung steht5.

Beiträge wie der Irgels können da¬
her in einer wissenschaftlichen Zeit¬
schrift nicht als Beiträge zur wissen¬
schaftlichen Diskussion sondern
wenn überhaupt nur als Untersu¬
chungsobjekt einer späteren wissen¬
schaftlichen Erörterung ihren Platz
haben. Was hier mit oberflächlich und
naiv-kürzend gemeint ist, soll an der
Hauptthese Irgels kurz erörtert
werden:

Irgel meint, „eine hochinteressante
Konträr-Konstellation" festzustellen,
denn: während die „am meisten zu¬
gunsten der Arbeitnehmer gehende
Gesetzgebung der Welt (jene der BRD,
Anm.: A. Z.) noch nicht auf die unge¬
teilte Akzeptanz der deutschen Ge¬
werkschaften trifft und deshalb nach
deren Wünschen weiter ausgebaut
werden soll, haben die deutschen Ar¬
beiter und Angestellten bislang dem
Gesetz und den damit verbundenen
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Intentionen nur breites Desinteresse
entgegengebracht." (S. 12) Was hier
unter „Konträr-Konstellation" aufge¬
zeigt werden soll, entpuppt sich bei
näherem Hinsehen schnell als „fal¬
scher Widerspruch". Darunter soll nur
scheinbarer Widerspruch verstanden
werden, der sich auflöst, sobald bei
näherer Analyse festgestellt werden
kann, daß es sich lediglich um unter¬
schiedliche Phänomene ein und des¬
selben Zusammenhanges handelt. Im
konkreten Fall gibt es einige Hinweise
dafür:
- Mitbestimmung setzt, soll sie einen

motivierenden Charakter anneh¬
men, die Wahrnehmung der Arbeits¬
situation als einer gestaltbaren vor¬
aus. Wo einem diese Erfahrung der
Gestaltbarkeit des unmittelbaren
Arbeitsinhaltes, der Arbeitsbedin¬
gungen durch jahrelange Übung
täglicher Unterordnung gar nicht
mehr erinnerlich ist, kann nun de¬
ren Fehlen nicht als Argument ins
Treffen geführt werden.

- Nimmt man noch einmal die Ergeb¬
nisse der im gleichen Band veröf¬
fentlichten Untersuchung über die
faktische Ohnmacht der Arbeitneh¬
mervertreter in den Aufsichtsräten
in den Bück, so könnte man meinen,
Irgels „Konträr-Konstellation" beru¬
he lediglich auf einer massiven Un¬
terschätzung des rationalen Urteils¬
vermögens der Arbeitnehmer: Es
mag für die unmittelbar Betroffenen
(im konkreten Fall müßte man wohl
eher sagen, von realen Mitbestim¬
mungsmöglichkeiten Nicht-Betrof¬
fene) immer schon einsichtig gewe¬
sen sein, daß allein die Entsendung
einiger Arbeitnehmer-Vertreter in
Aufsichtsräte das Ausmaß ihrer un¬
mittelbaren Fremdbestimmung
nicht zu verändern vermag.
Irgels Entdeckung einer „Konträr-

Konstellation" zwischen den weitest¬
gehenden Mitbestimmungsmöglich¬
keiten und dem Desinteresse der Be¬
troffenen kommt somit insgesamt ei¬
nem „objektiven Zynismus" gleich. Es
verwundert nicht wenn er abschlie¬

ßend zur moralisch-harmonistischen
Aufforderung, es müßten eben alle
„an einem Strang ziehen", zurückgrei¬
fen muß.

*
Auch wenn ein solcher Anspruch an

ein sich als Forum verstehendes Dis¬
kussionsblatt nicht gestellt werden
soll, so läßt sich abschließend doch -
trotz der unterschiedlichen Ebenen,
auf denen die Autoren ansetzen - eine
durchgehende Linie der einzelnen
Beiträge herausarbeiten:

Die Autoren gehen durchwegs von
einem positivien Zusammenhang zwi¬
schen Mitbestimmung und Produkti¬
vität aus, der aber in der Undifferen-
zierbarkeit des hier vertretenen Mitbe¬
stimmungsbegriffs als vorschnell har-
monistisch bezeichnet werden muß.

Dies beginnt im Editorial M. Hof¬
manns, der eine Produktivitätsvorteil
„durch die Anwendung von Mitbe¬
stimmung,, behauptet. Dieser Produk¬
tivitätsvorteil sei Folge „bessserer Mo¬
tivation, gestiegener betrieblicher und
persönlicher Identifikation, gehobe¬
ner persönlicher Kreativität u. a. m."
(S. 11) Irgel spricht von einer Erweite¬
rung der Möglichkeiten, „zugunsten
der Arbeitnehmer und damit letztlich
auch wieder des Unternehmens tätig
zu werden" (S. 11). In Küllers Beitrag
heißt es unter dem Oberbegriff „Moti¬
vationspolitik" recht allgemein, ein
Eingehen auf gewerkschaftliche For¬
derungen eröffne infolge eines gestie¬
genen Bildungsniveaus die Chance,
ein erhöhtes Maß an Identifizierung
der Arbeitnehmer mit dem Unterneh¬
men zu erzielen (S. 42).

Nun soll keineswegs bestritten wer¬
den, daß eine Veränderung innerorga¬
nisatorischer Entscheidungsstruktu¬
ren in Richtung stärkerer Beteiligung
der Betroffenen zu einem Zuwachs an
Produktivität via Freisetzung resigna-
tiv verschütteter Energien führen
kann. Was jedoch stark in Zweifel
gezogen werden muß, ist die Erwar¬
tung, ein solcher Produktivitätsbonus
würde sich mit jeder Form der Mitbe¬
stimmung, also auch mit der rein de-
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fensiven Form der Repräsentation im
Aufsichtsrat verbinden.

Soweit empirische Untersuchungen
zu dieser Frage vorliegen, sprechen sie
eindeutig gegen einen so allgemeinen,
undifferenzierten Zusammenhang6.

IV

Unter dem Titel „Ziele und Chancen
der Mitbestimmung" veröffentlichen
mehrere Autoren in den „Wirtschafts¬
politischen Blättern" (Heft 3/1980) Ar¬
beiten zum Thema „Mitbestimmung",
die in einer von E. Weissei an der
Universität Wien veranstaltete Vor¬
tragsreihe erstmals referiert wurden.
Dem Gesamttitel der dortigen Veran¬
staltung („Mitbestimmung aus der
Sicht der Arbeitgeber") entsprechend
werden Fragen der Mitbestimmung,
deren „Ziele ebenso wie die zu ihrer
Erreichung einzusetzenden Mittel"
seit langem umstritten sind (S. 11)
überwiegend vom Unternehmerstand¬
punkt aus beleuchtet. Ergänzend dazu
steht der Beitrag von E. Weissei „Mit¬
bestimmung vom Arbeitnehmer aus
gesehen"7. Daß es hiebei nicht zu einer
einfachen Grenzziehung pro und kon¬
tra Mitbestimmung kommt, die Bei¬
träge der Arbeitgeberseite sich viel¬
mehr in ihrer politisch-wertbezogenen
Tendenz deutlich voneinander abhe¬
ben, macht die Zusammenstellung der
Beiträge schon einmal reizvoll und
interessant. Der Bogen spannt sich
dabei von einer, um den Eigentumsbe¬
griff kreisenden, eindeutigen Ableh¬
nung des Mitbestimmungsgedankens
(Dollinger) bis zu positiven Stellung¬
nahmen, die den Eigenwert von De¬
mokratie und „Selbstbestimmung"
betonen (Stemberger; ebenso wie von
Arbeitnehmerseite Weissei).

Die kritische Kommentierung der
Beiträge in den „Wirtschaftspoliti¬
schen Blätter" fällt umfangreicher aus
als jene des „management-forum".
Dies hat zwei Gründe. Die Beiträge
der „Wirtschaftspolitischen Blätter"
sind in der Mehrzahl genauer durchge¬

arbeitet und enthalten mehr Informa¬
tionen als jene des „m-f". Ein zweiter
Grund, der Anlaß für die zunächst
nicht beabsichtigte Breite gegeben
hat, liegt in der Bedeutung, die den
„Wirtschaftspolitischen Blätter" als of¬
fiziellem Diskussionsorgan der Bun¬
deswirtschaftskammer in der prak-
tisch-politischen Diskussion zu¬
kommt.

*
W. Teufelsbauer stellt in seinem Bei¬

trag „Gesellschaftstheoretische
Aspekte der Mitbestimmung aus Ar¬
beitgebersicht" zwei alternative Mo¬
delle einer marktwirtschaftlichen Ord¬
nung vor, „welche sich voneinander
nur bezüglich der Bildung des Wertes
des Humankapitals unterscheiden"
(S. 14). Die unterschiedliche Beurtei¬
lung dieser Fragestellung wird in der
Folge für Teufelsbauer zum entschei¬
denden Kriterium einer Ablehnung
oder Befürwortung der Mitbestim¬
mungsidee.

Im Modell I baut Teufelsbauer seine
Begrifflichkeit auf, wobei neben Sach-
und Geldkapital das „Humankapital"
als das Recht des Individuums, „die
erworbenen Kenntnisse nach Belie¬
ben im Rahmen der bürgerlichen Ord¬
nung einzusetzen, vor allem aber sie
den Betrieben zur Nutzung im Pro¬
duktionsprozeß zur Verfügung zu stel¬
len", vorgestellt wird. Da für die ge¬
nannten Kapitalarten zwischenbe¬
triebliche Mobilität gegeben sei, bilde¬
ten sich für sie auch Märkte. Demge¬
genüber sei das „Betriebskapital", das
zur Kombination von Geld-, Sach- und
Humankapital berechtigt und dessen
Inhabung zugleich die Eigenschaft
des „Unternehmers" ausmacht, ab¬
hängig vom Betriebserfolg und als sol¬
ches durch zwischenbetriebliche Im¬
mobilität gekennzeichnet. Aus dieser
klassisch betriebswirtschaftlichen Be¬
griffsbildung folgert Teufelsbauer, die
betriebliche Entscheidungskompe¬
tenz müsse beim Eigentümer von Be¬
triebskapital liegen, denn einzig und
allein dieses unterliege einer Sanktio¬
nierung bei betrieblicher Fehllei-
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stung. Mitbestimmung, als Zuord¬
nung von wirtschaftlichen Entschei¬
dungskompetenz an Arbeitnehmer
verstanden, berge die Gefahr, „daß der
Selektions- und Sanktionsmechanis¬
mus außer Kraft gesetzt wird und
Wohlstandsverluste eintreten" (S. 17).

In einem Modell II, von dem Teu¬
felsbauer sagt, es wäre grundsätzlich
als Erweiterung des marktwirtschaft¬
lichen Systems denkbar, werden jene
Einwände gegen den oben dargeleg¬
ten funktionalen Zuschnitt der Rolle
des „Humankapitals", die der Begrün¬
dung von Mitbestimmungsforderun¬
gen dienen können, in sprachlich dis¬
tanzierter Form vorgetragen - um et¬
was später „widerlegt" zu werden.
Zum einen, führt Teufelsbauer aus,
würde behauptet, daß die Wertbil¬
dung und Entlohnung des Humanka¬
pitals sehr wohl vom individuellen
Betriebserfolg abhänge; zum anderen
könne vorgebracht werden, „daß die
ausschließliche Entscheidungskom¬
petenz des Betriebskapitalseigentü¬
mers heute de facto nicht mehr beste¬
he, weil das betriebliche Geschehen so
kompliziert sei, daß die ausschlagge¬
benden Entscheidungen dezentral
von einer Reihe von Humankapitalei¬
gentümern getroffen würden, für wel¬
che aber kein Sanktionierungsmecha¬
nismus bestünde" (S. 18).

In seinen Einwänden gegen diesen
letzteren Gedankengang wirft Teufels¬
bauer zunächst die Frage auf, welcher
Selektionsmechanismus denn dafür
sorgen sollte, daß die „fähigsten Hu¬
mankapitaleigner" auf die Betriebs¬
führung Einfluß nehmen. Bedauer¬
licherweise verflacht die Argumenta¬
tion Teufelsbauers an diesem Punkt
so sehr, daß sich eine weitere Kom¬
mentierung erübrigt: Dann etwa,
wenn angesichts der höchst differen¬
zierten Arbeitsteilung und der Kapita¬
lintensität industrieller Produktion
die Frage aufgeworfen wird, warum
denn die zur Betriebsführung fähigen
„Nur-Humankapitaleigner" nicht be¬
reits versucht hätten, selbst einen Be¬
trieb zu gründen.
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Die Sorge um die Wirksamkeit eines
Selektionsmechanismus bei aufrech¬
ter freier Wahl des Arbeitsplatzes läßt
Teufelsbauer gegen Ende der Arbeit
zum Schluß kommen, ein solcher kön¬
ne nur in engen Grenzen funktionie¬
ren, nämlich bei jenen Dienstnehmern
in höheren Positionen, die bereits
weitgehende Mitsprache haben und
einem Einkommensrisiko unterlie¬
gen. (S. 20)

Dem ersteren von ihm referierten
und die Mitbestimmung stützenden
Argument tritt Teufelsbauer vorsichti¬
ger entgegen. Solange der fähige
Dienstnehmer stets einen anderen Un¬
ternehmer als Arbeitgeber findet,
führt Teufelsbauer aus, könne der
„Humankapitalwert" nicht wesentlich
unter der falschen Entscheidung eines
einzelnen Unternehmers leiden. Ist
diese Einschätzung - so ist nun selbst
dann zu fragen, wenn man innerhalb
der einengenden Begrifflichkeit (siehe
unten) bleibt - heute noch haltbar?
Kann sie unbeschadet aus der Zeit
hochkonjunkturellen Arbeitskräfte¬
mangels in die Realität konstant hoher
Arbeitslosenraten selbst in hochindu¬
strialisierten Ländern übernommen
werden? Läßt sich im Hinblick auf
regionale Angebotsmonopole von Ar¬
beitsplätzen in industriellen Randge¬
bieten den späteren Arbeitslosen,
Langstreckenpendlern, Arbeitsemi¬
granten gegenüber wirklich ohne Zy¬
nismus sagen, deren „Humankapital¬
wert" könne durch betriebliche Fehl¬
entscheidungen nicht wesentlich lei¬
den? Von den psychischen Folgeer¬
scheinungen langjähriger Arbeitslo¬
sigkeit soll dabei hier noch gar nicht
gesprochen werden (siehe dazu
A. Wacker 1976).

Die zuletzt formulierten Fragen ver¬
weisen auf den schwerwiegendsten
Einwand gegen Teufelsbauers Be¬
trachtungsweise der gesellschafts¬
theoretischen Aspekte der Mitbestim¬
mung. Er ist zu suchen in den engen
Grenzen der von ihm gewählten Be¬
grifflichkeit. Teufelsbauer selbst sieht
die Grenzen seiner Begriffsbildung



sehr wohl, nicht jedoch das Gewicht
von deren Konsequenzen für eine ge-
sellschaft-theoretische Argumenta¬
tion: „Im Rahmen dieser Argumenta¬
tion kann allerdings nichts gegen den
Einwand vorgebracht werden, daß
steigender materieller Wohlstand gar
nicht das Ziel der menschlichen Ge¬
sellschaft sein sollte, sondern andere
Ziele, z. B.,Abbau der Entfremdung'
usw., wichtiger seien. Wichtig ist je¬
doch zu zeigen, daß für die Verfolgung
solcher Ziele ein ,trade-off' bezüglich
des Wohlfahrtszieles besteht" (S. 17/
18). Für eine gesellschaftstheoretische
Diskussion, also einer Sichtweise, die
das gesellschaftliche Ganze ins Auge
zu fassen hätte, muß es schlechthin
katastrophale Folgen haben, wenn die
Person, das bürgerliche Individuum
im besten Wortsinn, reduziert wird auf
einen „Humankapitaleigner". Wie soll
denn „Entfremdung" (oder ins Positi¬
ve gewendet „berufliche und soziale
Identität" bis hin zum „selbstverant¬
wortlichen, mündigen Bürger") be¬
grifflich erfaßt werden, wenn das be-
grifflich-analytische Instrumentarium
im Bild des Menschen als „Eigentü¬
mer seines Humankapitals" selbst of¬
fenkundiger Ausdruck eben jener
„Selbst-entfremdung" ist? Die zum
Zweck der Ausgrenzung des Indivi¬
duums aus dem betrieblichen Betrach¬
tungsfeld vorgenommene säuberliche
Aufspaltung von Person und deren
betrieblich verwertbaren Fähigkeiten
und Kenntnisse ist eben nicht nur eine
„sektorale Betrachtungsweise"; sie
wird zur Ideologie im klassischen Sin¬
ne dort, wo sie - sich selbst fürs Ganze
nehmend - den Blick verstellt für die
real wirksamen Zusammenhänge von
Arbeitstätigkeit und Identitätsentfal¬
tung, wie sie in der beruflichen Sozia-
lisationsforschung aufgezeigt und em¬
pirisch ausgewiesen werden (siehe da¬
zu exemplarisch: Volmerg 1978, Gros¬
kurth 1980, Zauner 1980).

Teufelsbauers begrüßenswerter
Versuch, ein um Mitbestimmungs¬
strukturen erweitertes Modell der
marktwirtschaftlichen Ordnung ge¬

sellschaftstheoretisch aus Arbeitge¬
bersicht kritisch zu würdigen, muß
infolge der Grenzen der von ihm ge¬
wählten Begrifflichkeit scheitern. Ge¬
sellschaftliche Erscheinungsformen,
wie die Kritik an der quantitativen
Wachstumsorientierung, „Entfrem¬
dung" - ohne viel Mühe ließe sich von
hier aus ein Bogen bis zu Frankels
„Suche nach Sinn" spannen - werden
zwar erwähnt; der Weg zu einem auch
nur andeutungsweisen Verständnis
dieser Phänomene bleibt jedoch ver¬
sperrt. Was zumindest für eine gesell-
schaftstheoretische Sichtweise zu be¬
dauern ist.

*
„Grundsätzliche Überlegungen" zur

Mitbestimmung aus der Sicht der Ar¬
beitgeber will der Beitrag von R. Dol¬
linger beisteuern. Dollinger, so kann
vorweg gesagt werden, trägt von allen
Beiträgen in den „Wirtschaftspoliti¬
schen Blättern" die schärfste Ableh¬
nung der Mitbestimmung vor. Er
knüpft seine Argumentation dabei an
den Eigentumsbegriff und an den
über Eigentum vermittelten markt¬
wirtschaftlichen Sanktionsmecha¬
nismus.

Mitbestimmung wird von Dollinger
als „erhebliche Einschränkung der
Dispositionsfreiheit des Unterneh¬
mers über sein Eigentum" (S. 22) vor¬
gestellt; als solche könne sie zugleich
als Oberbegriff aller systematischen
und kontinuierlichen Einschränkun¬
gen der Verfügungsgewalt über das
Eigentum gelten. Wir sehen schon
hier: Der Eigentumbegriff, auf den
Dollinger sich bezieht, vermittelt eine
umfassende Verfügungsgewalt; er ist
noch nicht angekränkelt vom Gedan¬
ken einer objektspezifischen „Sozial¬
pflichtigkeit". Diese erlaubt - verglei¬
chen wir etwa die sicher unverdächti¬
ge bundesdeutsche Grundrechtsdis¬
kussion - umso weitergehende Ein¬
griffe ins Eigentumsrecht, je mehr
sich das Eigentumsobjekt „vom ur¬
sprünglichen Gehalt als Sicherung der
persönlichen Freiheit des einzelnen
entfernt und damit die Begründung in
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der eigenen Leistung und eigenen Ar¬
beit verliert"8. Nicht weniger deutlich
formuliert der katholische Sozialphi¬
losoph O. v. Nell-Breuning die soziale
Verpflichtung des Eigentums: „Das
Eigentumsrecht berechtigt den Eigen¬
tümer nur zu denjenigen Verfügungen
über sein Eigentum, die er allein ohne
fremde Hilfe ausführen kann. Bedarf
er dazu fremder Hilfe, so verleiht sein
Eigentumsrecht ihm keinerlei Rechts¬
anspruch darauf, daß andere Men¬
schen sich seiner Befehlsgewalt unter¬
werfen, vielmehr muß er mit ihnen die
Bedingungen aushandeln. Diese aber
sind befugt, ihre Mitwirkung davon
abhängig zu machen, daß ihnen voll¬
kommen gleichberechtigtes Bestim¬
mungsrecht eingeräumt wird." (Nell-
Breuning, zit. nach Stollreither 1975,
S. 73)

Vom unumschränkten Eigentums¬
begriff Dollingers her, ist es auch nur
logisch, wenn Dollinger Lösungsan¬
sätze der Mitbestimmungsfrage in der
Verknüpfung von Eigentums- und
Mitbestimmungsrechten sieht. Wie
vor ihm Teufelsbauer geht auch Dol¬
linger davon aus, daß „human capital
in einer Wettbewerbswirtschaft mit
vielen Arbeitgebern praktisch unver-
nichtbaren Charakter (hat)". (Siehe da¬
zu die oben vorgebrachte Kritik.) Ver¬
antwortlichkeit im Rahmen der Mitbe¬
stimmung kann - von dieser durchaus
bestreitbaren und in Bezug auf die
Bedeutung der Arbeitstätigkeit für die
Persönlichkeitsentfaltung jedenfalls
verengten Prämisse ausgehend - nach
Dollinger „stringent nur ein Rahmen
der Partizipation am Eigentum reali¬
siert werden" (S. 25). An dieser Stelle
ist wohl die Frage angebracht, wieweit
denn bürgerliche Lebensform und
Denkweise seit Kants kategorischem
Imperativ, Hegels Dialektik der wech¬
selseitigen Anerkennung schon ver¬
armt wäre, könnte man in der konkre¬
ten Lebenswelt Verantwortlichkeit
nur mehr als Ausfluß der Eigentümer¬
qualität sich vorstellen? Ist das nicht
Vulgär-Materialismus - hier eben mit
rechtem Vorzeichen? Es verwundert

denn auch nicht weiter, wenn Dollin¬
ger dort, wo Eigentum und Verfü¬
gungsgewalt (und damit wohl auch
die Verantwortlichkeit) in der Organi¬
sationsrealität schon heute weit aus¬
einanderfallen, etwa bei Managern
großer Aktiengesellschaften, zu le¬
bensfremden bis „systemwidrigen"
Restaurationsvorschlägen kommt. So
wenn Vorstandsmitglieder verpflich¬
tet werden sollten, für die Dauer ihres
Vertrages einen gewissen Mindestan¬
teil vom Aktienkapital zu halten oder
ein anderer Lösungsvorschlag in „ei-
ne(r) Art Berufsverbot im Fall schuld¬
hafter Fehldisposition" (S. 24) gesehen
wird. (Wer sollte dieses in einer „freien
Marktwirtschaft" exekutieren?).

Aus seinen, von der Zentralität des
Eigentumsbegriffs bestimmten Über¬
legungen leitet Dollinger für die Ent¬
wicklung der Mitbestimmung konkre¬
te Forderungen ab. Er verlangt unter
anderem eine „Beschränkung der Mit¬
bestimmung der Betriebsräte auf blo¬
ße Informations- und Beratungsrech¬
te, solange keine Koppelung mit Ei¬
gentum" gegeben ist, möchte Mitbe¬
stimmung aber durchaus dort ausge¬
baut sehen, „wo die Ingerenz auf den
eigenen Arbeitsbereich höhere Ar¬
beitszufriedenheit und bessere Identi¬
fikation mit den Unternehmenszielen
erlaubt". (S. 26). Dollinger ist aber, so
soll abschließend hervorgehoben wer¬
den, innerhalb der von ihm vertrete¬
nen Richtung durchaus konsequent;
so, wenn er weiter die Forderung nach
Einschränkung staatlicher Unterstüt¬
zungen bei gleichzeitiger Milderung
der Unternehmensbesteuerung er¬
hebt, um dem „manchmal leider nicht
ungerechtfertigten Vorwurf der .So¬
zialisierung der Verluste' glaubhaft
begegnen zu können". (S. 26).

*
Wenn auch unter der gleichen Über¬

schrift („Mitbestimmung aus der Sicht
der Arbeitgeber"), so doch aus einem
offensichtlich anderen Blickwinkel
sieht G. Stemberger die Mitbestim¬
mung. Dies beginnt mit der klaren
politischen Aussage, daß die Grund-
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sätze der Demokratie als Lebens- und
Staatsform, Gleichheit und Freiheit,
für die Stellung des einzelnen Men¬
schen oder einer Gruppe auch für ein
Unternehmen anzuerkennen seien
(S. 27). Als Mitglieder der gleichen Ge¬
sellschaft hätten die Menschen gleiche
Rechte und Pflichten. „Diese Relation
muß auch im Unternehmen als einem
Segment der Gesellschaft Geltung ha¬
ben, es muß dem demokratischen
Normen entsprechen." (S. 28).

Von dieser positiven Grundeinstel¬
lung ausgehend betont Stemberger
die funktionsbedingten Unterschiede
zwischen den verschiedenen Men¬
schen und Gruppen im Unterneh¬
mensprozeß. Wie er diese funktiona¬
len Unterschiede im einzelnen sieht,
bleibt dennoch weitgehend im Dun¬
keln; abgesehen vom Hinweis, diese
ergeben sich „für jeden Mitarbeiter -
je nach seiner betrieblichen Funktion
und seinen Kenntnissen und Erfah¬
rungen - auf Grund der Unterneh¬
mensorganisation und der Gestaltung
des Arbeitsablaufes" (S. 27), erfahren
wir dazu nicht allzuviel. (Die spätere
Hervorhebung des „Management by
Objektives" zeigt noch am deutlich¬
sten an, in welche Richtung die Vor¬
stellungen Stembergers gehen.) Es ist
nämlich durchaus fraglich, wieviel die
von Stemberger hervorgehobenen
veränderten Vorstellungen über Orga¬
nisation, hierarchisches Denken, Au¬
torität ..über deren Bedeutung als
demokratisch-humanistisches Grund¬
motiv hinaus als Anknüpfungspunkt
für funktionale Differenzierungen im
einzelnen gelten können. An dieser
Stelle wäre es mindestens ebenso
wichtig, die durch die Marktlogik er¬
zwungene Tendenz zu Normierung,
Automatisierung, Computerisierung,
die in ihren Folgen für den sozialen
Anforderungscharakter der Arbeit
überwiegend als einschränkend be¬
wertet werden muß, mit ins Kalkül zu
ziehen*. Dabei bleibt der Satz Stem¬
bergers ohne Einschränkung richtig:
„Steht die Arbeitssituation den
menschlichen Bedürfnissen entgegen,

so wirkt dies - weil gegen die Persön¬
lichkeitsentfaltung gerichtet - demoti¬
vierend." (S. 30).

Das Verhältnis von „quantitativer
Produktivität und Persönlichkeitsent¬
faltung" wird allerdings dann in seiner
Widersprüchlichkeit sichtbar; was
dem verbreiteten Bedürfnis, diese in
einem idealistischen Menschenbild
subjektiv aufzuheben, nicht eben ent¬
gegenkommt.

Die Bedeutung des partizipativen
Charakter einer „funktionellen" Mit¬
bestimmung führt bei Stemberger
aber nicht zur Ablehnung der durch
Repräsentation gekennzeichneten
Formen kollektiver Mitbestimmung.
Stemberger hebt allerdings deren pri¬
mär defensive Funktion hervor, wenn
er sagt, diese diene mehr dem kollek¬
tiv wahrgenommenen Sicherheits¬
und Schutzbedürfnis als dem An¬
spruch auf Selbstbestimmung des ein¬
zelnen. Von eben diesem Anspruch
her kritisiert er unter Berufung auf
bisherigen Erfahrung die Ausschließ¬
lichkeit kollektiver Mitbestimmung in
drei Punkten: Kollektive Mitbestim¬
mung hätte die Distanz zwischen oben
und unten nicht verringert; den auto¬
ritären Führungsstrukturen entsprä¬
chen meist ebenso autoritäre Struktu¬
ren auf Seiten des Betriebsrats; in
Fragen der Unternehmensführung
zeige sich eine überwiegende Tendenz
„zu Maßnahmen und Entscheidungen,
die das Bestehende konservieren".
(S. 29).

Gegen Ende von Stembergers Aus¬
führungen wird deutlich, daß ihm die
Grenzziehung zwischen funktioneller
(oder partizipativer) Mitbestimmung
und partizipativem Management ver¬
schwimmt. Gerade dort, wo Stember¬
ger festhält, funktionelle Mitbestim¬
mung sei keine Managementtechnik
und keine Institution, sondern eine
Haltung, wird spürbar, wie wichtig
und brisant diese Abgrenzungsfrage
ist10. Denn sosehr es auch stimmt, daß
partizipative Mitbestimmung nicht
von oben verordnet werden kann, da
sie auch eine Haltung miteinschließt,
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so wenig befriedigend wäre es für Ar¬
beitnehmer, würde diese Form der
Mitbestimmung nur in einer Haltung
bestehen. Es ergibt sich schon aus
dem Wortsinn und bedarf nicht erst
des Hinweises auf Max Webers Herr-
schaftssoziologie, daß Mitbestim¬
mung „mit der realen Chance zu tun
hat, seinem Willen in Auseinanderset¬
zung mit anderen Mit-Geltung zu ver¬
schaffen". Daß Mitbestimmung für
Arbeitnehmer mehr zu sein hätte als
eine kooperative Haltung, verdeut¬
licht auch eine Rückblende auf die
Ausführungen Dollingers, der in be¬
wundernswerter Klarheit feststellt,
daß die Interessenlagen der Arbeitge¬
ber und Arbeitnehmer gerade unter
dem Aspekt der Arbeitsplatzerhaltung
völlig divergierend sind. Es sei gerade¬
zu Pflicht und Aufgabe des Unterneh¬
mers, seine Kosten zu senken, d. h.
auch Arbeitsplätze zu reduzieren.
(S. 23). Die unklare Abgrenzung von
„partizipativer Haltung" und funktio¬
neller Mitbestimmung läßt den Ver¬
dacht zu, daß die sonst scharfsichtige
Analyse Stembergers zumindest an
dieser Stelle in die Falle harmonisti-
scher Verkürzung geraten ist.

♦
Nach drei - wie wir sahen - durch¬

aus unterschiedlichen Einschätzun¬
gen der Mitbestimmung aus Arbeitge¬
bersicht setzt sich E. Weissei „vom
Arbeitnehmer aus gesehen" mit der
Mitbestimmungsfrage auseinander.
Weisseis Beitrag - soviel kann vorweg
gesagt werden - hätte für den infor¬
mierten Leser nicht der Anmerkung
bedurft, daß es sich bei diesen Aus¬
führungen nicht um den Standpunkt
der Arbeiterkammer oder des Ge¬
werkschaftsbundes handelt. Insge¬
samt erscheint Weisseis Beitrag als
der differenzierteste der hier kom¬
mentierten Diskussionsreihe; dies vor
allem dann, wenn als Kriterium einer
solchen Qualifikation gelten soll, in¬
wieweit Mehrwertigkeiten und Wider¬
sprüche der Problemkonstellation
wahrgenommen und nicht, in welcher
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Richtung auch immer, verdeckt
werden.

Im Zentrum der Überlegungen
Weisseis steht die Beziehung von Mit¬
bestimmung und den Möglichkeiten
von Selbstbestimmung/Selbstver¬
wirklichung der Arbeitnehmer. Zwei
Argumentationslinien aus diesem Zu¬
sammenhang sollen hier aufgegriffen
werden:

Für einige Güter - so argumentiert
Weissei - die ein Grundbedürfnis der
besitzlosen Arbeitnehmer befriedigen,
hätte der Kapitalismus keinen Markt
entwickelt. Zu diesen Gütern zähle die
Selbstbestimmung. Sinnvolle Einrich¬
tungen der Mitbestimmung müßten
nun darauf hinauslaufen, dem Arbeit¬
nehmer die Möglichkeit zu geben, „ir¬
gend etwas im Austausch gegen
Selbstbestimmung anzubieten", denn
es sei eine Illusion, daß die Mitbestim¬
mung „für nichts, ohne Preis zu haben
sei". (S. 34). Weissei deutet allerdings
in der Folge mit keinem Wort an, wie
ein solcher Gegenwert aussehen
könnte. Dieses Argument läßt sich
nun auch anders wenden: Besitzlose
„Arbeitnehmer" sind gezwungen ihre
Arbeitskraft zu verkaufen; sie nehmen
Fremdbestimmung in Kauf, um im
Lohn ihre materielle Lebensbasis zu
erlangen. Sind die materiellen Grund¬
bedürfnisse erfüllt, werden neue, dif¬
ferenziertere Bedürfnisse sich entwik-
keln bzw. künstlich geschaffen. Und
so fort. Die zunehmende Möglichkeit,
an der materiellen Wohlfahrt teilzuha¬
ben, lassen Arbeitnehmer die Fremd¬
bestimmung weiterhin in Kauf eh-
men: so in Zeiten wirtschaftlichen
Aufschwungs. Stagniert nun langfri¬
stig der Reallohnzuwachs oder kommt
es zu Reallohverlusten, so könnte - in
umgekehrter Richtung zu den Gedan¬
ken Weisseis, Mitbestimmung zum
Zahlungsmittel für Wohlverhalten der
Arbeitnehmer, für das Akzeptieren
von Fremdbestimmung trotz sinken¬
der Möglichkeit, am materiellen Wohl¬
stand teilzuhaben, werden.

Weissei plädiert engagiert für eine
Erweiterung der betrieblichen und



überbetrieblichen Mitbestimmung
(„Leitungspartizipation") durch Mit¬
bestimmung am Arbeitsplatz („Basis¬
partizipation"). Ohne Basispartizipa¬
tion sei Selbstverwirklichung nicht zu
haben. Bei den repräsentativen For¬
men der Leitungspartizipation wirke
der Repräsentant keinesfalls als Kata¬
lysator, sondern als Filter; bestenfalls
er könne sich selbst verwirklichen.

Daß die zuletzt referierten Analysen
Weisseis für einen der Arbeitnehmer¬
seite nahestehenden Mitbestim¬
mungstheoretiker keinesfalls selbst¬
verständlich sind, zeigt das weiter
oben kommentierte, rein defensive
Verständnis von Mitbestimmung sei¬
tens des DGB-Theoretikers Küller.
(Auch die grundlegend ablehnende
Haltung zur Mitbestimmung durch er¬
hebliche Teile der westeuropäischen
Gewerkschaften soll hier Erwähnung
finden.) Weissei jedenfalls scheint in
seinen hier vorgestellten Gedanken
den Vorstellungen Stembergers näher
zu stehen als denen Küllers. Daß sich
allerdings in der konkreten Mitbe¬
stimmungspraxis, die immer auch
Entscheidungs- und damit Konflikt¬
praxis ist, hinter aller Gemeinsamkeit
nicht doch objektive Interessenwider¬
sprüche bemerkbar machen würden,
kann an dieser Stelle nur vermutet
werden.

V

Der hier vorgelegte kritische Kom¬
mentar ist von der Überzeugung getra¬
gen, daß die „Mitbestimmungsfrage"
in absehbarer Zeit wieder an Aktuali¬
tät gewinnen dürfte.

Die Tendenz, daß Mitbstimmung
„häufig zerredet, zur hohlen Phrase
heruntergeplaudert" wird (Weissei)
scheint dabei längst nicht gebannt.
Auch die Beiträge des „management-
forum" und der „Wirtschaftspoliti¬
schen Blätter", die hier im einzelnen
kritisiert und kommentiert wurden,
zeigen, daß jeweils sehr Unterschiedli¬
ches mit Mitbestimmung gemeint ist.

Und dies nicht nur zwischen den
Standpunkten der Arbeitgeber auf der
einen, der Arbeitnehmer auf der an¬
dern Seite, sondern eben auch quer
durch. Sollte diese Arbeit lediglich ein
weiteres Mal die Notwendigkeit deut¬
lich machen, daß in Mitbestimmungs¬
fragen jeweils im einzelnen anzufüh¬
ren ist, welche Zielkomponente, wel¬
che Richtung eigentlich gemeint ist,
so hätte ihre Ausarbeitung Sinn ge¬
habt. Vielleicht kann sie darüber hin¬
aus im einen oder anderen Kritik¬
punkt zu weiterem Nachdenken, zu
genauerer Analyse anregen.

Anmerkungen:
1 Die Anmerkungen zur Mitbestim¬

mungsdiskussion im m-f, den ersten
Teil der folgenden Ausführungen, hatte
ich bald nach Erscheinen der entspre¬
chenden Nummer gleichsam als Publi¬
kumsbeitrag zur Veröffentlichung an¬
geboten. Nachdem deren Publikation
dort abgelehnt wurde, sollen sie nun -
Stil und inhaltlicher Tiefgang der Zeit¬
schrift haben sich in der Zwischenzeit
kaum verändert - erweitert um die Kri¬
tik der inzwischen erschienenen Beiträ¬
ge zur Mitbestimmung in den „Wirt¬
schaftspolitischen Blätter" zur Diskus¬
sion nachgereicht werden.

2 Als geeignetste Einführung und zu¬
gleich als Arbeiten, die die verschiede¬
nen Fragen und Ambivalenzen der un¬
terschiedlichen Mitbestimmungsmo¬
delle in angemessener Weise erörtern,
seien empfohlen: W. Greatz (1974), B.
Muszynski (1975) und U. v. Alemann
(1975). Eine umfangreiche Darstellung
der Stellungnahmen der verschieden¬
sten Interessengruppen zur Mitbestim¬
mimg findet sich bei Stollreither (1975).
Zur ideologiekritischen Auseinander¬
setzung mit dem Mitbestimmungsge¬
danken siehe v. a. Deppe et al. (1973).

3 Vgl. zum Problem der innerorganisato¬
rischen Elitenbildung die reiche wis¬
senschaftliche Literatur, beginnend mit
R. Michels (1925), C. W. Mills (1956), P.
Bachrach (1967), F. Naschold (1969).

4 Siehe: Betriebliche und überbetriebli¬
che Mitbestimmung, Arbeitskreis 2 des
7. Bundeskongresses des ÖGB, Wien
1971, S. 40. Für die BRD vgl. dazu F.
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Vilmar (1973), S. 30 ff u. 159 ff, Muszyns-
ki (1975), S. 177 ff und P. U. Ehrhardt
(1975), S. 112 ff.

5 Derselbe Fehler ist freilich auch bei
„politischen" Diskussionsbeiträgen
nachweisbar, macht aber dort weniger
aus, weil von vornherein das Überwie¬
gen politischer Wertvorstellungen er¬
kennbar ist und häufig auch das Ge¬
wicht und der Einfluß des Autors oder
„seines" Verbandes wenigstens politi¬
sche Strömungen und ihre Bedeutung
orten hilft.

6 Siehe dazu die „klassischen" Untersu¬
chungen von J. French, J. Israel, D. As
(1967), weiters L. C. Lawrence u. P. C.
Smith (1955) und N. C. Morse u. E.
Reimer (1956).

7 Der Beitrag M. Mayrs über „Arbeits¬
rechtliche Probleme der Mitbestim¬
mung soll hier nicht weiter diskutiert
werden. Dies deshalb, weil er keines¬
wegs die wichtige Frage behandelt, wel¬
che rechtspolitischen Probleme weiter¬
gehende Mitbestimmungsmöglichkei¬
ten der Arbeitnehmer im Rahmen des
Arbeitsrechtes aufwerfen könnten; die¬
se Chance bleibt ungenützt. Mayr greift
vielmehr punktuell einige Fragen des
geltenden Arbeitsverfassungsgesetzes
auf. Seine Argumentationslinie ist da¬
bei durchgehend als „defensiv" zu qua¬
lifizieren. Als Beispiel können die ab¬
schließenden rechtspolitischen Erörte¬
rungen Mayrs gelten, in denen er „im
Sinne einer ausgewogenen sozialen
Symmetrie und um nicht der Vorwurf
einer nichtgerechtfertigten Privilegie¬
rung der Mitglieder des Betriebsrates
gegenüber den anderen Arbeitnehmer
aufkommen zu lassen", einen Abbau
des altersunabhängigen Kündigungs¬
schutzes für Betriebsräte vorschlägt. (S.
44/45).

8 Siehe P. Pernthaler 1980, S. 73, und die
dort zitierten Erkenntnisse des Bundes¬
verfassungsgerichts.

9 Siehe zu den Veränderungen des Anfor¬
derungscharakters industrieller Arbeit
vor allem Braverman (1977). Zu Ten¬
denzen der Dequalifikation der Arbeit
durch den Einsatz der Mikroelektronik
im traditionellen Angestelltenbereich
vgl. in jüngster Zeit: Voglmayr (1980).

10 Eine, wenn auch grobe Unterscheidimg
zwischen „kooperativer Führung" und
Mitbestimmung sollte zumindest fol¬
gendes deutlich machen: „Kooperative
Führung" setzt am Verhalten, konkre¬

ter, am situativ günstigsten, d. h. wir¬
kungsvollsten Leitungsverhalten an;
sie ist damit als eine „Bewegung von
oben" gekennzeichnet. Schon rein
sprachlich verkommt „Kooperative
Führung" häufig zum Führungs-„Stil",
zur auswechselbaren Modeerschei¬
nung. Mitbestimmung umfaßt begriff¬
lich den Anspruch auf Mitentschei¬
dung. Ob dieser Anspruch rechtlich
verfaßt ist oder anders legitimiert wird,
ist weniger erheblich als das Faktum
seiner realen Durchsetzbarkeit.
Gemeinsam ist der „kooperativen Füh¬
rung" wie der Mitbestimmung, daß bei¬
de zu ihrer Realisierung „soziale Hand¬
lungskompetenz" seitens der sie tragen¬
den Personen verlangen. Als zentrales
Moment der damit angesprochenen
persönlichen Fähigkeiten soll hier die
Fähigkeit zur Zusammenarbeit und zur
Konfliktaustragung genannt werden.
(Zu Fragen der begrifflichen Unschärfe
von Mitbestimmung und kooperativen
Führung vgl. auch Zauner 1981).
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BÜCHER

FESTLICHES ZUR
SOZIALPARTNERSCHAFT

Rezension von: Phänomen
Sozialpartnerschaft. Festschrift für
Hermann Ibler zum 75. Geburtstag,
hg. von Gerald Schöpfer. Hermann

Böhlaus Nachf. Wien 1980.

Führt man sich die Bedeutung der
Sozialpartnerschaft im inneren Getrie¬
be des politischen Lebens der Zweiten
Republik vor Augen - von ihrem zen¬
tralen Platz in der Präsentation des
„Modells Österreich" nach außen ganz
zu schweigen ist es merkwürdig,
daß der erste größere Sammelband
über dieses Thema, ja überhaupt das
erste über Broschürenformat hinaus¬
gehende Buch, so lange auf sich war¬
ten ließ. Noch merkwürdiger er¬
scheint es, denkt man an die Domi¬
nanz der Wiener in den sozialpartner¬
schaftlichen Institutionen, daß es ei¬
nes Grazer Teams bedurfte, um dieses
Werk in die Wege zu leiten. So ist es
aber nun einmal, und so liegt als Re¬
sultat dieser Bemühungen eine dem
„Phänomen Sozialpartnerschaft" ge¬
widmete Festschrift für den Grazer
Professor Ibler auf dem Tisch. Der
Band enthält vierzehn Aufsätze von -
wie könnte es anders sein? - unter¬
schiedlicher Qualität und intellektuel¬
ler Reichweite. Obwohl nicht gerade
proporzmäßig ausgewogen, kommen
doch alle wesentlichen Gesichtspunk¬
te zum Ausdruck, die in die Diskus¬
sion um die Sozialpartnerschaft einge¬
gangen sind. Insgesamt jedenfalls ein
sehr nützliches Buch, das insbesonde¬
re dem Neuling auf diesem Gebiet zur
ersten Orientierung bestens dienlich

sein wird. Wer mit der bisherigen Lite¬
ratur vertraut ist, wird zwar nicht viel
Neues erfahren, aber auch er/sie wird
dem Herausgeber für die Fülle von
sowohl gedanklichen wie bibliogra¬
phischen Hinweisen danken, die hier
zwischen zwei Buchdeckeln zu finden
sind.

Schöpfers ausführlicher historischer
Beitrag verfolgt die Genesis des „Phä¬
nomens" bis zurück in die Zeit der
Monarchie. Der aus der Sicht der ka¬
tholischen Soziallehre verfaßte Arti¬
kel bringt viel Wissenswertes, leidet
aber unter der nicht zu übersehenden
Einseitigkeit in der Interpretation.

Der überwiegende Teil der Beiträge
stellt die Frage des Verhältnisses von
Sozialpartnerschaft und Demokratie
in den Mittelpunkt der Betrachtung,
ein einziger Artikel ist fachökono¬
misch orientiert. Erwartungsgemäß
herrscht weitgehender Konsens hin¬
sichtlich des produktiven Beitrages
der Sozialpartnerschaft zur politi¬
schen und sozialen Stabilität des Lan¬
des, zu seinen wirtschaftlichen Erfol¬
gen und zur Einübung friedlicher For¬
men der Konfliktregelung.

Erwin Weissei, stets bereit zu dialek¬
tischen Umkehrmanövern, stellt aller¬
dings die Frage, ob man hier nicht die
Erfolge des Systems mit den Vorbe¬
dingungen verwechsle, unter denen es
überhaupt erfolgreich funktionieren
konnte. Eine gute Frage gewiß, aber
wie die meisten Fragen dieser Art we¬
gen der Gefahr des Regreß-Notstan¬
des (ein anderes Wort für das Henne-
Ein-Problem) kaum beantwortbar.
Wie immer dem sei, Einmütigkeit
herrscht auch hinsichtlich der
Wünschbarkeit der Fortsetzung des
sozialpartnerschaftlichen Interessen¬
ausgleichs, wenn auch nicht unbe¬
dingt in den gegenwärtigen, aus einer
bestimmten historischen Situation
entstandenen Formen. Dies gilt auch,
mit einer noch zu erwähnenden Aus-
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nähme, für die von der Linken kom¬
menden Autoren.

Da es unmöglich ist, allen Beiträgen
im einzelnen gerecht zu werden, kön¬
nen hier nur ein paar Stichworte zur
Charakterisierung der wichtigsten
Standorte gegeben werden. Zum Pro¬
blem Demokratie nimmt die formalju¬
ristische Seite einen relativ breiten,
für manchen Geschmack sicher zu
breiten Raum ein. Besonders ausführ¬
lich behandelt Karl Korinek (Wirt¬
schaftsuniversität Wien) die verfas-
sungs- und staatsrechtlichen Aspekte
der Sozialpartnerschaft mit Blick auf
die vieldiskutierte Frage, ob sich diese
nicht de facto zu einer Art „Nebenre¬
gierung" außerhalb der von der Ver¬
fassung gedeckten Rechtsnormen,
entwickelt habe. Wie auch Ferdinand
Kopp (Universität Passau) kommt er
zu dem Ergebnis, daß die im Rahmen
der Sozialpartnerschaft geschaffenen
Institutionen verfassungskonform sei¬
en, aber nur so lange, als deren Emp¬
fehlungen nicht bindenden Charakter
für Staat und Regierung annehmen.
Wer die Praxis des Systems kennt,
wird sich allerdings fragen, ob dieser
Punkt nicht schon lange erreicht ist,
oder jedenfalls zeitweise war.

Über das Formale hinaus erweitert
Kopp die Fragestellung auf den gan¬
zen Komplex der Pluralismustheorie,
die ja den Verbänden eine unersetzli¬
che Rolle in der Artikulation und Or¬
ganisation der Einzelinteressen zu¬
weist. Als Anhänger sowohl der plura¬
listischen Auffassungen wie auch des
Subsidiaritätsprinzips sieht er in der
Sozialpartnerschaft eine Form der
wirtschaftlichen Selbstverwaltung,
durchaus im Sinne der Verfassung
und der ihr zugrunde liegenden demo¬
kratischen Grundprinzipien. Aller¬
dings stellt er auch einige Korrekturen
zur Diskussion. Neben der Stärkung
der innerverbandlichen Demokratie
hegt ihm die Erweiterung der Reprä¬
sentationsbasis der sozialpartner¬
schaftlichen Gremien vordringlich am
Herzen. So denkt er etwa an die Einbe¬
ziehung so diverser Interessengrup¬

pen wie jene der freien Berufe, der
Religionen, der Wohltätigkeitsvereine
(!) und dergleichen. Ähnlich sieht
auch Christian Brünner (Universität
Graz) die Problematik des Verbands¬
wesens in der pluralistischen Demo¬
kratie. Er plädiert sowohl für die Er¬
weiterung des Zugangs von Verbän¬
den zu den Entscheidungsprozessen
wie für die stärkere Kontrolle der Ver¬
bände durch die Öffentlichkeit und
Verrechtlichung ihrer inneren Struk¬
tur.

Mir scheint, daß die Vorstellung von
der Erweiterung der Sozialpartner¬
schaft auf sämtliche gesellschaftliche
Gruppen und Interessen, die ja auch
im linken Spektrum stark herumgei¬
stert - wenn man hier allerdings eher
an Randgruppen wie die Alten, die
Behinderten etc. denkt, als an die Kir¬
chen -, das Wesen der Sache verfehlt.
Auf diese Weise könnte nur ein Debat¬
tierklub entstehen, dem eben das ab¬
ginge, was die Sozialpartnerschaft von
anderen, bloß beratenden oder bloß
öffentlichkeitswirksamen Gremien
unterscheidet, nämlich ihre Konsens-
fmdungs- und Entscheidungsfähig¬
keit, die sich auf das Paritätsprinzip
gründet. Nur dieses ermöglicht jenes
„gleichgewichtige System", das für Al¬
fred Klose, einem Sozialpartner der
ersten Stunde, sowie für den Indu¬
strievertreter Thomas Oliva, eine
grundlegende Voraussetzung der Zu¬
sammenarbeit bildet. Interessant in
diesem Zusammenhang erscheint
Weisseis Hinweis auf die Existenz „un¬
sichtbarer" Sozialpartner, die zwar
nicht direkt, aber doch durch die ih¬
nen nahestehenden Verbände indirekt
vertreten sind (wie z. B. Pensionisten
und Konsumenten durch ÖGB und
AK). Dieses Ineinandergreifen von
zwischen- und innerverbandlicher
Konfliktregelung erklärt nach Weissei
auch die hohe Zufriedenheit mit ei¬
nem System, das auf einer so schma¬
len Repräsentationsbasis ruht: „Die
Lösung hegt im Paradoxon einer de¬
zentralisierten Zentralisation."

Weitaus kritischer als die bisher er-
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wähnten Autoren untersuchen Man¬
fred Prisching (Graz) und Michael
Steiner (Graz) die Frage der demokra¬
tischen Legitimität der Sozialpartner¬
schaft und ihrer Zukunftsperspekti¬
ven in einer sich zusehends wandeln¬
den Welt. Ausgehend von dem kaum
zu bestreitenden - engen Konnex zwi¬
schen dem Florieren der Sozialpart¬
nerschaft und jenem der Wirtschaft
kommen sie zu einer wenig optimisti¬
schen Prognose hinsichtlich des wei¬
teren Funktionierens der bestehenden
Formen des Interessenausgleichs un¬
ter den geänderten Verhältnissen ei¬
ner stagnierenden, von Knappheiten
verschiedener Art bedrängten Wirt¬
schaft und dem entsprechend einge¬
engten Spielraum der Wirtschaftspoli¬
tik. Die - in den Grundzügen ziemlich
übereinstimmende, wenn auch unter¬
schiedlich akzentuierte - Analyse
streift über die breite Palette der ob¬
jektiven und subjektiven Faktoren,
die in der ganzen westlichen Welt die
bisher praktizierten Strategien der
Konfliktbewältigung immer häufiger
zum Scheitern bringen: die Verschär¬
fung der Verteilungskonflikte, die In-
traktabilität des ökologischen Kom¬
plexes, die Häufung von Zielkollisio¬
nen, und schließlich die allgemein
sichtbare Erosion der tragenden Wert¬
vorstellungen, die eine Voraussetzung
von Konsens sind. Dennoch wird in
den Schlußfolgerungen weniger heiß
gegessen als in der Analyse gekocht
wird. Sowohl Prisching wie Steiner
schließen mit der Hoffnung auf die
von Egon Matzner in die Diskussion
geworfene Idee eines „neuen Basis¬
konsens", der - wie? irgendwie - den
sozio-ökonomischen und geistigen
Wandlungen der Gegenwart Rech¬
nung tragen müsse.

Von dieser auf der ganzen Linie
positiven Einschätzung der sozial¬
partnerschaftlichen Grundprinzipien
grenzt sich lediglich Felix Kreissler
(Rouen, Frankreich) - der Linksaußen
in diesem Band - unmißverständlich
ab. Seine scharfe, keineswegs geistlo¬
se Kritik gilt der durch die Sozialpart¬

nerschaft bewirkten Demobilisierung
und Entpolitisierung der Arbeiter¬
schaft. Er greift dabei vielfach auf
kritische Äußerungen von Matzner,
Theodor Prager, Pelinka u. a. zurück,
deren allgemeine Tendenz den Lesern
dieser Zeitschrift vertraut sein dürfte.
Nicht von der Hand zu weisen ist
sicher die Befürchtung, daß eine so
lange an einen ungebrochenen sozia¬
len Frieden gewöhnte Gesellschaft
wie die österreichische den Ausbruch
ganz normaler Konflikte - etwa größe¬
rer Streiks - nicht mehr ertragen und
daher nicht angemessen darauf reagie¬
ren könnte.

ökonomisches, wie gesagt, ist in
dieser Festschrift kurz gehalten. Nur
Franz Bekerle (Graz) müht sich red¬
lich um die Klärung der alten Vexier¬
frage, ob das Verfahren in der Paritäti¬
schen Kommission tatsächlich einen
Einfluß auf die Inflationsrate ausge¬
übt habe. Da in diesem Verfahren Ko¬
sten voll überwälzt, nicht aber Markt¬
chancen ausgenützt werden durften,
glaubt er, daß der Inflationstyp eine
Art Erfolgsindikator abgeben könne,
und zwar in der Weise, daß ein Über¬
wiegen der Kosteninflation für eine
hohe „Kontrollintensität" der Paritäti¬
schen spreche. Leider führt aber auch
dieser originelle Ansatz nicht zu ei¬
nem schlüssigen Ergebnis, da sich aus
der Kontrollintensität der Preiseffekt
nicht ableiten lasse. So bleibt nichts
übrig als der Ruf nach weiteren empi¬
rischen Untersuchungen (die aller¬
dings ebenso ergebnislos bleiben
dürften).

Die übrigen Aufsätze - alle von Pro¬
fessoren der Universität Graz - fallen
so stark aus dem Rahmen, daß sie hier
nicht besprochen werden können.
Walter Schwarz behandelt die juristi¬
sche Seite der Arbeiter-Abfertigung.
Horst Wünsch die Gesetzwerdung des
Kreditwesengesetzes und Leopold
Gartier das Schicksal der Volksak¬
tienidee. Wer sich für diese Themen
interessiert, wird sicher von der Lek¬
türe profitieren.

Maria Szecsi
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DISKUSSION UND KRITIK DER
NEOKLASSIK

Rezension von: Beiträge zur
Diskussion und Kritik der
neoklassischen Ökonomie

Festschrift für Kurt Rothschild und
Josef Steindl

Herausgegeben von K. Laski, E.
Matzner und E. Nowotny, Springer-

Verlag, Berlin-Heidelberg-New York
1979

Die ökonomische „Wirklichkeit" ist
etwas nicht so einfach zu Begreifen¬
des wie viele meinen, stellt Matzner
einleitend fest. Besonders dann nicht,
wenn es um die Interpretation jener
„Wirklichkeit" gehe, in der Probleme
entstehen und gelöst werden sollen.
Daß das in der Ökonomie vorherr¬
schende Interpretationsmuster der
Neoklassik nur eines von vielen ist,
noch dazu eines, das wesentliche
Aspekte der sozialen Wirklichkeit
nicht zu erfassen imstande ist (und
manche falsch erfaßt), ist der rote Fa¬
den der Beiträge des vorliegenden
Sammelbandes. Die Kritik an der
Neoklassik ist dabei eher als eine Kri¬
tik an einer Ökonomie zu verstehen,
die „naturwissenschaftlich" argumen¬
tiert und denkt, in der ein „Modellpla-
tonismus" vorherrscht, der auf unrea¬
listischen Voraussetzungen oder An¬
nahmen beruht, an einer Ökonomie,
die nach Albert in einem „sozialen
Vakuum" konstruiert wird. Entspre¬
chend der Denkweise von Rothschild
und Steindl ist die Auseinanderset¬
zung mit der Neoklassik nicht so sehr
als Kritik daran aufzufassen, daß diese
eines von mehreren möglichen Refe¬
renzmodellen darstellt, sondern eher
als Ablehnung der daraus resultieren¬
den Auswüchse, Auslassungen und

der Ideologien, die sich dahinter ver¬
bergen.

Eine der wesentlichsten Auslassun¬
gen stellt der Machtaspekt dar, für das
die herkömmliche Theorie keine An¬
haltspunkte liefert. „Macht-Losigkeit"
der Wirtschaftswissenschaften hat für
Nowotny eine doppelte Bedeutung:
einerseits als Nicht-Berücksichtigung
von Machteinflüssen, aber auch als
Hinweis auf den geringen Einfluß der
„akademischen Volkswirtschaftsleh¬
re" auf das tatsächliche wirtschaftli¬
che und insbesondere wirtschaftspoli¬
tische Geschehen. Den ersten Aspekt,
vor allem im Sinne der Forderung von
Nowotny, die Frage der Macht metho¬
dologisch (neben der Aufgabe der
quantitativen Ausweitung) weiterzu¬
entwickeln, greift Ostleitner auf: Die
Grenzen neoklassischer Theorien - so¬
wohl hinsichtlich der Behandlung von
Macht (was die Kritik der Institutiona-
listen und Marxisten der älteren Ne¬
oklassik vorhält) als auch unfreiwilli¬
ger Arbeitslosigkeit (als Kritikpunkt
der Keynesianer gegen die Unzuläng¬
lichkeit neoklassischer Theorien) -
seien auf gemeinsame methodische
Grundlagen zurückzuführen. Die all¬
gemeine inhaltliche Unzulänglichkeit
des neoklassischen Paradigmas be¬
steht darin, daß im Rahmen solcher
Modellwelten keine Variante unfrei¬
willigen Verhaltens zugelassen zu sein
scheint, in der nicht auf der Seite des
„Machtbesitzers" ein die allgemeinen
und für das System konstitutiven
Kommunikationsregeln verletzender
Entscheidungsträger steht - als me¬
thodische Folge sind die strukturellen
Bedingungen der Macht als Möglich¬
keit und die situationsbezogenen Be¬
dingungen der Ausübung von Macht
daher ident. Macht bzw. unfreiwilliges
Verhalten verlangt demnach nach ei¬
ner Theorie des ökonomischen Sy¬
stems, die beide Phänomene an allge¬
meine, das System konstituierende
Transaktions- und Kommunikations¬
regeln gebunden sieht. Die Frage nach
den allgemeinen Voraussetzungen für
Macht ist damit eine, die der Gleichge-
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Wichtsproblematik vorgelagert ist.
Macht wird zu einer Frage der charak¬
teristischen Organisation und Ver¬
knüpfung von Märkten, aus der sich
eine Handlungssequenz ergibt. Diese
stellt dann eine Machtbeziehung dar,
wenn daraus Beschränkungschancen
von Selektionsspielräumen resultie¬
ren, diese ungleich verteilt und hierar¬
chisch und zeitlich verkettet sind. Am
Beginn dieser Marktkette konzentriert
sich die Produktionsmöglichkeit en¬
dogener Unsicherheit.

Solche machtbegründenden asym¬
metrischen Transaktionsstrukturen
zeigt Ostleitner sowohl bei Walras als
auch bei Keynes auf. Steht bei Walras
am Beginn der Handlungssequenz der
Kapitalmarkt (gefolgt vom Geld¬
markt, Konsumgütermarkt, Arbeits¬
markt), weil hier die Mengen am stärk¬
sten schwanken, hängt somit der Ver¬
lauf der Entwicklung von den Plänen
der Unternehmer des Kapital- und
Konsumgütersektors ab, so unter¬
scheidet sich davon die Marktkette
der „Allgemeinen Theorie" durch die
besondere Rolle des Spekulationsmo¬
tivs auf dem Geldmarkt, der dadurch
an den Beginn der Marktsequenz tritt.
Für die Erzeugung von Unsicherheit
sind dann jeweils die Erwartungen
und Entscheidungen von Unterneh¬
mern bzw. Rentiers relevant, der sich
die Entscheidungseinheiten auf dem
am Ende befindlichen Markt beugen
müssen.

Eine Basis für die Endogenisierung
von Macht liegt somit in Modellen von
Handlungssequenzen in Marktketten.
Wirtschaftspolitische Reformen hel¬
fen dann, Macht abzubauen, wenn sie
Eingriffschancen in vorgelagerten
Märkten eröffnen, beispielsweise im
Fall der Mitbestimmungsmöglichkeit
der Arbeiter bei Investitions- und Pro¬
duktionsentscheidungen. Womit eine
Tendenz zu einer Gleichverteilung
von Eingriffschancen gewährleistet
wäre, womit man aber gleichzeitig bei
der (in diesem Rahmen nicht beant¬
wortbaren) alten Frage angelangt wä¬
re, inwieweit damit ein inhaltlicher

Unterschied der Entscheidung ver¬
bunden ist - für diese Interpretation
der Macht in einem ökonomischen
System sind die Entscheidungsver¬
hältnisse, nicht die Entscheidungsin¬
halte relevant. Interessant wäre auch
zu wissen, was heutzutage wohl die
richtige Interpretation von Hand¬
lungssequenzen wäre - wer ist unter
den jetzigen Umständen der dominie¬
rende Erzeuger von Unsicherheit?

Gegebene Unsicherheit aufgrund
fehlender Zukunftsmärkte als eigent¬
liche Ursache von auftretenden Un¬
gleichgewichten auf dem Arbeits¬
markt, selbst wenn die Wirtschafts¬
subjekte unbegrenzt und unbeein¬
flußt planen können - so lautet die
Regieanweisung Vogts zum Verständ¬
nis keynesianischer Theorie. In einer
mehraktigen Neuinszenierung der
(französisch beeinflußten) Debatte um
die Synthese des Mikrohimmels und
der Makroerde wird aus deren Tiefen
Keynes herausgeholt, um als prätenti-
ver Deus ex machina eine authenti¬
sche Interpretation zu liefern. Noch
vor Keynes' Schlußkritik war im er¬
sten Akt ein aus dem Gleichgewicht
gebrachter Walras dargestellt worden.
Im zweiten Akt wird Malinvauds Ma¬
kroerde mit den himmlischen Ele¬
menten der mikrohandelnden Akteu¬
re (mit ihren konsequenten Nutzen-
und Gewinnmaximierungen) insze¬
niert. Bei reallohnabhängigem Ar¬
beitsangebot und -nachfrage können
sich bei falschen Preisen mehrfache
Ungleichgewichte ergeben. Vogt läßt
die Zuschauer darüber grübeln, wie
neu die französische Inszenierung
wirklich ist (habe nicht Solow und
Stiglitz, auch schon Hicks ähnliches
produziert?) - letztlich liefe alles dar¬
auf hinaus, daß es bei Ungleichge¬
wichtspreisen Ungleichgewicht gibt.

Der zurückgekehrte Deus ex machi¬
na Keynes' als Vogt-Sprachrohr gibt
seine Version des Unterbeschäfti¬
gungsgleichgewichts. Selbst in einer
für Individuen unbegrenzten Ent¬
scheidungswelt bei voll flexiblen Gü¬
terpreisen und ausgeglichenen Güter-
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markten ist Arbeitslosigkeit möglich,
sobald auch Zukunftsmärkte und -gu¬
ter miteinbezogen werden. Solange es
keine Zukunftsmärkte gibt, können
zukünftige Nachfrage und zukünfti¬
ges Angebot voneinander abweichen
(selbst wenn ein himmlischer Auktio¬
nator existiert). Die Existenz von Ar¬
beitslosigkeit ergibt sich als Resultat
inkonsistenter Zukunftspläne, was
wiederum auf das Fehlen ausreichen¬
der institutioneller Vorkehrungen zu¬
rückzuführen ist. Die langfristigen
Aspekte des möglichen Nichtfunktio-
nierens des Ersatzes für fehlende Zu¬
kunftsmärkte wären vom nächsten
Stück zu bearbeiten: Die Dynamik
von Ungleichgewichten und die dar¬
aus resultierende Akkumulation - ein
Thema, das allerdings auch in einer
neoklassischen Synthese untergegan¬
gen zu sein scheint... In the long run
ist Vogt durch die Neoklassik zwar
nicht "dead", aber "fed up" geworden.
Es wäre zu begrüßen, sollte als dessen
Folge eine weitere Neuinszenierung
vorliegenden Stils zu erwarten sein.

Auch die zweite von Nowotny er¬
wähnte Form wirtschaftswissen¬
schaftlicher Machtlosigkeit ist Gegen¬
stand der Auseinandersetzung mit der
Neoklassik; Gahlen demonstriert das
(Macht)-Problem der Grenzen und
Möglichkeiten wirtschaftspolitischer
Beratung am Beispiel von Inflation
und Arbeitslosigkeit. Die Kommission
für Wirtschaftlichen und Sozialen
Wandel hat nicht zuletzt auf Einflüsse
der wirtschaftlichen Beratung hin¬
sichtlich dieser Problemstellung als
Endergebnis eine langfristig steigende
Phillips-Kurve auf der Angebotsseite
gesehen, die mit der Verteilungs¬
kampfhypothese gedeutet wurde. Die
Gretchenfrage, wie weit der Stand der
Wissenschaft den erteilten Rat bezüg¬
lich Diagnose und Therapie deckt, fin¬
det jedoch zwiespältige Antwort:
Zwar gibt es prominente Zeugen einer
Kostendruckerklärung (und damit der
politischen Ökonomie der Inflation),
doch messen die gängigen Surveys
(als anerkannte Paradigmen des Stan-
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des der Wissenschaft) diesen Erklä¬
rungsansatz wenig Bedeutung bei. Al¬
lerdings versucht Gahlen, diesen
Zwiespalt in der Anerkennung durch
eine harte Kritik an Friedman und
dessen neoklassische Position zu rela¬
tivieren. Wenn auch in der empiri¬
schen Evidenz (langfristig steigende
Phillips-Kurve) die Meinungen ident
seien, so sind die Analysen unter¬
schiedlich: Bei Friedman ergeben sich
die Probleme aus einer hohen vom
Staat verursachten Inflationsrate, was
eigentlich der Ausgangspunkt der
wissenschaftlichen Analyse sein
sollte.

Der Ökonom ist immer wirtschafts¬
politischer Berater, stellt Gahlen ab¬
schließend fest. Friedman als ausge¬
zeichneter Repräsentant der neoklas¬
sischen Richtung leugnet dies - nach
ihm gibt es keine ideologische Kom¬
ponente. Trotz einiger Breitseiten ge¬
gen die sich ideologielos gebende
Neoklassik bleibt unklar, worin nun
die von Gahlen angedeutete Ideologie-
behaftetheit einer Beratertätigkeit
steckt. Gerade angesichts der in der
Kommissionstätigkeit erläuterten
theoretischen Gedanken - bezüglich
Aufhebung der Geldillusion durch ra¬
tionale Erwartungen, Existenz einer
natürlichen Arbeitslosigkeit, Aner¬
kennung des Arbeitsmarktes als
Markt, der letztlich auch durch Nach¬
frage und Angebot bestimmt ist (bei
allen Besonderheiten ) - wird Ideolo¬
gieträchtigkeit nicht deutlich - es sei
denn im Gegensatz zur Friedman¬
schen Neoklassik. Allerdings ist bei
allem Vorbehalt gegen Friedmans
ideologischer Position doch einiges
von dem, was in den breiten Rahmen
einer Neoklassik fällt, als allgemein¬
gültig angesehen und auch in die Be¬
raterargumente eingeflossen. Ein in
diesem Zusammenhang wesentlich
scheinendes Argument taucht in den
Fußnoten auf: Es wird nie eine ge¬
schlossene Theorie geben, die die
Neoklassik ersetzt, als solche ist sie
optimal. Suchen sollte man vielmehr
Theorien mit Informationsgehalt. Wer



solche Bemühungen an der Neoklas-
sik mißt, der scheitert.

Informationen, gewonnen aus sto-
chastischen Modellen, die die neoklas¬
sischen Bemühungen um eine Theorie
der Einkommensverteilung in Frage
stellen, präsentiert Streissler. Er sieht
die Hauptschwierigkeit von Vertei¬
lungstheorien, die auf neoklassischen
Annahmen basieren, in der Tatsache,
daß solch ein abstraktes Maß wie die
Grenzproduktivität eines Faktors al¬
len als bekannt vorausgesetzt werden
muß. Mit stochastischen Modellen
läßt sich zeigen, daß auch die langsa¬
me Annäherung der ökonomischen
Agenten an die Grenzproduktivitäten
kein der Grenzproduktivitätsannah-
men entsprechendes Resultat bringt
(wie üblicherweise behauptet wird):
Dies würde nämlich bedeuten, daß die
Varianz um einen Mittelwert ohne
Konsequenzen wäre und daß für das
Niveau des Gleichgewichts der Weg
dorthin irrelevant wäre. Geht man da¬
von aus, daß die Lohnbestimmung bei
Kollektivvertragsverhandlungen be¬
einflußt wird durch die Häufigkeit der
Anzahl der Verhandlungen und des
Ausmaßes des Gehaltssprungs, ergibt
sich unter der Annahme, daß im
Durchschnitt die Lohnerhöhung dem
Grenzproduktivitätsanstieg ent¬
spricht, eine lognormale Einkom¬
mensverteilung. Je größer die Einzel-
versuche, den wahren Grenzprodukti¬
vitätsanstieg zu erraten, sind, desto
größer ist die Diffusion der Verteilung
(die durch Inflation oder Wachstum
noch vergrößert wird). Damit wäre die
Grenzproduktivitätstheorie als
„Durchschnittstheorie" solange unan¬
getastet, solange keine Rückkoppe-
lungseffekte stattfinden. Da sich
Lohnverhandlungen oft nach dem
höchsten erreichten Lohn einer Grup¬
pe ausrichten, können sich Verstär¬
kungseffekte nach oben ergeben (das¬
selbe gilt für höhere Wachstumsraten,
genauso wie sich Rückflüsse auf die
Produktivitätsraten selbst ergeben
können). Höheres Wachstum kann u.
U. sogar selbstzerstörerisch wirken.

Selbst wenn also die Verhaltenswei¬
sen „rational" im Sinne des Annä-
herns an den Wert des Grenzprodukts
sind, können sich zahllose wirtschaft¬
liche Folgen von einer leichten Abwei¬
chung ergeben.

Wird dieses zeitabhängige Modell,
in dem sich nie ein (stationäres)
Gleichgewicht ergibt, durch ein Mo¬
dell mit einem solchen Gleichgewicht
ersetzt, kann damit auch die Abhän¬
gigkeit der Wachstumsrate von der
Einkommensverteilung gezeigt wer¬
den: sowie, daß ein stabiler Durch¬
schnittslohn oder Gewinnanteil sich
aus einem Verhandlungsmechanis¬
mus ergeben kann und nicht notwen¬
digerweise aus den Parametern der
zugrundegelegten Produktionsfunk¬
tion resultiert. Die Produktion kann
sich natürlich nach und nach den Rea¬
litäten der Verteilung anpassen, die
umgekehrte Behauptung, die von der
Neoklassik nahegelegt wird, müßte
dann als umgekehrte Ursache-Wir¬
kung-Analyse angesehen werden.
Auch auf der Gewinnseite ergeben
sich aus Einbeziehung stochastischer
Prozesse Erkenntnisse, die Gefahren
der üblichen neoklassischen Analyse
deutlich machen. Wenn Verkäufe als
ein stochastischer Prozeß des Wartens
auf Kunden gedeutet werden, kann
eine Abhängigkeit der relativen Inve¬
stitionen von der Schnelligkeit der
Umsätze abgeleitet werden. Da durch¬
schnittliche Investitionen nicht nur
von den Durchschnittsgewinnen, son¬
dern auch von der Verteilung von Ge¬
winnen abhängen, können sie somit
nicht als einfache Funktion des durch¬
schnittlichen Gewinnniveaus angese¬
hen werden - die „repräsentative" Un¬
ternehmung der mikroökonomischen
Analyse verliert bezüglich der Investi¬
tionsfunktion somit ihre Aussage¬
kraft.

Die Versöhnung der neoklassischen
Mikrotheorie mit der keynesianischen
Makrotheorie in der „neoklassischen
Synthese", ihrer Widerspiegelung in
der Wirtschaftspolitik durch die
Gleichzeitigkeit von mikroökono-
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misch ausgerichteter Wettbewerbs¬
und makroökonomisch ausgerichteter
Globalsteuerung wirft für Meissner
die Frage auf, wie weit die Wirksam¬
keit des damit verbundenen Instru¬
mentariums durch Änderungen in den
Verhaltensweisen, in den institutio¬
nellen Gegebenheiten noch gegeben
ist. Vor allem führen Verschiebungen
in der Machtstruktur dazu, daß die
Entscheidungseinheiten auf Maßnah¬
men der Globalsteuerung eher mit
Mengen- als mit Preisreaktionen ant-
Worten: Aus der Inflation wird Stag-
flation. Daraus ergibt sich die Notwen¬
digkeit einer selektiven Stabilitätspo¬
litik, deren Ansatzpunkte Meissner in
der aktiven Arbeitsmarkt- und Struk¬
turpolitik sieht. Letztlich bringt die
Notwendigkeit verstärkter selektiver
Eingriffe, die über den Reparatur- und
Ergänzungscharakter hinausgehen, ei¬
ne Differenzierung des Gegensatzes
von Markt und Plan und verlangt nach
gesellschaftspolitischen Reformen,
welche die demokratischen Elemente
im wirtschaftlichen Entscheidungs-
prozeß stärken. Es möge offen blei¬
ben, ob die jetzt sichtbaren wirtschaft¬
lichen Schwierigkeiten auch in Län¬
dern, deren Konzeption noch am ehe¬
sten Meissners Vorstellung einer der¬
artigen reformistischen offenen Ge-
seUschaft entsprechen, ihr partielles
Versagen oder ihren noch ungenügen¬
den Realisierungsgrad anzeigen.

Einzelaspekte der marxistischen
Theorie als der neben der keynesiani-
schen zweiten großen Herausforde¬
rung der neoklassischen Ökonomie
werden von Laski, März und Sweezy
bearbeitet. Während Sweezy die These
einer neuen herrschenden Klasse in
der UdSSR ausführt und März die
Diskussionspunkte um die Leninsche
Imperialismustheorie herausstellt, un¬
tersucht Laski mittels eines Zahlen¬
beispiels, das eine Wirtschaft mit den
Sektoren Eisen, Gold und Weizen ab¬
bildet, die Anwendbarkeit der Ar¬
beitswertlehre, ihre Aussagekraft für
das System der Produktionspreise
und der Verteilung des Volkseinkom-
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mens. Prinzipiell ist die Transforma¬
tion von Arbeitswerten und Produk¬
tionspreisen durchführbar, solange
die technischen Koeffizienten und der
Reallohnsatz gegeben ist. Im System
der Arbeitswerte läßt sich zeigen, daß
zwar eine Transformation in dem Sinn
möglich ist, daß dem Arbeitswertsy-
stem mit gegebenen Reallohn ein ein¬
deutiges Produktionspreissystem zu¬
geordnet werden kann, jedoch nicht
gleichzeitig die beiden wesentlichen
Marxschen Postulate der Äquivalenz
der Profitsumme mit der Mehrwert¬
summe und der der Summe der Pro¬
duktionspreise mit der Summe der
Arbeitswerte stichhaltig sein können.
Mit dem Nachweis dieser Unmöglich¬
keit ist jedoch nicht nur irgendein
Einzelaspekt der Marxschen Analyse
in Frage gestellt, sondern die ganze
Ausbeutungstheorie. Dieses Ergebnis
verschärft Laski noch, indem er zeigt,
daß in dem Fall, daß jeweils nur der
Geldlohnsatz bekannt ist (und damit
kein feststehender Lohngüterkorb),
eine Aussage des Systems der Pro¬
duktionspreise nicht mehr zu treffen
ist - lediglich die Grenzen, in denen
die Lohnquote, die Mehrwertrate und
die Profitrate variieren, kann angege¬
ben werden. Laski setzt mit seiner
Arbeit die produktionstheoretische
Analyse der Cambridge-Schule fort -
die ursprünglich als Kritik der Neo-
klassik intendiert (und auch ausge¬
führt) war, sich gleichzeitig aber auch
als kritisches Instrumentarium zur
Analyse der Marxschen Ökonomie
eignet.

Es wäre zu viel verlangt, würde man
von den Artikeln, die sich mit der
Neoklassik auseinandersetzen (was
nicht immer der Fall ist, auch nicht in
dem Sinn, daß interessante alternative
Ansätze dargelegt werden), eine voU-
ständige Kritik erwarten. Einige Bei¬
träge sind nichtsdestoweniger über¬
aus erfolgreich, den roten Faden der
Kritik an der Neoklassik durch den
Versuch des Auffüllens von Lücken
und Aufzeigens alternativer Ansätze
zu überspringen, ohne gleichzeitig auf



die Fruchtbarkeit neoklassischer Ge¬
dankengänge verzichten zu müssen.
Ebenso wird deutlich gemacht, daß
ein gegenüber der Neoklassik verwen¬
detes Instrumentarium zweischneidig
sein und auch auf alternative Ansätze
angewandt werden kann. Manchmal
gerät die Neoklassik zum unbewußt
heißgeliebten Feind - der rote Faden

verleitet zu einer zu genau eingehalte¬
nen Distanz, die Kritik gerät zur Paral¬
lelaktion.

Es bleibt auszuloten, wie weit der
neoklassische Faden Leitlinie für wei¬
tere Entwicklungen sein kann oder ob
er zuvor begraben werden muß.

Michael Steiner
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Finanzierung

der

Hochschulexpansion

von

Hans-Joachim Bodenhöfer, Walter ötsch und Rainer Terlaak
Wien 1980, 240 Seiten, Preis S 590,-, Best.-Nr. 15.41

Ein verminderter Spielraum der Finanzpolitik bei abgeschwächtem
Wirtschaftswachstum führt die Bildungspolitik zunehmend in einen
Konflikt der wachsenden Ausgabenerfordernisse des Ausbaus von
Schulen und Hochschulen mit den Rahmenbedingungen des öffent¬
lichen Haushalts. Für den Hochschulbereich mit überproportional
wachsendem Ausgabenbedarf - überproportional im Verhältnis zum
Bruttonationalprodukt, zum öffentlichen Gesamthaushalt wie zu den
gesamten Bildungsausgaben - trifft diese Konfliktsituation in beson¬
derem Maße zu. In dem Maße als es zudem gelingt, durch den
Ausbau der Hochschulen die soziale Rekrutierungsbasis der Hoch¬
schulen zu verbreitern, kommt eine Verbesserung der Studienförde¬
rung über das heute erreichte Niveau hinaus besondere Bedeutung
zu, wenn nicht die Gefahr eines „sozialen numerus clausus" eintreten
soll. Zusammen mit den institutionellen Kosten des Hochschulbetrie¬
bes wird hierdurch die sich abzeichnende Konfliktsituation noch
verschärft.
Zielsetzung der Untersuchung ist es entsprechend, künftige Entwick¬
lungen von Hochschulaufwendungen und Finanzierungserfordernis¬
sen in ihren Hauptkomponenten zu erfassen, Prognosen und Alter¬
nativrechnungen zu erstellen und Alternativen der Finanzierung zu
überprüfen.

Bücher, die sich
bezahlt machen
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